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1 Zusammenfassung 

Mit dem vorliegenden Regionalen Entwicklungskonzept bewirbt sich die VoglerRegion im 

Weserbergland für die EU-Förderperiode 2023 bis 2027 erneut als LEADER-Region und 

unterstreicht damit den festen Willen, ihre bisherigen Entwicklungsaktivitäten konsequent 

fortzusetzen und weiter zu optimieren. 

Gebietsabgrenzung 

Die VoglerRegion liegt im südlichen Niedersachsen an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen 

und Hessen. Administrativ handelt es sich um den Landkreis Holzminden mit den Samtge-

meinden Bevern, Boffzen, Bodenwerder-Polle und Eschershausen-Stadtoldendorf sowie 

der Stadt Holzminden. Mit einer Fläche von ca. 658 km2 und 62.481 Einwohnerinnen und 

Einwohnern handelt es sich um ein eher kleines Projektgebiet. Nicht beteiligt ist von den 

Gemeinden des Landkreises lediglich der Flecken Delligsen an der Grenze zum Landkreis 

Hildesheim, der weiter in der LEADER-Region Leinebergland mitarbeiten möchte. 

Neben dieser administrativen Gemeinsamkeit ist es insbesondere die naturräumliche Ho-

mogenität, die die regionalen Akteure seit vielen Jahren prägt. Verbindende Elemente sind 

der Mittelgebirgszug Vogler, die bewaldeten Bergkuppen von Solling und Ith mit den land-

wirtschaftlich genutzten Tälern und Hängen sowie das Wesertal.  

Daneben gibt es ein großes historisch-kulturelles Erbe, das insbesondere durch Schlösser 

und Burgen sowie zahlreiche weitere Bauten im Stil der Weserrenaissance sichtbar ist.  

Die VoglerRegion zählt zum Geschäftsbereich des Amtes für regionale Landesentwicklung 

Leine-Weser und gehört zugleich zum Gebiet des sog. Südniedersachsenprogramms. 

Ausgangslage 

Die Region und ihre Raum- und Siedlungsstruktur sind nach westdeutschen Maßstäben 

sehr peripher gelegen und ländlich geprägt. Abgesehen von den Siedlungsschwerpunkten 

im Wesertal sowie den Städten Eschershausen und Stadtoldendorf im Norden ist die Re-

gion sehr dünn besiedelt – gut 117 km2 sind als gemeindefreie Waldgebiete ausgewiesen. 

Land- und Forstwirtschaft mit einem Flächenanteil von derzeit knapp 87 % sind es, die in 

den vergangenen Jahrhunderten eine in vielerlei Hinsicht wertvolle Kulturlandschaft ge-

schaffen haben. 
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Das außergewöhnliche naturräumliche Potenzial und dessen Bedeutung für die Region 

zeigt sich auch an vielen großflächigen Schutzgebieten. Sowohl der Anteil von Naturschutz- 

als auch von Landschaftsschutzgebieten liegt deutlich über dem niedersächsischen Durch-

schnitt. Eine herausgehobene Stellung haben dabei flächenmäßig das Wesertal sowie die 

großen Waldgebiete von Solling und Vogler, die Lebensraum für zahlreiche seltene Tier- 

und Pflanzenarten bieten. Der sich über die Landkreise Holzminden und Northeim erstre-

ckende Solling ist das zweitgrößte Waldgebiet Niedersachsens und war auch schon „Wald-

gebiet des Jahres“. 

Ein hohes Geburtendefizit und ein negatives Wanderungssaldo haben seit dem letzten 

Jahrzehnt zu deutlichen Bevölkerungsverlusten geführt. Einzig die Stadt Holzminden ist 

weniger betroffen. Gemäß einer Prognose aus dem Jahre 2013, die leider erst Mitte 2022 

aktualisiert werden soll, wird sich diese Entwicklung bis zum Jahr 2031 mit einem weiteren 

Bevölkerungsrückgang von 11 % fortsetzen. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2018 geht 

für den Zeitraum von 2015-2035 von einem Rückgang um 16 % aus. Mit dieser Entwicklung 

verbunden sind eine zunehmende Alterung der Bevölkerung und vielfältige Herausforde-

rungen für die Daseinsvorsorge.  

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Region zeigt sich insbesondere in einem ver-

gleichsweise niedrigen BIP pro Kopf und einem geringen Grad der Tertiärisierung, verbun-

den mit einer vergleichsweise hohen Armutsgefährdung. Das Produzierende Gewerbe hat 

entsprechend eine vergleichsweise hohe Bedeutung. Vor allem in Holzminden sind ver-

schiedene große und namhafte Industriebetriebe mit hoher Bedeutung für den regionalen 

Arbeitsmarkt angesiedelt. Sie tragen dazu bei, dass die Arbeitslosenquote nur leicht über 

dem Landesniveau liegt.  

Die Schaffung und Sicherung von Beschäftigung und Einkommensmöglichkeiten hat für die 

politisch Verantwortlichen weiterhin höchste Priorität. Vor allem der Tourismus bietet dafür 

das Potenzial, in „eigener Entscheidungshoheit“ eine wirtschaftliche Entwicklung voranzu-

treiben, von der die Region flächendeckend profitiert.  

Im Zusammenspiel mit der Land- und Forstwirtschaft, die eine zentrale Stellung bei der 

Sicherung und dem nachhaltigen Erhalt der touristisch bedeutsamen Landschaftsräume 

einnimmt und zugleich neue Einkommensmöglichkeiten über die Diversifizierung im touris-

tischen Bereich generiert, werden besondere Chancen gesehen. 
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SWOT-Analyse 

Die skizzierte Ausgangslage, die Auswertung einschlägiger statistischer Daten, die Evalu-

ierung der abgelaufenen LEADER-Förderperiode sowie der breite regionale Beteiligungs-

prozess mit intensiven Diskussionen im Rahmen der Sitzungen der Lokalen Aktionsgruppe 

(LAG) und der Arbeitskreise sowie regelmäßigen Online-Befragungen auf unterschiedlicher 

Ebene bilden die Grundlage der SWOT-Analyse. 

Nach Maßgabe der Lokalen Aktionsgruppe wurde die Analyse auf drei Themenfelder fo-

kussiert: Demografischer Wandel, Klima- und Umweltschutz / Landschaftspflege sowie re-

gionale Wirtschaftsentwicklung / Tourismus. 

Zum Themenfeld demografischer Wandel kommt die aktuelle SWOT-Analyse für die gerade 

auslaufende Förderperiode zu einem vergleichsweise positiven Ergebnis. Der Bevölke-

rungsrückgang hat sich zwar fortgesetzt, aber deutlich verlangsamt. Außerdem wird ein 

vermehrter Zuzug festgestellt – durch Rückkehrende sowie durch zuziehende junge Fami-

lien. In Verbindung damit hat der Leerstand bei Wohnimmobilien deutlich abgenommen und 

ist aktuell vor allem auf Einzelhandelsimmobilien beschränkt. Damit verbunden bleibt die 

Gefahr der weiter abnehmenden Attraktivität der Orte und eines Verlusts der Aufenthalts-

qualität. Als Stärken / Potenziale werden aktuell die relativ geringen Lebenshaltungskosten 

und das hohe bürgerschaftliche Engagement betont. 

Im Themenfeld Klima- und Umweltschutz / Landschaftspflege liegt die zentrale Herausfor-

derung in Erhalt und Weiterentwicklung der einzigartigen Naturraumpotenziale und in deren 

sensibler (touristischer) Inwertsetzung / Nutzung. Betont wird die Notwendigkeit, dem Kli-

mawandel und seinen Folgen aktiv zu begegnen. 

Im Bereich der regionalen Wirtschaftsentwicklung wird dem Tourismus eine entscheidende 

Rolle und größtes Entwicklungspotenzial zugesprochen. In seiner Doppelfunktion für Ein-

wohner und Gäste ist er in besonderer Weise geeignet, zu regionaler Attraktivität, Beschäf-

tigung und Einkommen beizutragen, wenn denn Authentizität und Qualität gesichert sind. 

Gleichzeitig erscheint er als ein Handlungsfeld, das besonders „LEADER-tauglich“ ist und 

in dem sich der LEADER-Ansatz bestmöglich entfalten kann. 

Zusammenfassend ist der demografische Veränderungsprozess mit seinen vielfältigen 

Konsequenzen im Hinblick auf Landschafts- und Siedlungsentwicklung, Grundversorgung 

und Beschäftigung themenübergreifend als die eindeutig zentrale Herausforderung bestä-

tigt worden. Als Reaktion darauf wird der Förderung des sozialen Miteinanders als höchste 
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Priorität für eine erfolgreiche regionale Entwicklung angesehen. Die positive Beurteilung 

des sozialen Engagements in der VoglerRegion unterstreicht die Erfolgsaussichten. 

Entwicklungsstrategie und Handlungsfelder 

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der breit angelegten Analysen, der auf unterschiedli-

che Akteursgruppen ausgerichteten Online-Befragungen und der acht Workshops, die trotz 

pandemiebedingter Restriktionen insgesamt über 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

verzeichnen konnten, will die LAG ihre fokussierte und mit den relevanten übergeordneten 

Planungen abgestimmte Strategie unter dem Motto „VoglerRegion. Echt! Lebenswert!“ fort-

führen 

Echt! steht dabei für das Ursprüngliche, authentische der VoglerRegion. Lebenswert! steht 

für die naturräumliche und kulturelle Attraktivität und Vielfalt. 

Unter dem Motto soll an den fünf bisherigen Entwicklungszielen festgehalten werden, die 

die wesentlichen Leitlinien bei der Umsetzung der Strategie darstellen: Lebensqualität stei-

gern, Identität und Engagement stärken, Naturraumpotenzial in Wert setzen, Regionale 

Wertschöpfung erhöhen und Gesellschaftliche Teilhabe sichern. 

Ausgehend von diesen Entwicklungszielen wurden die vier bisherigen Handlungsfelder 

nachgeschärft und zum Teil auch neu formuliert. Sie lauten jetzt: Natur-, Umwelt, Klima-

schutz, Freizeit & Tourismus, Lebendige Orte und Soziales Miteinander.  

Übergeordnete Ziele im Handlungsfeld Natur-, Umwelt-, Klimaschutz sind, die verschiede-

nen wertvollen Landschaftselemente und -räume in der VoglerRegion langfristig zu bewah-

ren, die Landschaftswerte zu kommunizieren und zu nutzen – inkl. der Verarbeitung und 

Vermarktung regionaler Produkte – und dem Klimawandel und seinen Folgen aktiv entge-

genzutreten. 

Im Bereich Freizeit & Tourismus liegen die Ziele vor allem in einem qualitativen Ausbau der 

touristischen Infrastruktur und Angebote sowie der stärkeren Vermarktung der Region und 

ihrer Produkte. Zugleich sollen aber auch Freizeitmöglichkeiten insbesondere für Kinder 

und Jugendliche geschaffen werden. 

Zentrale Anliegen der Region im Handlungsfeld Lebendige Orte sind die Förderung der 

Attraktivität und Aufenthaltsqualität der Orte. Dazu sollen dort regionstypische Gebäude 

erhalten und die Grundversorgung gesichert sowie der Landschaftsverbrauch reduziert 

werden. 
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Mit dem neuen Handlungsfeld Soziales Miteinander möchte die Region das bestehende 

ehrenamtliche / soziale Engagement der Bevölkerung anerkennen und fördern. Dazu sollen 

das Gemeinschaftsleben in den Orten u.a. durch Sicherung der Teilhabemöglichkeiten aller 

Bevölkerungsgruppen und die systematische Vernetzung aller Akteurinnen und Akteure 

umfassend und niederschwellig gefördert werden. 

Das bisherige Handlungsfeld Mobilität und Erreichbarkeit hat sich in der auslaufenden För-

derperiode aufgrund nur weniger Projekte nicht als eigenständiges Handlungsfeld bewährt, 

soll aber innerhalb der neu definierten Handlungsfelder auch künftig gefördert werden kön-

nen. Ebenso kann auf die Fortführung der bisherigen Schlüsselinitiativen verzichtet werden, 

weil deren erhöhte Fördersätze jetzt für alle vier Handlungsfelder einheitlich gelten. 

Die vier künftigen Handlungsfelder wirken hinsichtlich der Entwicklungsziele eng zusam-

men. Für die einzelnen Handlungsfelder wurden operative Ziele entwickelt, die zumeist der 

Erreichung mehrerer Entwicklungsziele dienen. Die operativen Ziele sind außerdem mit In-

dikatoren hinterlegt worden, sodass damit auch die Zielerreichung und der Erfolg des ge-

samten Prozesses überprüft und dokumentiert werden kann. Insgesamt liegt ein eng ver-

knüpftes System aus strategischen und operativen Zielen vor. 

Erfahrungen und Ergebnisse bisheriger regionaler 
Entwicklungsprozesse 

Die regionalen Akteurinnen und Akteure haben in die REK-Erarbeitung die Erfahrungen aus 

bereits drei LEADER-Förderperioden sowie der damit eng verknüpften Umsetzung ver-

schiedener Modellvorhaben auf Landes- und Bundesebene eingebracht. Daraus haben 

sich wichtige Impulse für die Fortschreibung des REK und die weiteren Aktivitäten im regi-

onalen Entwicklungsprozess ergeben.  

Wenn Entwicklungsziele klar formuliert und kommuniziert werden, können auch wichtige 

neue, üblicherweise aber eher selten eingebundene Menschen für eine sehr sachorientierte 

Mitarbeit gewonnen werden, wie sich im Prozess deutlich gezeigt hat. 

Als Hürde erscheint allerdings für interessierte neue Akteurinnen und Akteure der tatsäch-

liche (oder vermutete) bürokratische Aufwand, der mit einer LEADER-Förderung verbunden 

ist. Um ihnen einen niederschwelligen Einstieg zu erleichtern hat sich die LAG darauf ver-

ständigt, außerhalb von LEADER und LEADER-Regelwerken einen „Gemeinschaftsfonds“ 
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einzurichten, aus dem Kleinstprojekte bis zur Höhe von 500,- € unbürokratisch und sehr 

schnell gefördert werden können. 

 

2 Abgrenzung und Lage der Region 

Die VoglerRegion im Weserbergland liegt im südlichen Niedersachsen an der Grenze zu 

Nordrhein-Westfalen und Hessen. Im Norden und Osten liegen die LEADER-Regionen Öst-

liches Weserbergland und das Leinebergland. Im Süden grenzt der Landkreis Northeim an, 

der sich wie schon in der Förderperiode 2014 – 2020 wieder unter der Regionsbezeichnung 

Harzweserland ebenfalls als LEADER-Region bewirbt. 

Die VoglerRegion existiert bereits seit 2001 als LEADER-Region und wurde seitdem suk-

zessive erweitert: In der damaligen LEADER+- Förderperiode setzte sie sich aus den Samt-

gemeinden Bevern, Bodenwerder, Eschershausen, Polle und Stadtoldendorf zusammen. 

Zu Beginn der Förderperiode 2007-2013 kamen die Samtgemeinde Boffzen und Teile der 

Stadt Holzminden dazu.  

Nach zwei Samtgemeindefusionen in den vergangenen Jahren gehören der VoglerRegion 

nun die Samtgemeinden Bevern, Boffzen, Bodenwerder-Polle und Eschershausen-

Stadtoldendorf sowie die gesamte Stadt Holzminden an. Die entsprechenden Samtgemein-

den und die Stadt Holzminden sind nachfolgend tabellarisch dargestellt, wobei die zugehö-

rigen Mitgliedsgemeinden und deren Bevölkerungszahlen Anhang 2 zu entnehmen sind. 
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Abb. 1: Gebietskulisse der VoglerRegion1 

 
Kartengrundlage: © 2022 Lutum+Tappert DV-Beratung GmbH 

Eine topografische Karte im Maßstab 1:100.000 ist diesem Konzept als Anlage beigefügt. 

 

 

1 Eine kartenmäßige Darstellung der Region mit einem Maßstab von 1: 100.000 befindet sich im Anhang. 
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Abb. 2: Gemeinden in der VoglerRegion2 

Name Fläche (km2) 
(Gebietsstand: 

31.12.2020) 

Einwohner  
(Stand:  

31.12.2020) 

Dichte 
(Einwohner/  

km2)) 

Bevern, SG 66,57 5.803 87,2 

Bodenwerder-Polle, SG 215,37 14.821 68.8 

Boffzen, SG 37,80 6.609 174,9 

Holzminden, Stadt 88,24 19.790 224,3 

Eschershausen-
Stadtoldendorf, SG 132,65 15.458 116,5 

gemeindefreie Gebiete 117,43 - - 

VoglerRegion 658,06 62.481 94,95 

Die VoglerRegion besteht demnach auch künftig ausschließlich aus im Landkreis Holzmin-

den gelegenen Kommunen. Diese Homogenität zunächst auf administrativer Ebene bietet 

Vorteile bei der Umsetzung der vorliegenden Umsetzungsstrategie – so ist beispielsweise 

die Geschäftsstelle auch künftig zentral bei der einschlägig sehr erfahrenen Wirtschaftsför-

derung des Landkreises Holzminden angesiedelt. Die einzige nicht im LEADER-Gebiet ent-

haltene Gemeinde aus dem Landkreis ist der Flecken Delligsen, der sich auch für die Zu-

kunft dem Leinebergland zugeordnet hat. 

Damit korrespondieren Bevölkerungszahl und die Fläche der Region: Auf einer Fläche von 

ca. 658 km2 leben hier 62.481 Einwohnerinnen und Einwohner (s. Abb. 2). Bei der Umset-

zung von Projekten ist für die Zukunft zu beachten, dass diese auch in Orten mit über 

10.000 Einwohnenden gemäß LEADER-Richtlinie förderfähig sein werden. Diese Regelung 

betrifft in der VoglerRegion neu die Stadt Holzminden, die in vorangegangenen Förderpe-

rioden nur eingeschränkt förderfähig war, die aber unabhängig davon auch bisher schon 

mit dem gesamten Stadtgebiet vollwertiges Mitglied der LAG war.  

Die VoglerRegion gehört vollständig zur naturräumlichen (Unter-)Region „Weser-Leineber-

gland“. Ihre naturräumliche Homogenität kommt auch darin zum Ausdruck, dass sie sich 

nach einem bewaldeten Bergrücken im Weserbergland benannt hat, der für die Region 

 

2 Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2022, Tab. A100001G 
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charakteristisch ist. Das hat sich in der Vergangenheit bewährt und soll auch für die neue 

Förderperiode weitergeführt werden.  

Wichtige verbindende naturräumliche Elemente sind neben dem Vogler insbesondere die 

bewaldeten Bergkuppen von Solling und Ith mit den landwirtschaftlich genutzten Tälern und 

Hängen sowie das Wesertal, welches sich von Süden nach Norden durch die gesamte Re-

gion zieht. Die von Land- und Forstwirtschaft geformte Kulturlandschaft bietet der gesamten 

Region ein großes touristisches Potenzial. Darüber hinaus existiert in allen Teilen der Re-

gion ein großes kulturelles und historisches Erbe, das speziell durch Schlösser und Burgen 

wie auch zahlreiche weitere historische und regionaltypische Bauten in Fachwerkbauweise 

und der Weserrenaissance sichtbar ist. 

Zentrale Herausforderung für die Region und alle beteiligten Kommunen ist die mit der stark 

ländlichen Prägung verbundene negative demografische Entwicklung: Flächendeckend 

sind Bevölkerungsrückgang und Alterung der Gesellschaft deutlich vorangeschritten – mit 

entsprechenden Folgen für alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Weitere Merkmale der 

sozialen Homogenität der Region sind neben der Bevölkerungsstruktur und -entwicklung, 

die vergleichsweise hohen Werte hinsichtlich der Arbeitslosigkeit und Armutsgefährdung, 

das relativ niedrige Einkommensniveau sowie eine gefährdete Grundversorgung, die im 

folgenden Kapitel näher betrachtet werden. 

Mit Ausnahme des industriellen Kerns in Holzminden weist die gesamte Region zudem eine 

wirtschaftliche Strukturschwäche auf, welche u.a. in einer geringen Tertiärisierung und ei-

nem niedrigen BIP pro Einwohner zum Ausdruck kommt. Der Land- und Forstwirtschaft 

kommt regionsweit eine besondere Bedeutung zu – speziell im Hinblick auf die Pflege und 

den Erhalt der wertvollen Natur- und Kulturlandschaft. Vor dem Hintergrund des landschaft-

lichen Potenzials und der aktuellen Entwicklungen im Tourismus hat dieser Wirtschaftsbe-

reich in der gesamten Region erhebliches Gewicht. 

Die VoglerRegion gehört zum Bezirk des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-

Weser mit Hauptsitz in Hildesheim und zugleich zum Gebiet des Südniedersachsenpro-

gramms, mit dem die niedersächsische Landesregierung die regionale Attraktivität und Zu-

kunftsfähigkeit des südniedersächsischen Raumes langfristig sichern und erhalten möchte. 

Die beschriebenen verbindenden Merkmale, Potenziale und Herausforderungen bilden den  
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Ausgangspunkt für die Kooperation und den Willen, gemeinsam zukunftsfähige Lösungen 

zu entwickeln und umzusetzen. 

 

3 Ausgangslage 

Die Analyse der Ausgangslage bildet die Grundlage des Regionalen Entwicklungskonzep-

tes. Auf Basis einschlägiger statistischer Daten werden nachfolgend die Besonderheiten 

der Raum- und Siedlungsstruktur, der Bevölkerungsstruktur und -entwicklung, der Wirt-

schaftsstruktur sowie der Arbeitsmarkt und die Umweltsituation der VoglerRegion darge-

stellt. Die Berücksichtigung der wesentlichen übergeordneten Planungen erfolgt mit der Ab-

stimmung in der Entwicklungsstrategie im Kapitel 6. 

3.1 Raum- und Siedlungsstruktur 

Die vier Samtgemeinden – bestehend aus insgesamt 30 Mitgliedsgemeinden – sowie die 

Stadt Holzminden erstrecken sich in der VoglerRegion über eine Gesamtfläche von 658,06 

km2. Zu dieser zählen allerdings auch 117,43 km2 gemeindefreie Waldgebiete von Solling, 

Vogler und Ith. 

Die Stadt Holzminden ist die größte Stadt dieser peripher bis sehr peripher gelegenen und 

ländlich geprägten Region und der einzige Ort mit der Funktion eines Mittelzentrums. Viele 

Gebiete der VoglerRegion weisen eine weit überdurchschnittliche Entfernung zum nächs-

ten Mittelzentrum auf – insbesondere der gesamte nördliche und östliche Teil. Die durch-

schnittlichen Distanzen zum nächsten Grundzentrum sind dagegen aufgrund der größeren 

Anzahl deutlich kürzer. Es handelt sich dabei um die Ortsteile Bevern, Bodenwerder und 

Kemnade, die Gemeinden Boffzen und Lauenförde, die Stadt Eschershausen und den Fle-

cken Polle sowie die Stadt Stadtoldendorf3 – wobei deren Erreichbarkeit - speziell für die 

dünnbesiedelten Randbereiche - sehr ungünstig ist. 

Die naturräumlichen Gegebenheiten prägen in dieser Mittelgebirgsregion in besonderer 

Weise die Siedlungsstruktur. Schwerpunkte der Besiedelung bilden im Wesertal Boffzen, 

 

3 vgl. Landkreis Holzminden: Neuaufstellung Regionales Raumordnungsprogramm, Entwurf 3/2022, https://www.landkreis-holzmin 

   den.de/portal/seiten/beteiligung-rrop-900000359-25600.html?rubrik=900000010 

https://www.landkreis-holzmin/
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Holzminden, Bevern, Polle und Bodenwerder. Dazu kommen die durch einen Bergzug ge-

trennten Städte Stadtoldendorf und Eschershausen. Die übrigen Bereiche sind sehr dünn 

besiedelt. Gerade die kleineren Ortschaften sind es, die mit Häusern in Fachwerkbauweise 

und traditionellen landwirtschaftlichen Gebäuden zum Erscheinungsbild der Region beitra-

gen. Ebenfalls regionstypisch und -prägend sind Bauten der Weserrenaissance – meist aus 

Wesersandstein – wie die Schlösser Bevern und Fürstenberg. Der vergleichsweise hohe 

Anteil an denkmalgeschützten4 und ortsbildprägenden Gebäuden birgt neben identitätsför-

dernden auch und besonders wirtschaftliche Entwicklungspotenziale – speziell im Touris-

mus. Zugleich ist der Erhalt dieser Gebäude aber auch eine Herausforderung für die Re-

gion, nicht zuletzt in energetischer Hinsicht. Darüber hinaus wird das regionsprägende Orts-

bild an einigen Stellen durch regionsuntypische Neubauten negativ beeinflusst. 

Wie bereits beschrieben ist die VoglerRegion überwiegend ländlich geprägt. Das drückt 

sich auch in einem Flächennutzungsanteil von Landwirtschaft und Wald von 86,7 % aus5. 

Neben der Weser zeichnet sich die Landschaft eben durch die bewaldeten Hügel von Vog-

ler, Ith und Solling sowie die hauptsächlich landwirtschaftlich genutzten Hänge und Täler 

aus. Die Land- und Forstwirtschaft hat in den vergangenen Jahrhunderten eine in vielerlei 

Hinsicht wertvolle Kulturlandschaft geschaffen, die ein wichtiges kulturelles Erbe der Re-

gion darstellt und zu pflegen und erhalten ist. 

Ein weiteres Kennzeichen der stark ländlichen Prägung ist die ungünstige Erreichbarkeit 

der Region: Der Landkreis Holzminden zählt aufgrund der großen Entfernungen zur A2 im 

Nord-Osten, zur A7 im Osten sowie zur A44 und A33 im (Süd-)Westen zu den Regionen in 

Niedersachsen mit der ungünstigsten Anbindung an die überregionalen Verkehrsachsen6. 

Das jeweils nächstgelegene Oberzentrum ist für die gesamte Region über 45 Pkw-Fahrmi-

nuten entfernt. Auch die Bahnverbindungen z.B. zu den relativ weit entfernten Oberzentren 

wie etwa Hannover (75 Km), Hildesheim (66 Km) oder Göttingen (70 Km) müssen als un-

günstig eingestuft werden.  

Die Mobilität ist aber auch innerhalb der Region eingeschränkt, wie sich im Rahmen des 

Modellvorhabens Versorgung und Mobilität (MoVerMo) gezeigt hat. Die Erreichbarkeit der 

 

4 Nach Angaben der Unteren Denkmalschutzbehörde weist der Landkreis Holzminden 1.300 denkmalgeschützte Gebäude auf, davon 

   allein die Stadt Holzminden 400 (Wruck, 2022) 

5 vgl. LSN-Online Datenbank: Tabelle Z0000000; 2021  

6 vgl. NIW: Gestaltung der Daseinsvorsorge, S. 22 



 
Regionales Entwicklungskonzept 2023 - 2027 

 
 

Seite | 12  

 

Grund- und Mittelzentren ist durch einen zu 90 % auf die Schülerbeförderung konzentrierten 

ÖPNV sehr begrenzt – auch wenn die Busverbindungen im Schülerverkehr aufgrund des 

Ausbaus der Ganztagsschulen bereits häufig auf die Nachmittagsstunden ausgeweitet 

sind. Für etwa 20 % der kleinen, peripher gelegenen Ortsteile besteht aber selbst während 

der Schulzeiten keine ÖPNV-Anbindung an das nächste Grundzentrum. Zum nächsten Mit-

telzentrum gibt es für etwa 40 % dieser Ortsteile keine ÖPNV-Anbindung. In den Ferienzei-

ten reduzieren sich die Busverbindungen in die Grundzentren um weitere 50 % und mehr 

– insbesondere in Teilen der Samtgemeinden Bodenwerder-Polle, Bevern und Eschers-

hausen-Stadtoldendorf7. Der in Bodenwerder-Polle geschaffene Bürgerbus kann nur be-

grenzt Entlastung schaffen. Die PKW-Fahrtzeiten zum nächsten Mittelzentrum betragen 

speziell für den nördlichen Teil der VoglerRegion durchschnittlich über 20 Minuten8. 

Das hat weitreichende Konsequenzen für die Grundversorgung der Menschen. Vor allem 

in Grundzentren und kleineren Orten haben Geschäftsaufgaben ansässiger Einzelhändler 

zu einem stetigen Rückgang der Einzelhandelsstrukturen geführt. Vor dem Hintergrund der 

prognostizierten demografischen Entwicklung (s. Kap. 3.2) drohen der Einzelhandel und 

die medizinische Versorgung speziell in der Fläche weiter zurückzugehen. Insbesondere 

an Ortsrandlagen mit guter Pkw-Erreichbarkeit haben sich vermehrt moderne Supermärkte 

und Discounter angesiedelt und zugleich kleine Nahversorgungseinrichtungen vom Markt 

verdrängt. Vor allem für weniger mobile Bevölkerungsgruppen verschlechtert sich somit die 

Grundversorgungssituation: Auf Ortsteilebene sind bereits heute Entfernungen zum nächs-

ten Lebensmittelgeschäft von sieben Kilometern keine Seltenheit9. 

In Zeiten moderner Informations- und Kommunikationstechnologien kommt neben der phy-

sischen auch der „virtuellen Mobilität“ eine große Bedeutung zu – das gilt für die Wirtschaft 

genauso wie für „demografierelevante“ Bereiche (medizinische und Grundversorgung) und 

für den privaten Bereich. Grundlegende Voraussetzung für die Nutzung virtueller Mobilitäts-

angebote ist ein schneller Internetzugang. Hier wird mit Nachdruck an einer Verbesserung 

der Situation gearbeitet.  

 

7 vgl. ebd., S. 338  

8 Eigene Berechnungen auf Basis Fortschreibung RROP, Stand 3/2022 

9 vgl. NIW: Gestaltung der Daseinsvorsorge, S. 333f. 
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75 % aller Haushalte des Landkreises sind mit einer Datengeschwindigkeit von mindestens 

100 Mbit pro Sekunde ausgestattet, über 95 % verfügen über mindestens 50 Mbit/s und an 

98 % aller Anschlüsse sind Übertragungsraten von mindestens 30 Mbit/s möglich.10 

In Anbetracht der begrenzten finanziellen Möglichkeiten im Rahmen von LEADER zur För-

derung der Breitbandversorgung legt die Entwicklungsstrategie keinen Schwerpunkt auf 

dieses Thema. Dennoch spricht sich die VoglerRegion weiterhin nachdrücklich für einen 

unverminderten Ausbau des Breitbandnetzes als Grundlage für eine zukunftsgerechte Ent-

wicklung des ländlichen Raums in Niedersachsen aus. 

3.2 Bevölkerungsstruktur und -entwicklung 

Mit einer Bevölkerungszahl von 62.481 liegt die Bevölkerungsdichte in der VoglerRegion 

bei knapp 95 Einwohnerinnen und Einwohnern pro km2 und damit bei nur etwa zwei Dritteln 

des niedersächsischen Durchschnitts (167,8 EW/km2)11.  

Der demografische Wandel, der schon in der Vergangenheit zu einem deutlichen Rückgang 

der Bevölkerungszahl geführt hat, setzte sich fort: Im Zeitraum von 2010 bis 2020 kam es 

zu Bevölkerungsverlusten von insgesamt etwas mehr als 4 %12. Sowohl ein Geburtendefizit 

als auch ein bis zum Jahr 2012 negativer Wanderungssaldo (s. Abb. 3) sind maßgeblich 

dafür verantwortlich, dass die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Holz-

minden zurückgegangen ist.  

Zum relativ großen Wanderungsgewinn in den Jahren 2015 und 2016 dürfte der Zuzug von 

Flüchtlingen in diesem Zeitraum beigetragen haben. Die Rückgänge in der Bevölkerungs-

entwicklung sind somit nicht so groß, wie in der Vergangenheit angenommen. 

 

 

 

 

10 Quelle: https://www.landkreis-holzminden.de/portal/seiten/breitband-900000086-25600.html, Abruf 24.01.2022 

11 vgl. LSN-Online Datenbank: Tabelle A100001G; 2021 

12 vgl. LSN-Online Datenbank: Tabelle Z100001G; 2021 
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Abb. 3: Entwicklung der Wanderungs- & Geburtensalden je 1.000 Einwohner 13 

 

Wie bereits im Regionalen Entwicklungskonzept für den Förderzeitraum 2014 bis 2020 be-

schrieben, drückt sich die negative demografische Entwicklung auch im Gesamtrang des 

Prognos Zukunftsatlas aus, der die Zukunftschancen der deutschen Kreise und kreisfreien 

Städte insbesondere anhand des Themas Demografie auf den Prüfstand stellt. In der aktu-

ellen Untersuchung aus dem Jahr 2019 ist der Landkreis Holzminden auf Rang 333 von 

401 geführt14. Auch in den vorherigen Analysen erzielte die Region ähnliche Ergebnisse: 

Im Jahr 2013 wurde der Landkreis Holzminden auf Rang 342 von 402 gelistet, im Jahr 2007 

belegte der Landkreis noch Rang 400 von 43915. Immerhin konnte sich die Region gegen-

über den Vorjahren demnach kontinuierlich verbessern, was nicht zuletzt als Erfolg der re-

gionalen Entwicklungsanstrengungen gewertet werden kann. 

Der dargestellte negative Trend bezüglich der Bevölkerungszahlen wird sich gemäß der 

aktuellen Bevölkerungsprognose in den kommenden Jahren durch den geringen Anteil an 

jungen Einwohnerinnen und Einwohnern ohne eine entsprechend hohe Zuwanderung wei-

ter verstärken. In der VoglerRegion führt die Kombination aus einer negativen natürlichen 

Bevölkerungsentwicklung und einer zu erwartenden Abwanderung im Zeitraum von 2020 

bis 2031 voraussichtlich zu einem Bevölkerungsrückgang von 11 %16. Die Datengrundlage 

dieser Prognose ist allerdings dieselbe, wie schon im Jahr 2013, zum Zeitpunkt der letzten 

 

13 vgl. LSN-Online Datenbank: Tabelle Z100011G; 2021; eigene Darstellung 

14 vgl. Prognos AG/Handelsblatt (2019): Prognos Zukunftsatlas 2019. Das Ranking für Deutschlands Regionen, Berlin 2019.  

15 vgl. PROGNOS: Prognos Zukunftsatlas 2007. Ergebnisse der Sonderauswertung für den Landkreis Holzminden, Bremen 2007 

16 vgl. LSN-Online Datenbank: Tabelle Z1010011; 2021; eigene Berechnung 
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REK-Erstellung. Eine aktualisierte Prognose wird voraussichtlich erst im Sommer 2022 vor-

liegen. Eine Prognose im Rahmen des Projekts MoVerMo aus dem Jahr 2018 kommt zu 

dem Ergebnis, dass der Bevölkerungsrückgang im Landkreis im Zeitraum von 2015-2035 

16 % betragen wird. Die kleinräumigen Prognosen innerhalb des Landkreises schwanken 

dabei jedoch von einem Rückgang um 5 bis 10 % bis hin zu Einwohnerabnahmen von bis 

zu 30 %17. Geänderte Rahmenbedingungen, insbesondere durch den Zuzug von Flücht-

lingsfamilien und die Wahrnehmung der am REK-Fortschreibungsprozess beteiligten Per-

sonen lassen allerdings erwarten, dass die tatsächlichen Werte günstiger sind. Es ist aber 

gleichwohl davon auszugehen, dass die Region von deutlichen Bevölkerungsverlusten be-

troffen sein wird. Rückkehrerinnen und Rückkehrer sowie neu in die Region ziehende Men-

schen werden den Bevölkerungsrückgang letztlich nicht kompensieren können. 

Die demografischen Veränderungen betreffen die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in 

unterschiedlicher Weise. Wie erwähnt wird der Anteil der Älteren kontinuierlich steigen, 

während die Zahl der Erwerbsfähigen und die der Kinder sinken wird: Die Altersgruppe bis 

18 wird sich im Zeitraum von 2020 bis 2031 gemäß Prognose nicht verändern (Nds: -2,6 

%), in der Altersgruppe der 18- bis unter 65-jährigen wird die Bevölkerung voraussichtlich 

um 21 % abnehmen (Nds: -12,1 %). Dem gegenüber steht eine Zunahme der älteren Be-

völkerungsgruppen (65 Jahre und älter), wobei diese mit 23,1 % im niedersächsischen Ver-

gleich durchschnittlich ausfällt (Nds: +25 %)18. Hier wird deutlich, dass die Alterung in der 

Region bereits weit vorangeschritten ist – der Landkreis Holzminden liegt mit einem Durch-

schnittsalter von 47,5 Jahren an dritter Stelle aller niedersächsischen Landkreise und kreis-

freien Städte19. 

Aus diesen Entwicklungen ergibt sich eine über die Jahre stark veränderte Altersstruktur: 

Während der Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 19 Jahren im Jahr 2031 bei etwa 13 

% liegen wird, werden knapp 35 % der Einwohnerinnen und Einwohner in der VoglerRegion 

über 65 Jahre alt sein. Damit ergibt sich ein Anteil von Menschen im erwerbsfähigen Alter 

zwischen 18 und 65 von nur noch 52 %20.  

 

17 vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) (Hrsg.): Modellregion Landkreis Holzminden. Ziele – Vorgehen –  

   Ergebnisse. Bonn 2018. 

18 vgl. ebd.  

19 vgl. LSN-Online Datenbank: Tabelle Z100004G; 2021 

20 vgl. LSN-Online Datenbank: Tabelle Z1010011; 2021 
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Die in Abb. 4 dargestellten Bevölkerungsentwicklungen für die Jahre 2008 bis 2031 ver-

deutlichen einen großen und weiter steigenden Überhang bei der Bevölkerung über 60 

Jahre und ein zunehmendes Defizit bei den jüngeren Altersgruppen – insbesondere bei der 

Altersgruppe im erwerbsfähigen Alter und auch im Vergleich zum niedersächsischen Durch-

schnitt. 

Abb. 4: Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen 2008-203121 

 

Quelle: „Bevölkerungsvorausberechnung 2009-2031_Nds-Kreise.xlsx“) 

Insgesamt zeichnen die Daten zur Bevölkerungsstruktur und -entwicklung ein im Landes-

vergleich ausgesprochen ungünstiges Bild. Die deutliche Abnahme der Einwohnerzahlen 

und die bereits fortgeschrittene Alterung sind mit nachhaltigen Konsequenzen für alle Be-

reiche des öffentlichen Lebens verbunden: dazu zählen auch und insbesondere die einge-

schränkte Mobilität und die gefährdete Grundversorgung der Menschen in den kleineren 

Orten, der zunehmende Leerstand von Gewerbeimmobilien verbunden mit einem weiteren 

Verfall von Miet- und Immobilienpreisen sowie sinkende (finanzielle) Handlungs- und Ge-

staltungsspielräume der Kommunen. Diese und weitere – in den folgenden Abschnitten 

 

21 vgl. LSN- Online Datenbank: Tabelle Z1010011; 2021; eigene Berechnung und Darstellung 
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beschriebenen – Herausforderungen infolge der demografischen Veränderungen sollen im 

Rahmen der Entwicklungsstrategie besondere Berücksichtigung finden. Hier sind intelli-

gente Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln, um der Entwicklung entgegenzutreten bzw. 

sie positiv zu wenden. 

Die neben der Bevölkerungsabnahme und der Alterung im Allgemeinen dritte bedeutende 

Komponente des demografischen Wandels ist der zunehmende Anteil an Ausländerinnen 

und Ausländern sowie eingebürgerten Personen. Der Landkreis Holzminden weist hier mit 

Anteilen von 7,5 % (2020) und Personen mit Migrationshintergrund von 20,2 % (2020) im 

Landesvergleich leicht niedrige Werte auf (Nds.: 9,9 % bzw. 22,3 %)22. Angesichts des Be-

völkerungsrückgangs bietet eine stärkere Zuwanderung – aus dem In- und Ausland – die 

einzige Perspektive. Ziel des regionalen Entwicklungsprozesses muss es also u.a. sein, ein 

zuwanderungsfreundliches Umfeld bzw. entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. 

 

3.3 Wirtschaft 

Wirtschaftsstruktur 
Neben dem Demografischen Wandel stellt die wirtschaftliche Strukturschwäche in die-

ser stark ländlich geprägten Region eine bedeutende Herausforderung dar.  

Auch wenn das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zeitraum von 2011 bis 2018 im gesamten 

Landkreis Holzminden um 25,6 % gestiegen ist, liegt es mit einem Wert von 31.447 € pro 

Kopf im Jahr 2018 deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 37.290 €23.  

Da das BIP am Arbeitsort ermittelt wird, ist an dieser Stelle auch der Pendlersaldo relevant. 

Der Saldo der Auspendlerinnen und Auspendler beträgt im Landkreis Holzminden im Jahr 

2020 etwas mehr als + 12 % der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten24 und relati-

viert den geringen Wert des BIP pro Einwohnerin und Einwohner. Die Produktivität ist im 

 

22 vgl. LSN-Online Datenbank: Tabellen A100001V und T0901060; 2022; eigene Berechnungen 

23 vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder; Regionalatlas Deutschland Themenbereich "Bruttoinlandsprodukt und Bruttowert- 

   schöpfung"; 2021; eigene Berechnung 

24 vgl. Bundesagentur für Arbeit; Pendleratlas (Datenstand Juni 2020); https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive- 

   Angebote/Pendleratlas/Pendleratlas-Nav.html; 2021; eigene Berechnung  



 
Regionales Entwicklungskonzept 2023 - 2027 

 
 

Seite | 18  

 

Landkreis Holzminden mit einem BIP pro Erwerbsperson von 72.468 € dabei sogar leicht 

überdurchschnittlich (Nds: 72.343)25. 

Die Wirtschaftsstruktur im Landkreis Holzminden unterscheidet sich stark vom niedersäch-

sischen Durchschnitt (s. auch Abb. 5): Mit 45,3 % der gesamten Bruttowertschöpfung wird 

im Produzierenden Gewerbe ein ähnlich hoher Anteil erwirtschaftet wie im Dienstleistungs-

bereich (52,7 %). Niedersachsenweit liegen diese Werte bei 27,7 bzw. 70,5 %. Die Land- 

und Forstwirtschaft spielt sowohl im Landkreis Holzminden (2,1 %) als auch in Niedersach-

sen (1,9 %) für die Bruttowertschöpfung nur eine untergeordnete Rolle26. Die Unterneh-

mensgrößen liegen im Landkreis nahe am niedersächsischen Durchschnitt. 85,6 % der Un-

ternehmen beschäftigen bis zu neun Personen (Nds. 85,4 %), 11,9 % weisen 10 - 49 Mit-

arbeitende auf (Nds. 11,7 %) und nur 2,5 % 50 und mehr Personen (Nds. 2,9 %)27.  

Im Verarbeitenden Gewerbe gab es im Landkreis im Jahr 2020 52 Betriebe, die mehr als 

20 Mitarbeiter*innen beschäftigen28. Das Handwerk zählte im Jahr 2019 440 Betriebe, die 

insgesamt 4.047 Personen beschäftigten29, weshalb davon auszugehen ist, dass der Groß-

teil der Betriebe weniger als 20 Mitarbeiter*innen beschäftigt. Zudem befinden sich in der 

Region 423 Handelsbetriebe, bei denen vermutlich lediglich in den größeren Betrieben 

mehr als 20 Personen beschäftigt sein werden. 

Im Bereich der Grundversorgung gibt es keine statistischen Angaben zu den Größenklas-

sen. Mit Ausnahme des Gesundheits- und Sozialwesens kann jedoch davon ausgegangen 

werden, dass in der Regel eine Beschäftigtenzahl von mehr als 5 Arbeitsplätzen vorliegt. 

44 Betriebe im Landkreis sind im Bereich der Energieversorgung tätig, dem Thema Was-

serversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltver-

 

25 vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder; Regionalatlas Deutschland Themenbereich "Bruttoinlandsprodukt und Bruttowert- 

   schöpfung"; 2021; eigene Berechnung 

26 vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder; Bruttoinlandsprodukt/Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen (Stand 08.2019);  

   2021; eigene Berechnung 

27 Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) (2021). Rechtliche Einheiten, abhängig Beschäftigte und Umsatz 2019 nach Beschäftigten- 

   größenklassen, Statistischen Regionen, kreisfreien Städten und Landkreisen. Hannover. 

28 Landesamt für Statistik Niedersachsen (2022). Verarbeitendes Gewerbe (sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden) in Nieder 

   sachsen - Betriebe mit i. a. 20 und mehr Beschäftigten, LSN-Online, Tabelle K7700041. 

29 Landesamt für Statistik Niedersachsen (2022). Handwerkszählung im Jahr 2019 in Niedersachsen - Tätige Personen und Umsatz,  

   LSN-Online, Tabelle K7340112. 
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schmutzungen widmen sich 20 Betriebe. 188 Betriebe arbeiten im Bereich des Gesund-

heits- und Sozialwesens und 39 Betriebe im Bereich Erziehung und Unterricht30. 

Das Produzierende Gewerbe hat eine vergleichsweise hohe Bedeutung in der Region. 

Großunternehmen wie der Duft- und Geschmacksstoffproduzent Symrise und das Elektro- 

und Heiztechnik-Unternehmen Stiebel Eltron haben ihren Firmensitz weiterhin in Holzmin-

den und spielen eine große Rolle auf dem lokalen Arbeitsmarkt. Insgesamt sind 37,9 % der 

Erwerbstätigen im produzierenden Gewerbe tätig und damit deutlich mehr als im Landes-

vergleich (Nds: 23,8 % (2019))31. 

Abb. 5: Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftszweigen32 

  

Der Dienstleistungsbereich ist mit einem Erwerbstätigenanteil von 60,2 % gegenüber dem 

niedersächsischen Durchschnitt von 73,7 % unterrepräsentiert33. Im Zeitraum von 2009 bis 

2019 sank die Anzahl der Erwerbstätigen im Dienstleistungsbereich noch um 0,5 Prozent34.  

In diesem Bereich sind die vorhandenen Arbeitsplätze weniger durch den Strukturwandel 

als durch den demografischen Wandel bedroht. Speziell für den lokalen Handel sowie das 

 

30 Landesamt für Statistik Niedersachsen (2021). Statistischer Bericht D II 1.2 – j / 2019, Regionale Strukturdaten der Niederlassungen 2019,  

   Auswertungen aus dem Unternehmensregister, Registerstand 30.09.2020, Rechtliche Einheiten, Beschäftigte und Umsatz. URL: 

    https://www.statistik.niedersachsen.de/download/173377 [06.04.2022]. 

31 vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, 2022; Erwerbstätige nach Wirtschaftszweigen 2019, eigene Berechnungen 

32 vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder; Bruttoinlandsprodukt/Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen (Stand 08.2019);  

   2021; eigene Berechnung 

33 Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, 2022; Erwerbstätige nach Wirtschaftszweigen 2019, eigene Berechnungen 

34 Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, 2022; Erwerbstätige nach Wirtschaftszweigen 2019, eigene Berechnungen 
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Handwerk ist er mit schrumpfenden Märkten verbunden. Zudem werden innerhalb der Be-

triebe die verhältnismäßig gut und langjährig qualifizierten Beschäftigten zunehmend aus-

scheiden. Hinzu kommen Schwierigkeiten in der Betriebsnachfolge. 

Land- und Forstwirtschaft 

Auch wenn die Land- und Forstwirtschaft mit einem Anteil von 2,1 % an der Bruttowert-

schöpfung nur eine untergeordnete Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis 

Holzminden spielt (s.o.) – der Anteil der Beschäftigten liegt sogar bei nur 0,9 % (Nds: 1,4 

%)35 – prägt sie doch in besonderer Weise das Erscheinungsbild der Region: Insgesamt 

sind 86,7 % des Gebietes der VoglerRegion landwirtschaftliche Flächen bzw. Waldflächen. 

Letztere liegen auch aufgrund der Lage im Mittelgebirge mit einem Anteil von 45,8 % der 

Gesamtfläche deutlich über dem niedersächsischen Durchschnitt von 21,6 %. Entspre-

chend beträgt der Flächenanteil der Landwirtschaft noch 40,9 % (Nds: 58,1 %)36.  

Ebenso wie der produzierende Sektor ist auch die Landwirtschaft vom wirtschaftlichen 

Strukturwandel betroffen. Aus der Landwirtschaftszählung 2010 geht hervor, dass in die-

sem Jahr 335 Betriebe in der VoglerRegion aktiv waren. Laut Angabe im REK für die abge-

laufene Förderperiode wurden 2005 noch 423, im Jahr 2000 gar 506 Betriebe gezählt37. 

Dieser anhaltende Trend wird auch durch die aktuellsten Werte aus der Agrarberichterstat-

tung 2020 bestätigt, aus der ein weiterer Rückgang auf nun 306 Betriebe hervorgeht38.  

Die Anzahl der Haupterwerbsbetriebe liegt dabei gemäß der Landwirtschaftszählung 2020 

bei 99 Betrieben39. Ein Rückgang ist insbesondere bei den kleinen und Kleinstbetrieben zu 

verzeichnen. Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt im Landkreis Holzminden mit nun 81 

ha (2010: 74 ha) deutlich über dem Wert für Niedersachsen mit 74 ha40 (2010: 62 ha). Gut 

48 % der Betriebe bewirtschaften eine Fläche von mehr als 50 ha, 28 % sogar mehr als 

100 ha (Nds: 48 und 25 %) – Tendenz steigend.   

 

35 vgl. LSN-Online Datenbank: Tabelle K70I5101; 2022 

36 vgl. LSN-Online Datenbank: Tabelle Z0000000; 2021, Stand Wert: 2019 

37 vgl. LAG VoglerRegion: Regionales Entwicklungskonzept 2007-2013, Holzminden 2007 

38 vgl. LSN-Online Datenbank: Tabelle K6080A11; 2022; Berechnungsstand 2020 

39 vgl. Landesamt für Statistik Niedersachsen, Dezernat 42 – Landwirtschaft (2022). Landwirtschaftszählung 2020. Anzahl der  

   Einzelunternehmen pro Gemeinde nach Haupt- und Nebenerwerb. 

40 Vgl. ebd. und eigene Berechnungen 
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Die landwirtschaftliche genutzte Fläche beträgt entspr. der Landwirtschaftszählung 2020 

25.656 ha.  Die Ackerlandflächen nehmen knapp 71 % der landwirtschaftlichen Flächen ein 

– ein Wert, der knapp über dem niedersächsischen Durchschnitt liegt (67 %). Der Anteil an 

Dauergrünland liegt mit 26 % ebenfalls etwas über dem niedersächsischen Durchschnitt 

(24,6 %) und wird zu einem bedeutenden Teil von Milchviehbetrieben bewirtschaftet41. 

Demografisch bedingte Nachfolgeprobleme und niedrige Erzeugerpreise aufgrund von ak-

tuellen Marktentwicklungen könnten im Landkreis Holzminden in naher Zukunft zur ver-

mehrten Betriebsaufgabe führen. Auch die Veränderungen der Bewirtschaftung (beispiels-

weise der Wechsel von der Weide- zur ganzjährigen Stallhaltung) wirken sich auf das Bild 

und die Funktion des Grünlands aus. Die Bewirtschaftung einiger Flächen wird intensiviert, 

während Grenzertragslagen ganz aus der Bewirtschaftung herausfallen. Folgen könnten 

u.a. die Verbuschung oder die Umwandlung dieser über Jahrtausende gewachsenen Kul-

turlandschaftselemente zu Ackerflächen sein. Ein Verlust der artenreichen Flächen wäre 

aus vielerlei Hinsicht negativ zu bewerten: Sie sind wertvoll für den Naturschutz, bieten 

einen hohen ästhetischen und touristischen Wert, prägen die Landschaft und sind Ausdruck 

der traditionellen Bewirtschaftungsweisen. Zudem würde ein Grünlandumbruch zu einem 

Ausstoß großer Mengen an CO2 führen und somit einen klimaschädlichen Effekt haben. 

Aufgrund der hohen Bedeutung dieser Landschaftsräume sind im Rahmen des regionalen 

Entwicklungsprozesses besondere Aktivitäten zum Erhalt notwendig. 

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft führt im Allgemeinen zu einem Rückgang vor al-

lem kleinerer Betriebe und einer intensiveren Bewirtschaftung der Flächen durch die ver-

bleibenden Landwirte. Einige Betriebe nehmen die strukturellen Veränderungen auch zum 

Anlass, neue Märkte zu erschließen. Insgesamt 18 Betriebe bewirtschaften im Landkreis 

Holzminden 1.140 ha Fläche nach ökologischen Kriterien. Das entspricht einem Anteil an 

Betrieben von 5,9 % (Nds: 4,9 %) und in der Fläche von 4,4 % (Nds: auch 4,4 %)42. Die 

Bedeutung des ökologischen Landbaus in der Region ist demnach relativ hoch und ist wei-

ter gestiegen. Die erfolgte Anerkennung als niedersächsische Ökomodellregion geht damit 

einher und soll die Entwicklung verstärken. 

 

41 vgl. LSN-Online Datenbank: Tabelle K6080A14; 2022, Stand Wert: 2020 

42 vgl. LSN-Online Datenbank: Tabelle K6080A12, K6080A14; 2021, Stand Wert: 2020, eigene Berechnungen 
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Der Bereich der Energieerzeugung hat für die Landwirtschaft im Landkreis Holzminden eine 

eher untergeordnete Bedeutung. Der Bestand bleibt auf niedrigem Niveau und sank von 9 

Anlagen in 2016 auf 8 in 2018. Bei der Leistung pro Fläche rangiert der Landkreis Holzmin-

den mit auf der untersten Ebene der niedersächsischen Landkreise.43 

Der Anbau von Mais, der häufig als Biogassubstrat genutzt wird, hat sich verdoppelt – al-

lerdings über einen vergleichsweise langen Zeitraum von 2003 bis 2013. Diese Entwicklung 

hat sich im Vergleich mit 2010 zu 2020 fortgesetzt. Insgesamt 0,24 % der landwirtschaftlich 

genutzten Fläche wurden 2010 zum Maisanbau genutzt, 2020 waren es 0,48 %.44 Damit 

vollzieht sich hier eine Entwicklung entsprechend des niedersachsenweiten Trends, wenn-

gleich in Relation zu anderen ländlichen Regionen Niedersachsens auf vergleichsweise 

niedrigem Niveau45.  

Neben dem ökologischen Landbau und der Energiewirtschaft zählen ebenso die Ausrich-

tung auf den Tourismus und die Direktvermarktung zu den Trends in der Landwirtschaft: 

Auch in der VoglerRegion haben sich bereits einige Landwirte entsprechende zusätzliche 

Betätigungs- bzw. Einkommensmöglichkeiten geschaffen. Als gelungenes Beispiel für die 

sowohl regionale als auch touristische Vermarktung von regional erzeugten Produkten steht 

die Regionalmarke „Echt! Solling-Vogler-Region“. Im Rahmen der Umsetzung des Bundes-

modellvorhabens LandZukunft wurde dieses Label in der Region entwickelt, das traditio-

nelle und regionaltypische Produkte auszeichnet. Etwa 50 Betriebe – verschieden ausge-

richtet aus Landwirtschaft, Imkerei und Schäferei, aber auch gastronomische Betriebe, Bä-

ckerei, Fleischerei sowie Handwerksbetriebe, die vorzugsweise regionale Rohstoffe verar-

beiten – gehören diesem Netzwerk an und vermarkten diese Produkte nach innen und au-

ßen. 

Eine weitere Einkommensalternative stellt der Vertragsnaturschutz dar. Heute bietet der 

Erhalt der Landschaft durch Pflegemaßnahmen vielen noch wirtschaftenden Betrieben in 

landwirtschaftlichen Ungunstlagen ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. Etwa 90 Be-

triebe nehmen im Landkreis Holzminden derzeit am Vertragsnaturschutz teil46. 

 

43 vgl. Kompetenzzentrum 3N, Biogas in Niedersachsen, Inventur 2018 

44 vgl. LSN-Online Datenbank: Tabelle K6080A14; 2022, Stand Werte: 2010 & 2020, eigene Berechnungen 

45 vgl. 2003: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen 2003; 2007-2013: GAP Direktzahlungsstatistik LWK 

46 Untere Naturschutzbehörde / Buschmann 2022 
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Der mit 46 % hohe Anteil der Waldflächen begründet die besondere Bedeutung der Forst-

wirtschaft in der VoglerRegion. Insbesondere die bewaldeten Hänge des Ith im Norden und 

des Solling im Süden prägen die zu den waldreichsten Gebieten Norddeutschlands zäh-

lende Region.  

Die Bewirtschaftung konzentriert sich hier auf Hochwälder mit den Hauptbestandstypen Bu-

che und Fichte. Weitere Baumarten sind beispielsweise Eichen und Edellaubhölzer. Zwar 

existieren noch vereinzelnd Bestände an Niederwäldern – z.B. in der Rühler Schweiz –, 

allerdings hat diese traditionelle Bewirtschaftungsweise heute insgesamt keine große Be-

deutung.  

Der Wald liefert den Menschen in der Region wichtige Ressourcen – insbesondere in Form 

von Holz als Baustoff und Energieträger. Allein das Forstamt Neuhaus bewirtschaftet mit 

seinen 77 Mitarbeitenden und 14 Revierförstereien etwa 20.000 ha Landeswald. Dort wer-

den jährlich rund 122.000 Festmeter Holz nachhaltig geerntet und vermarktet – z.B. an die 

Holzindustrie, aber ebenso an örtliche Kunden47.  

Vor allem angesichts der steigenden Energiepreise und der formulierten Klimaschutzziele 

bietet der Wald hier ein besonderes Potenzial – sowohl aus ökonomischer als auch ökolo-

gischer Perspektive. Allerdings stellt der Klimawandel für ihn eine deutliche Bedrohung dar. 

Die nachhaltigen Bewirtschaftungsformen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft haben 

für die Region demnach eine hohe und vielschichtige Bedeutung. Dafür sind die entspre-

chenden Akteurinnen und Akteure eng in den Entwicklungsprozess eingebunden. 

Tourismus  

Die natürlichen Gegebenheiten mit der Lage im Weserbergland, die beschriebenen natur- 

und kulturlandschaftlichen Elemente sowie die regionaltypischen Ortschaften und ihre kul-

turhistorischen Besonderheiten eröffnen große touristische Entwicklungsmöglichkeiten.  

Nach dem aktuellen Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Landkreis 

Holzminden sind dafür insbesondere die Orte Bodenwerder, Fürstenberg, Holzminden, 

Neuhaus, Polle, Silberborn und Stadtoldendorf geeignet, denen die besondere 

 

47 vgl. Niedersächsisch Landesforsten -Forstamt Neuhaus: Zusammenspiel von Naturschutz, Wirtschaft und Erholung – Forstamt Neuhaus,  

   Holzminden-Neuhaus 2014 
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Entwicklungsaufgabe „Fremdenverkehr“ zugedacht ist. Der Bereich „Erholung“ wird den 

Ortsteilen Bevern, Boffzen, Eschershausen, Golmbach, Grünenplan, Hehlen, Hellental, 

Lauenförde und Ottenstein zugewiesen48.  

Bei Betrachtung der touristischen Kennzahlen49 für den Landkreis Holzminden wird deut-

lich, dass dieses Potenzial noch bei weitem nicht ausgereizt sein dürfte. Im Jahr 2013 lag 

die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste bei 2 Tagen und damit klar unter dem 

niedersächsischen Durchschnitt von 3,1 Tagen. Speziell im Vergleich mit typischen Ferien-

regionen in Niedersachsen wie etwa Nordseeküste oder Harz ist dieser Wert niedrig. Im 

Jahr 2020 lag dieser Wert mit 2,3 Tagen nur unwesentlich höher und weiterhin klar unter 

dem niedersächsischen Durchschnitt von 3,4 Tagen. 

Ebenfalls unterdurchschnittlich ist die Bettenauslastung mit einem Wert von durchschnittlich 

13,1 % (Nds: 31,3 %) für das Jahr 2013, im Jahr 2020 lag die Quote bei 18,1 % im Landkreis 

Holzminden und 28,7 % im Land Niedersachsen. Dieser Wert hat sich dem Landeswert 

jedoch deutlich angenähert.  

Die wichtigsten Entwicklungen im Beherbergungsbereich sind in Abbildung 6 noch einmal 

dargestellt. An dieser Stelle ist anzumerken, dass lediglich Übernachtungen in Betrieben 

mit mindestens 10 Betten bzw. Stellplätzen erfasst werden. Ein großer Teil der touristi-

schen Anbieter in der VoglerRegion – insbesondere Ferienwohnungen und Pensionen – 

bleibt damit von der Statistik unberücksichtigt.  

 

  

 

48 Landkreis Holzminden (Hrsg.): RROP, 3. Entwurf, Holzminden 2022 

49 vgl. LSN-Online Datenbank: Tabelle Z7360125; 2021  
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Abb. 6: Entwicklung Beherbergungsbereich im Landkreis Holzminden50 

 

Der schon in den Vorjahren ersichtliche Aufwärtstrend konnte bis zum Jahr 2016 insbeson-

dere in Bezug auf die Gästeübernachtungen fortgesetzt werden. Ab dem Jahr 2017 gaben 

jedoch sowohl die Ankünfte wie auch die Übernachtungen kontinuierlich nach, bevor sie 

dann im Jahr 2020 pandemiebedingt stark einbrachen. Dies zog dann auch die Zahl der 

Beherbergungsbetriebe knapp unter das Niveau von 2013. Allerdings war auch hier ab dem 

Jahr 2018 eine starke Abwärtstendenz ersichtlich.  

Die ablesbaren Erfolge speziell bei den Gästeankünften und -übernachtungen in den ver-

gangenen Jahren – allerdings ausgehend von einer schwachen Ausgangsbasis – werden 

wesentlich den erheblichen Anstrengungen im Bereich Tourismus innerhalb der vergange-

nen LEADER-Förderperioden sowie den damit in Verbindung stehenden Aktivitäten zuge-

sprochen. Vor dem Hintergrund des Zukunftskonzeptes „Tourismuskonzept 2025“51, dass 

im Auftrag des übergeordneten Tourismusverbands „Weserbergland Tourismus e.V.“ (WT) 

erstellt wurde, ist das Marketing für die Region völlig neu ausgerichtet worden.  

Oberste Priorität hatte dabei die Einrichtung einer Interkommunalen Zusammenarbeit im 

Tourismus (IKZ). Dieses Ziel wurde im Wesentlichen durch die Arbeit der LAG VoglerRe-

gion im Jahr 2011 mit der Gründung der „Solling-Vogler-Region im Weserbergland e.V.“ 

(SVR) erreicht. Sie kümmert sich seitdem zentral und erfolgreich um die touristische 

 

50 vgl. LSN-Online: Tabelle Z7360125; 2021 

51 Weserbergland Tourismus e.V. (Hrsg.): Tourismuskonzept 2025. Hameln 2018 
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Vermarktung der Solling-Vogler-Region, der neben den Gemeinden der VoglerRegion zu-

sätzlich der Flecken Delligsen sowie die Northeimer Kommunen Dassel, Uslar und Boden-

felde angehören. Außerdem ist auch die nordhessische Samtgemeinde Wesertal Teil der 

SVR, die damit den gesamten Naturraum Solling-Vogler abbildet. 

Dieser entscheidende Impuls des LEADER-Prozesses konnte mit der erfolgreichen Bewer-

bung für das Bundes-Modellvorhaben LandZukunft systematisch gestärkt werden. Dabei 

ist die Gebietskulisse für den Zeitraum 2012 bis 2014 auf die gesamte SVR ausgeweitet 

worden, um der thematischen Schwerpunktsetzung im Bereich Tourismus Rechnung zu 

tragen und einen für die touristischen Zielgruppen relevanten Zuschnitt zu sichern. 

Inhaltlich konzentriert sich die Region, wie das gesamte Weserbergland, nach der Empfeh-

lung im Tourismuskonzept auf die Themen Wandern, Radfahren und historische Städte 

bzw. Stätten. Als Premiumprodukte wurden im Rahmen von EFRE-Kooperationsprojekten 

der WT-Mitglieder der Weserberglandweg als Qualitätswanderweg und der Weser-Radweg 

als Qualitätsradweg eingerichtet bzw. aufgewertet. Im Januar 2022 erfolgte die Anerken-

nung der Solling-Vogler-Region als fünfte Qualitätswanderregion in Deutschland und als 

erste in Niedersachsen. Zudem verzeichnet die Region zahlreiche Fachwerkstädte sowie 

Kultur- und Baudenkmäler, wie das Kloster Amelungsborn, das Weserrenaissanceschloss 

in Bevern, die Burg Polle oder die Porzellanmanufaktur Fürstenberg. Ebenfalls eine große 

Rolle spielt auch der Naturpark Solling-Vogler mit seinen zahlreichen Erlebnis- und Um-

weltbildungsangeboten. 

In der VoglerRegion sind also insbesondere durch die landschaftliche, aber auch kulturelle 

Attraktivität die Voraussetzungen gegeben, die wirtschaftliche Situation durch einen sanf-

ten, die Natur und Umwelt schützenden Tourismus zu verbessern und somit das Einkom-

men zu steigern und nicht zuletzt auch die soziale Lage zu verbessern. 

3.4 Arbeitsmarkt und Einkommen 

Ausdruck der gesamtwirtschaftlichen Lage ist auch die Entwicklung von Beschäftigung und 

Arbeitslosigkeit. Beeinflusst werden diese Indikatoren u.a. durch den wirtschaftlichen Struk-

turwandel, das Erwerbspersonenpotential und die demografischen Entwicklungen in einer 

Region. 

Die Beschäftigungsquote lag im Jahr 2020 im Landkreis Holzminden mit 59,1 % in etwa auf 

Landesniveau (60,2 %). Auch im Hinblick auf die Beschäftigungsquote von älteren 
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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (50 - 64 Jahre; 49 %) und Frauen (47 %) weist die 

Region Werte im bzw. leicht unter dem Landesschnitt auf (49 und 48 %). Allerdings hat sich 

die Beschäftigung im Landkreis Holzminden seit dem Jahr 2000 deutlich negativ (-8,8 %) 

und damit entgegen dem positiven niedersächsischen Trend (+ 7,7 %) entwickelt. In diesem 

Zusammenhang ist allerdings der gleichzeitig starke Bevölkerungsrückgang zu bedenken.  

Auch im Hinblick auf die Beschäftigungsquote von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern (55+: 52,2 %) und Frauen (55,3 %) weist die Region Werte im bzw. leicht unter 

dem Landesschnitt auf (53,4 und 56 %). Zudem zeigt sich die Beschäftigungsentwicklung 

im Landkreis Holzminden seit dem Jahr 2005 zwar positiv (+15,5 %) aber unterhalb des 

Landeswertes (+ 30,2 %). Auch hier gilt es, den gleichzeitig starken Bevölkerungsrückgang 

von 9,9 % zu berücksichtigen. 

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Holzminden ist seit dem Jahr 2005 parallel zur Arbeits-

losigkeit in Niedersachsen stark gesunken und lag im Jahr 2020 mit einem Wert von 6,6 % 

nur noch leicht über dem Landesniveau (5,8 %), allerdings verbunden mit einer insgesamt 

hohen Langzeitarbeitslosigkeit. Mit einem Anteil von 35,5 % aller Arbeitslosen liegt dieser 

Wert über dem niedersächsischen Durchschnitt von 32,2 %52. 

Die Tertiärisierung am Arbeitsmarkt ist in der Region auch im Vergleich zu anderen ländli-

chen Regionen wenig vorangeschritten und weist eine entsprechende Quote von 53,9 % 

auf (Nds: 69,4 %). Für den ländlichen Raum vergleichsweise hoch ist dafür der Anteil der 

Beschäftigten in Großbetrieben, der mit 30,1 % nahe an den niedersächsischen Durch-

schnitt von 30,8 % heranreicht. Hier wird die Bedeutung des Produzierenden Gewerbes mit 

den in Holzminden ansässigen Großunternehmen für den regionalen Arbeitsmarkt deutlich. 

Der Wert im Bereich der Beschäftigten mit einer komplexen Tätigkeit liegt im Landkreis 

Holzminden mit 18,8 % weit unter dem niedersächsischen Niveau von 23,3 % und unter-

streicht die Feststellung, dass in der Region relativ wenig Hochqualifizierte beschäftigt 

sind.53 

 

52 Bundesagentur für Arbeit (2022). Arbeitsmarktmonitor. Faktencheck zum Arbeitsmarkt. Stand Werte: 2020. URL: https://arbeitsmarkt- 

   monitor.arbeitsagentur.de/faktencheck/regionalstruktur/tabelle/384/2020/employrate/?r= [27.04.2022]. 

53 vgl. Bundesagentur für Arbeit, https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/faktencheck/regionalstruktur/tabelle/286/2020/auspendler-  

   quote/?r=510, (28.01.2022) 



 
Regionales Entwicklungskonzept 2023 - 2027 

 
 

Seite | 28  

 

Die beschriebenen Entwicklungen auf dem regionalen Arbeitsmarkt haben einen entschei-

denden Einfluss auf das Einkommen und die soziale Lage der Menschen in der Region. 

Der Landkreis ist insgesamt sowohl von geringer Kaufkraft als auch von hoher Armutsge-

fährdung betroffen. Deutlich wird dies u.a. in einem relativ hohen Anteil von Personen in 

Bedarfsgemeinschaften: Mit 9,1 % liegt die SGB II-Quote über dem niedersächsischen Wert 

von 8,5 %, wobei die Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften sowohl in Holzminden 

als auch niedersachsenweit in den vergangenen Jahren gesunken ist. Auch bei den unter 

15jährigen ist die entsprechende Quote, welche die Hilfebedürftigkeit anzeigt, überdurch-

schnittlich hoch (HOL: 14,8 %; Nds: 13,4 %)54.  

Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte ist ein weiterer Indikator für die Ein-

kommenssituation, das Konsumpotenzial und die Wirtschaftskraft einer Region. Um die 

Jahrtausendwende war dieses noch auf niedersächsischem Niveau. Seitdem weist der 

Landkreis Holzminden – trotz einer seit 2004 insgesamt konstant positiven Entwicklung – 

ungünstigere Werte auf als der Landesdurchschnitt; immerhin ist die Kaufkraft traditionell 

hoch. Im Jahr 2019 lag das verfügbare Einkommen bei 22.023 € (Nds: 22.812 €), entwi-

ckelte sich jedoch seit dem Jahr 2005 nahezu parallel zum niedersächsischen Verlauf.  

Abb. 7: Entwicklung des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte55 

 

 

54 vgl. Bundesagentur für Arbeit, https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/faktencheck/regionalstruktur/tabelle/286/2020/auspendler 

   quote/?r=510, (28.01.2022) 

55 vgl. Statistische Ämter der Länder: Einkommen der privaten Haushalte in den kreiskreisen Städten und Landkreisen der Bundesrepublik  

   Deutschland 1995 bis 2019, 2020 
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Ein weiteres Merkmal für den Wohlstand einer Region ist die Steuereinnahmekraft der Kom-

munen. Die Stadt Holzminden verfügt aufgrund der ansässigen größeren Industriebetriebe 

über eine deutlich überdurchschnittliche Steuereinnahmekraft, aber auch im gesamten 

Landkreis Holzminden liegt sie mittlerweile leicht über dem Landesniveau, nachdem dies 

zur Zeit der Erstellung des letzten Regionalen Entwicklungskonzepts noch unterdurch-

schnittlich war. Die Einnahmen aus der Einkommensteuer sind durchschnittlich56.  

Insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Veränderungen, den Problemen im 

sozialen Bereich und dem Arbeitsmarkt dürfte sich die kommunale Finanzlage aber ange-

sichts zeitgleich wachsender Herausforderungen weiter verschärfen. 

Angesichts der beschriebenen Arbeitsmarkt- und Einkommenssituation in der Region wird 

es eine besondere Aufgabe des regionalen Entwicklungsprozesses sein, die soziale Lage 

der Menschen zu verbessern und den Zuzug auch von Migrantinnen und Migranten zu för-

dern. Wie dargestellt bietet hier vor allem der Tourismus das Potenzial in eigener „Entschei-

dungshoheit“, eine wirtschaftliche Entwicklung zu betreiben, von der die Region flächende-

ckend profitiert. 

Dazu existieren in der Region bereits verschiedene Projekte und Maßnahmen. Dem Fach-

kräftemangel entgegenzuwirken ist das Ziel der Mitwirkung im regionalen Fachkräftebünd-

nis Leine-Weser, in dem der Landkreis Holzminden gemeinsam mit den Partner-Landkrei-

sen in der Regionalen Entwicklungskooperation Weserberglandplus mitwirkt. Den Unterneh-

men werden dadurch vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten eröffnet. 

Ein besonderes Augenmerk auf die Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Ar-

beitsmarkt richtet die „Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft“ – ebenfalls ein Projekt im 

Rahmen der Regionalen Entwicklungskooperation Weserberglandplus. Ziel ist es insbeson-

dere, die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen und so das Fachkräftepotenzial bes-

ser auszuschöpfen bzw. zu binden. 

3.5 Umweltsituation 

Die VoglerRegion ist geprägt durch eine wertvolle Natur und Landschaft mit ganz unter-

schiedlichen Natur- und Kulturlandschaftsräumen – insbesondere die bewaldeten Hügel 

 

56 vgl.  LSN-Online: Tabelle K9200002 
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von Vogler, Ith und Solling, die landwirtschaftlich genutzten Hänge und Täler sowie die We-

ser. Ein zentrales Instrument zum Erhalt, zur Entwicklung und Wiederherstellung dieser 

Landschaft ist die Ausweisung von Schutzgebieten. Je nach Schutzgegenstand und -zweck 

kommen verschiedene Schutzgebietskategorien nach dem niedersächsischen und dem 

Bundesnaturschutzgesetz zur Anwendung. 

Im Landkreis Holzminden gibt es aufgrund der vielfältigen Natur eine Vielzahl unterschied-

licher Biotoptypen, die unter Schutz stehen wie etwa Moore, Sümpfe, Bergwiesen, Block- 

und Geröllhalden sowie unterschiedliche Waldformen. In diesen Biotopen finden sich die 

an sie angepassten Tier- und Pflanzenarten. Unter anderem befindet sich in der VoglerRe-

gion das letzte niedersächsische Vorkommen des Goldenen Scheckenfalters. Wildkatzen, 

die Fledermausarten Großes Mausohr und Kleine Bartfledermaus, Uhu, Rotmilan, 

Schwarz-, Grau- und Kleinspecht, Schwarzstorch und Reptilienarten wie Zauneidechse und 

Schlingnatter sind hier heimisch. Daneben gibt es viele weitere Tierarten und einen großen 

Reichtum an unterschiedlichsten Pflanzenarten, die sich auf den unterschiedlichen Stand-

orten der Schutzgebiete angesiedelt haben.  

Eine besondere Bedeutung bei Schutz und Erhalt der Biodiversität haben dabei die Natur-

schutzgebiete, in denen Natur und Landschaft eines besonderen Schutzes bedürfen und 

ein generelles Veränderungsverbot gilt.  

Im Landkreis Holzminden sind aktuell 27 Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 

4.122,7 ha ausgewiesen57. Das entspricht einem Flächenanteil von 5,9 %, der damit über 

dem niedersächsischen Durchschnitt von 5,5 % liegt. Neben einigen kleineren Naturschutz-

gebieten existieren auch größere zusammenhängende Gebiete wie etwa die Heinser Klip-

pen (230 ha) und der zum Landkreis Holzminden gehörende Teil des Ith (753 ha). 

Landschaftsschutzgebiete sind häufig großflächiger angelegt und die Auflagen und Nut-

zungseinschränkungen dafür sind meist geringer, sodass dort im Allgemeinen Land- und 

Forstwirtschaft betrieben werden kann. Mit 4 Landschaftsschutzgebieten und einer 

 

57 Landkreis Holzminden (2022). Naturschutzgebiete. URL: https://www.landkreis-holzminden.de/portal/seiten/naturschutzgebiete-900000259- 

   25600.html [25.04.2022). 
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Gesamtfläche von über 39.432,658 ha sind 56,8 % der Fläche der Region entsprechend 

geschützt, der Landesdurchschnitt beträgt lediglich 19,3 %! 

Der ganz überwiegende Teil dieser Flächen ist den Landschaftsschutzgebieten Wesertal 

und Solling-Vogler zuzuordnen.  

Das Landschaftsschutzgebiet Solling-Vogler ist Teil des gleichnamigen Naturparks, der 

sich über eine Gesamtfläche von 52.000 ha in den Landkreisen Holzminden und Northeim 

erstreckt und mit seinen zahlreichen Erlebnis- und Umweltbildungsangeboten ein wichtiger 

Bestandteil der touristischen Vermarktung der Region ist. 80 % der Naturparkflächen be-

stehen aus Wald – insbesondere dem Solling, dem zweitgrößten Waldgebiet Niedersach-

sens und dem „Waldgebiet des Jahres 2013“.  

Durch die Bewirtschaftung des Sollings nach den Grundsätzen des „LÖWE“-Programms, 

das für eine langfristige, ökologische Waldentwicklung steht, profitierten auch viele seltene 

Tierarten, für die der hiesige Wald ein wichtiger Lebensraum ist. Dafür wird ein beträchtli-

cher Teil des Holzes eben nicht wirtschaftlich genutzt, sondern in Schutzgebieten oder als 

Totholz im bewirtschafteten Teil des Waldes der Natur überlassen.  

Zusätzlich zum Status des Landschaftsschutzgebietes sind Teilgebiete des Naturparks 

ebenso als EU-Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Als Lebensraum von schutzwürdigen Vö-

geln gilt insgesamt ein Drittel der Fläche der VoglerRegion (16.990,2 ha). Das führt teilweise 

zu Nutzungseinschränkungen für die Landwirte und damit zu Nutzungskonflikten. Auf der 

anderen Seite konnten durch die Beratungs- und Betreuungsleistungen der Unteren Natur-

schutzbehörde zahlreiche Landwirte für den Vertragsnaturschutz gewonnen werden. 

Neben Natur-, Landschafts- und EU-Vogelschutzgebieten bilden schließlich auch die Flora-

Fauna-Habitat-Gebiete (FFH) eine wichtige Schutzgebietskategorie. Dazu zählen in der 

VoglerRegion derzeit etwa 6.014,8 ha Fläche, die i.d.R. ebenso als Natur- oder Land-

schaftsschutzgebiet ausgewiesen sind59. 

Die Abbildung 8 zeigt die beschriebenen Schutzgebiete im Gebiet der VoglerRegion und 

verdeutlicht den hohen Anteil dieser in vielerlei Hinsicht wertvollen und schutzbedürftigen 

 

58 Landkreis Holzminden (2022). Landschaftsschutzgebiete. URL: https://www.landkreis-holzminden.de/portal/seiten/landschaftsschutzgebiete- 

   900000258-25600.html [25.04.2022]. 

59 Angaben der Unteren Naturschutzbehörde (Buschmann; 2022) 
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Natur- und Kulturlandschaftsräume. Auch im Rahmen von LEADER soll daher ein Beitrag 

geleistet werden, diese Flächen über eine nachhaltige Bewirtschaftung und Landschafts-

pflegemaßnahmen langfristig zu erhalten und nutzbar zu machen.  

Abb. 8: Schutzgebiete im Gebiet der VoglerRegion60 

 

Der Wasserflächenanteil liegt mit 1,1 % an der Gesamtfläche unterhalb des niedersächsi-

schen Durchschnitts von 2,1 %61.  

Mit der Weser durchfließt die VoglerRegion von Süden nach Norden allerdings ein in vie-

lerlei Hinsicht bedeutendes Gewässer auf einer Länge von etwa 55 km. Als Gewässer ers-

ter Ordnung ist die Weser Hauptvorfluter aller Fließgewässer zweiter und dritter Ordnung 

im Landkreis Holzminden62. Mit einer Gesamtlänge von 160 km durchfließen 41 Gewässer 

der zweiten Ordnung das Kreisgebiet. Nicht zuletzt aufgrund des großen Bestandes an 

Fisch- und seltenen Vogelarten in und an den Seen und Fließgewässern sowie der großen 

 

60 vgl. Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz: Niedersächsische Umweltkarten  

   www.umweltkarten-niedersachsen.de/GlobalNetFX_Umweltkarten (31.01.2022) 

61 vgl. LSN-Online: Tabelle Z0000000; 2021 

62 vgl. Landkreis Holzminden: Gewässer im LK Holzminden; Holzminden; 

   http://www.landkreis-holzminden.de/staticsite/staticsite.php?topmenu=43&menuid=549 

http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/GlobalNetFX_Umweltkarten
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Bedeutung für Freizeit und Erholung ist der Erhalt bzw. die Renaturierung eine wichtige 

Aufgabe. Dabei spielen beispielsweise die Folgelandschaften aus dem Kiesabbau im Ein-

flussbereich des Hochwassergeschehens der Weser eine große Rolle. 

Die hohe Attraktivität der Region begründet sich zudem aus der vielfältigen Kulturlandschaft 

und den geologischen Gegebenheiten. So gibt es eine Fülle an archäologischen Denkmä-

lern und historischen Kulturlandschaftselementen wie etwa steinzeitlich genutzten Höhlen, 

Burgen, Sandsteinmauern, Triftwegen und vielem mehr. Ein Beispiel für die geologischen 

Besonderheiten, die etwa aufgrund der Quarzsandvorkommen für die lange Glasbläsertra-

dition der Region von Bedeutung sind, stellt die eiszeitliche Düne in Lenne dar. 

Der Endenergieverbrauch im Landkreis Holzminden lag im Jahr 2015 bei ca. 2.850 GWh. 

Hiervon werden 10 % von erneuerbaren Energien zur Verfügung gestellt. Diese lieferten im 

Jahr 2015 109.101 MWh und hatten damit einen Anteil von 22 % am Stromverbrauch im 

Landkreis.  

Der CO2-Austoß im Landkreis Holzminden betrug im Jahr 2015 insgesamt 927.878 Tonnen. 

Damit konnte die CO2-Emission gegenüber dem Jahr 1990 um etwa 293.000 Tonnen oder 

24 % reduziert werden. Die ausgestoßene Menge des klimaschädlichen Gases lag im Jahr 

2015 mit 12,95 Tonnen pro Einwohner über dem bundesweiten Durchschnitt von etwa 9,2 

Tonnen je Einwohner63. Die Diskrepanz des angegebenen CO2-Ausstoßes, im Vergleich zu 

der im vorherigen Entwicklungskonzept aufgeführten Menge, erklärt sich durch geänderte 

Bilanzierungsmethoden, durch die eine größere Menge an CO2-Emissionen für die Region 

ausgewiesen wird. 

Die Pro-Kopf-Emissionen sind unter anderem aufgrund des Wirtschaftswachstums im Be-

reich der energieintensiven Industrien im Landkreis gestiegen. Außerdem hat sich die 

schrumpfende Bevölkerung auf die Pro-Kopf-Berechnung ausgewirkt, da sich die zusätzli-

chen Emissionen der Industrie auf weniger Personen verteilen und zudem beispielsweise 

auch die Emissionen der Wärmeenergie für das Beheizen der Wohnungen auf weniger 

Köpfe verteilt werden müssen64. 

 

63 vgl. Klimaschutzkonzept Landkreis Holzminden. Fortschreibung und Aktualisierung der Energie- und CO2-Bilanz des Landkreises  

   Holzminden, S. 13ff, 2017 

64 Quelle. Landkreis Holzminden 
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Das Climate Service Center Germany (GERICS) rechnet in seinem Klimaausblick für den 

Landkreis Holzminden, je nach Klimamodell, mit drastischen Temperaturänderungen von 

bis zu +5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Im besten Fall bleibt es bei einer Erhöhung 

der Temperatur um 0,4 Grad bezogen auf die Referenzperiode von 1971 – 2000; in jedem 

Falle ist aber mit Dürreschäden zu rechnen, wie auch der Waldzustandsbericht ausweist.65  

Die Niedersächsische Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels rechnet 

landesweit mit einer Erhöhung der Jahresmitteltemperatur von 3,8 ˚C bis zum Jahr 2100. 

Insbesondere die Sommertemperaturen werden hiervon betroffen sein und es ist mit län-

geren Hitze- und Dürrephasen sowie vermehrten schwülen Tagen zu rechnen. Aber auch 

im Winter wird es zu höheren Temperaturen und weniger Frosttagen führen. Außerdem ist 

davon auszugehen, dass die Anzahl der Tage mit Starkregenereignissen zunehmen wer-

den.  

Diese Prognosen bieten zusätzlichen Anlass, Maßnahmen zum Schutz und Erhalt von 

Landschaftsräumen zu ergreifen, die als natürliche CO2-Senker dienen – insbesondere 

Wälder, Moore und das Grünland, sowie die Wasserrückhaltefähigkeiten der Böden zu er-

halten oder zu steigern; das gilt auch innerörtlich. Auch technische Maßnahmen zum Was-

sermanagement dürften in Zukunft vermehrt erforderlich sein66 67. 

Im Bereich der Regenerativen Energien weist das Marktstammdatenregister für den Kreis 

Holzminden die folgenden Kapazitäten aus: 37 Windenergieanlagen mit einer Gesamtka-

pazität von 50,9 MW sowie drei in Planung befindliche Anlagen mit einer Gesamtleistung 

von 12,6 MW. 16 Biogasanlagen liefern weitere 7,1 MW Bruttoleistung. Außerdem gibt es 

im Landkreis derzeit knapp 1.800 Solaranlagen zur Stromerzeugung.68 Gemäß einer Solar-

potenzialanalyse aus dem Jahr 2019 hätte der Landkreis Holzminden ein rechnerisches 

Potenzial von 627 GWh/a an Stromerzeugungskapazitäten auf den Dächern des Landkrei-

ses69. 

 

65 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Hrsg.) 

  (2021): Waldzustandsbericht 2021 für Niedersachsen, https://doi.org/10.5281/zenodo.5615008 

66 Quelle: Climate Service Center Germany (GERICS), Klimaausblick, Landkreis Holzminden, 2021, S. 5 ff. 

67 Niedersächsische Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels, 2021, S. 16 

68 https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Einheit/Einheiten/OeffentlicheEinheitenuebersicht (02.02.2022) 

69 Quelle Landkreis Holzminden, Abschlussdokumentation, Standortanalyse und Potenzialberechnung für Photovoltaik- und thermische  

   Solaranlagen für den Landkreis Holzminden, 2019, S. 7 
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Im Jahr 2017 wurde in den Landkreisen Hameln-Pyrmont, Holzminden und Schaumburg 

die Erstellung des Konzepts „Masterplan 100 % Klimaschutz“ abgeschlossen. Die beteilig-

ten Kommunen verpflichten sich darin, bis zum Jahr 2050 die Treibhausgasemissionen um 

95 % und den Energieverbrauch um 50 % gegenüber 1990 zu reduzieren. Hierin wurden 

knapp 90 Maßnahmen, wie etwa die Entwicklung einer Solarkampagne und die Erstellung 

eines Solarportals Weserbergland, in sieben Handlungsfeldern festgehalten, um die Ein-

sparziele zu erreichen70 71. In einem extern erstellten Zwischenbericht aus dem Jahr 2020 

wird der Solarkampagne ein nachweislicher Erfolg hinsichtlich der Besuche der Informa-

tionshomepage als auch der überproportionalen Zubauraten von Solaranlagen attestiert72. 

Zudem unterstützt die Klimaschutzagentur Weserbergland Bürgerinnen und Bürger, Kom-

munen und Unternehmen dabei, dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung der Region näher 

zu kommen - unter anderem mit Beratungsleistungen oder dem Initiieren von Klimaschutz-

aktivitäten. 

 

4 Evaluierung der Förderperiode 2014-2020 

Zur Bewertung der LEADER-Förderung in der VoglerRegion hat die LAG in der auslaufen-

den Förderperiode verschiedene Aktivitäten durchgeführt. Dazu gehörten u.a. die kontinu-

ierliche Erfassung des Umsetzungstandes und der Mittelverwendung sowie die LAG-Befra-

gungen des VTI und die Selbstevaluierungen. Diese Ergebnisse bieten ebenso eine wich-

tige Grundlage für die Entwicklung einer Strategie für den Förderzeitraum 2023-2027.  

Zusätzlich sind in den vergangenen Jahren im Landkreis Holzminden Modellprojekte und -

vorhaben erfolgreich erprobt bzw. umgesetzt worden, die eine große Bedeutung für den 

gesamten regionalen Entwicklungsprozess haben. Aufgrund der großen Verknüpfungen mit 

LEADER, sollen die entsprechenden Maßnahmen an dieser Stelle ebenfalls erwähnt und 

deren Auswirkungen für den zukünftigen LEADER-Prozess beschrieben werden. 

 

 

70 vgl. Masterplan 100 % Klimaschutz für die Region Weserbergland, Masterplan-Konzept, 2018 

71 vgl. Masterplan 100 % Klimaschutz für die Region Weserbergland, Anhang 1, Maßnahmenkatalog 2017, 2017 

72 Quelle: ECOLOG-Institut für sozial-ökologische Forschung und Bildung gGmbH, 2020, S. 32 
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4.1 Anlass und Methodik 

Zum Ende der LEADER-Förderperiode 2014-2020 blickt die „Vogler-Region im Weserberg-

land“ auf nunmehr drei erfolgreiche LEADER-Förderphasen zurück, was einer Programm-

beteiligung von über 20 Jahren entspricht. Maßgeblich für den Erfolg der Region ist nicht 

zuletzt die stetige und gewissenhafte Evaluation des gesamten LEADER-Prozesses. 

Zur Bewertung der LEADER-Förderung in der VoglerRegion hat die LAG in der vergange-

nen Förderperiode wieder verschiedene Aktivitäten durchgeführt. Dazu gehörten u.a. die 

kontinuierliche Erfassung des Umsetzungstandes und der Mittelverwendung sowie die 

LAG-Befragungen des VTI und die Selbstevaluierungen, in deren Rahmen auch Projektträ-

gerinnen und -träger und Bevölkerungsbefragungen durchgeführt worden sind. Diese Er-

gebnisse bilden ebenso eine wichtige Grundlage für die Entwicklung einer Strategie für den 

Förderzeitraum 2014-2020.  

4.2 Projektbezogene Evaluation 

Im Förderzeitraum 2014-2020 wurden bis zum Stichtag 31.12.2021 insgesamt 58 Projekte 

umgesetzt bzw. zur Umsetzung beschlossen. Die nachfolgende Tabelle stellt die Verteilung 

der Projekte auf die vier Handlungsfelder und die drei Schlüsselinitiativen des regionalen 

Entwicklungskonzeptes (REK) der VoglerRegion dar: 

Tabelle 1: Projektstatistik nach Handlungsfeldern in der Förderperiode 2014-2020  

Handlungsfeld /  
Schlüsselinitiative 

Anzahl  
Projekte 

Anzahl  
Projekte % 

LEADER- 
Förderung 

LEADER- 
Förderung % 

Landschaftswerte 12 20,7 % 319.649 € 17,3 % 

Freizeit & Tourismus 25 43,1 % 704.382 € 38,1 % 

Innenentw. & reg. Baukultur 9 15,5 % 342.321 € 18,5 % 

Mobilität & Erreichbarkeit 3 5,2 % 133.100 € 7,2 % 

Regionalmarke  1 1,7 % 30.195 € 1,6 % 

Baukulturdienst 1 1,7 % 87.535 € 4,7 % 

Modelldorfinitiative 7 12,1 % 232.553 € 12,6 % 

Kooperationsprojekte 0 0,0 % 0 € 0,0 % 

GESAMT 58 100 % 1.849.735 € 100 % 
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Demnach hatten Projekte zur Förderung von Freizeit & Tourismus sowohl in der Anzahl als 

auch der Höhe der LEADER-Förderung die größte Bedeutung bei der Umsetzung des 

REKs. Zu nennen sind hier insbesondere Projekte im Rahmen des Formats „Zu Gast in der 

Wilden Heimat“, „Engagiert? Profitiert!“ sowie die „Neuauflage Nächtliches Schloss erle-

ben“. Dies unterstreicht und begründet die Relevanz und Wichtigkeit dieses Handlungsfel-

des für die regionale Entwicklung – auch für die kommende Förderperiode.  

Dahinter, wenn auch mit deutlichem Abstand, folgten Projekte im Handlungsfeld Land-

schaftswerte, die zur Attraktivitätssteigerung und dem Erhalt der abwechslungsreichen und 

wertvollen (Kultur-) Landschaft beigetragen haben. Exemplarisch zu nennen sind hier die 

Projekte „Solling-Vogler-Ranger“ und „Wanderschäfer Rühler Schweiz“; daraus abgeleitet 

ist in der Folge auch die „Ökomodellregion“ entwickelt worden.  

Der gegenüber der Ursprungsplanung geringere Mitteleinsatz aus LEADER resultiert aus 

der erfolgreichen Einwerbung anderer und deutlich attraktiverer Fördermittel für die Ziele 

dieses Handlungsfeldes sowie aus den auch dadurch begrenzten personellen Ressourcen 

der Projektträger. Die zentrale Bedeutung dieses Handlungsfeldes wird dadurch aber eher 

noch unterstrichen. In Zukunft wird dieses Handlungsfeld vor dem Hintergrund weiter ge-

stiegener Sensibilität für Umwelt und Klimawandel eine weiterhin hohe Aufmerksamkeit er-

fahren müssen, um die verschiedenen Natur- und Lebensräume der VoglerRegion zu er-

halten.  

Es folgen Projekte im Handlungsfeld Innenentwicklung & regionale Baukultur und der damit 

verbundenen Schlüsselinitiative Modelldorfinitiative, wobei letztere aufgrund der attraktiven 

Förderquote i. H. v. 60 % ein wichtiges Instrument zur Anerkennung und Förderung des 

bürgerschaftlichen Engagements dargestellt hat. Ausgebremst wurde diese Fördermöglich-

keit jedoch zuletzt durch die im Rahmen der COVID-19-Pandemie geltenden Kontaktbe-

schränkungen.  

Der Förderung solchen bürgerschaftlichen Engagements sollte in der zukünftigen Förder-

periode gleichwohl eine mindestens ebenso hohe Bedeutung beigemessen werden. 

Im Handlungsfeld Mobilität & Erreichbarkeit wurden im Rahmen von LEADER drei Projekte 

gefördert, was im Vergleich zu den anderen drei Handlungsfeldern zu einer geringen LEA-

DER-Förderung geführt hat.  
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Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Drittmittel-Projekts „MoVerMo“ des Landkreises 

Holzminden mit seinen vielen Einzelmaßnahmen und angesichts der daraus resultierenden 

relativ geringen LEADER-Mittelbindung, hat sich die LAG gegen ein Fortbestehen von Mo-

bilität und Erreichbarkeit als eigenständiges Handlungsfeld im Rahmen des zukünftigen 

REKs ausgesprochen. Projekte aus diesem Bereich sollen fortan im Rahmen der anderen 

Handlungsfelder Beachtung finden.  

Bei den Projekten der beiden Schlüsselinitiativen Regionalmarke und Baukulturdienst han-

delte es sich letztlich um Einzelprojekte. Ersteres konnte dank des großen Engagements 

des Tourismusverbands Solling-Vogler-Region mit vergleichsweise geringem Mitteleinsatz 

bisher sehr erfolgreich umgesetzt werden – es ist jedoch noch beträchtliches Potential für 

die kommende Förderperiode offensichtlich. Der Baukulturdienst Weser-Leine hat sich als 

ein wirkungsvolles Kooperationsprojekt mit den Nachbar-LAGn bzw. Nachbarlandkreisen 

bewährt, wenngleich die Inanspruchnahme im Landkreis Holzminden hinter den Erwartun-

gen geblieben ist.  

Die mit Null ausgewiesenen Kooperationsprojekte in der Förderübersicht bedeuten nicht, 

dass es in der vergangenen Förderperiode keine weiteren Kooperationsprojekte gegeben 

hätte. Vielmehr wurde dieser Ansatz erst in Folge der Zwischenevaluierung 2018 aufge-

nommen und kam dann nicht mehr zum Einsatz, da bereits diverse Kooperationsprojekte 

wie z.B. die Solarkampagne Weserbergland und der Baukulturdienst Weser-Leine existier-

ten und somit in vielen Bereichen die Kooperationsmöglichkeiten ausgeschöpft waren. Zu-

dem waren die LEADER-Regionen in der Zeit der COVID-19-Pandemie bereits gut mit der 

Abwicklung der eigenen Projekte und Prozesse ausgelastet, sodass keine Kapazitäten für 

die Entwicklung weiterer Kooperationsprojekte bestanden. Aufgrund der Vorteile von Ko-

operationen zwischen den LEADER-Regionen soll auch in der zukünftigen Förderperiode 

dieser Ansatz Bestand haben.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die geförderten LEADER-Projekte in 

ihrer Gesamtheit zur erfolgreichen Umsetzung der Entwicklungsstrategie beigetragen ha-

ben.  

Bezieht man die sogenannten Drittmittel-Projekte mit ein, d.h. die Projekte, die nicht über 

LEADER gefördert, jedoch den REK-Zielen gedient und im Rahmen von LEADER begleitet 

worden sind, fällt die ohnehin positive Bewertung nochmals besser aus.  
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Beispielhaft zu nennen sind hier die Projekte: „Kooperativer Naturschutz zur Erhaltung und 

Entwicklung der biologischen Vielfalt im Naturpark Solling-Vogler und den angrenzenden 

Schutzgebieten“, „Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räu-

men (MoVerMo)“, Entwicklung der „Qualitätswanderregion“ sowie das Modellprojekt „Re-

volvierender Rückbaufonds zum Abriss von Schrottimmobilien“. 

4.3 Prozessbezogene Evaluation 

Die LAG hat regelmäßig bestätigt, dass die regionale Entwicklungsstrategie den roten Fa-

den ihrer Arbeit darstellt und der Situation der Region gerecht wird. Der Beitrag von LEA-

DER zu den Themen Tourismus, Dorfentwicklung, Kultur sowie Natur / Kulturlandschaft / 

Umweltbildung wird aus Sicht der LAG sehr hoch eingeschätzt, was sich auch aus der Pro-

jektverteilung folgern lässt und bei der Schwerpunktsetzung für die kommende Förderperi-

ode einbezogen werden sollte.  Angesichts der gewählten Handlungsfelder schätzt die LAG 

den Beitrag von LEADER zu den Themen Wirtschaft / Handwerk / Gewerbe sowie Bildung 

dagegen erwartungsgemäß eher gering ein.  

Wertvolle Erkenntnisse mit Blick auf die Entwicklungsstrategie, Handlungsfelder und 

Schwerpunktsetzung des LEADER-Prozesses konnten in der letzten Förderperiode auch 

die regelmäßig durchgeführten Online-Befragungen unter der Bevölkerung (2014, 2018 und 

2021) hervorbringen. Dabei wurde im Laufe der Zeit ein veränderter Blick der Menschen 

auf die eigene Region deutlich: War dieser 2014 noch stark defizitorientiert (z.B. „miserable 

Verkehrsanbindung“), standen zuletzt die positiven Eigenschaften der Region deutlich im 

Fokus („schöne Landschaft“, „geringe Lebenshaltungskosten“, „Ruhe“). Möglicherweise ha-

ben Erfahrungen aus der Pandemie-Zeit, wie Reisebeschränkungen und Homeoffice, hie-

ran ihren Anteil.  

Über die Jahre geringer geworden ist nach Wahrnehmung der Bevölkerung das Engage-

ment der Bürgerinnen und Bürger, was zum einen daran liegen könnte, dass der Anspruch 

an ehrenamtliches Engagement gestiegen ist; zum anderen spielt dabei sicher auch die 

Corona-Pandemie eine nicht unerhebliche Rolle. Mit der eingeführten Ehrenamtskarte im 

Rahmen des Projekts „Engagiert? Profitiert!“ wurde hier aber bereits ein wichtiger Schritt 

zur Belebung und Sicherung des Engagements gemacht, das es auch in der kommenden 

Förderperiode weiter zu unterstützen gilt.  



 
Regionales Entwicklungskonzept 2023 - 2027 

 
 

Seite | 40  

 

Diese Erkenntnis in Kombination mit dem Wunsch der Bevölkerung nach mehr Möglichkei-

ten des sozialen Miteinanders (z.B. Gemeinschaftsräume, Dorf- und Mehrgenerationen-

treffpunkte) bieten enormes Potential für die Region, das durch die Einführung eines ent-

sprechenden thematischen Handlungsfeldes nachdrücklich unterstrichen werden könnte.  

Darüber ließen sich auch Ansatzpunkte zur Mobilisierung neuer (LEADER-)Akteurinnen 

und Akteure erschließen, um die bestehende gute Akteursbasis nochmals nachhaltig zu 

verbreitern. Dabei, wie auch in allen anderen Bereichen, sollten die Chancen der Digitali-

sierung, die insbesondere in der Pandemie-Zeit offensichtlich geworden sind, in der Region 

aktiv genutzt werden. Von Coworking-Spaces über Online-Tools bis App-basierte Lösun-

gen ist hier vieles denkbar. Aber auch die Themen Natur / Umwelt / Klimaschutz spielen für 

immer mehr Bürgerinnen und Bürger laut der jüngsten Befragung eine zunehmende Be-

deutung, sodass dies bei der Ausgestaltung des nächsten Entwicklungskonzeptes tunlichst 

Beachtung finden sollte.  

Im Rahmen der prozessbezogenen Evaluation sind die fünf der Strategie zugrunde liegen-

den Entwicklungsziele (Lebensqualität steigern, Identität und Engagement stärken, regio-

nale Wertschöpfung erhöhen, Naturraumpotenzial in Wert setzen und gesellschaftliche 

Teilhabe sichern) nachdrücklich unterstrichen worden; sie haben weiterhin Gültigkeit.  

4.4 Bewertung des LAG-Prozesses, des Regionalmanagements 
und Besonderheiten in der letzten Förderperiode 

Die Bewertung der Arbeit von LAG und Regionalmanagement sowie der Geschäftsstelle 

fällt sowohl aufgrund der Aussagen von LAG sowie Projektträgerinnen und Projektträger 

als auch aufgrund des bisherigen Prozessverlaufs eindeutig positiv aus. Das Engagement 

in der LAG und das Interesse am Prozessverlauf war auch von Seiten der ehrenamtlich 

tätigen Mitglieder stets beträchtlich. Auch in die Sacharbeit bringen sich die Mitglieder im-

mer wieder sehr aktiv in Form von Projektgruppen oder mit eigenen Projektinitiativen ein. 

Dies lag sicherlich auch an der Arbeitsatmosphäre in der LAG, die als äußerst angenehmen 

wahrgenommen wurde, sowie an der guten Arbeit des Regionalmanagements und der Ge-

schäftsstelle. Die Mitwirkungsbereitschaft dürfte demnach auch in der kommenden Förder-

periode groß sein.  

Mit dem Projektauswahlverfahren war die große Mehrheit der LAG-Mitglieder laut VTI-Be-

fragung 2021 sowie der internen Befragung der Projektträgerinnen und Projektträger sehr 
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zufrieden bis zufrieden. Hinsichtlich des Aufwands und der Risiken bei der Projektdurch-

führung sahen mehr als die Hälfte der LAG-Mitglieder allerdings deutliches Verbesserungs-

potenzial. Konkret wurde hier von Seiten der Projektträgerinnen und Projektträger Optimie-

rungsbedarf im Hinblick auf Verwaltungsaufwand (Stichwort: Online-Tool) genannt, sowie 

im Hinblick auf eine generelle Vereinfachung des Antrags-, Bewilligungs- und Abrechnungs-

verfahren. Soweit durch die LAG zu beeinflussen, sollte dem für die Zukunft Rechnung ge-

tragen werden. 

Die Förderung der regionalen Mitwirkungsbereitschaft ist in der letzten Förderperiode auch 

über neue Beteiligungsformate und eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für LEADER erfolgt, 

u.a. über das Konzept der Themenjahre. Zeitlich begrenzt auf ein Jahr wurden themenspe-

zifische Impulse gesetzt, um lokale Projekte und Aktionen zu initiieren, bürgerschaftliches 

Engagement und die Aufmerksamkeit für LEADER zu stärken. Das erste LEADER-The-

menjahr lief unter der Überschrift „Blühende Orte – Lebendige Orte“ und beinhaltete u.a. 

zwei Wettbewerbe, verschiedene Informations- und Bildungsangebote und einen Themen-

jahr-Blog auf der Homepage; er bildete einen ersten, noch zaghaften Einstieg in die Öffent-

lichkeitsarbeit über Social Media. Dieser Einstieg wurde dann im Rahmen des zweiten The-

menjahres „Wald“ mit der Einrichtung der #voglerhelden-Kanäle auf Facebook und Insta-

gram deutlich ausgeweitet und auf ein neues Level gehoben. Neben waldspezifischen Bei-

trägen (z.B. die Videoreihe #försterwissen zum Thema „Wald im Wandel“) werden die 

Social-Media-Kanäle natürlich auch als neuer Baustein der „üblichen“ Öffentlichkeitsarbeit 

genutzt. 

Blickt man auf die auslaufende Förderperiode zurück, bleibt einem mit Sicherheit die 

Corona-Pandemie als eine der größten Herausforderungen im Gedächtnis. Sie hatte nicht 

nur Auswirkungen auf den LAG-Prozess an sich (z.B. digitale statt analoger Sitzungen), 

sondern tangierte insbesondere auch die Projektentwicklung und -durchführung (z.B. durch 

Lieferschwierigkeiten und Preissteigerungen). Die Projektumsetzung und der LEADER-

Prozess insgesamt erforderten vor diesem Hintergrund besonderes Engagement aller Be-

teiligten.  

Auf der anderen Seite führte die Pandemie auch zu einem digitalen Fortschritt, der über die 

„reguläre“ Arbeit an Projekten und Online-Sitzungen deutlich hinausging. Die VoglerRegion 

beteiligte sich im Januar 2021 als (soweit bekannt) einzige niedersächsische LEADER-Re-

gion mit einem Online-Workshop an der Arbeit der Europäischen Kommission zur 
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Entwicklung einer langfristigen Zukunftsvision für die ländlichen Gebiete. Weiter richtete die 

VoglerRegion in Vorbereitung auf die Fortschreibung des REKs zusammen mit den vier 

weiteren LEADER-Regionen eine Online-Veranstaltungsreihe zu „Zukunftsthemen der Re-

gionalen Entwicklung“ (z.B. Green Deal und Digitalisierung) aus. Und schließlich wagte die 

VoglerRegion im Rahmen des Themenjahres „Wald“ den Einstieg in die sozialen Medien, 

der für den regionalen LEADER-Prozess insgesamt einen wichtigen Meilenstein markiert 

hat. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das Konzept LEADER für die VoglerRegion 

im Weserbergland in den über 20 Jahren der Beteiligung mehr als bewährt hat. Viele er-

folgreiche und für die Region wichtige Projekte konnten gefördert und zukunftsfähige Pro-

zesse begleitet werden. Auch in Zukunft werden sich über LEADER viele spannende und 

nachhaltige Projekte für die Region umsetzen lassen, die die gesamte Region voranbrin-

gen. 

 

5 SWOT-Analyse 

Die aktualisierte Analyse der Ausgangslage, die Evaluierung der auslaufenden LEADER-

Förderperiode, die intensiven Diskussionen im Rahmen der Sitzungen der LAG und der 

durchgeführten Workshops sowie die Ergebnisse der Online-Befragungen unter LAG, Pro-

jektträgerinnen und Projektträgern sowie der Bevölkerung bilden die Grundlage für die Ak-

tualisierung der regionalen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken in der VoglerRe-

gion.  

Ausgangsbasis sind damit die Aussagen zu den im Rahmen der Erarbeitung des auslau-

fenden REK schwerpunktmäßig bearbeiteten Themen „Demografischer Wandel“, „Klima- 

und Umweltschutz / Landschaftspflege“ sowie „Regionale Wirtschaftsentwicklung / Touris-

mus“. In einer ersten Serie von Arbeitsgruppensitzungen wurde zunächst geprüft, ob diese 

Aussagen für die Fortschreibung noch Gültigkeit haben oder ob sie ggf. angepasst werden 

müssen. Darin eingeflossen sind auch die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung zu be-

sonderen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Region (s. Anhang 9). 

Identifizierte Veränderungen gegenüber der Ausgangsfassung sind in den nachfolgenden 

Übersichten in kursiver Schrift deutlich gemacht. 
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Grundsätzlich kann im Einklang mit den Evaluationsergebnissen zunächst festgehalten 

werden, dass ein grundlegender Änderungsbedarf nicht erkennbar geworden ist. Sofern 

Veränderungen konstatiert werden, haben sie sich zum Teil auch im Zuge der Pandemie 

eher zum Besseren entwickelt.  

Nicht zuletzt aufgrund der unveränderten Gebietskulisse erscheint die Beschränkung auf 

eine REK-Fortschreibung damit durchaus gerechtfertigt. 

5.1 Zentrale Stärken und Schwächen sowie Potenziale und Her-
ausforderungen 

Demografischer Wandel 
Stärken Schwächen 

� Regionale Identität und hohes bürger-
schaftliches Engagement, aber rück-
läufig 

� Bereits vorhandene Kooperationen 
(REK WBLplus, SVR/LandZukunft, LEA-
DER), aber vielfach nicht bekannt 

� Ansätze zur Innenentwicklung (Teil-
nahme MUZ, Monumentendienst We-
serbergland) ebenfalls kaum bekannt 

� Regionale Initiativen zur Fachkräftesi-
cherung eher wirtschaftsgetrieben und 
vor Ort kaum wahrnehmbar 

� Relativ geringe Lebenshaltungskosten 
(aber: Mobilitätskosten steigen!) 

� Relativ günstige Immobilienpreise, 
aber auch Spekulationsgefahren 

� Zuzug 

� Dörfliche Strukturen, Achtsamkeit 
� Ruhe und Sicherheit – Bewusstsein 

durch Pandemie deutlich gestiegen 

� Kurze Wege, Netzwerke 
 
 

� Stetiger Rückgang der Bevölkerung 
durch hohes Geburtendefizit und nega-
tives Wanderungssaldo schwächt sich 
aber eher ab 

� Bereits fortgeschrittene Alterung der 
Bevölkerung 

� Demografisch bedingter Rückgang des 
Arbeitskräfteangebots ist generelles 
Problem 

� Keine Rückkehr qualifizierter Arbeits-
kräfte wandelt sich aber aktuell 

� Eingeschränkte Mobilität und schlechte 
Erreichbarkeit 

� Stetiger Rückgang der Einzelhandels-
strukturen in der Fläche 

� Hoher Leerstand (auch landwirtschaft-
licher Bausubstanz), aber kaum noch 
für Wohngebäude 

� Angespannte Kommunale Haushalts-
lage 

� Mangelnde Breitbandversorgung hat 
sich deutlich gebessert und wird zu-
nehmend abgebaut 

� Wenig Freizeitangebote für Kinder und 
Jugendliche, aber letztlich auch für alle 
Bevölkerungsgruppen 

� Professionelles Kulturangebot be-
grenzt 
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� Teils negative Eigenwahrnehmung der 
Bevölkerung 

� Integration(-sbereitschaft) Zugewan-
derter 
 

 

Potenziale Herausforderungen 

� Identifikation mit der Region fördern 
(alle Generationen, speziell Jugendli-
che) 

� Beteiligungskultur für Jugendliche wei-
ter ausbauen („Bindung durch Beteili-
gung“) 

� Bevölkerungswerbung über die Region 
hinaus, Zuzüglerinnen und Zuzügler 
als Entwicklungschance für Vereine 
und Ortsentwicklung, über Projektar-
beit integrieren 

� Innenentwicklung inkl. Rückbau, Flä-
chen sparen 

� Vernetzung ehrenamtlicher Angebote  

� Akteure durch LEADER vernetzen  

� Attraktive Freizeitregion für In- u. Aus-
wärtige (Alleinstellungsmerkmal) 

� Lokale Angebote mehr bewerben, 
Transparenz fördern 

� Ehrenamt / Vereine stärken (Unterstüt-
zungsangebote, Dorfmoderatoren) 

� Weiterbildung und Ausbildung stärken 

� Zielgruppen- und bedarfsorientierten 
ÖPNV fördern, neue Angebote schaf-
fen / fördern 

� Konsequente Umsetzung von MUZ; 
mehr Unterstützung durch den Land-
kreis 

� Sensibilisierung für „Wohnen + Leben 
im Alter“ 

� Erfahrungen / Trend zum Home-Office 
nutzen 

� Innovation durch breite Beteiligung ins-
bes. Jugendlicher / junger agiler 
Mensch - 35 

� Weiterer Bevölkerungsrückgang und 
Alterung der Gesellschaft – insbeson-
dere in kleineren, abgelegen Ortschaf-
ten fraglich 

� Mobilität und Erreichbarkeit bzw. 
Grundversorgung gefährdet 

� Zunehmender Leerstand von Wohn- 
und Gewerbeimmobilien, mittlerweile 
nur noch bei Einzelhandelsimmobilien 

� Strukturwandel in den Ortskernen 

� Es fehlen Gewerbeflächen in öffentli-
chem Eigentum 

� Sinkende finanzielle Handlungsspiel-
räume der Kommunen 

� Bürgerschaftliches Engagement und 
Gemeinschaftsgefühl erhalten 

� Akteurinnen und Akteure vor Ort errei-
chen, damit wichtige Projekte bekannt 
und genutzt werden 

� Angebote für Betreuungsbedürftige 
schaffen 

� Barrierefreiheit sicherstellen; Bedeu-
tung wächst stetig 
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� Flexible Nah- u. Gesundheitsversor-
gung fördern – starren Regelwerken 
begegnen, Potenziale der Telemedizin 
nutzen 

� Analyseergebnisse teilräumlich / lokal 
differenzieren 

� Kommunen stärker einbinden, Ge-
meinde-Websites mit Content versor-
gen 

� Erfahrungsaustausch mit angrenzen-
den Kommunen verstärken 

 

Klima- und Umweltschutz / Landschaftspflege 

Stärken Schwächen 

� Vermarktung regionaler Produkte (Le-
bensmittel, Holz, Sandstein, weitere 
Rohstoffe) 

� Hoher Anteil Qualitätslandschaft (z.B. 
Schutzgebiete), aber durch Klimawan-
del bedroht. Erlebbarkeit sichern! 

� Historisch gewachsene Kulturland-
schaft mit vielen wertvollen Land-
schaftsräumen 

� Naturnahe Landschaft mit Wäldern und 
Fließgewässern, aber zum Teil gefähr-
det 

� Hoher Waldanteil (Klimabilanz, CO2-
Speicher) 

� Klimaschutzkonzept und Klimaschutz-
management, es fehlen aber Umset-
zungsinstrumente 

� Hohe Reserven sauberen Trinkwas-
sers, die Grenzen werden aber erkenn-
bar 

� Strukturwandel / Demografischer 
Wandel in der Landwirtschaft hat sich 
weiter verschärft 

� Weiterhin sehr geringer Anteil erneu-
erbarer Energien (regional jedoch 
große Unterschiede); hoher Anteil 
geschützter Landschaftsbestandteile 
behindert den Ausbau 

� Hoher Anteil Motorisierter Individual-
verkehr 

� Weiterhin hoher Energieverbrauch 
durch alten Gebäudebestand mit we-
nigen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern 
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Potenziale Herausforderungen 

� Konzepte zur Stärkung bäuerlicher Be-
triebe (Einbindung in Landschafts-
pflege) 

� Zielgruppenorientierter ÖPNV/Elektro-
mobilität; Kur-/Umweltticket für Touris-
ten zur Förderung der ÖPNV-Nutzung 

� Intakte, gepflegte Natur für Naturerho-
lung und Tourismus 

� Inwertsetzung der Kulturlandschaft 
nach innen und außen 

� Weiterer Ausbau der Vermarktung und 
Verwendung regionaler Produkte 

� Umweltbildung stärken; Kinder für Na-
tur und Umwelt sensibilisieren 

� Holz als Energieträger / Ausbau Erneu-
erbarer Energien mittlerweile zu wert-
voll 

� Gewässerentwicklung / naturnahe We-
serentwicklung zur Nutzung touristi-
scher Potenziale / Erlebbarkeit der We-
ser 

� Hochwasserschutz bedenken, Ausbau 
planen 

� Klimaschutz vor Ort verbessern und 
ausbauen 

� Öffentliche Gebäude und Industriedä-
cher für Erneuerbare Energien nutzen 
 

� Erhalt der Kulturlandschaft und Bio-
diversität gefährdet (z.B. durch Wandel 
in der Landwirtschaft) 

� Gefahr der Verbuschung und des Um-
bruchs von artenreichem Grünland, 
vorbeugen durch Freilandhaltung inkl. 
Zaunbau 

� Erhalt/Renaturierung Feuchtwälder / 
Moore im Solling (Wasserrückhalt, 
CO2-Bilanz) 

� Energetische Sanierung von alten Ge-
bäuden; Umnutzung anregen / unter-
stützen 

� Barrierefreiheit beim Naturerleben si-
cherstellen 

� Hochwasserschutz 

� Südlink bedroht Landschaftswerte; 
Herausforderungen scheinen aber ge-
löst 

� Klimafolgenanpassung 

� Lärmbelastung (Motorräder) 
� Versalzungsgefahr für die Weser 
� Wasserkonkurrenzen 

� Umweltbildung als Projektfach an 
Schulen 

� Mgl. zentrale / verbesserte Vermark-
tung regionaler Produkte mit regionaler 
Verarbeitung 
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Regionale Wirtschaftsentwicklung / Tourismus 

Stärken Schwächen 

� Starker industrieller Kern mit bedeuten-
den Großunternehmen / Mittelstand 

� Hoher Anteil der Beschäftigten in 
Großbetrieben 

� Regionale Initiativen für Existenzgrün-
dungen und Bekämpfung des Fach-
kräftemangels 

� Positive Entwicklung und großes Po-
tenzial im Tourismus (Landschaft, his-
torische Orte. kulturelle Besonderhei-
ten), aber deutlicher Fachkräftemangel 

� Vermarktung regionaler Produkte (Le-
bensmittel, Holz, Sandstein, weitere 
Rohstoffe), aber rückläufig wg. Aufla-
gen 

� Große Bedeutung des traditionellen 
Handwerks, aber rückläufig 

� Nähe zur HAWK; für Tourismus aber 
bisher nicht wahrnehmbar 

� Viele regionale „Einzigartigkeiten“ 
(Klettern, Fürstenberg, Weser/Wasser-
angebot…) 

� Marke Weserbergland, Anbieter nutzen 
das Label allerdings nur unzureichend 

� Gemeinsam getragene touristische 
Strukturen 

� Allgemeine wirtschaftliche Struktur-
schwäche, aber relative Robustheit 

� Geringer Tertiärisierungsgrad / Abhän-
gigkeit vom Produzierenden Gewerbe 

� Negative Beschäftigtenentwicklung 
entwickelt sich aber positiv 

� Hohe (Langzeit-)Arbeitslosigkeit 

� Geringe Beschäftigung Hochqualifizier-
ter/Fachkräftemangel 

� Mangelhafte Verkehrsanbindung (auch 
für Gäste) 

� Unzureichendes Übernachtungsange-
bot, u.a.  günstige Gruppenübernach-
tungen 

� Schlechte Anbindung von „Einzigartig-
keiten“ 

� Unzureichendes Winterangebot 
� Mangelnde Breitbandversorgung, ge-

ringer Digitalisierungsgrad 
� Geringe Kaufkraft und hohe Armutsge- 

fährdung hat sich positiv entwickelt 
� Vereinbarkeit Familie, Pflege u. Beruf, 

wird aber besser 
� Relativ geringe Steuereinnahmen aber 

Unterscheiden Stadt/Landkreis 

� Orte verlieren ihr Gesicht 
 

Potenziale Herausforderungen 

� Touristisches Potenzial für eine posi-
tive Wirtschaftsentwicklung nutzen 

� Attraktive Freizeitregion für In- u. Aus-
wärtige (innovative Projekte, Alleinstel-
lungsmerkmale) 

� Unterhaltung / Optimierung touristi-
scher Infrastruktur 

� E-Lademöglichkeiten an Übernach-
tungsbetrieben 

� Kultur-/ÖPNV-Ticket; Ringbuslinie 

� Nutzungs-/Interessenkonflikte für Na-
tur/Landschaft (Wasser, Wald, …) 

� Klimawandel / Klimafolgen 
� Gefahr für den Arbeitsmarkt durch 

Rückzug des Produzierenden Gewer-
bes 

� Schrumpfende Märkte für lokalen Han-
del und das Handwerk infolge der de-
mografischen Entwicklung 

� Strukturwandel im Einkaufsverhalten 



 
Regionales Entwicklungskonzept 2023 - 2027 

 
 

Seite | 48  

 

� Überregionale Kooperation ausbauen 
� Flexible Angebote schaffen (Pop-Up-

Stores, Food Trucks, …) 
� Investitionsanreiz: Zuschüsse für Ar-

beitsplätze, ältere Mitarbeitende, Nut-
zung von Altimmobilien für Ferienwoh-
nungen 

� Förderung regionaler Produkte / Regio-
nalmarke weiterentwickeln 

� Netzwerktreffen der örtlichen Touristi-
kerinnen und Touristiker zur Schaffung 
von Transparenz läuft 

� Tourismus im Wald fördern (aber: sen-
sibel) 

� Dienstleistungen stärker ausbauen, 
auch außerhalb des Tourismus 

� Weiterbildung und Ausbildung stärken 

� Nebenerwerbsgründungen weiter för-
dern 

� Verflechtung von Wissenschaft und 
Wirtschaft stärken 

� Schaffung eines Gewerbeflächenpools 
 

� Verlust an Regionalität 
� Bewusstsein schaffen, Tourismusre-

gion zu sein 
� Willkommenskultur für niederländische 

Gäste entwickeln 
� Gut frequentierte Angebote mit verbes-

serter Infrastruktur aufwerten (Zugang, 
Erreichbarkeit, …) 

� Vorhandene Angebote mit der SVR-
Website verlinken 

� Anteil Erwerbsfähiger/Arbeitskräftean-
gebot sinkt durch Alterung und Abwan-
derung 

� Hoher Ersatzbedarf an qualifizierten 
Arbeitskräften, insbesondere Akademi-
kern 

� Ungünstige Voraussetzungen zur Ver-
einbarkeit für Familie und Beruf gilt 
heute nicht mehr 

� Eingeschränkte physische und virtuelle 
Mobilität hemmt Entwicklungsmöglich-
keiten 

 

5.2 Beiträge aus der Bevölkerungsbefragung 

Um einen Eindruck von den Beiträgen zu vermitteln, die im Zuge der durchgeführten Online-

Befragung (siehe Anhang 9) unter der regionalen Bevölkerung eingebracht worden sind, 

werden nachfolgend wesentliche Aussagen zusammengefasst. Leitfragen bezogen sich 

dabei auf die Wahrnehmung der Region, auf Handlungsbedarfe bzw. Projektideen für den 

jeweiligen Wohnort und auf generelle Empfehlungen für die künftige Entwicklung. 

Die Wahrnehmung der Region hat sich im Zuge der noch laufenden Förderperiode konti-

nuierlich verbessert. Demnach werden landschaftliche Schönheit und Vielfalt als zentrales 

Merkmal der Region gesehen: „Natur und Landschaft gefallen besonders“, ebenso die 

Ruhe. Mit oft gut ausgeschilderten Wander- / Radfahrwegen, dem Weserradweg und den 

Pilgerwegen etc. bietet sie vielfältige Möglichkeiten für unterschiedlichste Hobbys (Sport-

vereine, Motorrad, Paddeln, Wandern, Klettern, Mountainbiken, Kanu-, Floßtouren, 

Schwimmbäder, …). 
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„Tolle alte Gebäude und Dörfer“ bergen eine Kulturlandschaft mit vielen Highlights (Corvey, 

Amelungsborn, Wildpark, Fachwerk, hist. Gebäude, Sagen, …) und ein entsprechend viel-

fältiges Kulturangebot, wie die Teilnehmenden an der Befragung hervorgehoben haben. 

Für das Zusammenleben werden die Menschen mit ihrer Freundlichkeit und der Zusam-

menhalt / das Wir-Gefühl hervorgehoben. „Man kennt sich – es besteht ein familiäres Um-

feld und es gibt kaum Anonymität“ unter den liebenswerten, engagierten Menschen mit gro-

ßer Verbundenheit zu ihrer Heimat, die sich auch in vielfältigem Ehrenamt, Vereinen, Kir-

chen, Verbänden und Politik widerspiegelt. Nur eine Rückmeldung fiel in diesem Kontext 

kritisch aus, in der von geistiger Schwerfälligkeit und Pessimismus gesprochen worden ist. 

Trotz dieser sehr positiven Wahrnehmung nannten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

der Befragung Handlungsbedarfe bzw. Projektansätze. Im Hinblick auf Natur und Umwelt 

wurde die Renaturierung brach liegender Felder angeregt. Weiter sollte in Pflege und Aus-

bau naturnaher Wanderwege (in Wäldern), investiert werden. Außerdem sollten viele kleine 

„grüne Klassenzimmer“ sowie Waldlehrpfade eingerichtet werden, um Kinder und Jugend-

liche an die Natur heranzuführen. 

Ausgehend von ihren jeweiligen Wohnorten nannten die Teilnehmenden Schwächen bzw. 

Handlungsbedarf im Hinblick auf die Steigerung der Aufenthaltsqualität, z.B. durch Möblie-

rung und Bepflanzung sowie die Sanierung und öffentliche Nutzung alter Häuser oder auch 

den Abriss maroder Gebäude in den Ortskernen. Zur Steigerung der Attraktivität der Innen-

städte könnten die Schaufenster leerstehender Geschäfte mit SVR-Motiven beklebt oder 

eine optische Aufwertung vorgenommen werden, z.B. durch Hauswandbilder auf Basis ei-

nes Wettbewerbs für lokale Kunstschaffende. Genannt wurde ebenso die Stärkung der 

Gastronomie und die Anlage von (Abenteuer- / Outdoor-) Spielplätzen sowie die Durchfüh-

rung von Wettbewerben zur nachhaltigen, sauberen Ortsgestaltung. Schließlich sollten frei-

werdende Immobilien der jungen Generation schmackhaft gemacht werden. 

Hier kann auch eine Homepage bzw. Reiseführer für Familien eingeordnet werden, der 

Spielplätze, Wanderrouten, Ausflugsziele und dergleichen ausweist. 

Durchaus mit Bezug zu den Wohnorten aber letztlich auch mit Blick auf Kultur, Freizeit und 

Tourismus wurden die Einrichtung / Sicherung von Mehrgenerationentreffpunkten, Dorflä-

den und Dorfgemeinschaftshäuser als Dorfmittelpunkte ebenso genannt, wie die Wieder-

herrichtung des Treidelpfades am Weserbogen bei Polle oder die Realisierung einer Fla-

niermeile an der Weserpromenade mit Dauerständen. 
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Weiter wurden verschiedenste Projekte für Jugendliche genannt, wie Bauwagen, Skateran-

lage, MTB-Parcour und die jugendgerechte Attraktivitätssteigerung der Innenstädte (Gast-

ronomie, Shopping) sowie die Entwicklung von Angeboten, um Jugendliche ans Ehrenamt 

heranzuführen. 

Im engeren Sinne touristisch ausgerichtet sind Vorschläge für einen (neuen) Wohnmobil-

stellplatz in Eschershausen oder der Erhalt der Burgruine Polle. 

Ganz generelle Empfehlungen der Teilnehmenden an der Befragung richteten sich insbe-

sondere darauf, die Erlebbarkeit der Natur- / Kulturlandschaft und der Landschaftswerte 

insbesondere für die Bevölkerung zu erhöhen und die Ortskerne zu stärken sowie regional-

typische Gebäude zu erhalten. In Verbindung damit wurden eine weitere Förderung der 

positiven touristische Entwicklung und die Stärkung der Vermarktung regionaler Produkte 

angeregt. 

5.3 Spezifischer Handlungsbedarf für die Region 

Nach Zusammenführung der Ergebnisse aus den verschiedenen Arbeits- und Analyse-

schritten können die bisherigen Stärken und Potenziale sowie themenübergreifende 

Schwächen und Herausforderungen bewertet und aktualisiert werden, um den künftigen 

Handlungsbedarf für die Region abzubilden und damit bedeutende Ansatzpunkte für die 

weitere Strategieentwicklung zu beschreiben. 

Eine zentrale und nachdrücklich steigende Herausforderung ist der Klimawandel, durch 

welchen sich weltweit die Lebensbedingungen für Mensch und Natur ändern. Ausgehend 

von den verschiedenen Szenarien ist auch in mittelfristiger Perspektive mit weitreichenden 

Folgen für Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zu rechnen. Obwohl diese in vielen Regio-

nen der Welt gravierender ausfallen werden, ist auch in Mitteleuropa und damit auch in 

Niedersachsen mit erheblichen Auswirkungen des globalen Klimawandels zu rechnen. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund verfolgt die EU nachdrücklich das Ziel, den klimaschädli-

chen Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Auch die VoglerRegion ist sich ihrer ent-

sprechenden Verantwortung bewusst. Der regionale Masterplan und das Klimaschutzkon-

zept des Landkreises bieten eine Reihe von Analysen der Ausgangslage und listen einen 

umfassenden Katalog von Maßnahmen auf, an den die LAG anknüpfen möchte. Jegliche 

Aktivitäten zur Umsetzung der Entwicklungsstrategie sollen u.a. dazu beitragen, die 
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Emission klimarelevanter Gase in der Region zu reduzieren und CO2-Senker wie Moore, 

Wälder und Grünland zu erhalten. 

Schon kurz bis mittelfristig liegt für die Region eine kaum weniger große Herausforderung 

in den demografischen Veränderungen: Sowohl der Bevölkerungsrückgang als auch die 

Alterung sind im Landkreis Holzminden bereits weit vorangeschritten. Auch wenn sich die 

Dynamik in der auslaufenden Förderperiode verringert hat, wird sich dieser Trend ohne 

nennenswerten Zuzug bzw. Zuwanderung in den kommenden Jahren weiter verstärken und 

weitreichende Folgen für alle Bereiche des öffentlichen Lebens mit sich bringen. Beispiel-

haft seien hier die eingeschränkte Mobilität und die gefährdete Grundversorgung, die Kon-

sequenzen für Landschafts- und Siedlungsentwicklung wie auch das sinkende Arbeitskräf-

teangebot und schrumpfende Märkte genannt. Die Relevanz des Themas Demografie 

wurde im Rahmen der Konzepterstellung zumindest mittelbar auf allen Akteursebenen be-

stätigt. Angesichts der Vielschichtigkeit und der verschiedenen Ansatzmöglichkeiten soll 

diese Herausforderung als Querschnittsaufgabe verstanden werden, die in allen Bereichen 

ihre Berücksichtigung findet. 

Der Demografische Wandel wirkt sich auch auf die Sicherung der Grundversorgung und 

damit auf die Attraktivität der Orte aus. Das gilt in besonderer Weise für mobilitätseinge-

schränkte Bevölkerungsgruppen in kleineren abgelegenen Ortschaften, aus denen sich die 

Nahversorgungseinrichtungen immer mehr zurückziehen und die schon heute unter einer 

unzureichenden ÖPNV-Anbindung leiden. Engagement und Identität werden dabei als 

wichtige Potenziale im Umgang mit dem Demographischen Wandel benannt: Angesichts 

der damit verbundenen Konsequenzen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, werden 

das Engagement des Einzelnen und das soziale Miteinander der Menschen in den Orten 

eine immer größere Bedeutung bekommen und verdienen daher ganz besondere Beach-

tung. 

Als zentrales Potenzial der VoglerRegion ist die vielfältige Natur- und Kulturlandschaft zu 

benennen, die wichtige Ressourcen bereitstellt und zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten 

eröffnet. Die besondere Bedeutung der Landschaftswerte wird dabei nicht nur durch die 

Betrachtung der Ausgangslage, sondern ebenso durch die Bewertung der Akteurinnen und 

Akteure im Rahmen der Befragungen und Workshops bestätigt. Sie sehen in der Natur und 

der Landschaft ein Alleinstellungsmerkmal, dem im Rahmen des regionalen Entwicklungs-

prozesses eine herausgehobene Stellung zukommen sollte. Dazu sollen angesichts der 
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Gefahren für die Landschaft unter Mitwirkung der hierfür wesentlichen Akteursgruppen ge-

zielte Maßnahmen ergriffen werden, die zum Erhalt und zur Pflege der bedeutendsten 

Landschaftsräume beitragen. Außerdem soll die Landschaft verstärkt nutz- und erfahrbar 

gemacht und deren Wert verstärkt kommuniziert werden. Dazu zählen auch Maßnahmen 

für eine stärkere Verarbeitung und Vermarktung regionaler Produkte sowie zur Qualitäts-

steigerung. 

Nicht zuletzt bietet die Landschaft einen hohen Erholungs- und Erlebniswert für Einheimi-

sche und Gäste. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Strukturschwäche und den damit 

verbundenen Problemen im Hinblick auf den Arbeitsmarkt sowie der latenten Armutsge-

fährdung bietet sie der Region ein enormes endogenes Potenzial. Insbesondere über den 

Bereich Freizeit und Tourismus kann im Rahmen von LEADER eine positive wirtschaftliche 

Entwicklung in Gang gesetzt werden, mit der Arbeitsplätze sowie Einkommen geschaffen 

und sich neue Entwicklungen initiieren lassen. Neben der wertvollen Landschaft spielen 

hier die zahlreichen Ortschaften mit ihren regionaltypischen Gebäuden, die vielfältigen kul-

turhistorischen Besonderheiten sowie die verschiedenen traditionellen und regionalen Pro-

dukte eine große Rolle. Die bereits gute Entwicklung im Tourismus soll nach einhelliger 

Meinung der an der REK-Erarbeitung beteiligten Akteurinnen und Akteure weiterhin und 

nachdrücklich mit LEADER unterstützt werden. Dabei soll der Erschließung und Nutzung 

der regionalen „Einzigartigkeiten“ und der Förderung von deren Nutzung besondere Auf-

merksamkeit gewidmet werden. 

Ausbau und Optimierung der touristischen Infrastruktur und Angebote übernehmen dabei 

eine wichtige Doppelfunktion, da sie nicht nur für Gäste, sondern ebenso für die Einheimi-

schen und potenziell neu oder wieder in die Region ziehenden Menschen relevant sind. 

Zeitgleich sollen attraktive Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche geschaffen werden; 

die sind nicht überall in ausreichendem Maße vorhanden – wie nicht nur im Rahmen der 

Workshops immer wieder deutlich geworden ist. 

Insbesondere die Präsentation und das Erscheinungsbild der Städte und Ortschaften ha-

ben eine hohe Bedeutung für die Attraktivität und die touristische Entwicklung der Vogler-

Region. Der überdurchschnittlich hohe Bestand an denkmalgeschützten und ortsbildprä-

genden Gebäuden eröffnet dabei sowohl wirtschaftliche als auch identitätsfördernde Ent-

wicklungsmöglichkeiten. Gleichzeitig stellen Erhalt und Nutzung der regionaltypischen Bau-

substanz aber eine Herausforderung dar. Das gilt angesichts des energetischen Zustands 
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vieler Gebäude im Hinblick auf deren Betriebskosten aber ebenso aufgrund des Leerstan-

des und der damit verbundenen Kostenbelastungen für die Eigentümerinnen und Eigentü-

mer. Infolge der weiter abnehmenden Bevölkerung wird der Handlungsdruck voraussicht-

lich auch künftig erheblich sein. Im Rahmen verschiedener Modellvorhaben wurden dazu 

bereits erfolgreich Maßnahmen entwickelt und erprobt, die zum langfristigen Erhalt von le-

bendigen Orten und regionaltypischen Gebäuden unter breiter bürgerschaftlicher Beteili-

gung beigetragen haben.  

Die am REK-Prozess beteiligten Bürgerinnen und Bürger sind sich einig, dass diese wei-

terentwickelt und zugleich neue Instrumente ausgearbeitet und etabliert werden sollen, um 

eine auf Innenentwicklung ausgerichtete nachhaltige Siedlungsentwicklung umzusetzen, 

die Identität und das Engagement der Menschen in den Orten zu stärken und das touristi-

sche Potenzial der Region auszuschöpfen. 

 

6 Entwicklungsstrategie 

Die LAG VoglerRegion existiert seit dem Jahr 2001 und legt mit diesem REK bereits die 

vierte Entwicklungsstrategie im Rahmen von LEADER vor. Mit der erfolgreichen Bewerbung 

für verschiedene Modellvorhaben auf Landes- und Bundesebene konnte der Landkreis 

Holzminden zusätzlich neue Wege in der ländlichen Entwicklung erproben und sein Enga-

gement für eine nachhaltige regionale Entwicklung unterstreichen. 

Die in der Umsetzung dieser eng miteinander verknüpften Strategien gesammelten Erfah-

rungen und Erfolge waren für die Beteiligten der Anknüpfungspunkt für die Diskussion über 

die Inhalte des neuen REK und damit die weiteren Aktivitäten im regionalen Entwicklungs-

prozess. Vor dem Hintergrund der entsprechenden Arbeitsergebnisse wie auch zusätzli-

chen, aus den Erhebungen und Analysen herausgearbeiteten Aufgaben und Potenzialen 

der Region, hat die LAG eine fokussierte und mit den relevanten übergeordneten Planun-

gen abgestimmte Strategie entwickelt, die sich in vier strategische Ebenen untergliedert: 

§ Herausforderungen 

§ Leitbild 

§ Entwicklungsziele 

§ Handlungsfelder 
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Die im vorhergehenden Abschnitt skizzierten Herausforderungen stellen dabei die Themen-

bereiche dar, deren konsequente Berücksichtigung im regionalen Entwicklungsprozess als 

Grundvoraussetzung für eine positive zukünftige Entwicklung der Region erscheinen. Dies 

sind die Bereiche: 

§ Demografische Entwicklung 

§ Klimawandel und -folgen 

§ Landschafts- und Siedlungsentwicklung  

§ Einkommen und Arbeitsmarkt 

§ Grundversorgung 

Die weiteren Elemente der Entwicklungsstrategie – das Leitbild und die Entwicklungsziele 

sowie die Handlungsfelder – werden in den folgenden Abschnitten ausführlich beschrieben. 

Dazu gehören auch die Darstellung der Abstimmung mit den übergeordneten Planungen, 

der Berücksichtigung des Gender Mainstreaming, des integrativen Charakters sowie der 

Nichtdiskriminierung, Barrierefreiheit und der Kooperationsbereitschaft. 

6.1 Leitbild und Entwicklungsziele 

Im Beteiligungsprozess zur REK-Erstellung haben sich die regionalen Akteure vielfältig mit 

den zukünftigen Herausforderungen, aber auch mit den eigenen Stärken der Region be-

fasst. Darauf basieren die REK-Inhalte und die damit verbundene Vision. Vor diesem Hin-

tergrund wurde das Motto bereits in einem Workshop zu Beginn der noch laufenden För-

derperiode entwickelt. Auf folgende Fassung hat sich die LAG nach neuerlicher Prüfung 

und Diskussion einvernehmlich verständigt:  

 

VoglerRegion. Echt! Lebenswert! 

Echt! steht dabei für das Unverwechselbare der VoglerRegion, das aus ver-

schiedenen Einflussgrößen entsteht. Ganz entscheidend sind die Menschen, 

die durch regionale Verbundenheit, Identität und Engagement ihre Heimat prä-

gen und ihr Miteinander, das sich in der kleinen Region besonders durch Ver-

bindlichkeit auszeichnet. Dazu gehört aber ebenso die einzigartige Landschaft 

der VoglerRegion, die Grundlage jeglicher Entwicklung und wichtiges identitäts-

stiftendes Element ist. Auch die hiesigen Ortschaften mit ihren 
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regionaltypischen Gebäuden und Strukturen sind Ausdruck der Unverwechsel-

barkeit und Identität der Region. Nicht zuletzt stehen die vielfältigen regionalen 

Produkte und Angebote beispielhaft für die Authentizität der Region und ihrer 

Bewohnerinnen und Bewohner.  

Lebenswert! ist die VoglerRegion aufgrund des Zusammenspiels der beschrie-

benen einzigartigen und unverwechselbaren Elemente. Um dieses lebenswerte 

Umfeld und die Attraktivität der Region für die hier lebenden Menschen und die 

Gäste zu bewahren bzw. zu erhöhen, sind eben diese endogenen Potenziale 

für die weitere Entwicklung zu nutzen und in Wert zu setzen. Vor dem Hinter-

grund der herausragenden Naturraumpotentiale wollen wir dem Klimaschutz 

und der Anpassung an die Folgen des Klimawandels besondere Aufmerksam-

keit schenken.  

Die herausragenden Stärken der VoglerRegion sind ihre Landschaftswerte, die touristi-

schen Potenziale und das Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. Der Ausgangspunkt 

aller Aktivitäten in der VoglerRegion ist weiterhin der Leitgedanke, unternehmerische Men-

schen zu aktivieren und einzubinden. Bereits in der Vergangenheit hat die Region diesen 

Ansatz aktiv verfolgt und erfolgreich erprobt bzw. etabliert. Für die Zukunft soll die Aktivie-

rung unternehmerischer Menschen im Rahmen von LEADER in einem breiten, aber stark 

verzahnten Themenspektrum erfolgen. 

Menschen werden „unternehmerisch“, wenn die Verbesserungen, an denen sie mitarbeiten, 

auch für sie greifbar werden; wenn ihr Leben lebenswerter wird. Leitziel des Prozesses ist 

es also, eine attraktive (Freizeit-)Region für Einheimische und auch für Gäste zu schaffen.  

Vor diesem Hintergrund sind die breite Aktivierung und intensive Einbindung der Menschen 

vor Ort unabdingbar.  

Erfolgreich ist ein entsprechendes Ziel nur zu verfolgen, wenn die Ideen für die Entwicklung 

der Region dort auch gemeinsam erarbeitet und anschließend zusammen umgesetzt wer-

den. So kann gewährleistet werden, dass sich die Menschen mit den Projekten und Maß-

nahmen identifizieren und den gesamten Prozess auf dem Weg zur Schaffung einer attrak-

tiven Region langfristig unterstützen und weitervoranbringen. Das schafft Zufriedenheit und 

verhindert Abwanderung. Im Hinblick auf die Attraktivitätssteigerung der VoglerRegion hat 

die Einbindung der lokalen Bevölkerung noch eine weitere bedeutende Komponente: 
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Sobald sich die Menschen in ihrem Wohnort wohlfühlen und sich mit diesem und der Region 

identifizieren, tragen sie das immer auch – bewusst oder unbewusst – nach außen.  

Jede Einwohnerin und jeder Einwohner kann somit Teil einer gelebten Willkommenskultur 

sein, ist repräsentative Person und Botschafterin oder Botschafter für die Region und hat 

Einfluss auf das Image. Speziell bei der Vermarktung der Region als Wohnstandort auch 

für Zuwandernde und als touristische Destination sind das entscheidende Größen.  

Die Region hatte im bisherigen Konzept-Entwicklungsprozess fünf Entwicklungsziele defi-

niert, die das beschriebene Leitziel konkretisieren und die wesentlichen Leitlinien bei der 

Umsetzung der Strategie darstellen; sie sind im Zuge der Fortschreibung umfassend be-

stätigt worden: 

§ Lebensqualität steigern: 
Es sind viele verschiedene Faktoren, die die Lebensqualität in einer Region beeinflus-

sen. Dazu gehören beispielsweise der Lebensstandard, die Bildungschancen und be-

ruflichen Perspektiven, Infrastruktureinrichtungen, aber auch das soziale Gefüge, Frei-

zeitmöglichkeiten, das Erscheinungsbild der Orte und die Landschaft. Auch wenn die 

Lebensqualität eher eine subjektive Wahrnehmung als ein objektiv messbarer Indikator 

ist, lassen sich Maßnahmen zur Verbesserung der äußeren Faktoren umsetzen, die 

sich positiv auf die Lebenszufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner auswirken. 

In der VoglerRegion sollen auf unterschiedlicher Ebene und zu verschiedenen Themen 

Projekte umgesetzt und Prozesse in Gang gesetzt werden, die langfristig dazu führen, 

die Lebensqualität möglichst aller hier lebenden Menschen zu erhöhen und zugleich 

Anreize insbesondere für junge Familien und Zuwandernde zu schaffen, sich hier nie-

derzulassen. 

§ Identität und Engagement stärken: 
Eine ganz entscheidende Größe bei der Bewertung des eigenen Wohnortes und der 

entsprechenden Region stellt – neben der wirtschaftlichen Perspektive – die Identifizie-

rung mit diesem bzw. dieser dar. Identitätsfördernd wirken dabei vor allem das Erschei-

nungsbild der Region – dazu gehören insbesondere die Ortschaften wie auch die Land-

schaft – sowie der Zusammenhalt und das Engagement der Bevölkerung. Sofern eine 

Verbesserung des Erscheinungsbildes und gemeinschaftliches Engagement Hand in 

Hand gehen, wirkt das zusätzlich identitätsstiftend.  

In der VoglerRegion sollen die Identität und das Engagement der Menschen weiter 
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gestärkt werden – nicht zuletzt, weil mehrere Wirkungen zugleich erzielt werden kön-

nen: Verhinderung von Abwanderung, Stärkung der Gemeinschaft und Aufwertung der 

Ortschaften – sowohl optisch als auch in soziokultureller Hinsicht. 

§ Naturraumpotenzial in Wert setzen: 
Das Naturraumpotenzial beinhaltet letztlich das gesamte Leistungsvermögen das Na-

turraumes einer Region, das für bestimmte Nutzungen des Menschen von Interesse ist 

bzw. sein kann. Dazu zählen beispielsweise das Ressourcen-, Naturschutz- und Erho-

lungs-, aber auch das Bebauungspotenzial.  

Die vom Wesertal durchzogene Mittelgebirgslandschaft der VoglerRegion mit großflä-

chigen Waldgebieten und den landwirtschaftlich genutzten Tälern und Hängen bietet 

ein enormes naturräumliches Potenzial. Die überwiegend von Land- und Forstwirtschaft 

geprägte Landschaft ist darüber hinaus auch ein wichtiges kulturelles Erbe und dient 

als wertvolle CO2-Senke. Es ist ausgewiesenes Ziel der Region, die verschiedenen Ele-

mente dieser wertvollen Natur- und Kulturlandschaft zu bewahren. Dazu gehört es auch, 

den Wert dieser Landschaft offensiv zu kommunizieren und für Einwohner und Gäste 

zu nutzen bzw. erfahrbar zu machen. Außerdem bietet die Natur den Menschen in der 

VoglerRegion weitere Ressourcen – z.B. in Form von Holz als Energieträger und Bau-

stoff. Die Inwertsetzung des Naturraumpotenzials ist somit zugleich eine Komponente 

zur Erhöhung der regionalen Wertschöpfung. 

§ Regionale Wertschöpfung erhöhen: 
Wichtig ist die Steigerung der regionalen Wertschöpfung, weil sie mit einer Erhöhung 

und Sicherung des Einkommens verbunden ist. Das bietet wieder Potenzial für neue 

Entwicklungen und verbessert die soziale Lage der Menschen in der Region.  

Angesichts der Ausgangslage weist im Kontext LEADER der Tourismus die größten 

endogenen Potenziale auf, um die Wertschöpfung in der Region zu erhöhen und somit 

eine wirtschaftliche Entwicklungsperspektive zu bieten. Außerdem erfüllt er – ebenso 

wie die Maßnahmen zur Steigerung der Lebensqualität – eine wichtige Doppelfunktion, 

da so das Umfeld, in dem alle regionalen Unternehmen agieren verbessert wird und so 

z.B. die Attraktivität der Region für hinzuziehende Fachkräfte steigt.  

Neben dem Tourismus spielen für die regionale Wertschöpfung die regionalen Produkte 

eine zunehmende Rolle. Dazu gehören nicht nur in der Region produzierte Lebensmit-

tel, sondern auch identitätsstiftende traditionsreiche Produktionsbereiche wie Glas und 
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Porzellan oder die Verarbeitung regionaltypischer Baustoffe wie Holz und Sandstein. 

Diese Entwicklung soll weiter gefördert und gestärkt werden. 

§ Gesellschaftliche Teilhabe sichern: 
Der Begriff gesellschaftliche Teilhabe hat viele verschiedene Komponenten und wird 

sehr unterschiedlich interpretiert. Hier ist er in einem sehr umfassenden Sinne verwen-

det und meint die Möglichkeit für alle Menschen, am gesellschaftlichen Leben teilneh-

men zu können. Demnach soll verhindert werden, dass Teile der Bevölkerung – z.B. 

Ältere, körperlich und geistig Beeinträchtigte oder Menschen ohne Erwerbstätigkeit – 

aus bestimmten Lebensbereichen ausgeschlossen werden. Gerade im ländlichen 

Raum und in unserer hochmobilen Gesellschaft ist die räumliche Mobilität eine Grund-

voraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe. Es sind also Maßnahmen vonnöten, 

die es tunlichst allen Einwohnerinnen und Einwohnern ermöglichen, Grundversorgungs-

einrichtungen, Arbeitsorte, Freizeiteinrichtungen sowie weitere gesellschaftlich wichtige 

Institutionen und Orte in der VoglerRegion zu erreichen bzw. zu nutzen. Gemäß dem 

Leitgedanken, Menschen zu aktivieren und einzubinden bedeutet Teilhabe aber nicht 

nur „mitnutzen“, sondern auch „mitgestalten“. 

Ausgehend von diesen Entwicklungszielen wurden unter Berücksichtigung der Evaluie-

rungsergebnisse aus der auslaufenden LEADER-Förderperiode, der identifizierten Stärken 

und Schwächen der Region, der benannten Herausforderungen und relevanter übergeord-

neter Planungen sowie in Anbetracht der erzielten Diskussionsergebnisse in den verschie-

denen Arbeitskreisen die vier bisherigen Handlungsfelder nachgeschärft bzw. ergänzt: 

§ Natur-, Umwelt-, Klimaschutz 

§ Freizeit & Tourismus 

§ Lebendige Orte 

§ Soziales Miteinander 

Die vier Handlungsfelder wirken hinsichtlich der Erreichung der Entwicklungsziele zusam-

men. Zugleich dienen die dazu formulierten Handlungsfeldziele immer auch mehreren Ent-

wicklungszielen. Das abgestimmte Zusammenwirken wird durch die Digitalisierung deutlich 

erleichtert. Insgesamt bestehen also ein eng verknüpftes System aus strategischen und 

operativen Zielen und keine scharf nach Themen abgegrenzten, parallel verlaufende Ziel-

stränge.  
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Ausgehend von den strategischen Entwicklungszielen der Region werden in den einzelnen 

Handlungsfeldern Handlungsfeldziele als operative Ziele benannt, die jeweils der Errei-

chung zumeist mehrerer Entwicklungsziele dienen. Die operativen Ziele sind mit Indikato-

ren hinterlegt, sodass damit auch die Zielerreichung hinsichtlich der Entwicklungsziele und 

der Erfolg des gesamten Prozesses ermittelt werden kann. 

In Abbildung 9 ist der strategische Ansatz der LAG VoglerRegion für die kommende LEA-

DER-Förderperiode zusammenfassend dargestellt. 

Die Herausforderungen, mit denen sich die Region konfrontiert sieht, wirken von außen 

auf die Region ein. Das Leitbild bildet den Mittelpunkt der Strategie, die Entwicklungsziele 

verdeutlichen, wo die Region auch künftig hinwill. Die Handlungsfelder können als Basis 

der Entwicklungsstrategie betrachtet werden, auf denen das gesamte Vorgehen aufbaut. 

Die verschiedenen Bausteine zum Erreichen der übergeordneten Entwicklungsziele sind 

die insgesamt 15 Handlungsfeldziele.  

Die Strategie wurde gemeinschaftlich und in enger Zusammenarbeit vieler Akteurinnen 

und Akteure unterschiedlicher Profession entwickelt, wobei regionale Eigenheiten und 

Produkte eingeflossen sind. Die Strategie unterliegt - ebenso wie die gesamte Region – 

einem ständigen Prozess.  

Damit die Strategie langfristig zu den Bewohnerinnen und Bewohnern passt, muss sie 

ständig überprüft und weiterentwickelt werden. Dazu kann es im Laufe der Zeit notwendig 

sein, einzelne Bausteine auszutauschen oder die Strategie zu erweitern. Entscheidend ist 

dabei jedoch, dass die verschiedenen Elemente ineinandergreifen und die Gesamtstrate-

gie im Blick behalten wird. 
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Abb. 9: Entwicklungsstrategie LAG VoglerRegion 2023-2027 
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6.2 Handlungsfelder und Maßnahmen 

Die LAG VoglerRegion hat für die regionale Entwicklungsstrategie der Jahre 2023 bis 2027 

die oben genannten vier Handlungsfelder als besondere Schwerpunkte identifiziert. Sie 

konzentriert sich damit auf wenige, aber bedeutende Themen und verspricht sich davon 

einen gezielten und effizienten Einsatz der begrenzten LEADER-Mittel, der messbare Er-

gebnisse hervorbringt und eine effiziente Prozesssteuerung ermöglicht. Wie bisher auch 

sollen für jedes Projekt alternative Fördermöglichkeiten geprüft werden, bevor eine LEA-

DER-Förderung erfolgt. So können Ziele auch durch die Begleitung von Projekten und nicht 

nur durch den Einsatz der Fördermittel erreicht werden.  

Alle im REK beschriebenen Handlungsfelder haben eine mindestens hohe Priorität für die 

Entwicklung der Region und die Arbeit der LAG. Zudem unterscheiden sie sich in ihrer in-

haltlichen Ausrichtung stark, so dass eine klare Priorisierung schwerfällt. Eine Erkenntnis 

aus der Umsetzung des REK in der auslaufenden Förderperiode ist zudem, dass die 

Summe der eingesetzten Fördermittel die Priorität eines Handlungsfelds oft nur unzu-

reichend widerspiegelt: Sie hängt zum einen stark davon ab, in welchem Umfang an ande-

rer Stelle Fördermittel eingeworben werden können und zum anderen davon, was für Pro-

jekte umgesetzt werden (bauliche Investitionen, Anschubfinanzierung für Personal, Studien 

oder Konzepte).  

Die Priorisierung der Handlungsfelder sollte aber nicht durch fördertechnische Fragen, son-

dern durch die inhaltliche Ausrichtung des REK bestimmt werden.  

Gemäß des Leitgedankens sollen v.a. unternehmerische Menschen unterstützt und ent-

sprechend der fortgeschriebenen SWOT-Analyse besonders das Miteinander und die Be-

teiligung gefördert werden. Entsprechend bemisst sich die Priorität der einzelnen Hand-

lungsfelder daran, wie sehr sie die Beteiligung der Menschen in der Region in den Vorder-

grund stellen bzw. darauf angewiesen sind. Analog erhält das Handlungsfeld „soziales Mit-

einander“ die höchste Priorität, das Handlungsfeld „Lebendige Orte“ die zweithöchste. Es 

folgen die Handlungsfelder „Natur, Umwelt- und Klimaschutz“ mit sehr hoher und „Freizeit 

und Tourismus“ mit hoher Priorität. 

Diese Priorisierung findet ihren Ausdruck auch im geänderten Projektauswahlverfahren, in 

das das Kriterium „Förderung des sozialen Miteinanders“ mit doppelter Gewichtung aufge-

nommen worden ist. Es gilt der Grundsatz: Je mehr Beteiligung, desto mehr Punkte, desto 
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wahrscheinlicher die Förderung, weil das Engagement der Menschen konstitutiv für den 

Erfolg der definierten Ziele und Maßnahmen ist.  

Dem Bereich Natur-, Umwelt-, Klimaschutz kommt hohe Bedeutung zu, denn die wertvolle 

Natur- und Kulturlandschaft bildet – sowohl gemessen an objektiven Kriterien wie dem An-

teil besonders geschützter Flächen als auch nach der subjektiven Wahrnehmung der Be-

wohner der Region – die Grundlage für die gesamte Entwicklung in der Region und ist 

zentrales, identitätsstiftendes Element: Hier leben, wirtschaften, bewegen und erholen sich 

die Menschen. 

Das Handlungsfeld Freizeit & Tourismus ist dabei untrennbar mit den Landschaftswerten 

verbunden. Aufgrund des enormen Naturraumpotenzials bieten sich sowohl Einheimischen 

als auch Gästen zahlreiche Erholungs- und Erlebnismöglichkeiten. Diese touristisch in Wert 

zu setzen und damit eine wirtschaftliche Perspektive für die gesamte Region zu entwickeln 

ist erklärtes Ziel. 

Auch das Thema Lebendige Orte ist für die LAG ganz elementar auf dem weiteren Weg zu 

einer attraktiven Region für Einheimische und Gäste, denn die Siedlungsstruktur, die regi-

onaltypischen Gebäude und das Leben in den Orten prägen das Erscheinungsbild. Auf den 

Begriff „Innenentwicklung“ ist in der Fortschreibung bewusst verzichtet worden, weil nicht 

nur auf die Bausubstanz, sondern auch auf die Ortsgemeinschaften abgehoben werden 

soll, die wichtige Bausteine einer attraktiven, lebenswerten Region sind. 

Vor allem im Handlungsfeld Soziales Miteinander sollen mit LEADER-Mitteln weniger große 

Einzelvorhaben umgesetzt, als vielmehr gezielt Anreize gegeben werden, sich aktiv und 

kreativ in die regionale Entwicklung einzubringen, Netzwerke zu schaffen und durch gute 

Beispiele neues Engagement zu wecken. 

Eine ausführliche Beschreibung dieser Handlungsfelder inklusive der jeweils entwickelten 

Handlungsfeldziele und hinterlegten Indikatoren erfolgt auf den nachstehenden Seiten. Auf 

dieser konkreten Ebene können die Indikatoren als Grundlage sowohl für eine geeignete 

Auswahl der Projekte als auch zur Bewertung der Erreichung der Entwicklungs- und Hand-

lungsfeldziele dienen.  

Um die jeweiligen Inhalte und Zielsetzungen näher zu beschreiben und greifbarer darzu-

stellen, werden in jedem Handlungsfeld bereits konkrete Vorhaben dargestellt, die exemp-

larisch für die Aktivitäten in dem entsprechenden Themenbereich stehen sollen. In diesem 
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Sinne sind auch die benannten Startprojekte zu sehen. Sie richten sich an die unternehme-

rischen Menschen in der Region: Bürgerinnen und Bürger, Dorfgemeinschaften, Vereine 

und regionale Unternehmen. Diese, in ihrem Zusammenwirken allen Entwicklungszielen 

dienenden Projekte, werden in den Handlungsfelder adressiert. Sie sind im Anhang mit 

entsprechenden Projektbeschreibungen ausführlicher dargestellt. 

6.2.1 Handlungsfeld Natur-, Umwelt-, Klimaschutz 

Die VoglerRegion ist geprägt durch eine sehr wertvolle und abwechslungsreiche Land-

schaft. Zu diesen Landschaftswerten gehören die Kulturlandschaft – insbesondere das We-

sertal, Solling und Vogler sowie die landwirtschaftlich geprägten Offenlandschaften – und 

die Naturlandschaften wie die Moore im Solling, die Felsen entlang der Weser und im Ith 

sowie kleinere Naturwälder.  

Diese Landschaften bieten in vielerlei Hinsicht ein großes Potenzial: sie sind Lebensraum 

für viele Tier- und Pflanzenarten und speichern große Mengen CO2. Damit haben sie einen 

großen ökologischen Wert. Gleichzeitig sind sie Zeugnis der über Jahrhunderte entwickel-

ten Lebensweise der Menschen in dieser Region und ein wichtiges kulturelles Erbe. Nicht 

zuletzt waren und sind sie eine wichtige Ressource für die wirtschaftliche Entwicklung der 

Region. Denn neben der Nutzung durch Land- und Forstwirtschaft sind sie Grundlage für 

die Glas- und Porzellanindustrie sowie des Tourismus, bieten Baustoffe in Form von Stein 

und Holz und ein großes Potenzial zur Erzeugung regenerativer Energien.  

Aufgrund der hohen und vielfältigen Bedeutung der verschiedenen Landschaftsräume für 

die VoglerRegion ist auch künftig nachdrücklich darauf hinzuarbeiten, dass diese langfristig 

erhalten und in unterschiedlicher Weise nutzbar bleiben. Besondere Aufmerksamkeit ist 

dabei den offenen Kulturlandschaften zu widmen, die vielfältig bedroht sind.  

Mit dem Handlungsfeld Natur-, Umwelt-, Klimaschutz wird an die im Entwicklungskonzept 

für die vergangene Förderperiode formulierten Ziele im Bereich Landschaftswerte ange-

knüpft. 

Das Handlungsfeld leistet einen Beitrag zu den Entwicklungszielen: 

§ Lebensqualität steigern 

§ Identität & Engagement steigern 

§ Naturraumpotenziale in Wert setzen 

§ Regionale Wertschöpfung erhöhen 
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Ziele und Inhalte 

Handlungsfeldziel I: 
Bedeutende Landschaftselemente und -räume bewahren 

In der VoglerRegion existieren eine ganze Reihe verschiedener wertvoller Landschaftsele-

mente und -räume, deren Erhalt und Pflege, aber auch Weiterentwicklung eine wichtige 

Aufgabe darstellt – nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Klimaschutzes. 

Dazu gehört das Wesertal, welches insgesamt naturnäher gestaltet werden soll: Zum einen 

betrifft das die Renaturierung des Weserufers, das somit zugleich zugänglich und erlebbar 

gestaltet werden kann. Zum anderen geht es um die Mitgestaltung der Folgelandschaften 

aus dem Kiesabbau – beispielsweise die Anbindung von Abgrabungen an die Weser. Ko-

operationspartner für Planungen und die Umsetzung konkreter Maßnahmen sind hier im 

Wesentlichen das entsprechende Wasser- und Schifffahrtsamt und die Kommunen wie 

auch die hiesigen Akteure im Tourismus und Angler. 

Ein weiterer wichtiger Landschaftsraum ist der Wald. Im Sinne des Prozessschutzes sind 

insbesondere die Moore und die Naturwälder nach Möglichkeit sich selbst zu überlassen. 

Dadurch werden die natürlich-dynamischen Prozesse erhalten und nicht exakt vorherseh-

bare Systemzustände erreicht. Damit wird zugleich ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz 

geleistet, denn die Wälder und insbesondere die Moore bieten Wasserrückhalt und sind 

relevante CO2-Speicher. Aus ökologischer wie kulturhistorischer Sicht erhaltenswert sind 

speziell die Hutewälder im Solling, die in den vergangenen Jahren durch die Weidegenos-

senschaft wieder bewirtschaftet werden. Einer aktiven Pflege bedarf es auch zum Erhalt 

der offenen und häufig nicht mehr bewirtschafteten Sollingtäler, die das Klima in den Ort-

schaften bestimmen. Entscheidende Akteure für diesen Bereich sind in der VoglerRegion 

die Niedersächsischen Landesforsten und der Naturpark Solling-Vogler. 

Eine besondere Bedeutung für die VoglerRegion haben ebenso die offenen Kulturland-

schaften – speziell das Grünland. Zum Erhalt der aufgrund des landwirtschaftlichen Struk-

turwandels immer häufiger aus der Nutzung fallenden Flächen, bedarf es der Entwicklung 

adäquater Strategien und Instrumente unter Einbindung aller wichtigen Akteurinnen und 

Akteure aus Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und Tourismus wie auch engagierter 

Bürgerinnen und Bürger, mit denen der Wandel in landwirtschaftlichen Schwerpunktgebie-

ten begleitet werden kann. Dabei kommt der Zusammenarbeit zwischen dem Naturpark 
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Solling-Vogler, der Unteren Naturschutzbehörde und den anderen umweltrelevanten Ein-

richtungen hohe Bedeutung zu, etwa zur Etablierung alternativer Nutzungskonzepte auf 

gefährdeten und zugleich naturschutzfachlich bedeutsamen Grünlandstandorten. Dazu 

kann die Mutterkuhhaltung mit robusten Rinderassen ebenso zählen, wie die Schaffung 

eines Triftwegekonzeptes für die Wanderschäferei. 

Insgesamt geht es also um die Etablierung einer nachhaltigen Landwirtschaft und einer auf 

die o.g. Erhaltungsziele ausgerichteten Forstwirtschaft, bei der neben der Bewirtschaftung 

immer mehr Elemente der Landschaftspflege in den Vordergrund rücken. Eine entschei-

dende Rolle bei der Entstehung der heutigen Kulturlandschaft in der VoglerRegion ist der 

Land- und Forstwirtschaft zuzuschreiben.  

Heute bietet der Erhalt der Landschaft durch Pflegemaßnahmen vielen noch wirtschaften-

den Betrieben gerade in den landwirtschaftlichen Ungunstlagen ein wichtiges wirtschaftli-

ches Standbein. Etwa 60 Betriebe nehmen im Landkreis Holzminden derzeit am Vertrags-

naturschutz teil. In den nächsten Jahren werden jedoch voraussichtlich zahlreiche landwirt-

schaftliche Betriebe u.a. wegen fehlender Hofnachfolger aufgeben müssen. Damit droht die 

Gefahr, dass viele Flächen nicht mehr bewirtschaftet werden und verbuschen. Gleichzeitig 

ist absehbar, dass ein Teil der verbleibenden Betriebe aufgrund der ökonomischen Zwänge 

die Bewirtschaftung von Grünland – auch und insbesondere innerhalb der Natura 2000-

Schutzgebiete – intensivieren wird. Die u.a. damit einher gehende Nährstoffzufuhr steht 

dabei möglicherweise nicht im Einklang mit den jeweiligen Erhaltungszielen der Schutzge-

biete. 

Vor diesem Hintergrund ist der Erhalt der offenen Kulturlandschaft als zentrales Ziel formu-

liert, für das durch Förderung der Weidehaltung bzw. Freilandhaltung und – damit verbun-

den – der Errichtung von Unterständen, Tränken sowie Einzäunungen wichtige Grundlagen 

geschaffen werden. Weitere Zielsetzung ist der Ausbau von Biotopverbünden, durch die 

nicht zuletzt ein Beitrag zum Insektenschutz geleistet werden soll. 

Wo immer nötig, sollen für dieses Handlungsfeldziel auch Analysen, Konzepte und Pla-

nungen als Grundlage für die Entwicklung, Durchführung oder Evaluation von Maßnah-

men gefördert werden. 
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Handlungsfeldziel II: 
Die Landschaftswerte kommunizieren und nutzen 

Als ganz wesentlich erscheint die verstärkte Kommunikation der Landschaftswerte und der 

damit verbundenen Aktivitäten in der VoglerRegion. Indem sie erfahrbar gemacht werden, 

werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, sich ihrer bewusst zu werden, sie zu schät-

zen und zu schützen. Durch die Kommunikation der Landschaftswerte werden sie noch 

stärker ins Bewusstsein der Einheimischen und Gäste gerückt.  

Zum einen sollen verstärkt individuelle Informationsmaßnahmen zu den Landschaftswerten 

angeboten bzw. durchgeführt werden. Dazu zählen vor allem Gästeführungen z.B. durch 

Ranger, wie auch regelmäßige Events mit starkem Landschaftsbezug.  

Es existieren bereits verschiedene Veranstaltungen und Feste – z.B. das Schäfer- und Hu-

tefest –, sodass hier bestehende Strukturen genutzt, weiterentwickelt und vernetzt werden 

können. Vorgesehen ist eine weitere Professionalisierung regionalbedeutsamer Veranstal-

tungen, welche die verschiedenen landwirtschaftlichen Betriebszweige, traditionelle Hand-

werkskünste und die damit verbundenen regionalen Produkte präsentieren und vermarkten 

– hier besteht eine starke Verknüpfung zur Regionalmarke „Echt! Solling-Vogler-Region“. 

Ziel ist es, den langfristigen Bestand der Veranstaltungen zu sichern. Dafür soll den zumeist 

ehrenamtlichen Trägern der entsprechenden Veranstaltungen auf Antrag ein Beratungs-

budget zur Verfügung gestellt werden, mit dessen Hilfe eine Verstetigung erfolgen und so-

mit langfristig ein wichtiger Beitrag zur Vermarktung der Region nach innen und außen ge-

leistet werden kann. Eingesetzt werden können diese Mittel zum einen für ein professionel-

les Coaching in Fragen der Veranstaltungsorganisation und Vermarktung sowie zum ande-

ren für die (Weiter-)Entwicklung der Veranstaltungskonzeption – also für den Wissenstrans-

fer und die „Hilfe zur Selbsthilfe“. 

Weiterhin ist vorgesehen, allgemeine Informationsmaßnahmen zu Natur und Umwelt zu 

entwickeln bzw. durchzuführen. Damit soll ein nachhaltiger Wissenstransfer auf breiter Ba-

sis sichergestellt werden. Das betrifft traditionelle Informationsmedien wie Infotafeln, aber 

v.a. auch neue Medien, die vielfältige Möglichkeiten bieten, die Informationen aufzubereiten 

(auch für eine mobile Nutzung) und zu vernetzen. Mit der Erschließung der Landschafts-

werte auch für jüngere Personen kann z.B. auch ihre Bedeutung als potentielles Berufsfeld 

verdeutlicht werden. 
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Von ebenso großer Bedeutung ist es, einzigartige Erlebnis- und Aussichtspunkte in der 

Landschaft zu identifizieren und sichtbar bzw. erfahrbar zu gestalten. Das können einerseits 

Weitblicke in die Landschaft als besondere Landmarken, andererseits aber auch Orte sein, 

an denen die Landschaft im wörtlichen Sinne erlebbar wird – z.B. geologisch oder boden-

kundlich bedeutsame Orte wie die eiszeitliche Düne in Lenne oder historische Landschafts-

plätze, wie der Treidelpfad am Weserbogen oder die Festlinde.  

Dazu sollen die bereits vorhandenen Einrichtungen, Infrastrukturen und Initiativen mit star-

kem Landschaftsbezug in der VoglerRegion erhalten und in ihrer weiteren Entwicklung un-

terstützt werden – beispielsweise die Lebensraumrouten und Erlebnispfade, der Weser-

bergland-Weg aber letztlich auch die Regionalmarke „Echt! Solling-Vogler-Region“. 

Zudem ist es den regionalen Akteuren ein Anliegen, historische Obstsorten, deren Be-

stände bedroht sind, in den offenen Kulturlandschaftsräumen zu erhalten. Da diese häufig 

nicht mehr genutzt werden, finden weder Baumpflegemaßnahmen noch Nachpflanzungen 

statt. Neben ihrem hohen Naturschutzwert aufgrund einer großen Artenvielfalt stellen diese 

Obstsorten mit ihrem landschaftsprägenden Charakter ebenso ein wichtiges identitätsstif-

tendes Element dar. Einen Schwerpunkt bildet dabei die Rühler Schweiz als kleines, tradi-

tionelles Kirschanbaugebiet mit allein 37 historischen Süßkirschenarten. 

Alle Maßnahmen in diesem Handlungsfeldziel heben auf die Darstellung der Landschafts-

werte ab, um – analog zum vorherigen Handlungsfeldziel – Einheimische und Gäste für den 

Wert der Landschaft und deren Erhalt zu sensibilisieren und gleichzeitig das wirtschaftliche 

Potenzial in Form eines naturnahen Tourismus nachhaltig zu nutzen. Grundsätzlich gilt da-

bei auch an dieser Stelle die Maßgabe von Qualität vor Quantität. 

Handlungsfeldziel III: 
Dem Klimawandel begegnen 

Die dringende Notwendigkeit, dem Klimawandel und seiner Folgen zu begegnen, ist im 

Zuge des REK-Fortschreibungsprozesses immer wieder unterstrichen worden. Mit Blick 

auf zahlreiche Förder- / Unterstützungsangebote, die insbesondere von Landes- und 

Bundesseite bereits bereitgestellt werden, erscheint das LEADER-Programm besonders 

geeignet, um lokale Lösungsansätze zu entwickeln und zu erproben und dafür die Bevöl-

kerung vor Ort besonders zu sensibilisieren und für eigene Aktivitäten zu motivieren. 
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Dazu erscheint es zunächst sinnvoll und notwendig, die bereits bestehenden Planungen 

und Konzepte auf Landkreis-, Regions- und Landesebene auf die lokale Ebene herunter-

zubrechen und unter aktiver Beteiligung der Bevölkerung kommunale Klima(-teil-)kon-

zepte als Grundlage für dann folgende Umsetzungsmaßnahmen zu erarbeiten. Beispiel-

gebend ist ein entsprechendes Startprojekt für die Gemeinde Ottenstein vorbereitet wor-

den (s. Anhang 8). 

In diesem Sinne und in Ergänzung zum regional bereits bestehenden Solardachkataster 

wird auch ein Gründachkataster als wichtige Grundlage gesehen, um der Bevölkerung 

qualifizierte Entscheidungs- und Planungshilfen für eigene Aktivitäten an die Hand zu ge-

ben. Die Aufstellung dieses Katasters ist als Startprojekt beschlossen (s. Anhang 8). 

Förderfähig sind bei Bedarf auch Vulnerabilitätsanalysen, etwa im Hinblick auf Starkre-

gen- und Hochwassergefahren, sowie Machbarkeits- und Potenzialanalysen. 

Nach dem Konzept der sog. „Schwamm-Städte“ soll in den Orten zunächst durch ent-

sprechende Sensibilisierungs- bzw. Informationsmaßnahmen darauf hingewirkt werden, 

dass Flächen entsiegelt und Möglichkeiten zur Wasserspeicherung im privaten und öf-

fentlichen Bereich geschaffen werden. Das kann u.a. auch die Förderung der Installation 

von Zisternen umfassen.  

Dem lokalen Wassermanagement soll damit im Rahmen von LEADER besondere Beach-

tung gewidmet werden. Dazu gehören auch Wasserrückhaltemaßnahmen in der freien 

Landschaft, wie die Renaturierung und Pflege von Quellen, Quellbächen und Quellsümp-

fen oder die Anlage von Kleingewässern und Sickermulden o. ä.. Ggf. können durchaus 

auch überörtlich relevante „Wasser-Projekte“ unterstützt werden, wie sie z.B. im Rahmen 

der „Gewässerlandschaft Solling“ von den Landesforsten für den Bereich der Holzminde 

beschrieben sind. 

Einen besonderen Beitrag im Hinblick auf Klimaschutz und Bewältigung des Klimawan-

dels wird in Maßnahmen gesehen, die zu klimaneutralen und klimaangepassten Gebäu-

den führen.  

Vor dem Hintergrund der vielen überdurchschnittlich alten Gebäuden in der VoglerRegion 

mit vergleichsweise schlechter Energiebilanz kommt einer der (historischen) Bausubstanz 

gerecht werdenden Information und Beratung von privaten und öffentlichen Immobilienei-

gentümerinnen und -eigentümern künftig noch steigende Bedeutung zu. Bestehende Be-

ratungsangebote der Klimaschutzagentur und des Baukulturdienstes können dazu fortge-

führt und weiterentwickelt werden. Zu beachten sind in diesem Zusammenhang auch die 
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im Rahmen der Zukunftsregion Weserberglandplus geplanten aber noch nicht final aus-

formulierten Maßnahmen in Richtung CO2-Reduktion / Green Building, um Dopplungen 

zu vermeiden und Synergiepotenziale zu nutzen. 

Neben diesen insbesondere auf die Kommunen und die Immobilieneigentümerinnen und 

-eigentümer ausgerichteten Ansätzen sollen auch im weitesten Sinne touristisch ausge-

richtete Klimaschutzmaßnahmen unterstützt werden. Das umfasst die modellhafte Ent-

wicklung und Erprobung von (betrieblichen) Mobilitätskonzepten ebenso, wie die einzel-

betriebliche Beratung und Unterstützung touristischer Leistungsanbieter bei der Entwick-

lung und Umsetzung von besonders umweltgerechten Angeboten sowie entsprechenden 

Marketingkonzepten bzw. Geschäftsmodellen. 

Bei allen Maßnahmen erscheint es wichtig, dass sich möglichst viele Kommunen daran 

beteiligen und damit auch als Mittler für entsprechende Aktivitäten gegenüber der Bevöl-

kerung auftreten. 

Handlungsfeldziel IV: 
Rahmenbedingungen für die Verarbeitung und Vermarktung verbessern 

Zentraler Ausgangspunkt für diese Zielsetzung sind zunächst die angestrebte Stärkung der 

heimischen Landwirtschaft und der Erhalt der Lebensgrundlagen, weshalb die Einordnung 

dieses Zieles unter dieses Handlungsfeld sinnvoll erscheint. Gedacht ist etwa an Wochen-

märkte o.dgl. sowie mobile Dienste, die pilothaft gefördert werden können und durch die 

auch der motorisierte Individualverkehr klimafreundlich reduziert werden kann.  

Es sollen regionale Betriebe bei der Verarbeitung, Vermarktung und dem Vertrieb ihrer Pro-

dukte unterstützt werden, insbesondere wenn sie aus regionalen Rohstoffen bestehen und 

überwiegend in der Region hergestellt worden sind. Dazu gehören auch die Bereitstellung 

bzw. Schaffung (mobiler) Verarbeitungsmöglichkeiten, z.B. einer mobilen Schlachtung oder 

Kühltechnik. Konventionell wirtschaftende Betriebe sollen dabei ebenso unterstützt werden 

wie Biobetriebe. Ggf. erforderliche Schulungs- / Qualifizierungsmaßnahmen, z.B. für eine 

Schlachtung im Herkunftsbetrieb, können ebenso gefördert werden.  

Außerdem sollen regionale Anbieterinnen und Anbieter Unterstützung bei der Anmietung 

und Ausstattung geeigneter Flächen bzw. Räumlichkeiten und Verkaufsstände erhalten. 

Beispielhaft ist an Hofläden sowie Verkaufsstellen in den Dörfern gedacht, aber auch ganz 

neue Konzepte sollen erprobt werden können. Produkte sollen dabei möglichst abgestimmt 
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und in Kooperation verschiedener Anbieterinnen und Anbieter angeboten werden, um at-

traktive Angebotskombinationen bieten zu können. 

Sinnvoll erscheint auf der anderen Seite die Implementierung von Verbraucher- bzw. Ein-

kaufsgemeinschaften in der örtlichen Bevölkerung, um die Grundversorgung der Menschen 

in der Fläche zu verbessern und insbesondere weniger mobilen Menschen Hilfe zu bieten. 

Über die Grundversorgungsfunktion hinaus soll die Professionalisierung der von der SVR 

seit 2012 sehr erfolgreich entwickelten Regionalmarke „Echt! Solling-Vogler-Region“ weiter 

ausgebaut werden. Im Rahmen der Regionalmarke werden hochwertige, nachhaltig produ-

zierte, unverwechselbare und regionaltypische Produkte mit einem entsprechenden Quali-

tätssiegel ausgezeichnet und die Vermarktung wird unterstützt.  

Zur Absatzförderung sollen die Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen den Anbieterin-

nen und Anbietern vorangetrieben werden. Mit Betrieben und Einrichtungen, die touristisch 

besonders interessant und frequentiert sind, werden Vertriebskooperationen angestrebt; 

dazu kann auch die Beratung zur Entwicklung entsprechender Geschäftsmodelle und Lo-

gistikkonzepte gefördert werden. 

Begleitend und unterstützend kann die Erstellung entsprechender Informations- und Wer-

bematerialien sowie die Durchführung von Veranstaltungen gefördert werden. 

Der Abstimmung und engen Zusammenarbeit mit der Ökomodellregion Holzminden wird 

bei allen Aktivitäten zu diesem Handlungsfeldziel große Bedeutung beigemessen. 

Indikatoren und Zielwerte 
Für das Handlungsfeld Landschaftswerte sind messbare Outputindikatoren entwickelt wor-

den, welche die vier definierten Handlungsfeldziele operationalisieren sollen. Diese Indika-

toren sind mit Zielwerten für die Zeitpunkte Ende 2024 und Ende 2027 hinterlegt und er-

möglichen der LAG sowohl eine entsprechende Projektauswahl als auch eine Zielerrei-

chungskontrolle. Im Rahmen der Zwischenevaluierung besteht die Möglichkeit, die Ziel-

werte entsprechend der Ergebnisse anzupassen. 
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Handlungsfeldziele Outputindikatoren Zielwert 
Ende 
2024 

Zielwert 
Ende 
2027 

Bedeutende Landschaft-
selemente und -räume 
bewahren 

� Analysen, Konzepte und Pla-
nungen als Grundlage für 
Maßnahmen 

� Anzahl Maßnahmen zum Er-
halt bedeutender Landschafts-
räume und der darin befindli-
chen Landschaftselemente 

2 
 
 

1 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

Die Landschaftswerte 
kommunizieren und nut-
zen 

� Anzahl Maßnahmen zur För-
derung der Nutzung, der Kom-
munikation und der Förderung 
von deren Erfahrbarkeit 

4 8 

Dem Klimawandel be-
gegnen 

� Analysen, Konzepte und Pla-
nungen als Grundlage für 
Maßnahmen 

� Anzahl Maßnahmen, um dem 
Klimawandel und seinen Fol-
gen zu begegnen 

� Anzahl beteiligter Kommunen 

2 
 
 

3 
 

5 

3 
 
 

5 
 

10 

Rahmenbedingungen für 
Verarbeitung und Ver-
marktung verbessern 

� Anzahl Maßnahmen 

� Anzahl Veranstaltungen 

� Anzahl beteiligter Betriebe 

2 
5 

20 

5 
10 
50 

 

6.2.2 Handlungsfeld Freizeit & Tourismus 

Auch der Bereich Freizeit und Tourismus war bereits in der letzten LEADER-Phase als 

Handlungsfeld definiert. Dem Tourismus kommt dabei eine bedeutende Rolle für eine po-

sitive und zugleich umwelt- und klimaschonende wirtschaftliche Entwicklung der VoglerRe-

gion zu. Im Rahmen der vorangegangenen LEADER-Periode und noch einmal verstärkt 

durch das Bundes-Modellvorhaben LandZukunft konnte die touristische Arbeit in der Re-

gion schon vor der jetzt auslaufenden Förderphase nachhaltig gestärkt werden. Wichtige 

Schritte waren zunächst die Gründung der SVR als zentrale touristische Vermarktungsein-

richtung, die Etablierung der Regionalmarke „Echt! Solling-Vogler-Region“ und des Netz-

werkes touristischer Leistungsanbieter. Durch die geschaffenen Strukturen im Bereich 
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Tourismus kann der erfolgreich beschrittene Weg des gemeinschaftlichen, zielgerichteten 

Handelns und des „miteinander Gestaltens“ auch für die Zukunft fortgesetzt werden. 

Um die drei touristischen Schlüsselthemen der Region – Wandern, Radfahren und histori-

sche Städte – entsprechend platzieren zu können, sind weitere Maßnahmen auf verschie-

denen Ebenen notwendig. Dazu gehören ein weiterer Ausbau der touristischen Infrastruktur 

und Angebote hinsichtlich der Qualität. Wichtige Elemente sind aber auch die Mobilitätsan-

gebote für Gäste sowie die Präsentation und das Erscheinungsbild der Städte und Ort-

schaften. Hier wird die Verzahnung zu den anderen Handlungsfeldern – nicht nur zum Be-

reich Natur-, Umwelt-, Klimaschutz, sondern auch zum Thema Lebendige Orte – deutlich.  

Alle Aktivitäten im Bereich Tourismus sollten dabei nicht nur die Gäste aus anderen Regi-

onen, sondern auch die Einheimischen und insbesondere Freizeitmöglichkeiten für Kinder 

und Jugendliche im Blick haben. 

Insofern leistet das Handlungsfeld Beiträge zu den Entwicklungszielen: 

§ Lebensqualität steigern 

§ Identität & Engagement steigern 

§ Naturraumpotenziale in Wert setzen 

§ Regionale Wertschöpfung erhöhen 

§ Gesellschaftliche Teilhabe sichern 

Ziele und Inhalte 

Handlungsfeldziel I: 
Attraktive Freizeitangebote schaffen 

Wohnortnahe und attraktive Freizeitangebote spielen bei der Bewertung des Lebens- und 

Wohnumfeldes eine große Rolle; das gilt ganz besonders im Hinblick auf Kinder und Ju-

gendliche. In dieser Hinsicht bestehen in der VoglerRegion nach wie vor deutliche Defizite 

– insbesondere in den kleinen Ortschaften. Entsprechende Maßnahmen und Projekte leis-

ten dabei auch einen Beitrag dazu, junge Menschen langfristig in der Region zu halten bzw. 

deren Rückkehr zu fördern, wenn sie diese z.B. im Rahmen ihrer Berufsausbildung verlas-

sen haben. 
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Die LAG hat sich daher erneut zum Ziel gesetzt, den Ausbau von vor allem für junge Men-

schen interessanten Freizeitangeboten in der kommenden LEADER-Förderperiode voran-

zubringen. Dazu zählt die Aufwertung bereits vorhandener, aber auch die Schaffung neuer, 

innovativer Angebote und Strukturen. Damit einhergehen soll zudem die Vernetzung, ge-

bündelte Darstellung und Vermarktung der entsprechenden Freizeitangebote. 

Große Relevanz hat dieses Thema jedoch nicht nur bezogen auf die Attraktivität aus Sicht 

der hier lebenden Jugendlichen, sondern auch aus touristischer Perspektive: Je größer die 

Auswahl an Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche, desto attraktiver ist die Vogler-

Region auch als Reiseziel für z.B. (junge) Familien.  

Es gibt einige Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung, die auch, aber nicht nur für Kinder 

und Jugendliche geeignet sind – z.B. die Anlage von Skater- und Outdoor-Fitnessanlagen 

oder Flow-Trails sowie Wassersportangebote, Kletterparks oder Tiererlebnisse wie Reiten. 

Mit der Schaffung von entsprechenden Freizeitangeboten mit Erlebnischarakter kann die 

Attraktivität der VoglerRegion insgesamt erhöht werden – sowohl für Einheimische als auch 

Touristinnen und Touristen, ziel- und altersgruppenübergreifend. Als beispielgebende Maß-

nahme ist das Startprojekt Panoramatour Ottensteiner Hochebene aufgenommen (s. An-

hang 8). 

Nach skandinavischem Vorbild sollen die Machbarkeit und der modellhafte Betrieb von ein-

fachen Übernachtungsmöglichkeiten im Wald in Form von Camp-Plätzen und Holzhütten 

aber auch kleinere naturnahe Wohnmobilstellplätze gefördert werden. In Verbindung damit 

sollen erlebnispädagogische (Bildungs-)Seminare mit Übernachtungen im Wald unterstützt 

und das Konzept der Waldjugendspiele weiterentwickelt werden.  

Handlungsfeldziel II: 
Bestehende touristische Angebote optimieren und neue schaffen 

In der VoglerRegion konnten in den zurückliegenden Jahren wichtige Meilensteine in der 

touristischen Entwicklung gesetzt werden. Um an die positive Entwicklung der vergangenen 

Jahre anzuknüpfen, ist es notwendig, die touristische Infrastruktur und die Angebote weiter 

auszubauen bzw. zu optimieren. Besonderes Augenmerk soll dabei auf nachhaltige, natur- 

und klimaverträgliche Angebote gelegt werden, wobei Qualität für die VoglerRegion dabei 

stets im Vordergrund steht. Zum einen sollen in den kommenden Jahren die bereits vor-

handenen Infrastrukturen und Angebote aufgewertet bzw. weiterentwickelt werden und zum 
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anderen sollen gezielt neue Infrastrukturen und Angebote geschaffen werden – insbeson-

dere zu den Themen Wandern, Radfahren und historische Städte. 

Ein wichtiges Element ist dabei ein regionsweit einheitliches touristisches Leit- und Infor-

mationssystem. Dazu gehören beispielsweise die Beschilderung der Wander- und Radrou-

ten sowie der Orte selbst und Hinweisschilder zu touristischen Anlaufpunkten an hochfre-

quentierten und markanten Orten – z.B. am Weser-Radweg. Bei der Optimierung der tou-

ristischen Infrastruktur in der VoglerRegion soll insbesondere mit Blick auf die Qualitäts-

wanderregion aber auch die „Möblierung“ der verschiedenen Routen eine Rolle spielen.  

Dabei geht es um die Schaffung von attraktiven und möglichst barrierefreien Rastmöglich-

keiten und Aussichtspunkten. Das umfasst auch die verlässliche Verfügbarmachung bzw. 

Zugänglichkeit von Sanitäranlagen entlang der Wander- und Fahrradrouten einschließlich 

der Ausschilderung. Perspektivisch soll in definierten Abständen ein Netz entsprechender 

Anlagen entstehen, für das nach niederländischem Vorbild ggf. auch private Haushalte ein-

gebunden werden könnten. 

Insgesamt soll das Radwandern in der Region stärker positioniert werden. Zu diesem 

Zweck ist geplant, auch abseits des Weserradweges ein attraktives Angebot für Radtouris-

ten und Einheimische in Form von voraussichtlich sechs Kommunalen Rad-Rundtouren zu 

schaffen und damit die zweite, das Premiumprodukt „Weserradweg“ ergänzende Ebene 

auszubauen. Die Wege sollen für Tourenradler und auch Familien konzipiert sein, also stär-

kere Steigungen vermeiden, und überwiegend abseits klassifizierter Straßen liegen. Das 

soll außerdem die Erstellung eines Qualitätsmanagement-Systems umfassen, damit die 

Unterhaltung und die Wahrung der Qualität gewährleistet werden kann. Umgesetzt werden 

sollen die beschriebenen Radwege vom Landkreis Holzminden in enger Zusammenarbeit 

mit den Kommunen und der SVR, die für die Entwicklung und Vermarktung der Routen 

zuständig sein soll. 

Auch im Bereich Wandern gibt es mit dem Weserberglandweg bereits einen zertifizierten 

Qualitätswanderweg, der durch ein Netz von Kommunalen Rundwegen ergänzt wird. Hier 

stehen einzelne Erweiterungen des Angebotes an, um die erfolgte Zertifizierung als Quali-

tätswanderregion abzusichern und auszubauen.  

Über die bestehenden Bezüge hinaus soll auch das Potenzial der Weser noch stärker ge-

nutzt werden. Für den Ausbau des Wassertourismus wird u.a. die Verbesserung der Anle-

gestellen für Wasserwandernde aber auch des gastronomischen Angebots angestrebt. 
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Übergreifend soll die aufgelegte Qualitätsoffensive in Trägerschaft der SVR neu belebt wer-

den: Durch eine Vielzahl von Maßnahmen sollen die Qualität der touristischen Anbieter 

langfristig erhöht und so die Buchungszahlen stetig gesteigert werden. Dazu zählen u.a. 

Schulungen durch externe Referenten für Anbieter und Mittler im Tourismus, die so ihr tou-

ristisches Know-how weiter ausbauen können. In der heutigen Zeit ist es gerade im Touris-

musbereich unverzichtbar, sich über einen professionellen Internetauftritt zu präsentieren 

– das gilt sowohl für die Region als auch für die hiesigen Leistungsanbieter. Auch an dieser 

Stelle will die VoglerRegion mit entsprechenden Maßnahmen zur weiteren Digitalisierung, 

insbesondere der Präsenz und der Buchbarkeit der Betriebe, ansetzen. 

Angesichts des nicht unbeträchtlichen Bestandes an Privatunterkünften von älteren Anbie-

terinnen und Anbietern und nicht immer geklärten Nachfolgefragen soll auch die Sanierung 

bzw. die Erschließung neuer Beherbergungsmöglichkeiten im vorhandenen Gebäudebe-

stand unterstützt werden. Dafür bietet sich u.a. und insbesondere die Umnutzung von land-

wirtschaftlichen Gebäuden an. Durch entsprechende Informations- und Beratungsangebote 

sollen die Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer unterstützt werden. 

Für die Gewinnung bzw. die professionelle Ansprache von potenziellen Investoren sollen 

modellhaft 1 - 2 Exposés erarbeitet werden, die den Kommunen als Blaupausen für ihre 

Aktivitäten dienen. 

Bei jedweden Maßnahmen steht Qualität an oberster Stelle, sodass auch Vorarbeiten für 

bestimmte Zertifizierungen für die Region und die Betriebe – z.B. vom Deutschen Touris-

musverband e.V. und dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e.V. – angestrebt 

werden. Um vor allem auch Gästen mit Handicap und älteren Menschen das Erlebnis in der 

VoglerRegion zu erleichtern, werden z.B. investive Maßnahmen zur Vorbereitung auf Zer-

tifizierungen im Bereich Barrierefreiheit durch die TourismusMarketing Niedersachsen 

GmbH unterstützt. Das gilt für Beherbergungsbetriebe, Gastronomie und Freizeiteinrichtun-

gen, wie auch den ÖPNV und weitere öffentliche Infrastrukturen. 

Handlungsfeldziel III: 
Den Zugang und die Nutzung fördern 

Sowohl im Rahmen der Stärken-Schwächen-Analysen als auch der Bevölkerungsbefragun-

gen ist immer wieder deutlich geworden, dass die VoglerRegion im überregionalen Ver-

gleich über echte Einzigartigkeiten verfügt. Als Stichworte können exemplarisch der Weser-
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Radweg, die Qualitätswanderregion, der Porzellanmanufaktur Fürstenberg, das Kletter- 

und Segelflugrevier auf dem Ith oder der Freizeitpark Mammut in Stadtoldendorf genannt 

werden. 

Die Ausschöpfung der damit verbundenen Potenziale wird aber dadurch behindert, dass 

sie nicht optimal zugänglich oder nutzbar sind und das unterstützende Angebote unzu-

reichend sind oder gänzlich fehlen.  

Im einfachsten Falle fehlen eine großräumigere Ausschilderung und geeignete Parkmög-

lichkeiten. Ebenso ist an digitale Möglichkeiten zur Besucherlenkung, wie z.B. die Messung 

der Besucherzahlen an den verschiedenen Einrichtungen zu denken. Für Wandernde und 

Radreisende sind sichere Abstell- und Aufbewahrungsmöglichkeiten für ihr Gepäck und ihre 

Räder während des Besuchs der Orte bzw. Sehenswürdigkeiten wünschenswert. Das 

schließt auch die (ausreichende) Verfügbarkeit von Ladestationen für E-Fahrzeuge ein. 

Außerdem ist das Angebot an Ausrüstung, Ersatzteilen und Servicemöglichkeiten äußerst 

begrenzt. Das gilt nicht nur für Wander- und Kletterausrüstung, sondern in der Fläche selbst 

für Fahrradteile. Beispielsweise durch entsprechende Angebote / „Servicepakete“ der Be-

herbergungsbetriebe, Automaten (sog. „Regiomaten“) oder auch mobile Hilfsangebote 

könnte hier Abhilfe geschaffen werden. 

In diesem Sinne und in Verbindung mit dem Handlungsfeld 3, Lebendige Orte, können sol-

che Angebote auch die Attraktivität der Orte erhöhen. Leerstand im Bereich des Einzelhan-

dels soll z.B. durch eine zumindest temporäre / saisonale Einrichtung von Outlets und durch 

Aktionsverkäufe abgefedert werden. 

Als problematisch erweist sich auch die Verkehrsanbindung der Einrichtungen. Selbst in 

Saisonzeiten ist die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln oft nicht gegeben. Be-

förderungs- / Transportangebote entlang der Wander- und Radrouten fehlen nach wie vor. 

Sofern nicht zumindest saisonal derartige Angebote bereitgestellt werden können, soll zu-

mindest das vorhandene Angebot über eine aktive Öffentlichkeitsarbeit transparent ge-

macht werden. Mit Blick auf die Entwicklung von neuen Angeboten sollen Potenzial- / Be-

darfsanalysen und ggf. auch ein zeitlich begrenzter Probebetrieb gefördert werden. 

Schließlich wird erwartet, dass eine strukturierte Verknüpfung der Einrichtungen und eine 

darauf ausgerichtete Besucherlenkung dabei helfen kann, das Besucherpotenzial stärker 

zu nutzen. Als eine einfache Lösung ist ein System zu sehen, bei dem die Besucher ein 
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„Gästeheft“ erhalten, in dem ausgewählte Sehenswürdigkeiten beschrieben sind und in 

dem der jeweilige Besuch „abgestempelt“ wird.  

Damit verbunden werden könnten Nachlässe auf den Eintrittspreis oder „Prämien“ bzw. 

eine Anerkennung für den Besuch einer Mindestzahl von Einrichtungen. Der Bearbeitungs-

aufwand kann durch digitale Lösungen, etwa über QR-Codes, sehr überschaubar gehalten 

werden. Damit lassen sich auch ein Gäste-Tracking und gezielte Lenkungsmöglichkeiten 

realisieren, deren Attraktivität sich über Gamification-Ansätze noch steigern lässt. 

Handlungsfeldziel IV: 
Die Region und ihre Produkte / Angebote nach innen und außen stärker vermarkten 

Durch die Arbeit der 2011 gegründeten SVR konnte die touristische Vermarktung der Re-

gion stark professionalisiert und die Verknüpfung der Angebote maßgeblich verbessert wer-

den. Dennoch sind auch künftig konzentrierte Maßnahmen notwendig, um die Region be-

kannter zu machen und das Image zu fördern. 

Die Basis für das Außenmarketing sollen weiterhin die im Masterplan des Weserbergland-

Tourismus beschriebenen Volumenmärkte Wandern, Radfahren und historische Städte bil-

den, die auch besondere Priorität bei der Entwicklung neuer Angebote haben. 

Mit LEADER soll dabei an die bisherige erfolgreiche Arbeit der SVR angeknüpft werden – 

dazu gehört u.a. die Regionalmarke „Echt! Solling-Vogler-Region“, mit der besondere, tra-

ditionelle und regionaltypische Produkte aus der Region ausgezeichnet und nach innen und 

außen vermarktet werden. Konkret sind Maßnahmen angedacht wie eine verstärkte Öffent-

lichkeitsarbeit – mit Veröffentlichungen in regionalen und überregionalen Medien und über 

das Internet –, eine Steigerung der Anzahl an Präsentationsstellen wie auch der Anbiete-

rinnen und Anbieter sowie Veranstaltungen zur Präsentation regionaler Produkte. Dazu 

sind auch die touristischen Leistungsanbieter in der Region gefordert; das bekannte Label 

Weserbergland sollte stärker genutzt werden. 

Stärker als bisher soll bei den Aktivitäten auf die wichtige Gruppe der niederländischen 

Gäste eingegangen und eine darauf ausgerichtete Willkommenskultur gepflegt werden. 

Dazu gehören z.B. entsprechende Informations- / Werbemaßnahmen und möglichst auch 

Material in den touristischen Einrichtungen in niederländischer Sprache. Das sollte auch im 

Rahmen des erforderlichen Updates für die flächendeckend installierten Info-Terminals be-

rücksichtigt werden. 
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Ein wichtiger Baustein der touristischen Vermarktung ist aber ebenso das Binnenmarketing, 

dessen Ziel es sein soll, die regionalen Akteurinnen und Akteure – sowohl der Bevölkerung 

als auch (potenziellen) Leistungsanbieter – für die wirtschaftlichen Potenziale des Touris-

mus zu sensibilisieren. Damit soll der Gedanke weitergetragen werden, dass regionales 

Engagement – ob bürgerschaftlich oder wirtschaftlich -, regionale Attraktivität, Identität und 

Lebensqualität sowie eine positive touristische Entwicklung in enger Verbindung stehen. 

Grundsätzlich profitieren also alle von einer entsprechenden Entwicklung, was jedoch ein 

entsprechendes Engagement von allen voraussetzt. 

Indikatoren und Zielwerte 

Auch für das Handlungsfeld Freizeit & Tourismus wurden im Rahmen der REK-Erarbeitung 

messbare Outputindikatoren zur Operationalisierung der Handlungsfeldziele entwickelt, die 

sowohl einer geeigneten Projektauswahl als auch der Zielerreichungskontrolle dienen. 

Handlungsfeldziele Outputindikatoren Zielwert 
Ende 
2024 

Zielwert 
Ende 
2027 

Attraktive Freizeitange-
bote schaffen 

� Anzahl neuer/aufgewerteter 
Freizeitangebote für alle Ge-
nerationen (inkl. Vernetzung) 

� davon speziell für Kinder und 
Jugendliche 

3 
 
 

2 

8 
 
 

5 

Bestehende touristische 
Angebote optimieren 
und neue schaffen 

� Anzahl neuer / verbesserter 
touristischer Angebote 

� Anzahl Schulungs-, Qualifizie-
rungs- oder Zertifizierungs-
maßnahmen 

� Anzahl beteiligter Betriebe 
 

4 
 

5 
 
 

5 

10 
 

15 
 
 

15 

Den Zugang und die 
Nutzung fördern 

� Anzahl durchgeführter Maß-
nahmen 

� Anzahl realisierter digitaler Lö-
sungen 
 

3 
 

5 

8 
 

15 



 
Regionales Entwicklungskonzept 2023 - 2027 
 

Seite | 79  

 

Die Region und ihre Pro-
dukte / Angebote nach 
innen und außen stärker 
vermarkten 

� Anzahl durchgeführter Maß-
nahmen 

� Davon Kooperationsprojekte / 
Cross Selling 

� Anzahl beteiligter Akteurinnen 
und Akteure 

4 
 

2 
 

10 

10 
 

5 
 

20 

6.2.3 Handlungsfeld Lebendige Orte 

Gegenüber dem bisherigen Titel: Innenentwicklung und regionale Baukultur, erschien für 

die Zukunft eine Nachschärfung dieses Handlungsfeldes sinnvoll. Lebendige Orte spiegelt 

aus Sicht der LAG den angestrebten Charakter dieses Handlungsfeldes im Sinne von LEA-

DER weit besser wider als die eher technisch – fachplanerische Bezeichnung. Daneben 

bedurfte es inhaltlich einer Erweiterung um den Aspekt der Grundversorgung in den Orten, 

nachdem das ehemalige Handlungsfeld 4, Mobilität und Erreichbarkeit, nicht mehr eigen-

ständig fortgeführt werden soll. 

Gleichwohl gehört die Innenentwicklung weiterhin zum Kern des Handlungsfeldes. Im Hin-

blick auf die vor allem demografiebedingt steigenden Leerstände in den Ortschaften – ins-

besondere in Handels- und Gewerbeimmobilien –, dem drohenden Wertverfall der Objekte 

und die das Ortsbild teilweise negativ beeinflussenden und stellenweise regionsuntypische 

Neubauten müssen die Themen Innenentwicklung und regionale Baukultur in der Vogler-

Region sorgsam bedacht werden. Dabei kann auch auf den Erkenntnissen und Erfahrun-

gen aus den Folgeprojekten des Modellvorhabens Umbau statt Zuwachs (MUZ) aufgebaut 

werden. 

Es geht dabei nicht ausschließlich um die bauliche Aufwertung als Ergebnis, sondern viel-

mehr um die Prozesse und Menschen: Baukultur soll gelebt werden und als Hebel zur Stär-

kung des regionalen Bewusstseins und der Gemeinschaft dienen. Wie auch in den anderen 

Handlungsfeldern werden hier Ziele bedient, die sich handlungsfeld- und themenübergrei-

fend auswirken: Die konsequente Deckung des Flächenbedarfs durch die Nutzung innerört-

licher, bereits erschlossener Flächen spart langfristige Infrastrukturkosten und mindert den 

Ressourcenverbrauch. Zudem wird so der Flächenverbrauch im Außenbereich reduziert 

und die Versiegelung von in vielerlei Hinsicht wertvollen landwirtschaftlichen oder naturna-

hen Flächen verhindert. Nicht zuletzt steigert eine bauliche Aufwertung der Ortschaften in 

regionaltypischer Art und Weise deren Attraktivität. Das erhöht die Lebensqualität und die 
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Identifikation der Menschen mit ihren Wohnorten sowie zugleich das touristische Potenzial 

der Region. 

Das übergeordnete Ziel in diesem Handlungsfeld – die vorhandenen Siedlungsstrukturen 

unter aktiver Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zu stärken und die wertvolle regional-

typische Bausubstanz langfristig zu erhalten – soll in einem ganzheitlichen Ansatz verfolgt 

werden. Dafür stehen einerseits bereits erfolgreich erprobte Maßnahmen zur Verfügung, 

andererseits sollen auch neue Instrumente zum Einsatz kommen. Zu einer nachhaltigen 

Siedlungsentwicklung gehört aber ebenso die zeitgemäße und ansprechende Gestaltung 

des öffentlichen Raums, der oft entscheidend für die Attraktivität der Ortschaften ist. Spe-

ziell in kleineren Orten hat außerdem das Dorfleben einen hohen Stellenwert. Hier sollen 

Maßnahmen zur attraktiven Gestaltung der Orte und die Stärkung der örtlichen Gemein-

schaft Hand in Hand gehen. 

Das Handlungsfeld leistet einen Beitrag zu den Entwicklungszielen: 

§ Lebensqualität steigern 

§ Identität & Engagement stärken 

§ Regionale Wertschöpfung erhöhen 

§ Gesellschaftliche Teilhabe sichern 

Ziele und Inhalte 

Handlungsfeldziel I: 
Attraktivität und Aufenthaltsqualität der Orte stärken 

Die Attraktivität und Vitalität von Ortschaften drückt sich vor allem über das optische Er-

scheinungsbild und ein funktionierendes Dorfleben aus. Letzteres ist angesichts der demo-

grafischen Veränderungen, die sich insbesondere in einer weiter sinkenden Einwohnerzahl 

der Orte und einem steigenden Anteil älterer Menschen manifestieren, für die Bewohnerin-

nen und Bewohner der VoglerRegion von besonderer Bedeutung.  

Zentrale Elemente waren dafür in der auslaufenden Förderperiode die sog. Modelldorfiniti-

ative sowie der Baukulturdienst Weser-Leine. Ziel der Modelldorfinitiative war es, unter 

möglichst breiter bürgerschaftlicher Beteiligung die Attraktivität und die Aufenthaltsqualität 

der Ortschaften zu steigern, das dörfliche Gemeinschaftsleben zu stärken und die Grund-

versorgung zu sichern. Umgesetzt worden sind ganz unterschiedliche Maßnahmen – 
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beispielsweise solche die sowohl Einheimische als auch Gäste zum Verweilen einladen 

oder zur Verbesserung des Freizeit- und Kulturangebots beitragen. Aus der Bevölkerungs-

befragung ergab sich dafür beispielsweise der Vorschlag, (regionale) Künstlerinnen und 

Künstler für die Gestaltung / Aufwertung unattraktiver Hausfassaden zu gewinnen. 

Im Idealfall entsteht ein sich selbst verstärkender Mechanismus, dessen Resultat attraktive 

Orte mit zufriedenen und engagierten Einwohnern sind. Im Ergebnis konnte die Modelldor-

finitiative trotz pandemiebedingt erheblicher Einschränkungen bis Ende 2021 deutlich über 

600 Personen für die aktive Mitarbeit an der Aufwertung ihrer Orte mobilisieren. 

Neben Maßnahmen, wie sie bisher im Rahmen von Modelldorfprojekten durchgeführt wur-

den, sind ebenso einzelne Projekte zur Schaffung bzw. Aufwertung von Einrichtungen, An-

lagen oder Plätzen als sog. „dritten Orten“ geplant, die zur Verbesserung der Aufenthalts- 

und Wohnumfeldqualität beitragen und außerhalb des familiären und beruflichen Umfelds 

zwanglose Begegnungsmöglichkeiten bieten. Auch wenn es sich per Definition nicht mehr 

um Modelldorfprojekte handelt, hat die Einbindung der örtlichen Bevölkerung bei allen Pro-

jekten zur Aufwertung der Ortschaften Priorität. 

Auf der einen Seite kann das durch die Errichtung oder Aufwertung „klassischer“ Dorfge-

meinschaftshäuser geleistet werden, für die vorzugsweise bekannte und identitätsstiftende 

Gebäude in zentraler Ortslage genutzt werden, auf der anderen Seite können aber auch in 

Parks und Grünanlagen sowie im Außenbereich solche dritten Orte geschaffen werden. 

Beispielhaft ist das Dorfgemeinschaftshaus Dohnsen als Startprojekt aufgenommen (s. An-

hang 8). 

Bei saisonalen oder anderen zeitlich befristeten Aktivitäten können Aufenthalts- und Erleb-

nisqualität auch flexibel realisiert werden, etwa durch Pop-Up-Stores, Food Trucks u.dgl. 

Die Diskussionen im Verlauf des Fortschreibungsprozesses haben nochmals bestätigt, 

dass speziell für Kinder und Jugendliche in den kleineren, abgelegenen Orten Treffpunkte 

und Freizeitangebote/-möglichkeiten geschaffen werden müssen. Deshalb soll auch in der 

kommenden Förderperiode über die Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger der beteiligten 

Gemeinden ein regelmäßiger Austausch stattfinden. Damit sollen jugendgerechte Projekte 

identifiziert, entwickelt und umgesetzt bzw. gezielt in größere Vorhaben eingebunden wer-

den.  
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Auch vor dem Hintergrund der Alterung der Gesellschaft, ist es allerdings das Ziel, vor allem 

Mehrgenerationen-Spiel- und -Sportmöglichkeiten zu schaffen. In jedem Falle ist bei allen 

Maßnahmen – vor allem baulicher Art – dem Gedanken der Barrierefreiheit in besonderer 

Weise Rechnung zu tragen. Insgesamt ist es also erklärtes Ziel der VoglerRegion, einen 

attraktiven Lebensraum für alle Generationen zu schaffen. 

Dazu gehört schließlich und nicht zuletzt auch, dass die Möglichkeiten der Digitalisierung 

aktiv genutzt werden. Zumindest an gut frequentierten Begegnungsorten sollen öffentliche 

W-LAN-Hotspots eingerichtet werden und interessierte Kommunen oder Dorfgemeinschaf-

ten sollen unterstützt werden, wenn sie sog. Dorf-Apps einführen möchten. Auf diesem 

Wege kann auch die Transparenz bzw. die Information über bestehende Angebote und 

Maßnahmen, die für die Bevölkerung von Interesse sind, gesichert und erhöht werden. 

Handlungsfeldziel II: 
Die Ortskerne stärken und den Landschaftsverbrauch reduzieren 

Die Ortskerne sind das „Herz“ eines jeden Ortes – das gilt sowohl für Städte als auch kleine 

Ortschaften. In der VoglerRegion sind die Ortskerne jedoch immer stärker von Leerstand, 

statt lebendigem Treiben geprägt – insbesondere in den abgelegenen Orten. Besondere 

Anstrengungen sind deshalb notwendig, die Ortszentren zu stärken und dabei gleichzeitig 

Klimaschutzmaßnahmen zu realisieren und den Flächenverbrauch (nicht nur) im Außenbe-

reich zu verringern. Dabei kann die Region u.a. auf die Ergebnisse aus dem Entwicklungs-

projekt „Umbau statt Zuwachs“ (MUZ) zurückgreifen. In besonderer Weise gilt das für das 

flächendeckend etablierte Baulücken- und Leerstandskataster, das auch ein regionales 

Leerstandsmanagement unterstützen kann. 

Die LEADER-Maßnahmen zur Stärkung der Ortskerne sollen sich vor allem auf die vorhan-

dene Siedlungsstruktur und Gebäude konzentrieren und hier insbesondere auf Orte außer-

halb des Landesprogramms zur Dorfentwicklung. Im Vordergrund steht dabei zunächst die 

Aktivierung von Hauseigentümerinnen und -eigentümern und potenziellen Käuferinnen und 

Käufern.  

Zum einen sollen Sensibilisierungs- und Informationsmaßnahmen die Eigentümerinnen und 

Eigentümer zur sachgerechten Sanierung und weiteren Nutzung der Gebäude animieren. 

Auf Erfahrungen aus dem „Baukulturdienst Weser-Leine“ oder der Kampagne „Mach Dein 

Haus fit“ kann dazu aufgesetzt werden, die in der auslaufenden Förderperiode 
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implementiert worden sind. Sofern Sanierung / Nutzung nicht in Frage kommen, sind Ge-

bäudeeigentümerinnen und -eigentümer, die ihren Wohnsitz außerhalb der VoglerRegion 

haben, für das regionale Preisniveau zu sensibilisieren, damit überzogene Erwartungen an 

einen Verkaufserlös eine Veräußerung nicht unmöglich machen. 

Zum anderen können Sensibilisierungsmaßnahmen auf Basis der Erfahrungen aus dem 

Projekt „Jung kauft Alt“ genutzt werden, um junge Familien für Erwerb, Herrichtung und 

Nutzung älterer und bereits leerstehender Gebäude oder solcher, bei denen ein Leerstand 

absehbar ist, zu gewinnen.  

Damit wird nicht nur dem Ziel Rechnung getragen, die Ortskerne zu stärken, sondern es 

soll ebenso ein Anreiz zum Zuzug in die VoglerRegion geboten und die Schaffung von be-

zahlbarem Wohneigentum in gewachsenen Siedlungsstrukturen erleichtert werden. Bei der 

Umsetzung entsprechender Aktivitäten können die beteiligten Kommunen und der Land-

kreis Holzminden auf die Erfahrungen im benachbarten Landkreis Hameln-Pyrmont zurück-

greifen, wo ein ähnliches Vorhaben bereits seit Jahren erfolgreich läuft.  

In vielen Fällen wird es allerdings nicht möglich sein, leerstehende Gebäude in relativ kurzer 

Zeit wieder in eine Nutzung zu bringen. Für entsprechende Objekte müssen mit den Eigen-

tümerinnen und Eigentümern sowie den zuständigen Akteurinnen und Akteuren vor Ort in-

dividuelle Lösungen entwickelt werden. Dabei arbeitet die LAG VoglerRegion mit der Hoch-

schule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim-Holzminden-Göttingen 

(HAWK) zusammen, die entsprechende Forschungsschwerpunkte aufweist und dabei un-

terstützen soll, tragfähige Zwischen- und Nachnutzungskonzepte zu erstellen.  

Grundsätzlich sind hier zwei Möglichkeiten zu unterscheiden: Die erste besteht in dem Er-

halt und einer alternativen Zwischennutzung des Gebäudes. Die zweite und allgemein als 

letzte Alternative zu betrachtende Möglichkeit ist der Rückbau in Verbindung mit flächen-

spezifischen und innovativen Zwischen- bzw. Nachnutzungslösungen. Auch in dieser Hin-

sicht sollen Informationsmaßnahmen vorbereitet und durchgeführt werden. Auf diese Weise 

soll dazu beigetragen werden „Schandflecken“ zu beseitigen, Versiegelung zu reduzieren 

und neue innerörtliche Entwicklungspotenziale zu erschließen. 

Mit der Entwicklung und modellhaften Erprobung eines Revolvierenden Fonds zum Rück-

bau von Altimmobilien hat die Region in der auslaufenden Förderperiode erfolgreich ein 

neues und alternatives Finanzinstrument entwickelt und erprobt. Nach dem geförderten 

Rückbau eines Objektes und sobald das frei gewordene Grundstück über eine bauliche 
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Maßnahme mit einer neuen Nutzung versehen worden ist, ist die in Anspruch genommene 

Förderung dem Rückbaufonds wieder zuzuführen. Die Fördermittel stehen somit wiederholt 

für Rückbaumaßnahmen zur Verfügung. Allerdings hat das Modellvorhaben gezeigt, dass 

die notwendige kritische Finanzmasse beträchtlich und im Rahmen des LEADER-Pro-

gramms nicht darstellbar ist. 

Wichtig ist es auch, die gesamte Bevölkerung für das Thema Innenentwicklung und regio-

nale Baukultur zu sensibilisieren – und nicht nur die direkt Betroffenen (potenziellen) Eigen-

tümerinnen und Eigentümer. Zu diesem Zweck sind verschiedene Informations- und Kom-

munikationsmaßnahmen geplant, welche die Relevanz dieses Themas herausstellen. Dazu 

gehören sowohl öffentliche Infoveranstaltungen und Workshops als auch Veröffentlichun-

gen in den regionalen Medien und im Internet.  

Handlungsfeldziel III: 
Regionaltypische Bauwerke langfristig erhalten 

In der VoglerRegion gibt es zahlreiche regionaltypische Gebäude – insbesondere in Fach-

werkbauweise oder mit Wesersandstein erbaut – sowie traditionelle landwirtschaftliche Ge-

bäude bzw. kulturhistorisch besonders wertvolle Bauwerke, die die Region prägen.  

Es ist der Region ein besonderes Anliegen, entsprechende Bauwerke – sowohl innerorts 

als auch außerhalb – langfristig zu erhalten. Sie bilden die Grundlage für die Attraktivität 

und das einzigartige Erscheinungsbild der Orte und der Region und bergen somit sowohl 

identitätsfördernde als auch wirtschaftliche Entwicklungspotenziale. Gleichzeitig sichern sie 

die Werthaltigkeit der Objekte. 

Einen Beitrag hat bisher der Baukulturdienst Weser-Leine geleistet. Dabei handelt es sich 

um einen Beratungsdienst in Trägerschaft der IG Bauernhaus, der interessierten Hausbe-

sitzerinnen und -besitzern mittels einer Gebäudeinspektion durch qualifizierte Handwerker 

bzw. Restauratoren im Handwerk die Sicherung und Aufwertung regionaltypischer Bausub-

stanz erleichtern soll. Auch wenn eine Fortsetzung des Baukulturdienstes angesichts der 

relativ geringen Nachfrage nicht sinnvoll erscheint, soll aufgrund des energetisch vielfach 

kritischen Zustands der Gebäude zumindest eine Verknüpfung von Inspektion und Ener-

gieberatung des Landkreises Holzminden möglich sein. Dafür sollen die Beraterinnen und 

Berater der Klimaschutzagentur bei Bedarf von den im Rahmen des Baukulturdienstes We-

ser-Leine tätigen Inspekteurinnen und Inspekteuren fortgebildet werden, sodass 
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qualifizierte Empfehlungen hinsichtlich der energetischen Sanierung abgegeben und damit 

auch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden können. 

Im Zuge der Entwicklung des Baukulturdienstes bzw. seines Vorläufers ist neben der un-

mittelbaren Beratung auch ein von der HAWK entwickelter Leitfaden „Baukultur machen 

WIR – regionaltypisches und regionsgerechtes Bauen im Weserbergland“ entstanden, der 

allgemein zum Thema regionaltypisches Bauen im Weserbergland informieren bzw. sensi-

bilisieren sowie zugleich Ideen und Anreize für konkrete Baumaßnahmen liefern soll. Diese 

Broschüre soll auch künftig Bestandteil der oben angesprochenen Informations- und Sen-

sibilisierungsinitiative mit Veranstaltungen und Veröffentlichungen sein. 

Eine direkte Förderung der Erhaltungsmaßnahmen an den inspizierten Gebäuden ist vor 

dem Hintergrund des Verständnisses des LEADER-Ansatzes und der begrenzten finanzi-

ellen Mittel allenfalls in Einzelfällen vorgesehen. Ganz im Sinne des Leitgedankens, unter-

nehmerische Menschen zu aktivieren, sollen aber Anreize für weitere Investitionen gege-

ben werden. 

Je nach Stellenwert des jeweiligen Gebäudes sollen die Kommunen dabei unterstützt wer-

den, Konzepte für eine öffentliche Nutzung zu entwickeln, sofern eine private Nutzung auf 

Dauer aussichtslos erscheint. 

Handlungsfeldziel IV: 
Die Grundversorgung in den Ortschaften sichern 

Der demografisch bedingte Rückzug von Nahversorgungseinrichtungen in der Fläche in 

Kombination mit der schon jetzt eingeschränkten Mobilität ist eine besondere Herausforde-

rung für die VoglerRegion. Problematisch ist diese Situation insbesondere für mobilitätsein-

geschränkte Bevölkerungsgruppen – beispielsweise für Ältere und körperlich Beeinträch-

tigte –, die auf eine wohnortnahe Versorgung angewiesen sind.  

Allein über einen Ausbau bzw. eine Ergänzung des ÖPNV-Angebots lassen sich Attraktivi-

tät und Grundversorgung speziell der kleineren Ortschaften in der VoglerRegion nicht si-

chern. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung sind zusätzliche Maßnahmen 

notwendig, die es insbesondere älteren Bewohnenden ermöglicht, im direkten Wohnumfeld 

Güter des täglichen Bedarfs zu erstehen und weiterhin am sozialen Leben teilzunehmen. 

Einen Ansatzpunkt bilden dabei die bestehenden Grundversorgungsinfrastrukturen, die es 

möglichst zu erhalten gilt. Allerdings wird es voraussichtlich nicht zu vermeiden sein, dass 
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zukünftig weitere privatwirtschaftlich geführte Nahversorgungseinrichtungen in der Fläche 

schließen werden. Zur Sicherung der Nahversorgung bieten bürgerschaftlich betriebene 

Dorfläden eine mögliche Alternative. Grundvoraussetzung für das erfolgreiche Betreiben 

eines solchen Geschäfts ist jedoch das Engagement der Menschen vor Ort. Da ein Dorfla-

den bezüglich der Preise und der Breite des Sortiments i.d.R. nicht mit einem modernen 

Supermarkt vergleichbar ist, muss er außerdem einen Mehrwert bieten. Dieser kann über 

besondere Dienstleistungen wie z.B. regionale Kochkurse oder einen Einkaufsservice für 

dort nicht erhältliche Produkte erreicht werden. Ein erfolgreich geführter Dorfladen ist dem-

nach nicht nur eine Nahversorgungseinrichtung, sondern auch ein Ort der Gemeinschaft 

und der Kommunikation. Allein aufgrund seiner Struktur fördert er das bürgerschaftliche 

Engagement und stärkt das Dorfleben.  

Weiteres wichtiges Element sind die im Handlungsfeld 1.IV beschriebenen Aktivitäten zur 

Verbesserung der Rahmenbedingungen vor die Verarbeitung und Vermarktung regionaler 

Produkte (s. Abschnitt 6.2.1). 

Zur Grundversorgung gehört nicht zuletzt auch die gesundheitliche / medizinische Versor-

gung der Bevölkerung. In diesem Kontext sollen zum einen Informations- und Beratungs-

angebote entwickelt werden, die aufzeigen, wie älteren Menschen durch Assistenzsysteme 

ein möglichst langer und sicherer Verbleib in der eigenen Wohnung erleichtert werden kann. 

Das kann auch die Konzeption, Einrichtung und den zeitweiligen Betrieb entsprechender 

Musterwohnungen oder -räume z.B. in vorhandenen Leerstandsimmobilien in den Orten 

umfassen. Zum zweiten sollen Möglichkeiten der Implementierung einfacher telemedizini-

scher Lösungen geprüft und ggf. erprobt werden. Dabei ist insbesondere an Menschen ge-

dacht, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. 

Nach dem Vorbild des mit LEADER realisierten Ersthelfer-Alarmierungssystems können 

auch weitere Systeme Gewährleistung einer schnellen Versorgung in der Fläche unterstützt 

werden. 

Sofern die hausärztliche Versorgung gravierend gefährdet ist, soll in Ausnahmefällen 

schließlich auch die Übernahme oder die Weiterentwicklung von Arztpraxen unterstützt 

werden. 
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Indikatoren und Zielwerte 
Analog zu den Handlungsfeldern Natur-, Umwelt-, Klimaschutz und Freizeit & Tourismus 

sind auch im Bereich Lebendige Orte jedem Handlungsfeldziel messbare Outputindikatoren 

mit entsprechenden Zielwerten zugeordnet, die in Abstimmung mit den regionalen Akteuren 

entwickelt worden sind. 

Handlungsfeldziele Outputindikatoren Zielwert 
Ende 
2024 

Zielwert 
Ende 
2027 

Attraktivität und Aufent-
haltsqualität der Orte 
stärken 

� Anzahl neu geschaffener / 
aufgewerteter Einrichtungen / 
Anlagen zur Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität und 
der Barrierefreiheit in den Ort-
schaften 

� Anzahl durchgeführter Maß-
nahmen 

� Anzahl Beteiligte 

3 
 
 
 
 

2 
 

20 

8 
 
 
 
 

5 
 

50 

Die Ortskerne stärken 
und den Landschaftsver-
brauch reduzieren 

� Anzahl durchgeführter Maß-
nahmen 

� Anzahl beteiligter Kommunen 

2 
 

2 

5 
 

5 

Regionaltypische Bau-
werke langfristig erhalten 

� Anzahl durchgeführter Erhal-
tungsmaßnahmen 

2 5 

Die Grundversorgung in 
den Ortschaften sichern 

� Anzahl Ortschaften, in denen 
Prozesse zur Verbesserung 
der Grundversorgung ange-
stoßen worden sind 

� Anzahl von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Gesund-
heitsversorgung in den Orten 
 

2 
 
 
 

1 
 

5 
 
 
 

3 
 

 

6.2.4 Handlungsfeld Soziales Miteinander 

Das soziale Miteinander ist als eigenständiges Handlungsfeld neu in das Regionale Ent-

wicklungskonzept aufgenommen worden. Dadurch soll das hohe bürgerschaftliche Enga-

gement in der VoglerRegion in besonderer Weise anerkannt und gefördert werden. 



 
Regionales Entwicklungskonzept 2023 - 2027 

 
 

Seite | 88  

 

Schnittstellen zum zuvor beschriebenen Handlungsfeld Lebendige Orte sind offensichtlich, 

wobei dort der Akzent auf den Orten und damit tendenziell eher auf investiven Maßnahmen 

liegt, während dieses Handlungsfeld vor allem auf Engagement und Ehrenamt und damit 

eher auf nicht-investive Maßnahmen ausgerichtet ist. 

Die deutliche Abschwächung des in der Vergangenheit bedrückend hohen Bevölkerungs-

rückgangs und der nicht zuletzt durch die Pandemie beeinflusste Zuzug, der aktuell zu be-

obachten ist, lassen die gezielte Förderung des sozialen Miteinanders in jeder Hinsicht 

sinnvoll und notwendig erscheinen.  

Das Handlungsfeld leistet einen Beitrag zu den Entwicklungszielen: 

§ Lebensqualität steigern 

§ Identität & Engagement stärken 

§ Gesellschaftliche Teilhabe sichern 

Ziele und Inhalte 

Handlungsfeldziel I: 
Das Gemeinschaftsleben in den Orten stärken 

Die Arbeiten an der Fortschreibung des regionalen Entwicklungskonzeptes und insbeson-

dere die Bevölkerungsbefragung haben sehr deutlich gezeigt, dass die dörflichen Struktu-

ren und damit verbunden das familiäre Umfeld und die kurzen Wege als hervorstechende 

Merkmale der Region wahrgenommen werden. Diese Stärken sollen künftig aktiv ausge-

spielt werden. Zielgruppe sind dabei insbesondere (potenzielle) Zuzüglerinnen und Zuzüg-

ler. Sie sollen für die Region gewonnen, in das Gemeinschaftsleben einbezogen und inte-

griert werden. Eventuelle „Berührungsängste“, die sowohl auf Seiten der Zuzüglerinnen und 

Zuzügler als auch der Einheimischen bestehen können, sollen ausgeräumt werden. 

Die Erwartung ist, dass es sich bei den Zuzüglerinnen und Zuzüglern um engagierte Men-

schen handelt, die ihr Leben aktiv neugestalten wollen und damit auch dem Gemeinschafts-

leben in den Orten ganz neue Impulse geben können. Wenn sie sich dort aufgenommen 

und wohl fühlen, sind sie gegenüber ihrem bisherigen sozialen Umfeld gleichzeitig ideale 

Botschafterinnen und Botschafter, um für die VoglerRegion zu werben und weitere Men-

schen anzuziehen. 
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In geeigneten Veranstaltungsformaten sollen sie eingeladen werden, um gegenüber den 

Einheimischen über ihre Motive und Erwartungen bei der Entscheidung für die VoglerRe-

gion zu berichten und auf diesem Wege auch (positiv) auf die Eigenwahrnehmung der Be-

völkerung einzuwirken. 

Es wird erwartet, dass die Integration durch Kultur, Sport und gemeinsam entwickelte und 

umgesetzte Projekte wesentlich gefördert und beschleunigt werden kann. Das setzt voraus, 

dass das bestehende Angebot in diesen Bereichen bekannt und zugänglich ist – beispiels-

weise über sog. „Dorf-Apps“. Vor Ort kommt dafür aber zunächst den jeweiligen Vereinen 

eine aktive Rolle bei der Einbindung dieser Menschen zu. Gleichzeitig bietet sich den Ver-

einen eine Chance, neue und „unverbrauchte“ Mitglieder zu gewinnen und so das Vereins-

leben neu zu befruchten. 

Darüber hinaus bietet die Methode der „Dorfmoderation“ Ansatzmöglichkeiten, um das Ge-

meinschaftsleben in den Orten zu stärken. Wie auch im Leitgedanken der Entwicklungs-

strategie geht es dabei um „unternehmerische Menschen“.  

Um mit den demografischen Entwicklungen umgehen zu können, braucht es in den Dörfern 

Mut zur Veränderung, kreative Ideen und eine engagierte, solidarische Dorfgemeinschaft 

für die Umsetzung. Mit der Dorfmoderation sollen „Prozesse von unten“ (Bottom-Up) initiiert 

werden. Die Dörfer werden in ihrem Handeln unterstützt bzw. befähigt, ins Handeln zu kom-

men. Damit bietet die Dorfmoderation einen klassischen Ansatz im Sinne von LEADER. 

Die Qualifizierung zum Einstieg in die Dorfmoderation richtet sich an alle Bürgerinnen und 

Bürger von jung bis alt, zugezogen oder eingesessen, die motiviert sind, sich für ihr Dorf zu 

engagieren.  

Die Voraussetzungen für positive Veränderungen sind in jedem Dorf unterschiedlich. Die 

Geschichte der Orte, die Bedeutung von (Land-)Wirtschaft, Kirche und Vereinen sowie zahl-

reiche weitere Faktoren haben die Menschen unterschiedlich geprägt. Die Dorfmoderation 

kann es der Dorfgemeinschaft erleichtern, auf Prozesse und Projekte im Dorf sensibel zu 

reagieren und die jeweils eigene Situation vor Ort zu berücksichtigen. 

Letztlich kann auch die Gesellschaft davon profitieren, wenn die Dorfmoderatorinnen und -

moderatoren bspw. Impulse für eine Veränderung des Lebensstils in den Dörfern in Rich-

tung einer nachhaltigen Entwicklung anstoßen. 
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Die Dorfmoderation hat in der Vergangenheit Bedarfe im Bildungssektor aufgezeigt, die 

Unterstützungen für die lokalen aber auch regionalen Entwicklungsprozesse sowie das eh-

renamtliche Engagement bedeuten.  

Neben den Qualifizierungen zur Dorfmoderation sind dies die Stärkung von Kommunikation 

und Kooperationen im Bereich Erfahrungsaustausch, bei Projektumsetzungen oder auch 

bei Schulungen zu speziellen Themen im Dorf wie z.B. Steigerung der Wahrnehmung der 

Diversifizierung in den Dörfern, Zusammenführung der Menschen sowie Lösung von Kon-

flikten. 

Die Finanzierung von vertiefenden Bildungsangeboten kann aufgrund der Ausrichtung der 

Dorfmoderation in LEADER bzw. dem REK der Region verankert werden. Der Ansatz bietet 

außerdem die Basis für Kooperationen in den LEADER-Regionen Südniedersachsens und 

darüber hinaus im gesamten Land sowie ggf. auch auf nationaler Ebene. Damit soll gezielt 

auf Dorfmoderation und Dorfprozesse bezogene Bildungsarbeit in der Fläche des ländli-

chen Raumes unterstützt werden. 

Die Vernetzung und Begleitung der qualifizierten Dorfmoderatorinnen und -moderatoren als 

kommunale Aufgabe umfasst eine lebendige Netzwerkkommunikation zwischen regionalen 

Akteurinnen und Akteuren (aus Landkreisen, LEADER -Regionen), den Funktionsträgerin-

nen und -trägern der Gemeinden, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, den Orts-

räten und letztlich den Dorfmoderatorinnen und -moderatoren. 

Lokale Ausgangs- und Ankerpunkte für die gemeinschaftliche Entwicklung und Umsetzung 

von Projekten können die im Handlungsfeld 3 genannten Dorfgemeinschaftshäuser u. dgl. 

sein, aber auch Internet-Cafés, Repair-Cafés oder andere Orte, die eine zwanglose Begeg-

nung ermöglichen. Sie können außerdem den Dorfmoderatorinnen und -moderatoren als 

Plattform für ihre jeweiligen Aktivitäten dienen. Ebenso erfolgt natürlich eine Unterstützung 

bei Entwicklung und Umsetzung von Projekten durch das LEADER-Regionalmanagement.  

Ein Ergebnis des gemeinschaftlichen Engagements sollten Projekte und Aktionen sein, mit 

denen das jeweilige Ortsbild aufgewertet und sowohl die Attraktivität der Orte wie auch die 

Identifikation der Menschen mit ihren Orten erhöht wird. Für die Teilnahme am Wettbewerb 

„Unser Dorf hat Zukunft“ soll in diesem Rahmen geworben werden. 

Handlungsfeldziel II: 
Teilhabe erleichtern 
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Dieses Handlungsfeldziel hebt darauf ab, allen Menschen in der VoglerRegion eine mög-

lichst uneingeschränkte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erleichtern. Prioritäre Vo-

raussetzungen und Ansatzpunkte werden dafür auf drei Ebenen gesehen: Mobilität, Barri-

erefreiheit und sozial-integrative Unterstützung einschließlich der Förderung der digitalen 

Teilhabe. 

Die Erreichbarkeit der sozialen Infrastruktur in der VoglerRegion ist grundlegende Voraus-

setzung für die Teilhabe der Menschen. Das ÖPNV-Angebot in der VoglerRegion ist unzu-

reichend, um flächendeckend die Mobilität aller Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten. 

Ein im Rahmen von LEADER leistbarer Beitrag kann in diesem Zusammenhang beispiels-

weise darin bestehen, die pilothafte Einführung von sog. „Dorf-Autos“ zu unterstützen oder 

einen Einkaufsservice für Seniorinnen und Senioren sowie weitere mobilitätseinge-

schränkte Personengruppen einzurichten.  

Neben der Sicherung der Grundversorgung könnte diese Form der ÖPNV-Ergänzung 

ebenso eine soziale Komponente beinhalten: Ausgerichtet als Begleitservice bietet er den 

Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, regelmäßige soziale Kontakte zu pflegen und 

beispielsweise durch den Besuch der Innenstädte und Wochenmärkte am gesellschaftli-

chen Leben teilzunehmen. Entsprechende Angebote setzen allerdings das bürgerschaftli-

che Engagement der lokalen Bevölkerung voraus, da sie rein wirtschaftlich i.d.R. nicht dar-

zustellen sind. 

Speziell in größeren Städten werden als Alternative bzw. Ergänzung zum ÖPNV verstärkt 

Systeme eingesetzt, mit denen Mitfahrgelegenheiten in Echtzeit vermittelt werden. Damit 

könnten die Potenziale der in der Region ohnehin verkehrenden Fahrzeuge besser genutzt 

und somit bedarfsgerechte Zusatzangebote ohne größere Zusatzkosten geschaffen wer-

den.  

Herausforderungen bei der Etablierung entsprechender Systeme im ländlichen Raum, de-

ren Nutzung in der Regel internetfähige mobile Endgeräte voraussetzt, liegen im Erreichen 

der kritischen Masse an Nutzerinnen und Nutzern sowie einem flächendeckenden Internet-

zugang. Trotz bestehender Hürden sollten entsprechende Systeme bei der Diskussion um 

die zukünftige Mobilität in der VoglerRegion bedacht und bei entsprechendem Bedarf zu-

mindest pilothaft unterstützt werden. 

Eine direkte Stärkung des ÖPNV ist in der VoglerRegion über die Förderung des Radver-

kehrs und von E-Bikes auch als Zubringer zu den Haltestellen vorgesehen. Zudem ist damit 
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ein Mehrwert für den Tourismus gegeben. Anders als zu Fuß werden hier größere Reich-

weiten erzielt, sodass auch relativ weit entfernte Haltestellen angesteuert werden können 

– auch wenn sie nicht auf dem direkten Weg zwischen Start- und Zielpunkt liegen. E-Bikes 

bieten hier ein besonderes Potenzial, da sie zunehmend größere Reichweiten erzielen und 

auch in höherem Alter bzw. bei bestimmten körperlichen Beeinträchtigungen genutzt wer-

den können. Das gilt aufgrund der Topographie in besonderer Weise für die VoglerRegion, 

in der sich die Fortbewegung mit einem Fahrrad ohne Unterstützungsmotor für viele Be-

wohner oftmals schwierig gestaltet. Damit E-Bikes verstärkt als ÖPNV-Zubringer und auch 

von Touristinnen und Touristen genutzt werden, ist in der Region die entsprechende Infra-

struktur zu schaffen bzw. auszubauen – z.B. in Form geeigneter Abstellmöglichkeiten und 

Ladestationen, insbesondere auch an touristisch wichtigen Orten.  

Das E-Bike kann im ländlichen Raum aber nicht nur als Zubringer genutzt werden, sondern 

ebenso als Grundlage eines autofreien bzw. -armen Individualverkehrs. Alle Maßnahmen 

zur Stärkung des E-Bike- und Radverkehrs dienen demnach dem Ziel, unabhängiger vom 

MIV zu werden und die klimafreundliche Mobilität in der VoglerRegion zu fördern. 

Neben der Mobilität ist die Barrierefreiheit ein zweiter wichtiger Faktor zur Förderung der 

Teilhabe.  

Dabei sind der demografische Wandel und die damit einhergehende Alterung der Bevölke-

rung nicht alleiniger Grund, dass dem Thema deutlich höhere Bedeutung und Aufmerksam-

keit beigemessen werden soll. Barrierefreiheit soll nicht nur auf „klassische“ Barrieren ab-

heben und beispielsweise auf Rollstuhlgerechtigkeit ausgerichtet sein, sondern allen beein-

trächtigten Personengruppen gerecht werden; Orte, Räume, Verkehrs- und Kommunikati-

onsmittel sollen möglichst für alle Bevölkerungsgruppen ohne fremde Hilfe zugänglich sein. 

Wenngleich zumindest für die öffentliche Hand bereits eine entsprechende Verpflichtung 

dazu besteht, sollen im Rahmen von LEADER zumindest an stärker frequentierten Orten 

und modellhaft entsprechende Lösungen unterstützt werden. 

Das dritte Element, auf das im Rahmen dieses Handlungsfeldzieles abgehoben werden 

soll, ist die sozial-integrative Unterstützung inkl. der Förderung digitaler Teilhabemöglich-

keiten der Bevölkerung.  

Dabei wird zunächst der Zusammenarbeit mit dem Senioren-Servicebüro besondere Be-

deutung beigemessen. Dort soll die Gewinnung und Ausbildung von 
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Seniorenbegleiterinnen und -begleitern unterstützt werden. Außerdem sollen die dort vor-

handene Expertise und Kontakte genutzt werden, um andernorts praktiziert und bewährte 

Konzepte auf die VoglerRegion zu übertragen. Dazu gehören beispielsweise „Leben für 

Arbeit“ oder „Wohnen-Stadt-Hilfe“, mit denen Unterstützungsangebote für Ältere und gleich-

zeitig Wohnangebote für Jüngere organisiert und nicht zuletzt der Vereinsamung der Men-

schen entgegengewirkt werden. 

Auch das Handlungsfeld 3 soll in diesem Sinne einen Beitrag leisten, indem dort die Ein-

richtung und der Pilotbetrieb einer Musterwohnung bzw. eines Musterraumes für Assistenz-

systeme unterstützt werden kann. 

Als weiterer und zunehmend wichtiger Partner wird der Migrationsrat angesehen. Durch 

dessen Einbindung auch in die LAG soll die Integration von Migrantinnen und Migranten 

aktiv unterstützt werden. Durch die wechselseitige Vermittlung der unterschiedlichen Kultu-

ren sollen generationenübergreifend Verständnis und Miteinander gefördert werden. 

Exkurs: Gemeinschaftsfonds für Kleinstprojekte  

U.a. im Rahmen der zur Vorbereitung der Konzeptfortschreibung durchgeführten Befragun-

gen hat sich immer wieder gezeigt, dass die an einer Mitwirkung an der Umsetzung des 

Entwicklungskonzepts grundsätzlich Interessierten den damit verbundenen Antragsauf-

wand scheuen. Insbesondere wenn für Projekte nur vergleichsweise geringer Förderbedarf 

besteht, wird der dafür notwendige Antrags- und Abwicklungsaufwand als unangemessen 

hoch empfunden. Außerdem wird beklagt, dass Förderentscheidungen i.d.R. nicht ganz 

kurzfristig möglich sind. 

Damit entsprechende Projektideen nicht verloren gehen, haben sich die Kommunen der 

Region erstmals dazu entschieden, einen unabhängigen Gemeinschaftsfonds aufzulegen, 

der außerhalb von LEADER und weitgehend bürokratiefrei verwaltet wird. Damit verbunden 

ist die Idee einer „LEADER-Heranführungsstrategie“, mit der engagierte Menschen ermutigt 

werden, sich für die regionale Entwicklung einzusetzen und sich im Anschluss vielleicht 

auch einmal ein (größeres) LEADER-Projekt zuzutrauen.  

Die Förderung wird als Festbetragsfinanzierung von bis zu 500,- € bzw. max. 100 % der 

zuwendungsfähigen Kosten gewährt. Antragsberechtigt sind Vereine sowie private Initiati-

ven u. dgl. aus der VoglerRegion. Die Auswahlkriterien und Fördertatbestände entsprechen 
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grundsätzlich denen des vorliegenden Entwicklungskonzepts, wobei ausdrücklich auch be-

wegliche Güter, Verbrauchsmaterial u. ä. gefördert werden können.  

Aus dem Kreis der LAG-Mitglieder wird ein „LAG-Ausschuss Gemeinschaftsfonds“ gebildet, 

der innerhalb von 14 Tagen über eine Förderung der Projekte entscheiden soll. 

Die fünf beteiligten Kommunen stellen dafür außerhalb des LEADER-Budgets einen Betrag 

von jeweils 2.000,- € p.a. zur Verfügung, so dass der Fond letztlich mit insgesamt 50.000,- 

€ ausgestattet ist. 

Handlungsfeldziel III: 
Vernetzung fördern 

Die generationenübergreifende Vernetzung der regionalen Akteurinnen und Akteure und 

die Bündelung der Kräfte zur Förderung der regionalen Entwicklung ist in diesem Hand-

lungsfeld als eigenständiges Ziel formuliert. Für das vielfältige soziale Engagement, das in 

der VoglerRegion vorhanden ist, wird die Vernetzung als wirksamer Verstärker gesehen. 

Ausgangspunkt dafür ist eine umfassende Bestands- und Bedarfsanalyse, die den Grund-

stock für weitere Initiativen und Projekte bilden soll. Vor diesem Hintergrund ist sie als eines 

der Startprojekte ausgewählt worden (s. Anhang 8). 

Die Erfassung bestehender Einrichtungen und Initiativen erfolgt durch das Zentrum für eh-

renamtliches Engagement (ZEE) des Landkreises.  

Das ZEE ist angegliedert an die Kreisvolkshochschule Holzminden und eine Anlaufstelle 

für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren (möchten) sowie für regionale Organisati-

onen und Vereine, die freiwillige Helferinnen und Helfer oder Unterstützungsangebote su-

chen. Das Konzept für diese Einrichtung haben die Kreisvolkshochschule und die Hoch-

schule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Holzminden gemeinsam entwickelt. 

Indem Einrichtungen und Initiativen transparent gemacht werden, dienen sie nicht nur als 

Vorbild und Beispiel für mögliche Nachahmer und als Ausgangspunkt für mögliche Koope-

rationen, sondern tragen gleichzeitig auch zur Anerkennung und Wertschätzung der erfass-

ten Einrichtungen und Initiativen bzw. der jeweils Verantwortlichen bei. Auf diese Weise 

sollen Motivation ebenso wie Eigeninitiative gefördert werden. 

Das ZEE soll Vereine und ehrenamtlich Engagierte durch regelmäßige Informations- und 

Beratungsangebote sowie Veranstaltungen unterstützen. Wesentliche Ziele liegen in der 



 
Regionales Entwicklungskonzept 2023 - 2027 
 

Seite | 95  

 

Initiierung von Erfahrungsaustausch und Kooperation sowie von gemeinschaftlich durchge-

führten Projekten. 

Die Dorfmoderatorinnen und -moderatoren sollen als Mittler in der und in die Region einge-

bunden werden. 

Vernetzungsaktivitäten können auch zur Steigerung des Zusammenhalts beitragen, wenn 

sie im Hintergrund laufen und Grundlagen dafür schaffen, aus der Geschichte der Region 

und dem kulturhistorischen Kontext heraus die Identifikation der Menschen mit der Region 

zu stärken. Ein Beispiel hierfür ist das großangelegte Startprojekt "SAVe", das der Land-

schaftsverband Südniedersachsen entwickelt hat und das die digitale Sicherung und Ver-

netzung des kulturellen Erbes der Region zum Ziel hat (s. Anhang 8).  

Indikatoren und Zielwerte 

Auch im Handlungsfeld Soziales Miteinander sind Indikatoren und Zielwerte definiert wor-

den, welche die Bestrebungen der VoglerRegion zur Umsetzung der entwickelten Ziele un-

terstreichen und die Erfolgskontrolle erleichtern sollen.  

Handlungsfeldziele Outputindikatoren Zielwert 
Ende 
2024 

Zielwert 
Ende 
2027 

Das Gemeinschaftsleben 
in den Orten stärken 

� Anzahl Maßnahmen 

� Anzahl Beteiligte 

� Anzahl Schulungsveranstaltun-
gen u. dgl. 

3 
50 
2 

8 
150 

3  

Teilhabe erleichtern � Anzahl Kleinprojekte 

� Anzahl Angebote (inkl. Informa-
tions- und Beratungsangebote 

40 
5 

100 
15  

Vernetzung fördern � Anzahl Angebote 

� Anzahl regelmäßiger Nutzerin-
nen und Nutzer / Teilnehmende  

2 
40 

3 
100 

 

6.3 Abstimmung mit übergeordneten Planungen 

Die Entwicklungsstrategie für die VoglerRegion beinhaltet eine Vielzahl von Themen, die 

andere, übergeordnete Planungen und Konzepte berühren. Im Rahmen der REK-
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Erarbeitung wurde auf Zielebene eine Abstimmung mit den hier relevanten übergeordneten 

Planungen vorgenommen. 

Auf eine umfassende Darstellung sämtlicher Planungen und ihrer Bezüge zum REK der 

VoglerRegion muss an dieser Stelle allerdings verzichtet werden. Durch die Zusammenset-

zung der LAG mit einer Vertreterin des ArL und dem Hauptverwaltungsbeamten des Land-

kreises Holzminden sowie erfahrenen Fachvertreterinnen und -vertretern aus den relevan-

ten Bereichen erscheint gesichert, dass bei anstehenden Beratungen und Förderentschei-

dungen alle wesentlichen Planungen berücksichtigt werden. 

Exemplarisch und in aller Kürze sollen dennoch einige ausgewählte Dokumente der ver-

schiedenen übergeordneten Ebenen angesprochen werden. Auswahlkriterien sind dabei 

auf der einen Seite die mittel- bis langfristige Orientierung, die die Papiere für die regionale 

Entwicklung bieten, und auf der anderen Seite die ganz konkreten, kurz- bis mittelfristig 

relevanten Vorgaben und Unterstützungsangebote, die die Dokumente beinhalten.  

Der Abgleich mit den ausgewählten übergeordneten Planungen ist im Folgenden von EU-

Ebene bis zur regionalen Ebene sortiert dargestellt. 

6.3.1 EU-Ebene 

Als „Orientierungsdokumente“ sind in diesem Zusammenhang insbesondere der Green 

Deal der Europäischen Union mit seinem Fokus auf saubere Umwelt, energieeffiziente Ge-

bäude, gesundes Essen, mehr öffentliche Verkehrsmittel, saubere Energie, zukunftsfähige 

Arbeitsplätze etc. und die damit verbundenen Strategien zu sehen. Dazu zählen die sog. 

„Farm-to-Fork“-Strategie und die Biodiversitätsstrategie ebenso wie der Aktionsplan Kreis-

laufwirtschaft. Auch die Digitalstrategie der EU und der Europäische Klimapakt liefern ganz 

wichtige Orientierungshilfen. 

Die dort formulierten Ziele mit einem ersten Zeithorizont bis 2030 erscheinen auf Basis des 

Status Quo zwar außerordentlich ambitioniert, ein besonderer Wert ist aber ganz sicher 

darin zu sehen, dass sie den erklärten politischen Willen recht konkret beschreiben und 

damit nicht zuletzt erkennen lassen, welche Erwartungen künftig an die Akteurinnen und 

Akteure vor Ort gestellt werden und natürlich auch, in welchen Bereichen zumindest per-

spektivisch in Zukunft mit Unterstützungsangeboten zu rechnen sein dürfte.  

Mit besonderem Blick auf LEADER erscheint in diesem Sinne auch die langfristige Vision 

für die ländlichen Gebiete der EU – für stärkere, vernetzte, resiliente und florierende 
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ländliche Gebiete bis 2040 beachtenswert. Der darin beschriebene Aktionsplan und die ver-

schiedenen Leitinitiativen lassen erkennen, dass die VoglerRegion mit ihrem Konzept in 

vielerlei Hinsicht schon auf einem guten Wege ist. In den Konsultationsprozess zur Aufstel-

lung dieser Vision hat sich eine Gruppe interessierter LAG-Mitglieder 2021 aktiv einge-

bracht. 

Von unmittelbarer Bedeutung im Kontext der REK-Fortschreibung sind die Verordnungen 

zur Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik und hier insbesondere der sog. 2. Säule der 

GAP.  

6.3.2 Bundesebene 

Auf nationaler Ebene soll an dieser Stelle exemplarisch die Demografiestrategie der Bun-

desregierung genannt werden. Auch deren Ziele insbesondere im Hinblick auf die Förde-

rung des sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalts decken sich in vielfacher Hinsicht 

mit den geplanten Aktivitäten im Rahmen des vorliegenden Entwicklungskonzepts. 

Ebenso als Denkanstoß und Orientierungshilfe ist die Agenda 2030 der Vereinten Nationen 

mit ihren 17 globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung zu sehen, der die Bundesregierung 

ebenfalls folgt. Die Ziele adressieren auch im REK beschriebene Handlungsfelder mehr 

oder minder ausführlich. Das gilt in diesem Kontext insbesondere im Hinblick auf Natur-, 

Umwelt- und Klimaschutz, Daseinsvorsorge, soziales Miteinander oder Wohnen. 

Auf Basis der geltenden GAP-Strategieplan-Verordnung der EU war auf der Bundesebene 

für die neue GAP-Förderperiode ab 2021 erstmals ein Nationalen Strategieplan für die 1. 

und die 2. Säule der GAP zu entwickeln, in dem Förderschwerpunkte im Interesse des 

Umwelt- und Klimaschutzes sowie einer krisenfesten Landwirtschaft und attraktiver ländli-

cher Räume gesetzt worden sind, die bei der REK-Umsetzung ebenso zu beachten sein 

werden.  

6.3.3 Landesebene 

Auf der Landesebene sollen in diesem Kontext beispielhaft das Niedersächsische Klimapa-

ket mit der Klimaschutzstrategie und der Klimafolgenanpassungsstrategie genannt werden. 

Die Ziele der Klimaschutzstrategie und die geplanten Maßnahmen insbesondere im Sektor 

Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft sind im Rahmen der Umsetzung 

von LEADER unbedingt zu beachten. Ebenso verhält es sich mit der 
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Klimaanpassungsstrategie und dem dort beschriebenen Maßnahmenprogramm und insbe-

sondere mit den Handlungsfeldern Wasserwirtschaft, Biodiversität und Tourismus, in denen 

die kommunale Ebene konkret als Zielgruppe benannt ist. 

Beachtenswert ist im regionalen Kontext auch die Tourismusstrategie für Niedersachsen 

mit ihren auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten und die Steigerung der At-

traktivität der touristischen Angebote ausgerichteten Leitsätzen. 

Schließlich soll in diesem Kontext auf Landesebene noch der Niedersächsische Weg mit 

seinem Maßnahmenpaket für den Natur-, Arten- und Gewässerschutz genannt werden. 

U.a. die klimaschonende Bewirtschaftung insbesondere von Moorgebieten und die Begren-

zung der Neuversiegelung von Flächen beschreiben Aktivitäten, die durch das hier vorlie-

gende LEADER-Konzept gefördert werden sollen. Die Umsetzung des Niedersächsischen 

Weges wiederum wird dazu beitragen, dass die Ziele des LEADER-Konzeptes in der Vog-

lerRegion erreicht werden können.  

Daneben sind natürlich auch hier die zentralen Dokumente zur Umsetzung der EU-Förde-

rung in Niedersachsen zu beachten. Genannt werden sollen an dieser Stelle exemplarisch 

die Gesamtstrategie des Landes Niedersachsen für die EU-Förderperiode 2021 – 2027 so-

wie die Niedersächsische regionale Innovationsstrategie für intelligente Spezialisierung. Als 

grundlegendes Dokument und Orientierungsrahmen ist außerdem das Landesraumord-

nungsprogramm Niedersachsen besonders zu beachten. 

6.3.4 Überregionale Ebene 

Regionale Handlungsstrategie Leine-Weser  

Die Regionale Handlungsstrategie (RHS) Leine Weser, welche durch das zuständige Amt 

für regionale Landesentwicklung in Hildesheim erarbeitet und fortgeschrieben worden ist, 

beinhaltet 2 Querschnittshandlungsfelder und 7 spezifische Handlungsfelder mit strategi-

schen und operativen Zielen für die regionalisierte Landesentwicklung in der Region Leine-

Weser – dem ehemaligen Regierungsbezirk Hannover. Sie steckt für die regionalen Akteu-

rinnen und Akteure somit den inhaltlichen Rahmen zur Planung regionaler Entwicklungs-

prozesse ab.  
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Alle Handlungsfelder des vorliegenden REK für die Förderperiode 2023-2027 lassen sich 

in die RHS einordnen. Auch korrespondieren alle Handlungsfeldziele mit den ausgewiese-

nen strategischen und operativen Zielen der RHS.  

 

 

Abb. 10: Abgleich Zielsetzungen RHS Leine-Weser73 und REK VoglerRegion 

RHS Leine-Weser: 
Handlungsfelder 

REK VoglerRegion: 

REK-Zielbezüge REK-Handlungsfeldbezüge 
Querschnittshandlungs-
feld: Innovation und Digita-
lisierung 

§ Lebensqualität steigern 
§ Regionale Wertschöp-

fung erhöhen 

§ Dem Klimawandel begegnen 
§ Rahmenbedingungen für Verarbeitung und 

Vermarktung verbessern 
§ Bestehende touristische Angebote optimieren 
§ Teilhabe erleichtern 

Querschnittshandlungs-
feld: Nachhaltiger Umwelt- 
und Klimaschutz 

§ Lebensqualität steigern 
§ Naturraumpotenzial in 

Wert setzen 

§ Bedeutende Landschaftsräume bewahren 
§ Dem Klimawandel begegnen 
§ Ortskerne stärken und Landschaftsverbrauch 

reduzieren 
Handlungsfeld: 

Wirtschaft und Wissen-
schaft 

§ Lebensqualität steigern 
§ Naturraumpotenzial in 

Wert setzen 
§ Regionale Wertschöp-

fung erhöhen 

§ Dem Klimawandel begegnen 
§ Rahmenbedingungen für Verarbeitung und 

Vermarktung verbessern 
§ Bestehende touristische Angebote optimieren 
§ Zugang und Nutzung fördern 

Handlungsfeld: 

Berufliche Bildung, Ar-
beitsmarkt und Fachkräfte 

§ Lebensqualität steigern 
§ Regionale Wertschöp-

fung erhöhen 

§ Rahmenbedingungen für Verarbeitung und 
Vermarktung verbessern 

§ Bestehende touristische Angebote optimieren 
§ Regionaltypische Gebäude langfristig erhalten 

Mobilität und Verkehr § Lebensqualität steigern 
§ Gesellschaftliche Teil-

habe sichern 

§ Die Grundversorgung in den Ortschaften si-
chern 

§ Dem Klimawandel begegnen 
§ Teilhabe erleichtern 

Handlungsfeld: 

Sicherung und Ausbau der 
regionalen Daseinsvor-
sorge in ländl. Regionen 

§ Lebensqualität steigern 
§ Gesellschaftliche Teil-

habe sichern 

§ Rahmenbedingungen für Verarbeitung und 
Vermarktung verbessern 

§ Attraktivität und Aufenthaltsqualität der Orte 
stärken 

§ Grundversorgung in den Ortschaften sichern 
§ Teilhabe erleichtern 

Handlungsfeld: 

Stadt und Ortsentwicklung 

§ Lebensqualität steigern 
§ Identität und Engage-

ment stärken 
§ Gesellschaftliche Teil-

habe sichern 

§ Die Ortskerne stärken und den Landschafts-
verbrauch reduzieren 

§ Regionaltypische Gebäude langfristig erhalten 
§ Das Gemeinschaftsleben in den Orten stär-

ken 
Handlungsfeld: 

Regionale Natur- und Kul-
turlandschaften 

§ Lebensqualität steigern 
§ Naturraumpotenzial in 

Wert setzen 

§ Bedeutende Landschaftsräume bewahren 
§ Landschaftswerte kommunizieren und nutzen 
§ Dem Klimawandel begegnen 
§ Attraktive Freizeitangebote schaffen 

 

73 vgl. Amt für regionale Landesentwicklung Leine Weser: Regionale Handlungsstrategie Leine-Weser. Hildesheim. Stand 10/2020 
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§ Ortskerne stärken und Landschaftsverbrauch 
reduzieren 

Handlungsfeld: 

Integration und Gesell-
schaftliche Teilhabe 

§ Lebensqualität steigern 
§ Identität und Engage-

ment stärken 
§ Gesellschaftliche Teil-

habe sichern 
 

§ Teilhabe erleichtern 
§ Vernetzung fördern 

Regionales Entwicklungskonzept der Regionalen Entwick-
lungskooperation Weserberglandplus 

Das Entwicklungskonzept der Regionalen Entwicklungskooperation Weserberglandplus wird 

in Anlehnung an die EU-Förderperioden regelmäßig evaluiert und fortgeschrieben. Aktuell 

wird an der Fortschreibung für den Zeitraum 2023-2027 gearbeitet. Wesentliche Eckpunkte 

werden derzeit im Zuge des parallel laufenden Aufstellungsprozesses für das Zukunftskon-

zept der Zukunftsregion Weserberglandplus formuliert. Darin wird den Themenfeldern Regi-

onale Innovationsfähigkeit und CO2-arme Gesellschaft erste Priorität eingeräumt. Inhaltlich 

ist das Zukunftskonzept u.a. auf Themen wie Green Building, die Unterstützung touristi-

scher Leistungsanbieterinnen und -anbieter und insbesondere gastronomischer Betriebe 

bei der CO2-freundlichen Profilierung sowie die Förderung der Verarbeitung und Vermark-

tung regionaler Produkte ausgerichtet. 

Damit beinhalten das Zukunftskonzept und in der Folge auch das REK der Region Weser-

berglandplus und das LEADER-REK deutliche Synergiepotenziale und können sich gegen-

seitig ideal ergänzen und stärken. Das wird noch dadurch verstärkt, dass die LEADER-

Regionen in den vier Landkreisen der Region sich auch für die Zukunft auf eine enge Ko-

operation verständigt haben. 

Weserbergland Tourismus 

Auf regionaler Ebene bildet der Weserbergland Tourismus e.V. die Dachmarke für das Des-

tinationsmanagement. Er übernimmt damit auf überregionaler Ebene das Marketing für die 

vier touristischen Zentren im Weserbergland, zu der auch die Solling-Vogler-Region (SVR) 

gehört. Inhaltlich konzentriert sich das gesamte Weserbergland nach der Empfehlung durch 

den Gutachter auf die Volumenmärkte Wandern, Radfahren und historische Städte. Als 

Basis für alle Handlungsfelder wird zudem das Querschnittsthema Qualität bearbeitet.  
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Entsprechende Leitlinien bilden die Grundlage für die Arbeit der SVR, die in der VoglerRe-

gion als zentrale touristische Vermarktungseinheit unterhalb der Dachmarke Weserberg-

land fungiert. Auch im Rahmen von LEADER wird die SVR zukünftig als zentraler Touris-

musakteur auftreten. Sie ist neben dem Weserbergland Tourismus seit Gründung in der 

LAG der VoglerRegion vertreten. Damit wird gewährleistet, dass im Handlungsfeld Touris-

mus zielgerichtete und abgestimmte Maßnahmen umgesetzt werden.  

Masterplan 100 % Klimaschutz 

Im Jahre 2018 haben die Landkreise Hameln-Pyrmont, Holzminden und Schaumburg ge-

meinsam ihren Masterplan 100 % Klimaschutz vorgelegt, dessen Umsetzung seither aktiv 

vorangetrieben wird und der damit auch für die VoglerRegion nicht nur wichtige Grundla-

gendaten liefert, sondern den regionalen Akteurinnen und Akteuren im Rahmen der darin 

beschriebenen sieben Handlungsfelder auch fundierte Unterstützung bietet. Die Klima-

schutzagentur Weserbergland, die den Masterplanprozess koordiniert und begleitet ist seit 

2015 in der LAG vertreten. 

Südniedersachsenprogramm 
Aufgrund der spezifischen Herausforderungen für den Raum Südniedersachsen erfährt er 

im Rahmen des sog. Südniedersachsenprogramms eine besondere Unterstützung durch 

das Land Niedersachsen. Sie soll dazu dienen, die regionale Attraktivität und Zukunftsfä-

higkeit der Region langfristig zu sichern und zu erhalten.  

Als Teil des südniedersächsischen Raums betrifft dieses Programm auch die VoglerRegion. 

LEADER ist dabei eine wichtige Arbeitsebene zur Kooperation zwischen den verschiede-

nen Teilräumen und bildet eine wichtige Grundlage für Aktivitäten zur Entwicklung des Ge-

samtraums. 

Die sechs Handlungsfelder des Südniedersachsenprogramms weisen insbesondere mit 

Blick auf die angestrebte Steigerung der kulturellen und landschaftlichen Attraktivität sowie 

der Wirtschaftskraft des Tourismus starke Bezüge zum REK der VoglerRegion auf, aber 

ebenso zur Zielsetzung die Daseinsvorsorge und Lebensqualität der Region zu sichern. 

Die am Südniedersachsenprogramm beteiligten Kommunen erarbeiten aktuell ebenfalls ein 

Zukunftskonzept im Rahmen des Landesprogramms Zukunftsregionen. Die dort geplanten 

Themenfelder lauten Regionale Innovationsfähigkeit sowie Wandel der Arbeitswelt, 
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Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe. Das Zukunftskonzept ist damit für die 

VoglerRegion voraussichtlich ebenso bedeutsam, wie das Zukunftskonzept der REK We-

serberglandplus.  

6.3.5 Regionale Ebene 

Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Holz-
minden 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) werden die verschiedenen Nutzungsan-

sprüche an den Raum – z.B. durch Wohnen, Wirtschaft, Natur, Erholung und Verkehr – auf 

Landkreis-Ebene koordiniert, sodass es eine wichtige Grundlage auch für die Planungen 

im Rahmen von LEADER ist.  

Das RROP für den Landkreis Holzminden befindet sich aktuell in der Schlussphase der 

Neuaufstellung. Das öffentliche Beteiligungsverfahren endet im Mai 2022. 

Die im RROP festgehaltenen Ziele sind bei der REK-Umsetzung verbindlich zu berücksich-

tigen. Durch einen engen Austausch mit den beim Landkreis Holzminden für die Überarbei-

tung zuständigen Mitarbeitern ist gewährleistet, dass die Zielsetzungen des REK nicht den 

neuen Vorgaben der Raumordnung widersprechen. 

6.4 Gender Mainstreaming 

Die allgemein gebräuchliche Formulierung „Gender Mainstreaming“ meint die gleichberech-

tigte Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen der Ge-

schlechter. Im Rahmen der vorliegenden Strategie soll auch auf Ebene der VoglerRegion 

ein Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit geleistet werden, dessen Durchsetzung gesell-

schaftlich anerkanntes und im Grundgesetz verankertes Ziel ist. 

Dieses wird über alle Handlungsfelder und insbesondere im Rahmen des Handlungsfeldes 

„Soziales Miteinander“ berücksichtigt. Hiermit verfolgt die Region das Ziel, allen Bevölke-

rungsgruppen eine gleichberechtigte Teilhabe an sämtlichen Lebensbereichen zu gewähr-

leisten. Diese Nichtdiskriminierung gilt sowohl für die Geschlechter als auch für anders de-

finierte Bevölkerungsteile – beispielsweise Ältere sowie körperlich und geistig beeinträch-

tige Menschen. 
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Alle Handlungsfelder sind so ausgerichtet, dass eine Benachteiligung weder von Frauen 

noch von Männern befördert wird. Bei der konkreten Umsetzung der Strategie in Form von 

Maßnahmen und Projekten ist die Gewährleistung der Chancengleichheit eine Mindestan-

forderung; als inhaltliches Bewertungskriterium ist sie Bestandteil der Projektbewertung.  

Neben der allgemeinen Gewährleistung der Berücksichtigung von Gender-Aspekten ver-

dient in der Region die Erhöhung der Frauenerwerbsbeteiligung besonderes Augenmerk. 

Der regionale Arbeitsmarkt wird bisher grundsätzlich – auch aufgrund der starken Indust-

rieprägung – vom männlichen Geschlecht dominiert. Die „Koordinierungsstelle Frau und 

Wirtschaft“ der REK Weserberglandplus besetzt dieses Thema immerhin schon seit einigen 

Jahren auf breiter Front.  

Mit dem Tourismus soll im Rahmen der Umsetzung der Entwicklungsstrategie ein Wirt-

schaftszweig in der Region besonders gefördert werden, bei dem das Geschlechterverhält-

nis unter den Beschäftigten tendenziell ausgeglichener ist und die zu verrichtenden Tätig-

keiten grundsätzlich keines der beiden Geschlechter bevorzugen bzw. benachteiligen. Zu-

dem sind in der Tourismusbranche Beschäftigungsverhältnisse in Teilzeit nicht unüblich, 

die im Allgemeinen eher von Frauen angenommen werden; andererseits kann es dabei zu 

prekären Beschäftigungsverhältnissen kommen, denen entgegenzuwirken ist. Bei dieser 

Ausgangslage können die vorgesehenen Qualifizierungsmaßnahmen die Position der Be-

schäftigten im Betrieb und auf dem Arbeitsmarkt insgesamt nachhaltig verbessern.  

Das Bestreben der LAG nach größtmöglicher Geschlechtergerechtigkeit zeigt sich auch in 

der Zusammensetzung dieses Gremiums: Das Verhältnis von Frauen und Männern bei den 

stimmberechtigten LAG-Mitgliedern liegt bei 42 %, bedingt durch die Zusammensetzung 

der politisch gewählten öffentlichen Mitglieder. Bei den Wirtschafts- und Sozialpartnern be-

trägt der Frauenanteil 52 %, sodass hier ein zumindest annähernd ausgeglichenes Ge-

schlechterverhältnis vorhanden ist - langfristig wird selbstverständlich die vollständige 

Gleichheit angestrebt. 

6.5 Kooperationsbereitschaft 

Für die beteiligten Akteurinnen und Akteure der VoglerRegion sind der Wille zur Koopera-

tion und die Idee, die zukünftigen Herausforderungen zum Wohle der Menschen in der Re-

gion durch eine enge Zusammenarbeit und gemeinsame Maßnahmen anzugehen die Basis 

für die gemeinsame Arbeit im Rahmen von LEADER.  
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Diese Kooperationsbereitschaft besteht auch für die Zukunft und beschränkt sich dabei 

nicht nur auf die Grenzen der VoglerRegion. Auf unterschiedlichen Ebenen und in unter-

schiedlicher Ausprägung bestehen bereits ein regelmäßiger Austausch wie auch eine enge 

Zusammenarbeit mit angrenzenden Regionen. Für die Förderperiode 2023-2027 sollen die 

Kooperationen fortgesetzt und bei Bedarf auch ausgeweitet werden. Im Folgenden werden 

diese Kooperationen in aller Kürze angesprochen: 

Kooperation innerhalb der VoglerRegion 

In der VoglerRegion wird bereits seit 2001 erfolgreich im Rahmen von LEADER zusam-

mengearbeitet. Mit der Fortschreibung des REK verleihen die fünf beteiligten Kommunen 

sowie der Landkreis Holzminden ihrer Absicht Nachdruck, diese regionale Kooperation in 

den kommenden Jahren nicht nur fortzusetzen, sondern noch auszubauen. Das bekunden 

die Kooperationspartner in einer Absichts- sowie der Kofinanzierungserklärung für die Re-

alisierung von Projekten sowie des Regionalmanagements (s. Anhang 3). 

Kooperation auf Ebene der Regionalen Entwicklungs-
kooperation Weserberglandplus 

Bereits seit dem Jahr 1999 arbeiten die Landkreise im Weserbergland in der oben beschrie-

ben Regionalen Entwicklungskooperation Weserberglandplus eng zusammen. Das schließt 

auch die erfolgreich praktizierte Zusammenarbeit der LEADER-Regionen im Weserberg-

land ein, die ausgeprägte Gemeinsamkeiten sowie starke strukturelle und funktionale Be-

züge aufweisen. Darauf aufbauend soll die Kooperation in der Förderperiode 2023-2027 

insbesondere zu den Themen Tourismus, Demografie, Innenentwicklung sowie Klima-

schutz fortgesetzt werden.  

Neu aufgenommen wird in diesen Verbund die sich erstmals bewerbende LEADER-Region 

„Weserleiter“ im Landkreis Nienburg, die aus der ehemaligen ILE-Region Mitte Niedersach-

sen entstanden ist (s. Anhang 4). 
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Kooperation mit den LEADER-Regionen im Raum 
Südniedersachsen 

Der gesamte südniedersächsische Raum ist besonders stark vom demografischen Wandel 

betroffen. Für eine gezielte Unterstützung dieses Raumes hat das Land das Südnieder-

sachsenprogramm aufgelegt.  

Auch bei LEADER kommt der Zusammenarbeit der insgesamt 5 LEADER-Regionen im 

Raum Südniedersachsen eine große Bedeutung zu, denn diese bildet eine wichtige Grund-

lage für Aktivitäten zur Entwicklung des gesamten Raumes – insbesondere in den Themen-

feldern Versorgung und Mobilität, Tourismus, Kultur, Siedlungsentwicklung und Klima-

schutz. Aus diesem Grund haben die fünf südniedersächsischen Regionen, welche sich 

erneut für das LEADER-Programm im Förderzeitraum 2023-2027 bewerben, eine enge Ko-

operation und einen regelmäßigen Austausch vereinbart (s. Anhang 4) 

Die Landkreise Goslar, Göttingen, Northeim und Holzminden arbeiten auch beim Thema 

Dorfmoderation seit vielen Jahren eng zusammen, so dass sich auch in diesem Bereich 

eine enge Kooperation anbietet.  

Dem Landkreis Holzminden kommt dabei auch eine wichtige Brückenfunktion zwischen 

dem Gebiet der REK Weserberglandplus und den südniedersächsischen Landkreisen zu. 

Kooperation im Rahmen der Solling-Vogler-Region 
Die SVR als zentrale touristische Vermarktungseinheit in der Region, die im Jahr 2011 we-

sentlich aus der LEADER-Arbeit entstanden ist, kann als gelungenes Beispiel für die inter-

kommunale und -regionale Zusammenarbeit gesehen werden: Neben den Gemeinden der 

VoglerRegion gehören ihr zusätzlich der Flecken Delligsen (LAG Leinebergland) und die 

oberhessische Samtgemeinde Wesertal sowie die Northeimer Kommunen Dassel, Uslar 

und Bodenfelde (LAG Harzweserland) an. Wie schon im Rahmen der erfolgreich aufgebau-

ten Regionalmarke Echt! Solling-Vogler-Region wird die SVR auch weiterhin eine wesent-

liche Akteurin im regionalen Entwicklungsprozess und nicht zuletzt als Projektträgerin und 

-partnerin insbesondere im Handlungsfeld Tourismus tätig sein.  
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Kooperation mit der Region Leinebergland 
Mit dem Leinebergland konnte in der Vergangenheit durch den Qualitätswanderweg Ith-

Hils-Weg ein konkretes Kooperationsprojekt umgesetzt werden. Mit dem Flecken Delligsen 

ist zudem eine Gemeinde des Leineberglandes Mitglied der SVR und war damit auch an 

der Umsetzung der Regionalmarke beteiligt. Beispielhaft für mögliche gemeinsame Aktivi-

täten im Rahmen von LEADER in den Jahren 2023 bis 2027 stehen die Weiterentwicklung 

der Regionalmarken, Beratungs- und Qualifizierungs- und Qualitätsverbesserungsmaßnah-

men für touristische Leistungsanbieter oder das Thema „Kommunale Radrundtouren“. Spe-

ziell für die letztgenannten Themen gilt dies für das gesamte Gebiet der SVR. 

Kooperation mit der LEADER-Region Harzweserland 

Auch mit dem Harzweserland (Landkreis Northeim) bestehen bereits Kooperationen. Das 

gilt insbesondere für die touristische Vermarktung. Die VoglerRegion und das Harzweser-

land haben sich im Rahmen der REK-Erarbeitung darauf verständigt, diese Zusammenar-

beit zukünftig auch im Rahmen von LEADER auszubauen und zu verstetigen. Einen wich-

tigen Ansatzpunkt bildet hier insbesondere die bevorstehende Landesgartenschau in Bad 

Gandersheim, von der sich auch die VoglerRegion Vorteile erhofft.  

Kooperation mit überregionalen Partnerinnen und 
Partnern 

Neben den konkret vereinbarten und erklärten Kooperationen ist die VoglerRegion immer 

auch offen und bereit für eine Zusammenarbeit mit weiteren – auch geografisch weiter ent-

fernt liegenden – Gebieten. Im Vordergrund entsprechender Kooperationen sollen immer 

der Mehrwert für alle Kooperationsbeteiligten und der Beitrag zur Erreichung der in der 

Strategie formulierten Ziele stehen. Dabei sind sowohl nationale als auch transnationale 

Kooperationen denkbar, die von einem Erfahrungsaustausch und einem gegenseitigen Be-

such bis zu gemeinsam durchgeführten konkreten Projekten reichen können. 

In diesem Sinne soll auch die Mitarbeit im Netzwerk der LEADER-Regionen in Deutschland 

fortgesetzt und als Plattform für Austausch, Unterstützung und Kooperation genutzt wer-

den. 
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7 Einbindung der Bevölkerung 

Ein zentrales Ziel des LEADER-Prozesses in der VoglerRegion ist es, die regionalen Ent-

wicklungspotenziale durch die aktive Beteiligung der Menschen vor Ort zu identifizieren und 

anschließend in konkrete Maßnahmen und Projekte umzusetzen. Im Folgenden wird dar-

gestellt, welche Akteure und Interessensgruppen an der REK-Erstellung beteiligt waren und 

welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bevölkerung einerseits zu informieren sowie 

andererseits zu mobilisieren und einzubinden. Zudem werden Aussagen zum Ablauf der 

Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse getroffen. 

7.1 Eingebundene Akteurs- und Interessengruppen 

Trotz pandemiebedingter Hindernisse konnte ein aktiver Beteiligungsprozess realisiert wer-

den.  

Als Auftakt kann die durchgeführte Schlussevaluierung gewertet werden, in deren Rahmen 

sich die LAG intensiv mit den Ergebnissen und Erfahrungen aus der zu Ende gehenden 

Förderperiode auseinandergesetzt hat. Unter Berücksichtigung der über die Jahre kontinu-

ierlich verbesserten Ergebnisse aus den Bevölkerungsbefragungen wurden dann die Hand-

lungsfelder neu ausgerichtet. 

Der inhaltliche Beginn des Prozesses wurde auf der Koordinierungsebene durchgeführt, 

bestehend aus der Lokalen Aktionsgruppe und dem LAG-Vorstand sowie ausgewählten 

Vertreterinnen und Vertretern der Handlungsfelder. Hier wurde die auslaufende LEADER-

Förderperiode nochmals fachlich reflektiert, Handlungsbedarfe identifiziert, die Neuausrich-

tung der Handlungsfelder verifiziert, sowie eine erste Prozess- und Zeitplanung vorgenom-

men.  

Abgeleitet aus der Evaluation und den Diskussionen in der LAG im Vorfeld des eigentlichen 

REK-Prozesses sind zu den vier Handlungsfeldthemen ausgewiesene Expertinnen und Ex-

perten eingeladen worden. Sie haben die wesentlichen Beiträge zu den Inhalten für das 

neue REK auf der Umsetzungsebene erarbeitet. Die beteiligten Interessengruppen decken 

ein weites Feld ab: Landwirtschaftliche Betriebe und die landwirtschaftlichen Berufsvertre-

terinnen und -vertreter waren ebenso einbezogen wie touristische Leistungsanbieterinnen 

und -anbieter und Verbände (WT, SVR, DeHoGa), Vertreterinnen und Vertreter von Um-

weltverbänden, von Sozialverbänden (Diakonie, Johanniter), der lokalen Hochschule sowie 
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unterschiedlicher ehrenamtlicher/sozial ausgerichteter Vereine und Verbände - vom Sport-

verein bis zum Landfrauenverband. Im Zeitraum von November bis März 2022 haben die 

Expertengruppen jeweils zweimal getagt. 

Insgesamt gab es über 150 Teilnehmende an den Expertenforen, an denen natürlich auch 

die LAG-Mitglieder teilnehmen konnten. Im Rahmen der ersten Sitzungsrunde wurden nach 

einem kurzen fachlichen Input die weitere Gültigkeit der bestehenden SWOT-Analyse re-

flektiert und erste Handlungsbedarfe und -ansätze diskutiert.  

Im Anschluss sind zunächst auf Vorstandsebene die bestehenden Regelungen zur REK-

Umsetzung diskutiert mit Zusammensetzung und Struktur der LAG, Förderbedingungen, 

Projektauswahl und Finanzplan diskutiert und Änderungsvorschläge auch zu Leitbild und 

Satzung an die LAG erarbeitet worden. 

Diese Vorschläge sind wiederum in die zweite Workshoprunde mit den regionalen Exper-

tinnen und Experten eingeflossen, wobei dort dann die Diskussion der Handlungsbedarfe, 

der Fördertatbestände und die Identifikation von Startprojekten erfolgten. 

Die aggregierten Ergebnisse sind anschließend wieder der LAG vorgestellt und mit gering-

fügigen Modifikationen bestätigt worden. 

Insgesamt konnten etwa 250 aktiv Beteiligte an dem Arbeitsprozess zur Fortschreibung des 

REK gezählt werden. Durch die Mitarbeit routinierter und themenbezogener Schlüsselak-

teure auf der einen und die Einbindung der Bevölkerung über die Online-Befragung auf der 

anderen Seite, konnten neue Ansätze zur Fortführung des regionalen Entwicklungsprozes-

ses identifiziert und gleichzeitig neue Ideen und Aspekte ergänzt werden, die mit dem vor-

liegenden Konzept in einer kohärenten Gesamtstrategie münden. 
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Abb. 11: Übersicht Beteiligungsprozess 
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7.2 Information und Mobilisierung der Bevölkerung 

Schon die ersten Diskussionen zur Vorbereitung der REK-Fortschreibung haben gezeigt, 

dass sowohl eine adäquate Information als auch eine breite und aktive Beteiligung der Be-

völkerung von Seiten der LAG gewünscht sind, um zum einen neue Ideen für den regiona-

len Entwicklungsprozess zu gewinnen und zum anderen ein möglichst regionsweit getra-

genes Ergebnis zu erzielen. Dabei sollten vor allem zusätzliche Bevölkerungsgruppen ein-

gebunden werden, die bisher nicht wesentlich im LEADER-Prozess vertreten waren. 

Zur Ansprache und Mobilisierung bisher weitgehend unbeteiligter Bevölkerungsgruppen 

wurde die bereits angesprochene Online-Bürgerbefragung durchgeführt. Wesentliche In-

halte zeigt Anhang 9. 

Über dieses Format hatten grundsätzlich alle Bewohnerinnen und Bewohner der Region – 

insbesondere auch Personen, die aufgrund von anderen Tätigkeiten und Verpflichtungen 

wenig Zeit für eine aktive und regelmäßige Mitarbeit haben – die Möglichkeit, ihre Meinung 

und Ideen für die zukünftige Entwicklung einzubringen.  

Die Ansprache potenzieller Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmer erfolgte auf ver-

schiedenen Wegen. In den regionalen Zeitungen wurden zum Start und wenige Wochen 

vor Ende des Befragungszeitraums Artikel platziert, die den Hintergrund erläutert und einen 

Hinweis auf die entsprechende Internetadresse gegeben haben (s. Anhang). Außerdem 

wurde die Befragung, die auf die Website der VoglerRegion eingebunden war, auch über 

die Websites der beteiligten Samtgemeinden und des Landkreises Holzminden sowie über 

die Social-Media-Accounts der Region, die #voglerhelden, bekannt gemacht. Aufgerufen 

zur Beantwortung der Fragen haben zudem die LAG-Mitglieder und Workshopteilnehme-

rinnen und -teilnehmer in ihrem privaten wie beruflichen Umfeld. Um niemanden von der 

Befragung auszuschließen, gab es auch die Möglichkeit, die Fragen schriftlich zu beant-

worten. Dazu wurde bei den Bekanntmachungen immer auch der Kontakt zur Geschäfts-

stelle genannt.  

Die Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmer kommen dabei aus allen Altersgruppen 

und Teilen der Region. Insgesamt korrespondieren die Ergebnisse aus der Bevölkerungs-

befragung stark mit den Ergebnissen der verschiedenen Workshops, wenngleich auf diese 

Weise weitere REK-Inhalte entwickelt und zusätzliche Anregungen für den weiteren Pro-

zess gewonnen werden konnten. 
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Während des gesamten Prozesses bestand für die interessierte Öffentlichkeit die Möglich-

keit, sich über die Website und die Social-Media-Auftritte der Region zu informieren. Die 

mit Beginn der Beteiligungsphase deutlich zugenommen Zugriffszahlen der Website 

www.vogler-region.de unterstreichen das Interesse am LEADER-Prozess sowie die Bedeu-

tung der entsprechenden Webpräsenz. 

 

8 Zusammensetzung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) 

Die Lokale Aktionsgruppe VoglerRegion im Weserbergland bildet das Entscheidungsgre-

mium für die Abwicklung des auslaufenden und die Umsetzung des künftigen Konzeptes. 

Im Rahmen der REK-Beschlussfassung am 30.03.2022 hat sich dieses Gremium, das eine 

große Verantwortung für die gesamte Region trägt, auch für die neue Förderperiode zur 

Mitwirkung bereit erklärt. Nachfolgend sind die Kriterien für die Auswahl der Mitglieder und 

die Zusammensetzung der LAG dargestellt. Außerdem enthält dieses Kapitel eine Liste al-

ler LAG-Mitglieder. 

8.1 Auswahl 

Die LAG repräsentiert durch ihre Zusammensetzung die Schwerpunkte der Entwicklungs-

strategie. Dabei sind die Mitglieder durch die folgenden Kriterien gekennzeichnet: 

§ Die LAG-Mitglieder sind in der Region ansässig oder für sie zuständig, 

§ sie sind in der Lage, eine Entwicklungsstrategie für ihre Region auszuarbeiten und 

umzusetzen, 

§ sie vertreten die wichtigsten regionalen Themen, 

§ sie bringen ausreichende Kapazitäten zur Erfüllung der Aufgaben mit, 

§ die Mitglieder der LAG sind gut vernetzt und kooperationsbereit (intra- und interre-

gional), 

§ sie lassen eine hohe Motivation und Mitwirkungsbereitschaft erkennen, 

§ die Beteiligten sind gewillt, themenübergreifend konstruktiv zusammen-/mitzuar-

beiten und 

§ ihnen wird ein großes Vertrauen entgegengebracht und von ihnen wiederum wird 

eine hohe Verlässlichkeit erwartet. 

http://www.vogler-region.de/
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Darüber hinaus wurden bei der Zusammensetzung der LAG die Vorgaben des Landes Nie-

dersachsen aus der Anlage 1 zum Fördererlass vom 15.06.2021 über die Gewährung von 

Zuwendungen zur Erstellung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes nach LEADER be-

achtet. Demnach: 

§ müssen auf Entscheidungsebene WiSo-Partnerinnen und -partner sowie andere 

Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft mind. 50 % der lokalen Partner-

schaft ausmachen, 

§ darf keine Interessensgruppe mehr als 49 % der Mitglieder stellen, 

§ ist eine Ausgewogenheit der Geschlechter anzustreben, wobei ein Frauenanteil 

von mindestens 30 % erreicht werden soll, 

§ ist eine Vertreterin bzw. ein Vertreter des Amtes für regionale Landesentwicklung 

Leine-Weser beratendes Mitglied in der LAG, koordiniert die Aktivitäten der LAG 

mit der Verwaltungsbehörde und unterstützt die LAG in ihrem Finanzmanagement. 

Unter Anwendung der genannten Kriterien an die Mitglieder und Berücksichtigung der lan-

desseitigen Vorgaben wurde in einem intensiven Abstimmungsprozess im Rahmen der 

REK-Erarbeitung die LAG besetzt bzw. ergänzt. Die Zusammensetzung der LAG - vor allem 

die Zuordnung der WiSo-Partnerinnen und -partner zu den vier Handlungsfeldern – ist in 

der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

Abb. 12: Zusammensetzung der LAG VoglerRegion im Weserbergland 

Lokale Aktionsgruppe VoglerRegion im Weserbergland (40 Mitglieder) 

33 stimmberechtigte Mitglieder 

7 

beratende 

Mitglieder 

6 

öffentliche Mit-

glieder 

27 WiSo-Partnerinnen und Partner 

Natur- / Umwelt- / 

Klimaschutz 

6 WiSo 

Freizeit &  

Tourismus 

7 WiSo 

  

Lebendige Orte 

 

7 WiSo 

  

Soziales Mitei-

nander 

7 WiSo 
 

Die sechs öffentlichen Mitglieder der LAG sind die Hauptverwaltungsbeamten der fünf be-

teiligten Kommunen und des Landkreises bzw. von diesen auf Dauer benannten Vertrete-

rinnen und Vertreter, die ebenso Teil des LAG-Vorstandes sind.  
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Die 27 Wirtschafts- und Sozial-Partnerinnen und Partner in der LAG bilden die vier definier-

ten Handlungsfelder und deren Priorisierung ab; sie repräsentieren räumlich außerdem die 

gesamte VoglerRegion. 

Aus ihren Reihen werden von der LAG alle zwei Jahre sechs Vertreterinnen und Vertreter 

in den Vorstand gewählt. Mit einem Anteil der WiSo-Partnerinnen und -partner an den 

stimmberechtigten Mitgliedern von 82 % ist für alle Abstimmungen ein ausreichend großer 

Stimmenanteil der zivilen Vertreterinnen und Vertreter sichergestellt. 

Insgesamt 14 der 27 WiSo-Partnerinnen und -partner und damit 52 % sind weiblichen Ge-

schlechts. Von den 33 stimmberechtigten Mitgliedern liegt der Anteil bei 42 %, weil die po-

litisch gewählten öffentlichen Mitglieder durchweg männlich sind.  

Auch unabhängig vom Anteil der Frauen in der LAG soll in der VoglerRegion bei der Um-

setzung der Entwicklungsstrategie stets auf die Geschlechtergerechtigkeit geachtet wer-

den. Dazu trägt auch die Zusammensetzung der beratenden Mitglieder bei, die zu 57 % 

aus Frauen bestehen. Wie in Kap. 6.4 beschrieben, stellt die Gewährleistung der Chancen-

gleichheit außerdem eine Mindestanforderung bei der Projektauswahl dar.  

Neben dem Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser ist jeweils eine Vertreterin 

bzw. ein Vertreter der fünf im Kreistag des Landkreises vertretenen Parteien sowie der 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen beratend in der LAG tätig, sodass die LAG Vogler-

Region insgesamt aus 40 Mitgliedern besteht. 

8.2 Mitglieder 

Nachfolgend sind alle Mitglieder der LAG zu Beginn der Förderperiode 2023-2027 – darun-

ter sowohl zahlreiche Personen mit langjähriger LEADER- und LAG-Erfahrung als auch 

einige Personen, die im Rahmen des REK-Prozesses neu für den regionalen Entwicklungs-

prozess gewonnen werden konnten – namentlich aufgelistet.  

Ein Großteil der LAG-Mitglieder sind sehr aktive Bürgerinnen und Bürger, die sich auf loka-

ler bzw. regionaler Ebene stark engagieren und dabei häufig gleich mehrere Funktionen 

innehaben, die für den LEADER-Prozess relevant sind. 

 

 



 
Regionales Entwicklungskonzept 2023 - 2027 

 
 

Seite | 114  

 

Abb. 13: Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe VoglerRegion im Weserbergland 

Name Organisation / Institution 
  

Öffentliche Mitglieder 

Anders, Wolfgang Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf 

Junker, Thomas Samtgemeinde Bevern 

Rode, Sebastian Samtgemeinde Bodenwerder-Polle 

Schünemann, Michael Landkreis Holzminden 

Wenkel, Tino Samtgemeinde Boffzen 

Wolff, Jens-Martin 
 

Stadt Holzminden 

WiSo-Partner 

Handlungsfeld Natur- / Umwelt- / Klimaschutz 

Ebeling, Wolf Nds. Landesforsten, Forstamt Neuhaus 

von Garrel, Hanna Rittergut Sonnenberg KG 

Heinzel, Heinz-Jürgen Wanderwege-Pate 

Kreikenbohm, Christian Landwirt, Hof Kreikenbohm 

Michalek, Verena Klimaschutzagentur Weserbergland 

Wolff, Claudia Naturpark Solling-Vogler 

  

Handlungsfeld Freizeit & Tourismus 

van Balen, Heidrun Reisebüro van Balen 

Helmig, Michael Verkehrsverein Bodenwerder-Kemnade e.V. 

Kropp, Heidelinde Heimat- und Kulturverein Polle 

Liebig, Manuel Solling-Vogler-Region e.V. 

Martin, Olaf Landschaftsverband Südniedersachsen 

Timmermann, Silke Timmermanns Hof 

Wegener, Petra Weserbergland Tourismus e.V. 

Handlungsfeld Lebendige Orte 

Böker, Carlo IG Bauernhaus e.V., Kontaktstelle Oberweser 

Dormann, Walter Netzwerk Baukultur Niedersachsen 
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Koßmann, Ruth Haus und Grund Holzminden und Umgebung 

Lönneker, Beate Viele schaffen mehr-Crowdfunding V+R Bank 

Rehling, Günther Sport- und Gemeindezentrum Derental 

Weber, Michael Dorfladen Fürstenberg 

Weiner, Manfred Seniorenquartier Alte Schmiede Ottenstein 

  

Handlungsfeld Soziales Miteinander 

Becker, Marion Kreisverband der Landfrauenvereine 

Brünig, Sigrun TSV Halle e.V. 

Hartmann, Robert projekt begegnung gGmbH 

Linnemann, Marlies HGV für Landkreis und Stadt Holzminden e.V. 

Schametat, Jan Zukunftszentrum Holzminden-Höxter 

Wehenkel, Heike Förderverein Freibad Stadtoldendorf 

Yasaroglu-Azcan, Yasemin Migrationsrat 

  

Beratende Mitglieder 

Böttcher, Anja ArL Leine-Weser 

Borchers, Marcel Kreistag (FDP) 

Fischer, Andreas Kreistag (B 90/Die Grünen) 

Herbst, Mareike Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Reinisch, Stephan Kreistag (SPD) 

Stiehler, Eileen Kreistag (UWG) 

Warnecke, Tanya Kreistag (CDU) 

 

9 Struktur der LAG 

9.1 Rechtsform, Arbeitsweise und Entscheidungsfindung 

Die „Lokale Aktionsgruppe VoglerRegion im Weserbergland“ ist ein nicht wirtschaftlicher 

Verein ohne Rechtsform, der selbstlos tätig ist und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke verfolgt. Im Rahmen der Sitzung der neuen LAG am 30.03.2022 wurde die 
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bestehende und bewährte Geschäftsordnung bzw. Satzung beschlossen (s. Anhang 1). Die 

LAG nimmt neben der inneren Organisation ausschließlich die Aufgabe der Projektbewer-

tung und -auswahl wahr. 

Laut Satzung finden mindestens halbjährlich LAG-Mitgliederversammlungen statt. Sofern 

es der regionale Entwicklungsprozess erfordert, können weitere Sitzungen einberufen wer-

den. Die Einladungen zu den LAG-Sitzungen, welche den Mitgliedern spätestens zwei Wo-

chen vor der Sitzung zugehen müssen, spricht der Vorsitzende aus. Die Mitgliederver-

sammlungen sind öffentlich, sofern die Öffentlichkeit nicht auf Antrag ausgeschlossen wird. 

Geleitet werden diese von der bzw. dem LAG-Vorsitzenden, die / der die LAG auch nach 

außen vertritt, bzw. von der jeweiligen Stellvertretung. Das Ergebnis der Sitzungen wird den 

Mitgliedern in Form eines von der Geschäftsstelle angefertigten Protokolls übersandt. Die-

ses wird über den Sitzungsdienst des Landkreises und zusätzlich auf der Website der Vog-

lerRegion veröffentlicht.  

Beschlussfähig ist die LAG gemäß Satzung, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder Wirtschafts- und Sozialpartnerinnen und -partner sind. Bei je-

der Entscheidung bzw. jeden Beschluss muss der Stimmenanteil dieser Gruppe mindes-

tens 50 % betragen. Mit einem Anteil der Vertreter der Zivilgesellschaft von 82 % sollte 

diese Vorgabe i.d.R. erfüllt sein. Bei der im vorangegangenen Kapitel geschilderten Vertei-

lung der Mitglieder erscheint es ebenso ausgeschlossen, dass eine der Interessengruppen 

der WiSo-Partnerinnen und -partner einen Stimmenanteil von 49 % überschreitet. 

Außer im Falle einer Änderung der Satzung werden Beschlüsse der LAG mit einfacher 

Mehrheit gefasst.  

An Beschlüssen, bei denen ein oder mehrere LAG-Mitglieder Zuwendungsempfängerin 

oder -empfänger sind, dürfen sich diese nicht beteiligen. Sind LAG-Mitglieder als Privatper-

sonen an Projekten beteiligt und haben sie einen persönlichen Vorteil daraus, so haben sie 

diesen Sachverhalt umgehend der bzw. dem Vorsitzenden der LAG bzw. der Geschäfts-

stelle mitzuteilen. In diesem Fall darf ein Mitglied der LAG nicht an der Entscheidung mit-

wirken. Sollte die Beschlussfähigkeit der LAG einmal nicht gegeben sein, wird lediglich ein 

Vorbehaltsbeschluss gefasst. Im Anschluss werden die fehlenden Voten schriftlich einge-

holt. Außerdem können Beschlüsse auch online oder im Umlaufverfahren gefasst werden. 

Dabei müssen die LAG-Mitglieder ihre Stimmen binnen 14 Tagen nach Bereitstellung im 

Sitzungssystem des Landkreises abgeben.  
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Organe des Vereins sind die LAG-Mitgliederversammlung und der Vorstand. Letzterer be-

steht aus den sechs öffentlichen Vertretern, die den Vorsitzenden und den stellvertretenden 

Vorsitzenden stellen sowie sechs WiSo-Partnerinnen und -partnern. Die WiSo-Mitglieder 

im Vorstand vertreten aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit die wesentlichen Ziele und The-

men der Entwicklungsstrategie und sind überörtlich tätig. Sie werden von der LAG-Mitglie-

derversammlung für die Dauer von zwei Jahren in den Vorstand gewählt. 

Ergänzend können in den einzelnen Handlungsfeldern Kompetenzgruppen bzw. projektbe-

zogene, temporäre Arbeitsgruppen und weitere Netzwerke eingesetzt werden. Neben den 

LAG-Mitgliedern wirken hier die in den regionalen Entwicklungsprozess und die Umsetzung 

von Projekten eingebundenen Akteurinnen und Akteure und weitere interessierte Bürgerin-

nen und Bürger der Region mit. Außerdem wird die laufende Arbeit der LAG durch die Ge-

schäftsstelle unterstützt, die beim Landkreis Holzminden angesiedelt ist.  

9.2 Organisationsstruktur, Aufgaben und Zuständigkeiten 

Die aus den unter Kap. 8.2 genannten Mitgliedern bestehende LAG stellt das Entschei-

dungsgremium im Rahmen des LEADER-Prozesses dar. Sie ist Trägerin der regionalen 

Entwicklungsstrategie, wie sie im vorliegenden REK dokumentiert ist. Die LAG setzt sich 

darin zum Ziel, die nachhaltige Entwicklung der VoglerRegion zu unterstützen. Dabei hat 

sie insbesondere folgende Aufgaben: 

§ Hinarbeiten auf die Erreichung der formulierten Ziele. Dazu beschließt, koordiniert 

und begleitet die LAG Maßnahmen und Projekte, die der Zielerreichung dienen. Sie 

überwacht die Zielerreichung in den Handlungsfeldern anhand der definierten Indi-

katoren.  

§ Dokumentation und Evaluierung ihrer Arbeit im Rahmen des im REK beschriebenen 

Evaluierungs- und Monitoringkonzeptes sowie gemäß landesrechtlicher Vorgaben.  

§ Überarbeitung und Ergänzung des Entwicklungskonzeptes im Rahmen der Selbste-

valuierung, soweit dies aufgrund der Erkenntnisse aus dem Monitoring oder geän-

derter Rahmenbedingungen erforderlich ist.  

§ Frühzeitige und umfassende Information aller wichtigen Akteurinnen und Akteure 

und der Öffentlichkeit über ihre Arbeit und ihre Entscheidungen. Sie bindet alle re-

levanten Akteurinnen und Akteure in die regionale Entwicklung ein und stellt die 

Zielerreichung durch ihre Vernetzung mit anderen Strukturen und Prozessen sicher.  
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§ Beteiligung am Erfahrungs- und Informationsaustausch mit anderen Regionen im 

Leader-Netzwerk.  

Der aus den sechs öffentlichen und sechs gewählten WiSo-Mitgliedern bestehende Vor-

stand bildet das Beratungs- und Vorbereitungsgremium der LAG, dessen Aufgabe vor allem 

die Vorbereitung der LAG-Sitzungen ist. Dafür kommt der Vorstand i.d.R. wenige Wochen 

vor der Mitgliederversammlung zusammen, um mögliche Projekte und Aktivitäten zur Um-

setzung der Entwicklungsstrategie zu diskutieren, Vorlagen für die LAG vorzubereiten und 

Empfehlungen auszusprechen. 

Die rechtliche Verantwortung trägt der Landkreis Holzminden, der dafür erneut seine ein-

schlägig erfahrene und bewährte Geschäftsstelle zur Verfügung stellen wird. Sie bildet die 

Arbeitsebene in dieser Struktur und beinhaltet gleichzeitig das Regionalmanagement.  

9.3 Ablauf von Entscheidungsprozessen 

Eine entscheidende Aufgabe der LAG als Entscheidungsgremium des LEADER-Prozesses 

in der VoglerRegion ist die Auswahl der Projekte, deren Förderung einen wesentlichen Bei-

trag zur Umsetzung der vorliegenden Entwicklungsstrategie leisten. Im Rahmen der REK-

Erarbeitung wurden zu diesem Zweck ein auf die Strategie abgestimmtes Projekteauswahl-

verfahren sowie die entsprechenden Kriterien entwickelt, die in Kap. 11.2 erläutert werden. 

Grundsätzlich gilt, dass bei der Projektauswahl die ausgewogene Entwicklung der gesam-

ten Region angestrebt werden soll.  

Der Ablauf von Entscheidungsprozessen ist in § 7 der Satzung der LAG festgeschrieben.  

Demnach unterliegen der Beschlussfassung der LAG-Mitgliederversammlung: 

� Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzepts 

� die Wahl der oder des Vorsitzenden, der oder des stellvertretenden Vorsitzenden 

und der WiSo-Partnerinnen und -Partner im Vorstand für die Dauer von zwei Jahren 

sowie ihre Abberufung 

� die Änderung der Satzung 

� die Auflösung des Vereins. 

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Im Vertretungsfall kann das Stimmrecht übertragen wer-

den. Die Protokollführung ist über die Vertretung vor der Sitzung zu informieren, sie infor-

miert ihrerseits die Sitzungsleitung. 
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Bei ihren Mitgliederversammlungen ist die LAG beschlussfähig, wenn ordentlich eingeladen 

wurde und mindestens 50 % der Anwesenden zur Gruppe der Wirtschafts- und Sozialpart-

nerinnen und -partner zählen.  

Beschlüsse der LAG-Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesen-

den Mitglieder gefasst. Für eine Änderung der Satzung ist eine Zweidrittelmehrheit der an-

wesenden Mitglieder erforderlich.  

Für Beschlüsse muss der Anteil der von Wirtschafts- und Sozialpartnerinnen und -partnern 

abgegebenen Stimmen mindestens 50 % betragen.  

An Beschlüssen, die Mitglieder der LAG persönlich oder als Vertreterin oder Vertreter einer 

Organisation direkt betreffen dürfen diese nicht mitwirken. In keinem Fall darf durch die 

Auswahlentscheidung der an der Entscheidung beteiligten Person selbst, ihren Angehöri-

gen oder einer von ihnen vertretenen natürlichen oder juristischen Person ein unmittelbarer 

Vorteil oder Nachteil verschafft werden. Angehörige sind alle, zu deren Gunsten dem Mit-

glied des Entscheidungsgremiums in einem Strafverfahren das Zeugnisverweigerungsrecht 

aus persönlichen Gründen zustehen würde. Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Be-

teiligung ausgeschlossenen Mitglieds an der Entscheidung hat grundsätzlich die Ungültig-

keit der Entscheidung nur zur Folge, wenn sie für das Abstimmungsergebnis entscheidend 

war.  

Ist die LAG-Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, weil die erforderliche Anzahl von 

stimmberechtigten Personen für die Wirtschafts- und Sozialpartnerinnen und -partner nicht 

ausreicht, wird ein Vorbehaltsbeschluss gefasst. Anschließend werden die Voten der feh-

lenden stimmberechtigten Mitglieder schriftlich eingeholt. 

Beschlüsse können auch online und im Umlaufverfahren gefasst werden. In diesem Fall 

gilt, dass eine Entscheidung gültig ist, wenn mindestens 50 % der abgegebenen Stimmen 

von den Wirtschafts- und Sozialpartnerinnen und -partnern stammen und eine einfache 

Mehrheit vorliegt. Das Votum der stimmberechtigten LAG-Mitglieder ist binnen 14 Tagen 

nach Einstellung der Beschlussvorlage(n) in das Kreistagsinformationssystem abzugeben.   

Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 



 
Regionales Entwicklungskonzept 2023 - 2027 

 
 

Seite | 120  

 

9.4 Aufgaben und Ausstattung der Geschäftsstelle / Regionalma-
nagement 

Zur Umsetzung der Entwicklungsstrategie soll parallel zur Geschäftsstelle ein Regionalma-

nagement eingesetzt werden. Die Finanzierung erfolgt über die laufenden Kosten der LAG 

mit einem Fördersatz von 80 %.  

Die Aufgaben der Geschäftsstelle bzw. des Regionalmanagements umfassen dabei vor al-

lem: 

§ Moderation und Organisation der LAG 

§ Information, Beratung und Aktivierung der Akteure 

§ Entwicklung und Gestaltung des regionalen Entwicklungsprozesses 

§ Projektentwicklung und -management 

§ Begleitung und Beratung von (potenziellen) Projektträgern 

§ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

§ Abstimmung und Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Akteuren 

§ Zielkontrolle und kontinuierliche Evaluierung der Umsetzung der Entwicklungsstra-

tegie 

§ Professionelle Unterstützung der LAG bei der Zwischen- und Schlussevaluierung 

sowie einer möglichen Fortschreibung des REK 

§ Berichts- und Nachweispflichten gegenüber übergeordneten Ämtern und Behörden 
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Abb. 14: Struktur der LAG 
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10 Förderbedingungen 

Für die Umsetzung der Entwicklungsstrategie in den Jahren 2023 bis 2027 bilden die nach-

folgend beschriebenen Förderbedingungen die Grundlage. Zu diesen zählen der Zuwen-

dungszweck, die aus den Handlungsfeldern abgeleiteten Fördertatbestände, die möglichen 

Zuwendungsempfänger sowie die Festlegungen zu Zuwendungshöhe bzw. Fördersatz. 

10.1 Zuwendungszweck 

Der Zweck der Förderung ist die Unterstützung von Maßnahmen, die einen Beitrag zu den 

in diesem Konzept formulierten Entwicklungs- und Handlungsfeldzielen leisten und der 

VoglerRegion somit einen Übergang in eine nachhaltige Zukunft ermöglichen. 

Die Förderung erfolgt dabei i.d.R. im Gebiet der VoglerRegion, die aus den Samtgemeinden 

Bevern, Bodenwerder-Polle, Boffzen und Eschershausen-Stadtoldendorf sowie der Stadt 

Holzminden im Landkreis Holzminden besteht (s. auch Kap. 2). 

Ein Rechtsanspruch der Antragstellenden auf eine Gewährung der Zuwendung besteht 

nicht. Über diese entscheidet die LAG zusammen mit dem ArL aufgrund ihres pflichtgemä-

ßen Ermessens nach Maßgabe der Scoringtabelle und im Rahmen der verfügbaren För-

dermittel. 

Eine Förderung ist nur möglich, wenn der offizielle Förderantrag an das Amt für regionale 

Landesentwicklung Leine-Weser innerhalb von sechs Monaten nach dem Beschluss der 

Lokalen Aktionsgruppe gestellt wird. 

10.2 Fördertatbestände 

Aus den im Rahmen des REK-Prozesses erarbeiteten und in Kapitel 6 ausführlich beschrie-

benen Handlungsfeldzielen inklusive der geplanten Maßnahmenbereiche hat die VoglerRe-

gion konkrete Fördertatbestände abgeleitet. Sie beschreiben die Möglichkeiten der Umset-

zung von Maßnahmen im Rahmen von LEADER und bilden die Grundlage für die Beurtei-

lung der Förderfähigkeit eines Projektes. Dabei lassen sich – abgesehen von den laufenden 

Kosten der LAG – die Fördertatbestände grundsätzlich in zwei Bereiche untergliedern: 

§ Investive Maßnahmen: 
Anschaffungen und bauliche Maßnahmen (inkl. Abriss) sowie deren Vorbereitung 
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und Begleitung. Bei baulichen Maßnahmen ist die örtliche Baukultur zu beachten. 

Dazu berät die Kompetenzgruppe „regionale Baukultur“ über die entsprechenden 

Projekte und formuliert im Bedarfsfall entsprechende Anforderungen. Die Ge-

schäftsordnung der Kompetenzgruppe enthält Anhang 13. 

§ Nicht-Investive Maßnahmen: 

§ Vorbereitende Konzepte, Studien und Analysen, die für weiterführende Maß-

nahmen im regionalen Entwicklungsprozess von entscheidender Bedeutung 

sind und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Folgeaktivitäten und -projekte 

nach sich ziehen. 

§ Maßnahmen zur Qualifizierung, zum Coaching oder zur Zertifizierung von 

regionalen Akteurinnen und Akteuren bzw. Einrichtungen 

§ Kosten für projektbezogenes und zeitlich begrenzt eingestelltes, zusätzli-

ches Personal. Insbesondere ist dies für Beratungs- und Vernetzungspro-

jekte vorgesehen, die eine „Beraterin“ bzw. „Berater“, eine „Kümmerin bzw. 

einen „Kümmerer“ oder Personal für „Organisation / Management / Netz-

werkarbeit“ einsetzen, um Synergie- und Kopplungseffekte zu erzielen und 

das Projekt nachhaltig tragfähig zu entwickeln. 

§ Öffentlichkeitsarbeit, Informations- und Kommunikationsmaßnahmen sowie 

Marketing zur Unterstützung regionaler Besonderheiten und Angebote unter 

der Maßgabe „Qualität vor Quantität“. Dabei ist neben üblichen Informati-

onsmaterialien und öffentlichen Veranstaltungen beispielsweise auch Soft-

wareerstellung inbegriffen. 

Die Förderung von Sachleistungen ist für alle Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger 

zulässig. Hierunter fallen eigene Arbeitsleistungen (Eigenleistungen), das Einbringen von 

Maschinen, Geräten usw.. 

Eigenleistungen werden mit 60 % des Betrages, der sich bei Vergabe der Leistung an ein 

Unternehmen (ohne Umsatzsteuer) ergeben würde, oder der tatsächlich entstehenden Ar-

beitgeberbruttokosten bei der Berechnung der zuwendungsfähigen Ausgaben berücksich-

tigt. Der Wert von Sachleistungen wie dem Einbringen von Maschinen, Geräten usw. ist 

über Kostenangebote/Kostenschätzungen zu belegen. 
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Im Folgenden sind die spezifischen Fördertatbestände für die verschiedenen Handlungs-

feldziele sowie die Schlüsselinitiativen und die laufenden Kosten der LAG benannt. Eine 

Beschreibung der ausgewählten Startprojekte enthält Anhang 8. 

Handlungsfeld Natur-, Umwelt-, Klimaschutz 

Handlungsfeldziel Fördertatbestand 

Bedeutende Landschaft-
selemente und -räume 
bewahren 

Investive und nicht-investive Maßnahmen zum Erhalt bedeu-
tender Landschaftsräume und zur Förderung der Biodiversi-
tät (insbesondere das Wesertal, Wälder und Moore, offene 
Kulturlandschaften, Grünland, Hohl- und Triftwege, Solling 
Sandsteinwände; Biotopverbünde und dergleichen) 

Die Landschaftswerte 
kommunizieren und nut-
zen 
 
 

Investive und nicht-investive Maßnahmen zum Erhalt / zur 
Weiterentwicklung von vorhandenen Einrichtungen und Inf-
rastrukturen mit starkem Landschaftsbezug 

Investive und nicht-investive Maßnahmen zur Schaffung und 
Förderung der Nutzung von Erlebnisangeboten 

Entwicklung, Durchführung und Unterstützung von individu-
ellen Informationsmaßnahmen zu den Landschaftswerten 
(z.B. Gästeführungen, Veranstaltungen) 

Dem Klimawandel be-
gegnen 

Investive und nicht-investive Maßnahmen, um dem Klima-
wandel und den Folgen lokal zu begegnen 

Investive und nicht-investive Maßnahmen zur Förderung ei-
nes nachhaltigen Wassermanagements 

Nicht-investive Maßnahmen zur Sensibilisierung und Infor-
mation; Studien und Konzepte zum Klimafolgenmanagement 

Rahmenbedingungen für 
Verarbeitung und Ver-
marktung verbessern 

Investive und nicht-investive Maßnahmen zur Unterstützung 
von Betrieben aus Landwirtschaft und Ernährung bei Verar-
beitung und Vermarktung regionaler Produkte (z.B. mobile 
Schlachtung inkl. Qualifizierung, Lieferservices, Kühlung / 
Lagerung etc.) 

 

Handlungsfeld Freizeit & Tourismus 

Handlungsfeldziel Fördertatbestand 

Attraktive Freizeitange-
bote schaffen 

Investive und nicht-investive Maßnahmen zur Aufwertung 
und Schaffung von vor allem für Kinder und Jugendliche in-
teressanten Freizeitangeboten 
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Bestehende touristische 
Angebote optimieren 
und neue schaffen 
 
 

Investive und nicht-investive Maßnahmen zur Aufwertung 
und Schaffung von touristischen Infrastrukturen und Ange-
boten (z.B. Entw. von touristischen Routen mit ergänzenden 
Einrichtungen) 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -verbesserung im 
Tourismus (z.B. Schulungen, Qualifizierungsangebote, Zerti-
fizierungen) 

Den Zugang und die 
Nutzung fördern 

Investive und nicht-investive Maßnahmen zur Förderung der 
Zugänglichkeit und Nutzung von Einrichtungen und Angebo-
ten (z.B. Ausrüstung, Gepäckaufbewahrung, Mobilitätsange-
bote, mobile Verpflegung) inkl. Nutzungsanalyse / -monito-
ring. Förderung des Cross-Selling 

Die Region und ihre Pro-
dukte / Angebote nach 
innen und außen stärker 
vermarkten 

Investive und nicht-investive Maßnahmen zur stärkeren tou-
ristischen Vermarktung der Region und ihrer Produkte nach 
innen und außen (z.B. Infokampagnen, Veröffentlichungen) 
unter der Marke Weserbergland und weiterer touristischer 
Marken 

 

Handlungsfeld Lebendige Orte 

Handlungsfeldziel Fördertatbestand 

Attraktivität und Aufent-
haltsqualität der Orte 
stärken 

Investive und nicht-investive Maßnahmen zur Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität und Barrierefreiheit in den Ortschaf-
ten (z.B. Grünanlagen, Grillplätze, Sanitär- / Toilettenanla-
gen etc.) 

Investive und nicht-investive Maßnahmen zur barrierefreien 
Sanierung von Dorfgemeinschaftshäusern und bedarfsge-
rechten Umnutzung von Gebäuden 

Die Ortskerne stärken 
und den Landschaftsver-
brauch reduzieren 

Entwicklung und Durchführung von Informationsmaßnahmen 
zur Sensibilisierung der Bevölkerung für klimagerechte Orts-
entwicklung und Baukultur 

Regionaltypische Bau-
werke langfristig erhal-
ten 

Investive und nicht-investive Maßnahmen zu Erhalt regional-
typischer Bauwerke, z.B. durch Beratungs- und Aktivie-
rungsmaßnahmen 

Die Grundversorgung in 
den Ortschaften sichern 

Investive und nicht-investive Maßnahmen zur Förderung von 
mobilen und digitalen Diensten zur Verbesserung der 
Grundversorgung in den Ortschaften 

Investive und nicht-investive Maßnahmen zur Entwicklung 
und Umsetzung von alternativen Grundversorgungsangebo-
ten in den Ortschaften 
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Handlungsfeld Soziales Miteinander 

Handlungsfeldziel Fördertatbestand 

Das Gemeinschaftsle-
ben in den Orten stärken 

nicht-investive Maßnahmen zur Verbesserung der Aufent-
haltsqualität und Barrierefreiheit i. w. S. in den Ortschaften 

Begegnungsangebote insbesondere für Kinder und Jugend-
liche 

Angebote zur aktiven Einbindung von Rückkehrenden und 
Zuzüglern in die örtlichen Gemeinschaften 

Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherung regionaler Kul-
turgüter (z.B. regionale Gedächtnisspeicher) 

Maßnahmen zur Schulung / Qualifizierung regionaler Kräfte 

Teilhabe erleichtern Gemeinschaftsfördernde Kleinprojekte bis 500,- € (in Ergän-
zung des LEADER-Regelwerkes/der EU-Förderung) 

Investive und nicht-investive Maßnahmen, die Engagement 
ermöglichen / unterstützen (z.B. Ehrenamtsagentur, Dorfmo-
deratoren, Hauptamt unterstützt Ehrenamt etc.) 

 Informations- und Beratungsangebote und Demonstrations-
anlagen für besonders benachteiligte Bevölkerungsgruppen 
(z.B. zu AAL, Ambient Assisted Living) 

Vernetzung fördern Maßnahmen zur Schaffung und Verbesserung von Vernet-
zungsangeboten für Gruppen und Vereine, z.B. aus den Be-
reichen Sport und Kultur 

Maßnahmen zur Information über und Vernetzung von An-
geboten und Initiativen zur Ortsentwicklung (KSA, MUZ). 

 

Laufende Kosten der LAG 

Fördertatbestand 

Regionalmanagement und Geschäftsstelle (Personal- und Sachkosten) 

Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung der lokalen Akteure 

Schulungen, Teilnahme an Schulungen  

Veranstaltungen und Messen 

Digitalisierungs- und Social Media-Maßnahmen 

Vernetzungsaktivitäten im Rahmen der LEADER-Netzwerke 
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10.3 Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger 

Die VoglerRegion hat ein hohes Interesse, möglichst viele regionale Akteurinnen und Ak-

teure bzw. Bürgerinnen und Bürger aktiv am regionalen Entwicklungsprozess zu beteiligen. 

Das drückt sich auch in der weit gefassten Definition der potenziellen Zuwendungsempfän-

gerinnen und -empfänger aus. Zuwendungen können demnach empfangen: 

1. Landkreise, Städte, Gemeinden, Gemeindeverbände 

2. Sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts 

3. Natürliche Personen und Personengesellschaften 

4. Juristische Personen des privaten Rechts und vergleichbare Körperschaften 

Grundsätzlich gelten die unter Ziffer 1 und 2 Genannten als öffentliche, unter Ziffern 3 und 

4 als private Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger. 

10.4 Zuwendungshöhe 

Vor dem Hintergrund der fokussierten Entwicklungsstrategie und dem Ziel eines gezielten 

und effizienten Einsatzes des begrenzten LEADER-Budgets, hat die LAG die Zuwendungs-

höhen mit folgenden Überlegungen neu festgelegt: 

§ Grundsätzlich ist der Fördersatz abhängig von der Ausrichtung des jeweiligen Pro-

jekts. Dabei wird lediglich zwischen öffentlichen und privaten Projekten unterschie-

den. Zur Abgrenzung wird auf die Wirkung der Projekte abgehoben. Entfaltet ein 

Projekt seine Wirkung auf der Ebene einzelner Personen, Einrichtungen oder Be-

triebe, gilt es als privat, steht es der Allgemeinheit offen, gilt es als öffentlich. Das 

Projekt eines gemeinnützigen Vereins, das eine breite öffentliche Wirkung entfaltet, 

gilt in diesem Sinne beispielsweise als öffentliches Projekt. 

§ Öffentliche Projekte werden bezüglich der Förderung wie private Projekte behan-

delt, sofern sie mit LEADER Einnahmen schaffende Projekte umsetzen. Dies gilt 

nicht für Projekte, bei denen die förderfähigen Gesamtkosten 1 Mio. € nicht über-

schreiten. 

§ Die Förderobergrenze beträgt für öffentliche Projekte 100.000 € und für private Pro-

jekte 50.000 € pro Maßnahme/Projekt, um möglichst viele Projekte aus den LEA-

DER-Mitteln unterstützen zu können. Bei Konzepten und Studien wird die Zuschuss-

höhe auf max. 20.000 € begrenzt. 
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§ Für die laufenden Kosten der LAG wird generell ein Fördersatz von 80 % angesetzt. 

Darin inbegriffen sind ebenso die Kosten für das Regionalmanagement. 

§ Wenn bei einem von der LAG beschlossenen Projekt Kostenerhöhungen eintreten, 

die (unter Anwendung der Fördersätze und -obergrenzen des REK) einen höheren 

Förderbetrag ermöglichen, dürfen die Projektträgerinnen und -träger im Hinblick auf 

die EU-Förderung den von der LAG beschlossenen Zuwendungsbetrag um maximal 

10 % überschreiten. Sofern sich die Überschreitung in diesem Rahmen bewegt, be-

darf es keines neuen LAG-Beschlusses. 

 

Die von der LAG im Rahmen der REK-Erarbeitung entwickelte und für die Umsetzung des 

Konzeptes festgesetzte Struktur der EU-Fördersätze nach Projekttypen zeigt Abbildung 15 

 

Abb. 15: Zuwendungshöhe in der VoglerRegion nach Projekttyp 

Projekttyp Privates Pro-
jekt 

Kooperations- 
projekt* 

Öffentliches 
Projekt* 

Laufende Kos-
ten der LAG 

Förderfähige 
Kosten** Nettokosten 

Fördersatz aus 
EU-Mitteln*** 25 % 75 % 70 % 80 % 

Förderober-
grenze 50.000 € 100.000 € 500.000 € 

Förderober- 
grenze Studien 
/ Konzepte 

20.000 € 

* Für Projekte, die nicht unter die definierten Ausnahmetatbestände gem. Art. 73 Abs. 4, Buchstabe c)ii der GAPSPVO fallen, beträgt der 

Fördersatz 65 %. 

** Sofern das Land eine Regelung trifft, durch die die Umsatzsteuer bei Projekten von nicht zum Vorsteuerabzug berechtigten Antragstellerin-

nen und Antragstellern zu den förderfähigen Kosten gehört, gelten bei diesen Antragstellenden die Bruttokosten als förderfähige Kosten. Der 

Fördersatz beträgt dann bei Kooperations- und öffentlichen Projekten 65 % 

*** Gemäß EU-Vorgabe bedarf es zusätzlich einer öffentlichen Kofinanzierung in Höhe von einem Viertel der EU-Förderung. Daraus resultiert 

für einen privaten Antragsteller eine Gesamtförderung in Höhe von 31,25 %; für einen nicht-kommunalen Antragsteller eines öffentlichen Pro-

jektes (z.B. ein Verein) eine Gesamtförderung in Höhe von 87,5 %. 
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11 Projektauswahl 

Eine entscheidende Aufgabe der LAG als Entscheidungsgremium des LEADER-Prozesses 

in der VoglerRegion ist die Auswahl der Projekte, deren Förderung einen wesentlichen Bei-

trag zur Umsetzung der vorliegenden Entwicklungsstrategie leisten. Im Rahmen der REK-

Erarbeitung wurden zu diesem Zweck ein auf die Strategie abgestimmtes Projektauswahl-

verfahren sowie die entsprechenden Kriterien entwickelt, die im Folgenden erläutert wer-

den. Grundsätzlich gilt, dass bei der Projektauswahl die ausgewogene Entwicklung der ge-

samten Region angestrebt werden soll. 

11.1 Projektauswahlverfahren 

Beim Verfahren zur Projektauswahl wird insbesondere darauf geachtet, dass es transpa-

rent und für alle Akteurinnen und Akteure nachvollziehbar gestaltet ist. Der erste Schritt 

einer bzw. eines potenziell Antragstellenden auf dem Weg zur Umsetzung eines über LEA-

DER unterstützten Projektes ist das Einreichen einer Projektidee bei der Geschäftsstelle 

bzw. dem Regionalmanagement. Um den Aufwand für mögliche Projektträgerinnen und 

Projektträger an dieser Stelle möglichst gering zu halten, kann das auf informellen Weg – 

z.B. per Mail oder telefonisch – erfolgen. 

Im Anschluss wird durch die Geschäftsstelle bzw. das Regionalmanagement ein Beratungs-

gespräch durchgeführt, bei welchem alle wichtigen Fragen besprochen und eine Projekt-

skizze mit sämtlichen notwendigen Informationen erstellt wird, auf dessen Basis eine ange-

messene Projektbewertung vorgenommen werden kann. Ein aus Sicht der Region sehr be-

deutender und im Rahmen von LEADER neuartiger Ansatz im Rahmen der Projektauswahl 

ist der Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem jeweiligen Antragsteller, die ebenfalls im 

Rahmen der Beratung im Vorfeld der eigentlichen Projektauswahl erfolgen soll. Die Zielver-

einbarungen sind das zentrale Element, um die Einzelprojekte und die entsprechenden 

Projektträgerinnen und Projektträger stärker auf die strategische Ausrichtung der Region 

zu verpflichten und eine größere Verbindlichkeit hinsichtlich des Zielbeitrags zu erreichen. 

Sollten die formulierten Ziele mit der Umsetzung des Projektes nicht erreicht werden, wirkt 

sich das für die jeweils Antragstellenden negativ auf die Bewertung eines möglichen weite-

ren Projektantrags aus.  



 
Regionales Entwicklungskonzept 2023 - 2027 

 
 

Seite | 130  

 

Im nächsten Schritt kommt das mit den regionalen Akteurinnen und Akteuren entwickelte 

und im Abschnitt 11.2 beschriebene Scoringmodell zur Anwendung. Die Bewertung der 

Projekte erfolgt dabei zum einen unter Anwendung formaler Kriterien, mit denen die grund-

sätzliche Förderfähigkeit geprüft wird. Dazu gehören beispielsweise die Fragen, ob das 

Projekt strategie- und rechtskonform ist sowie ob die Kofinanzierungs- und Eigenmittel ge-

sichert sind. Zum anderen wird die Förderwürdigkeit eines Antrags anhand inhaltlicher Be-

wertungskriterien geprüft, die vor dem Hintergrund der dem REK zugrundeliegenden Stra-

tegie besonders relevant sind – der Beitrag zu den Handlungsfeldzielen und die Gewähr-

leistung der Chancengleichheit. Neben diesen inhaltlichen Basiskriterien kommen zusätz-

lich entsprechende Bonuskriterien zur Anwendung, die wichtige, aber nicht notwendige Kri-

terien darstellen. 

Sofern die Anwendung des Scoringmodells zu einer positiven Bewertung des Projektan-

trags führt, wird das entsprechende Projekt dem Vorstand zur Beratung vorgelegt. Kommt 

der Vorstand bei der Bewertung ebenfalls zu einem positiven Ergebnis, wird das Projekt 

zum Beschluss durch die LAG-Mitgliederversammlung empfohlen und eine entsprechende 

Vorlage für die Sitzung vorbereitet. In dieser entscheidet die LAG gemäß Satzung über die 

finanzielle Unterstützung des Projektes aus dem LEADER-Budget.  

Auch um für die Antragstellenden möglichst wenig bürokratischen Aufwand zu verursachen, 

wird erst nach dem positiven Beschluss durch die LAG der offizielle Förderantrag für das 

Projekt beim Amt für regionale Landesentwicklung eingereicht, welches abschließend über 

die Förderung des Projektes entscheidet und den Bewilligungsbescheid erstellt. 

Grundsätzlich werden den Antragsstellern kontinuierliche Antragsmöglichkeiten gewährt. 

Damit eine adäquate Entscheidungsgrundlage für die LAG sichergestellt werden kann, 

müssen die erforderlichen Unterlagen bis etwa acht Wochen vor der entsprechenden LAG-

Mitgliederversammlung bei der Geschäftsstelle bzw. dem Regionalmanagement vorliegen. 

Das bietet ausreichend Zeit zur Bewertung des Projektes und Erarbeitung der Beschluss-

vorlage, welche den LAG-Mitgliedern mit der Einladung zwei Wochen vor dem Sitzungster-

min zugeleitet wird.  

Somit wird den LAG-Mitgliedern die Möglichkeit gegeben, sich ausführlich mit dem Projekt 

und der Bewertung durch die Geschäftsstelle bzw. das Regionalmanagement zu beschäf-

tigen. Mit diesem Vorgehen wird ein transparentes und zugleich qualifiziertes 
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Projektauswahl- und Entscheidungsverfahren gewährleistet, welches in Abb. 16 noch ein-

mal zusammenfassend dargestellt ist.  

Dabei wird auch deutlich, dass es für die Antragstellenden zu jedem Zeitpunkt des Verfah-

rens die Möglichkeit zur Nachbesserung gibt, sollten die Unterlagen unvollständig oder das 

Projekt unzureichend ausgearbeitet sein.  

Abb. 16: Projektauswahlverfahren der VoglerRegion 
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11.2 Projektauswahlkriterien 

Für eine möglichst objektive Bewertung der Projektanträge hat die LAG das erwähnte Sco-

ringmodell entwickelt, das ebenso für Kooperationsprojekte gilt. Dieses enthält sowohl for-

male als auch inhaltliche Bewertungskriterien. Zusätzlich gibt es noch einen Abschnitt zur 

Bewertung der Zielvereinbarung, der lediglich bei einem ggf. zweiten Antrag einer Antrag-

stellerin oder eines Antragstellers angewendet wird. 

Mit den formalen Kriterien zur Bewertung der Projekte wird die grundsätzliche Förderfähig-

keit überprüft. Die Erfüllung aller in Abb. 17 aufgeführten sieben formalen Bewertungskrite-

rien bildet dabei die Grundvoraussetzung für die Antragsberechtigung. 

Abb. 17: Formale Projektbewertungskriterien 

Formale Kriterien (alle formalen Kriterien müssen erfüllt sein) 

Projektträger steht fest und ist antragsberechtigt 

Fördergegenstand ist klar beschrieben 

Förderfähigkeit ist erfüllt (strategie- und rechtskonform) 

Detaillierter Kostenplan ist vorhanden 

Kofinanzierungs- / Eigenmittel sind gesichert 

Zeitplan steht fest 

Zielvereinbarung wurde geschlossen 
 

Die qualitativ-inhaltliche Prüfung der Förderwürdigkeit erfolgt anschließend anhand der in-

haltlichen Bewertungskriterien, die ebenfalls im Rahmen der REK-Erarbeitung mit den re-

gionalen Akteuren entwickelt wurden. Wie Abb. 18 zu entnehmen ist wurden insgesamt 

neun inhaltliche Kriterien definiert, für die jeweils drei unterschiedliche Bewertungen mit 

entsprechend hinterlegten Punktwerten (0, 10 und 20 Punkte) möglich sind.  

Dabei wird noch einmal unterschieden in Basis- und Bonuskriterien. Bei den sechs Basis-

kriterien ist eine Mindestpunktzahl von 70 Punkten für eine Antragsberechtigung erforder-

lich. Die drei Bonuskriterien hingegen sind wichtige, aber nicht notwendigerweise zu erfül-

lende Kriterien. Die Mindestpunktzahl beträgt somit 70 Punkte, wobei insgesamt maximal 

200 Punkte erreicht werden können. 
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Darüber hinaus enthält das Scoringmodell eine Bewertung der Zielvereinbarung. Diese ist 

für die Bewertung eines Projektes nur dann relevant, wenn der Antragsteller bereits min-

destens ein Projekt erfolgreich beantragt hat. Konnten die dabei vereinbarten Ziele nicht 

eingehalten werden, erhält der Projektträger beim folgenden Projektantrag einen Punktab-

zug, der 10 oder 20 Punkte betragen kann. 

Abb. 18: Inhaltliche Projektbewertungskriterien 

Inhaltliche Kriterien 

Basiskriterien (mindestens 70 Punkte aus den sechs Basiskriterien) Punkte 

Beitrag zu den Handlungsfeldzielen 

� trägt zu mehreren Zielen in verschiedenen Handlungsfeldern bei 

� trägt zu mehreren Zielen in einem Handlungsfeld bei 

� trägt zu einem Ziel bei 

 
20 
10 
0 

Innovationsgehalt 

� neu über die Region hinaus 

� neu in der Region 

� bekannt 

 
20 
10 
0 

Angemessenheit der Kosten 

� in besonderer Weise angemessen 

� angemessen 

� nicht angemessen 

 
20 
10 
0 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit berücksichtigt 

� in besonderer Weise 

� ja 

� nein 

 
20 
10 
0 

Chancengleichheit gewährleistet 

� in besonderer Weise 

� ja 

� nein 

 
20 
10 
0 

Förderung des sozialen Miteinanders 

� in besonderer Weise 

� ja 

� nein 

 
40 
20 
0 

Bewertung Basiskriterien =      Punkte (Mindestpunktzahl 70, maximale Punktzahl 140) 
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Bonuskriterien 

Wirkungsentfaltung 

� messbar für gesamte Region 

� messbar im Projektgebiet 

� messbar vor Ort 

 
20 
10 
0 

Interregionale Kooperation 

� zwei oder mehr Projektpartnerinnen oder -partner 

� eine Projektpartnerin bzw. ein Projektpartner 

� keine Projektpartnerin bzw. kein Projektpartner 

 
20 
10 
0 

Überregionale Kooperation 

� mit zwei oder mehr Regionen 

� mit einer Region 

� keine 

 
20 
10 
0 

Bewertung Bonuskriterien =         Punkte (Maximale Punktzahl 60) 

Mindestpunktzahl 
Maximale Punktzahl 

70 
200 

 

12 Finanzplan 

In dem nachfolgenden indikativen Finanzplan ist die geplante Verwendung der LEADER-

Mittel und der Einsatz der entsprechenden Kofinanzierungs- und Eigenmittel in der          

VoglerRegion für die Umsetzung der regionalen Entwicklungsstrategie in der Förderperiode 

2023 bis 2027 dargestellt. Die Region konzentriert sich auf wenige bedeutende Themen 

und kann die begrenzten LEADER-Mittel somit gezielt und effizient einsetzen und damit 

gleichzeitig eindeutig messbare Ergebnisse erzielen. In Abschnitt 13.2 werden zudem Aus-

sagen zur Sicherstellung der Kofinanzierung getroffen. 

12.1 Indikative Budgetübersicht 

Für die Aufstellung des indikativen Budgets wurde davon ausgegangen, dass sich die LEA-

DER-Mittel für die VoglerRegion über den gesamten Förderzeitraum auf 2,0 Mio. € beläuft 

und die Mehrwertsteuer über LEADER förderfähig ist. Auf dieser Basis hat die LAG fol-

gende Aufteilung der LEADER-Mittel beschlossen: 
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§ 25 % des LEADER-Budgets (500.000 €) werden für die Laufenden Kosten der LAG 

(insbesondere Geschäftsstelle, Regionalmanagement und Öffentlichkeitsarbeit) 

eingesetzt. Dafür ist mindestens eine Vollzeit-Stelle vorgesehen. Der Fördersatz be-

trägt hier 80 %.  

§ 75 % des LEADER-Kontingentes (1.500.000 €) steht für die Projektförderung zur 

Verfügung. Die Fördersätze liegen hier je nach Projekttyp zwischen 25 und 75 %. 

Davon entfallen bei Nettokostenförderung gem. der Anträge 242.970,- € (70 %) auf 

die benannten Startprojekte. Eine Ausnahme bildet das Projekt SAVe, das als Ko-

operationsprojekt gem. Absprache mit den beteiligten Regionen mit 80 % gefördert 

werden soll (s. Anhang 8). 

 

Ferner ist die LAG bei ihren Überlegungen zum Finanzplan davon ausgegangen, dass mit 

der Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes im Januar 2023 begonnen werden 

kann und diese bis zum Ende des Jahres 2027 Projekte beschlossen werden, die dann 

gem. der n+2-Regelung bis 2029 umzusetzen sind.  

Den indikativen Mitteleinsatz nach Jahren zeigt Abbildung 19. 

Abb. 19: Indikativer Finanzplan der LAG VoglerRegion für die Jahre 2023 bis 2027 

Jahr Projektmittel LAG / REM Gesamt 

2023 300.000,- € (20 %) 100.000,- € 400.000,- € 

2024 300.000,- € (20 %) 100.000,- € 400.000,- € 

2025 300.000,- € (20 %) 100.000,- € 400.000,- € 

2026 300.000,- € (20 %) 100.000,- € 400.000,- € 

2027 300.000,- € (20 %) 100.000,- € 400.000,- € 

Gesamt 1.500.000,- € (100 %) 500.000,- € 2.000.000,- € 

12.2 Regionaler Gemeinschaftsfonds 

Wie im Kapitel 6.4.2 beschrieben, haben sich die fünf Kommunen der Region dafür ent-

schieden, einen Gemeinschaftsfonds aufzulegen, weil sich im Rahmen, der zur Vorberei-

tung der Konzeptfortschreibung durchgeführten Befragungen, immer wieder gezeigt hatte, 
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dass die an der Mitwirkung und Umsetzung des Entwicklungskonzepts grundsätzlich inte-

ressierten Personen den damit verbundenen Antragsaufwand scheuen. Insbesondere 

wenn für Projekte nur vergleichsweise geringer Förderbedarf besteht, wird der dafür not-

wendige Antrags- und Abwicklungsaufwand als unangemessen hoch empfunden. Außer-

dem wird beklagt, dass Förderentscheidungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich sind. 

Damit entsprechende Projektideen nicht verloren gehen, haben sich die Kommunen der 

Region erstmals dazu entscheiden, einen unabhängigen Gemeinschaftsfonds aufzulegen, 

der außerhalb von LEADER und weitgehend bürokratiefrei verwaltet werden soll. Damit 

verbunden ist die Idee einer „LEADER-Heranführungsstrategie“, mit der engagierte Men-

schen ermutigt werden, sich für die regionale Entwicklung zu engagieren und sich im An-

schluss vielleicht auch einmal ein (größeres) LEADER-Projekt zuzutrauen.  

Die Förderung wird als Festbetragsfinanzierung von bis zu 500,- € bzw. max. 100 % der 

zuwendungsfähigen Kosten gewährt. Antragsberechtigt sind Vereine sowie private Initiati-

ven u. dgl. aus der VoglerRegion. Die Auswahlkriterien und Fördertatbestände entsprechen 

grundsätzlich denen des vorliegenden Entwicklungskonzepts, wobei ausdrücklich auch be-

wegliche Güter, Verbrauchsmaterial u. ä. gefördert werden können.  

Aus dem Kreis der LAG-Mitglieder wird ein „LAG-Ausschuss Gemeinschaftsfonds“ gebildet, 

der innerhalb von 14 Tagen über eine Förderung der Projekte entscheiden soll. 

Die fünf beteiligten Kommunen stellen dafür außerhalb des LEADER-Budgets einen Betrag 

von jeweils 2.000,- € p.a. zur Verfügung, so dass der Fonds letztlich mit insgesamt 50.000,- 

€ ausgestattet ist. 

12.3 Kofinanzierung 

Die Mitgliedsgemeinden der VoglerRegion sowie der beteiligte Landkreis Holzminden ha-

ben vereinbart, dass sie die Mittel zur Kofinanzierung der laufenden Kosten der LAG für die 

gesamte Förderperiode bereitstellen (s. Anhang 3). Weitere Eigen- bzw. Drittmittel sind an-

gesichts des hierfür angesetzten Fördersatzes von 80 % nicht erforderlich. 

Die Bereitstellung der nationalen öffentlichen Kofinanzierung im Rahmen der Förderung 

von Projekten erfolgt dagegen – wie in der Vergangenheit erfolgreich praktiziert – maßnah-

menbezogen. Mit den oben angesprochenen Kofinanzierungserklärungen haben die Kom-

munen allerdings bereits zum Ausdruck gebracht, die zur nationalen öffentlichen 
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Kofinanzierung von Projekten in der Förderperiode 2023 bis 2027 notwendigen Mittel in die 

Haushaltsplanungen einzubeziehen. 

Angesichts der darüber hinaus erforderlichen Eigenmittel zur Finanzierung der Projekte sol-

len nach Möglichkeit weitere Finanzierungsmöglichkeiten und –quellen erschlossen werden 

(z.B. Stiftungen, Sponsoren oder auch Eigenleistungen). 

13 Begleitung und Bewertung 

Mit der in Kap. 6 dargestellten Entwicklungsstrategie konzentriert sich die VoglerRegion in 

der Förderperiode 2023 bis 2027 auf wenige bedeutende Themen. Das dient einem geziel-

ten Mitteleinsatz und zugleich einer effizienten Prozesssteuerung. Letztere soll insbeson-

dere durch eine transparentes und nachvollziehbares Monitoring- und Evaluierungskonzept 

sichergestellt werden, welches zum einen eine kontinuierliche Zielkontrolle und zum ande-

ren zwei qualifizierte Selbstevaluationen beinhaltet, so dass die Entwicklungsstrategie im 

Sinne eines steten Lernprozesses kontinuierlich weiterentwickelt werden kann. Weiterge-

hende Aussagen zum Prozess und entsprechenden Indikatoren enthält Anhang 10. 

Die wichtigsten Ziele der Evaluierung sind dabei, die Maßnahmen und Aktivitäten im Rah-

men des LEADER-Prozesses auf ihre Wirksamkeit sowie Effizienz, Qualität und Akzeptanz 

zu überprüfen, um anschließend ggf. notwendige Anpassungen hinsichtlich der Zielgenau-

igkeit vornehmen und Aussagen zur Verstetigung des Prozesses treffen zu können. 

13.1 Kontinuierliche Zielkontrolle 

Eine regelmäßige und systematische Erfassung von wesentlichen Informationen zum regi-

onalen Entwicklungsprozess bietet die Möglichkeit einer kontinuierlichen Zielkontrolle. 

Grundlage dafür bilden hier u.a. die definierten Indikatoren inkl. der hinterlegten Zielwerte 

zu den Handlungsfeldzielen und die mit den Projektträgerinnen und -trägern abgeschlos-

senen Zielvereinbarungen. Auch unter Bezugnahme auf den von der Deutschen Vernet-

zungsstelle Ländlicher Räume herausgegebenen Leitfaden „Selbstevaluierung in der Regi-

onalentwicklung“ sind folgende Basisinformationen für eine regelmäßige Erfassung durch 

die Geschäftsstelle bzw. das Regionalmanagement festgelegt worden: 

§ Strategie-Informationen: vereinbarte und erreichte Zielwerte (Outputindikatoren 

Handlungsfelder), Anzahl der Projekte nach Handlungsfeldern und Jahren, Finanz-

volumen je Handlungsfeld und Jahr 
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§ Projektstatistiken: Projektträgerinnen und -träger, vereinbarte und erreichte Ziele 

(Zielvereinbarung Projektträgerinnen und -träger), Kosten, Förderung, Zeitraum 

§ Organisationsstruktur: Entscheidungswege, Besetzung der LAG sowie der Kom-

petenzgruppen, Arbeits-/Projektgruppen und Netzwerke in den Handlungsfeldern 

§ LAG- und Vorstandssitzungen: Anzahl, Termine, Beschlüsse, Teilnehmende 

§ Veranstaltungen: Anzahl (insgesamt und nach Handlungsfeld bzw. Thema/An-

lass), Teilnehmende, Anzahl Abstimmungsgespräche mit Akteurinnen und Akteuren 

in der Region 

§ Öffentlichkeitsarbeit: Anzahl Veröffentlichungen (insgesamt sowie nach Medium 

und Handlungsfeld bzw. Thema/Anlass), Besucherstatistik Website, Anzahl Teil-

nehmende an externen Veranstaltungen in- und außerhalb der Region 

§ Arbeitseinsatz Geschäftsstelle/REM: Arbeitszeitnachweise nach Tätigkeit 

Diese Basisinformationen werden kontinuierlich durch das Regionalmanagement erhoben 

und ausgewertet. Sie fließen in die Zwischen- und Schlussevaluierung ein. Bei Auffälligkei-

ten erfolgt ein Bericht im Rahmen der nächsten Gremiensitzungen. In den Sitzungen von 

LAG-Vorstand und LAG wird außerdem regelmäßig zum Stand der Projekte und zur Mittel-

bindung berichtet. Auch die regelmäßigen Jahresberichte fassen den Umsetzungsstand der 

Projekte und die Finanzlage zusammen und enthalten weiterhin Ausführungen zur Öffent-

lichkeitsarbeit, regionalbedeutsamen Projekten, möglichen neuen Entwicklungsansätzen 

und Änderungen der Rahmenbedingungen. 

Zur kontinuierlichen Begleitung und Bewertung des LEADER-Prozesses gehört in der Vog-

lerRegion ebenso der Erfahrungsaustausch mit anderen LEADER-Regionen. Speziell mit 

den angrenzenden Regionen bestehen bereits ein regelmäßiger Austausch und eine enge 

Zusammenarbeit. Darüber hinaus bieten die Angebote und Veranstaltungen der Deutschen 

Vernetzungsstelle Ländliche Räume in diesem Zusammenhang gute Möglichkeiten zur 

„Horizonterweiterung“, die in der Umsetzungsphase regelmäßig genutzt werden sollen. 

13.2 Zwischen- und Schlussevaluierung 

Das zweite, mindestens ebenso wichtige Element der Begleitung und Bewertung des LEA-

DER-Prozesses in der VoglerRegion sind zwei qualifizierte Selbstevaluationen: die  
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Zwischenevaluierung etwa zur Mitte der Umsetzungsphase sowie die Schlussevaluierung 

zum Ende. 

Mit der Zwischenevaluation (voraussichtlich 2026) möchte die LAG die Zielerreichung bis 

zum entsprechenden Zeitpunkt analysieren und mögliche Anpassungen und Optimierungs-

möglichkeiten im Hinblick auf die Strategieumsetzung ableiten – auch hinsichtlich möglicher 

Veränderungen der Rahmenbedingungen.  

Auf Grundlage der im vorangegangenen Abschnitt genannten und regelmäßig erfassten 

Basisinformationen inkl. der messbaren Outputindikatoren und der hinterlegten Zielwerte 

sowie der mit den Projektträgerinnen und -trägern abgeschlossenen Zielvereinbarungen 

analysiert das Regionalmanagement den Stand der Umsetzung. 

Für die Halbzeitbewertung soll zusätzlich wieder eine dann weiterentwickelte Bevölke-

rungsbefragung nach Vorbild der im Rahmen der REK-Fortschreibung durchgeführten On-

line-Umfrage Aufschluss über die Wirkungen und Wahrnehmung des regionalen Entwick-

lungsprozesses geben – auch und vor allem im Hinblick auf die Bewertung des bürger-

schaftlichen Engagements. 

Die entsprechenden Ergebnisse aus der Daten-Analyse und der Bevölkerungsbefragung 

werden im Rahmen einer LAG-Bilanzwerkstatt den LAG-Mitgliedern und allen interessier-

ten Bürgerinnen und Bürgern präsentiert, gemeinsam diskutiert und bewertet und ggf. 

Handlungsbedarfe sowie Anpassungen für die weitere Umsetzung abgeleitet.  

Im Zuge dessen sind auch strategische Anpassungen der Handlungsfeldziele und deren 

Indikatoren infolge der Zwischenevaluierung denkbar. Entsprechend gravierende Änderun-

gen der Entwicklungsstrategie werden dabei ausschließlich bei Zustimmung des zuständi-

gen Amtes für regionale Landesentwicklung vorgenommen. 

Eine Prüfung hinsichtlich der Wirkungen der realisierten Projekte und weiterer Aktivitäten 

der LAG soll auch am Ende der Förderperiode in Form einer Schlussevaluierung erfolgen. 

Dabei stehen ebenso die Untersuchung zur möglichen Verstetigung des Prozesses bzw. 

von einzelnen Maßnahmen und die Aktualisierung der SWOT-Analyse im Vordergrund.  

Methodisch ist hier ein Vorgehen analog zur Zwischenevaluation vorgesehen. Neben der 

Auswertung der Basisinformationen werden eine weitere Bevölkerungsbefragung durchge-

führt und die Ergebnisse in einem LAG-Perspektivworkshop diskutiert bzw. analysiert. Für 
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beide Evaluationen verfasst die Geschäftsstelle bzw. das Regionalmanagement einen Be-

richt, der anschließend veröffentlicht wird. 

Abb. 20: Evaluationsschema 

 Zwischenevaluierung Schlussevaluierung 

Inhalt/Ziel � Untersuchung Stand Um-
setzung / Zielkontrolle 

� ggf. Ableitung von Hand-
lungsbedarf und Anpas-
sungen 

� Untersuchung Stand Um-
setzung / Zielkontrolle 

� Untersuchung Fortsetzung 
Aktivitäten 

� Aktualisierung SWOT  

Methodik / Grund-
lage 

� Regelmäßige erfasste 
Basisinformationen 

� Bevölkerungsbefragung 
online 

� LAG-Bilanzworkshop 

� Regelmäßig erfasste 
Basisinformationen 

� Bevölkerungsbefragung 
online 

� LAG-Zukunftswerkstatt 

Akteurinnen und Ak-
teure 

� Geschäftsstelle/REM 

� LAG-Mitglieder 

� Interessierte Bürgerinnen 
und Bürger 

� Geschäftsstelle/REM 

� LAG-Mitglieder 

� Interessierte Bürgerinnen 
und Bürger 

Zeitpunkt (indikativ!) � 2024 � 2027 
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Anhang 1: Satzung der LAG 

 

 

Fassung vom 30.03.2022 

§ 1 

Regionale Partnerschaft,  

Gebietsabgrenzung, Name, Sitz, Rechtsform 

1. Die Lokale Aktionsgruppe ist eine Partnerschaft von Vertreterinnen und Vertretern der 

Zivilgesellschaft aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen sowie Vertreterin-

nen und Vertretern der Kommunen in der Region.  

2. Die Tätigkeit der Lokalen Aktionsgruppe bezieht sich auf die VoglerRegion, die das Ge-

biet der Samtgemeinden Bevern, Bodenwerder-Polle, Boffzen, Eschershausen-

Stadtoldendorf sowie der Stadt Holzminden im Landkreis Holzminden umfasst. Die Ab-

grenzung der Region ist dem REK (Regionalen Entwicklungskonzept) zu entnehmen.  

3. Die Lokale Aktionsgruppe, im Weiteren LAG genannt, trägt den Namen „Lokale Akti-

onsgruppe VoglerRegion im Weserbergland“. Sie hat ihren Sitz beim Landkreis Holz-

minden in Holzminden (Landkreis Holzminden als Geschäftsstelle).  

4. Die LAG ist ein nicht wirtschaftlicher Verein ohne Rechtsform. Der Verein ist selbstlos 

tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins 

dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 

keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein darf keine Personen durch 

Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigen. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 2 

Zweck und Aufgaben der LAG 
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1. Die LAG ist die Trägerin der Regionalen Entwicklungsstrategie, wie sie im Regionalen 

Entwicklungskonzept 2023-2027 dokumentiert ist.  

2. Die LAG setzt sich darin zum Ziel, die nachhaltige Entwicklung der VoglerRegion zu 

unterstützen. Dabei strebt sie insbesondere an, Identität und Engagement sowie die 

Lebensqualität in der Region zu steigern, die Naturraumpotentiale in Wert zu setzen, 

die regionale Wertschöpfung zu vergrößern und die gesellschaftliche Teilhabe zu si-

chern. 

3. Die wesentliche Aufgabe der LAG ist es, auf die Erreichung der formulierten Ziele hin-

zuarbeiten. Dazu beschließt, koordiniert und begleitet die LAG Maßnahmen und Pro-

jekte, die der Zielerreichung dienen. Sie überwacht die Zielerreichung in den Hand-

lungsfeldern anhand der definierten Indikatoren.  

4. Die LAG dokumentiert und evaluiert ihre Arbeit im Rahmen des im REK beschriebenen 

Evaluierungs- und Monitoringkonzeptes sowie gemäß landesrechtlicher Vorgaben. 

5. Die LAG überarbeitet und ergänzt das Entwicklungskonzept im Rahmen der Selbsteva-

luierung, soweit dies aufgrund der Erkenntnisse aus dem Monitoring oder aufgrund ge-

änderter Rahmenbedingungen erforderlich ist. 

6. Die LAG informiert alle wichtigen Akteurinnen und Akteure sowie die Öffentlichkeit früh-

zeitig und umfassend über ihre Arbeit und ihre Entscheidungen. Sie bindet alle relevan-

ten Akteurinnen und Akteure in die regionale Entwicklung ein und stellt die Zielerrei-

chung durch ihre Vernetzung mit anderen Strukturen und Prozessen sicher. 

7. Die LAG beteiligt sich am Erfahrungs- und Informationsaustausch mit anderen Regio-

nen im Leader-Netzwerk. 

§ 3 

Mitglieder 

1. Der LAG gehören stimmberechtigte und beratende Mitglieder an.  

2. Stimmberechtigte Mitglieder sind die öffentlichen Partnerinnen und Partner nach Nr. 3 

und die Wirtschafts- und Sozialpartnerinnen und Partner nach Nr. 4.  
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3. Als öffentliche Partnerinnen und Partner gehören der LAG an die Samtgemeinden Be-

vern, Bodenwerder-Polle, Boffzen, Eschershausen-Stadtoldendorf, die Stadt Holzmin-

den und der Landkreis Holzminden, jeweils vertreten durch die Hauptverwaltungsbe-

amtin bzw. den Hauptverwaltungsbeamten oder eine von ihr oder ihm auf Dauer be-

nannte Vertretung. 

4. Der Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartnerinnen und Partner beträgt mindestens       

50 % der stimmberechtigten Mitglieder der LAG. Die WiSo-Partnerinnen und Partner 

bilden die verschiedenen Handlungsfelder der Entwicklungsstrategie und die gesamte 

Region ab.  

5. Als beratende Mitglieder sind das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser 

(ArL Leine-Weser), je eine Vertreterin oder ein Vertreter aus jeden im Kreistag vertrete-

nen Fraktionen sowie die Landwirtschaftskammer Niedersachsen Mitglieder der LAG. 

Die LAG kann weitere Mitglieder als beratende Mitglieder ohne Stimmrecht zur LAG 

hinzuziehen. 

6. Die Mitglieder der LAG sind verpflichtet, an den LAG-Mitgliederversammlungen teilzu-

nehmen. Im Falle der Verhinderung einer Teilnahme einer WiSo-Partnerin oder eines 

WiSo-Partners an den LAG-Mitgliederversammlungen benennt die Person, die an einer 

Sitzung nicht teilnehmen kann, vor der Sitzung eine Vertretung, die auch der Gruppe 

der WiSo-Partner angehört. Dies ist entsprechend darzulegen. 

7. Beiträge werden von den Mitgliedern nicht erhoben. 

§ 4 

Mitgliedschaft 

1. Neue stimmberechtigte oder beratende Mitglieder können auf Antrag oder wenn dies 

die Arbeit am regionalen Entwicklungskonzept erfordert in die LAG aufgenommen wer-

den. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.  

2. Verliert ein öffentliches LAG-Mitglied die Vertretungsbefugnis der von ihm vertretenen 

juristischen Person, scheidet es mit dem gleichen Zeitpunkt aus der LAG aus. 
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3. Im Übrigen endet die Mitgliedschaft durch Austritt, Tod oder Ausschluss. Der Aus-

schluss durch den Vorstand kann erfolgen, wenn vereinsschädigendes Verhalten vor-

liegt. 

4. Wirtschafts- und Sozialpartnerinnen und Partner können auf eigenen Wunsch aus der 

LAG austreten. Die LAG beruft eine Nachfolge aus demselben oder einem verwandten 

Wirtschafts- oder Sozialbereich. 

§ 5 

Struktur der LAG 

1. Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung (im Folgenden LAG-Mitgliederver-

sammlung) und der Vorstand. 

2. Ergänzend können in einzelnen Handlungsfeldern Kompetenzgruppen die Umsetzung 

des Regionalen Entwicklungskonzepts begleiten. In ihnen wirken neben LAG-Mitglie-

dern Akteurinnen und Akteure, die in die Umsetzung der Maßnahmen und Projekte ein-

gebunden sind und weitere interessierte Bürgerinnen und Bürger der Region mit.  

3. Die laufende Arbeit der LAG wird durch die Geschäftsstelle unterstützt. Diese ist beim 

Landkreis Holzminden angesiedelt.  

§ 6 

LAG-Mitgliederversammlungen  

1. LAG-Mitgliederversammlungen finden mindestens halbjährlich statt. Weitere LAG-Mit-

gliederversammlungen können einberufen werden, sofern der regionale Entwicklungs-

prozess es erfordert. 

2. Zu LAG-Mitgliederversammlungen lädt die oder der Vorsitzende ein. Die Einladung und 

die Tagesordnung müssen den Mitgliedern spätestens zwei Wochen vor der Sitzung 

zugehen. Der Sitzungsdienst erfolgt digital über das Kreistagsinformationssystem des 

Landkreises Holzminden. In begründeten Einzelfällen kann die Tagesordnung kurzfris-

tig erweitert werden, sofern 2/3 des Gremiums und davon 50 % WiSo-Partnerinnen und 

-Partner einverstanden sind. 
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3. Die LAG-Mitgliederversammlungen sind öffentlich. Auf Antrag kann in besonderen Fäl-

len die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. 

4. Mitgliederversammlungen, ebenso wir Vorstandssitzungen, können nach Maßgabe der 

oder des Vorsitzenden auch virtuell durchgeführt werden.  

5. Verbindliche Beschlüsse können in Präsenz, online oder im Umlaufverfahren gefasst 

werden.  

6. Von den LAG-Mitgliederversammlungen wird ein Ergebnisprotokoll durch die Ge-

schäftsstelle gefertigt, das den Mitgliedern über das Kreistagsinformationssystem zur 

Verfügung gestellt wird.  

§ 7  

Beschlussfassung der LAG-Mitgliederversammlung 

1. Der Beschlussfassung der LAG-Mitgliederversammlung unterliegen 

a. Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung des Regionalen Entwicklungskon-

zepts 

b. die Wahl der oder des Vorsitzenden, der oder des stellvertretenden Vorsit-

zenden und der WiSo-Partnerinnen und -Partner im Vorstand für die Dauer 

von zwei Jahren sowie ihre Abberufung 

c. die Änderung der Satzung 

d. die Auflösung des Vereins. 

2. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Im Vertretungsfall kann das Stimmrecht übertragen 

werden. Die Protokollführung ist über die Vertretung vor der Sitzung zu informieren, sie 

informiert ihrerseits die Sitzungsleitung. 

3. Bei ihren Mitgliederversammlungen ist die LAG beschlussfähig, wenn ordentlich einge-

laden wurde und mindestens 50 % der Anwesenden zur Gruppe der Wirtschafts- und 

Sozialpartnerinnen und -partner zählen.  

4. Beschlüsse der LAG-Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwe-

senden Mitglieder gefasst. Für eine Änderung der Satzung ist eine Zweidrittelmehrheit 

der anwesenden Mitglieder erforderlich.  
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5. Für Beschlüsse muss der Anteil der von Wirtschafts- und Sozialpartnerinnen und -part-

nern abgegebenen Stimmen mindestens 50 % betragen.  

6. An Beschlüssen, die Mitglieder der LAG persönlich oder als Vertreterin oder Vertreter 

einer Organisation direkt betreffen dürfen diese nicht mitwirken. In keinem Fall darf 

durch die Auswahlentscheidung der an der Entscheidung beteiligten Person selbst, ih-

ren Angehörigen oder einer von ihnen vertretenen natürlichen Person oder juristischen 

Person ein unmittelbarer Vorteil oder Nachteil verschafft werden. Angehörige sind alle, 

zu deren Gunsten dem Mitglied des Entscheidungsgremiums in einem Strafverfahren 

das Zeugnisverweigerungsrecht aus persönlichen Gründen zustehen würde. Die Mit-

wirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Mitglieds an der Ent-

scheidung hat grundsätzlich die Ungültigkeit der Entscheidung nur zur Folge, wenn sie 

für das Abstimmungsergebnis entscheidend war.  

7. Ist die LAG-Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, weil die erforderliche Anzahl 

von stimmberechtigten Personen für die Wirtschafts- und Sozialpartnerinnen und -part-

ner nicht ausreicht, wird ein Vorbehaltsbeschluss gefasst. Anschließend werden die Vo-

ten der fehlenden stimmberechtigten Mitglieder schriftlich eingeholt. 

8. Beschlüsse können im Umlaufverfahren gefasst werden. In diesem Fall gilt, dass eine 

Entscheidung gültig ist, wenn mindestens 50 % der abgegebenen Stimmen von den 

Wirtschafts- und Sozialpartnerinnen und -partnern stammen und eine einfache Mehrheit 

vorliegt. Das Votum der stimmberechtigten LAG-Mitglieder ist binnen 14 Tagen nach 

Einstellung der Beschlussvorlage(n) in das Kreistagsinformationssystem abzugeben.   

9. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

§ 8 

Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus der oder dem Vorsitzenden, der oder dem stellvertretenden 

Vorsitzenden und vier weiteren öffentlichen Partnerinnen und Partnern sowie sechs 

WiSo-Partnerinnen und -partnern. Die öffentlichen Partner setzen sich aus den jeweili-

gen Hauptverwaltungsbeamten der beteiligten Kommunen oder deren auf Dauer be-

nannten Vertreter zusammen. Die WiSo-Partnerinnen und -partner im Vorstand 
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vertreten aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit die wesentlichen Ziele und Themen der 

Entwicklungsstrategie und sind überörtlich tätig.  

2. Der Vorstand bereitet die LAG-Mitgliederversammlungen vor.  

3. Die LAG-Mitgliederversammlungen werden von der oder dem Vorsitzenden, bei Verhin-

derung von ihrer oder seiner Stellvertretung, geleitet. Sie oder er vertritt die LAG Vog-

lerRegion nach außen. 

4. Zu den Sitzungen des Vorstandes, die nach Bedarf, aber mindestens vor jeder LAG-

Mitgliederversammlung stattfinden, lädt die oder der Vorsitzende mit einer Frist von ei-

ner Woche unter Beifügung der Tagesordnung ein, in dringenden Fällen kurzfristig. 

5. Über das Ergebnis der Beratungen des Vorstandes ist eine Niederschrift von der Ge-

schäftsstelle zu fertigen und den Vorstandsmitgliedern zuzuleiten.  

6. Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich. 

7. Vertretungsberechtigt im Sinne des § 26 BGB sind die oder der Vorsitzende und ihre 

oder seine Vertretung. 

§ 9 

Salvatorische Klausel 

Sollte(n) eine (oder mehrere) Bestimmung(en) dieser Satzung gegen einschlägige gesetz-

liche Vorschriften verstoßen, so gelten insoweit die gesetzlichen Bestimmungen. Die übri-

gen Bestimmungen dieser Satzung werden davon nicht berührt. 

§ 10 

Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tag ihrer Verabschiedung in Kraft. 

 

Holzminden, den 30.03.2022 
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Anhang 2: Übersicht der Samtgemeinden und Mitglieds-
gemeinden der VoglerRegion 

Name Fläche (km2) 
(Gebietsstand 

31.12.2020) 

Einwohner  
(Stand  

31.12.2020) 

Einwohner/km2 

Bevern, SG 66,57 5.803  87,17 

Bevern, Flecken 33,33 3.831  114,94 

Golmbach 15,95 893  55,99 

Holenberg 7,38 408  55,28 

Negenborn 9,92 671  67,64 

 

Bodenwerder-Polle, SG 215,37 14.821  68,82 

Bodenwerder, Stadt 29,05 5.588  192,36 

Brevörde 13,63 590  43,29 

Halle 28,84 1.511  52,39 

Hehlen 21,68 1.869  86,21 

Heinsen 18,62 768  41,25 

Heyen 8,35 449  53,77 

Kirchbrak 18,47 976  52,84 

Ottenstein, Flecken 32,92 1.152  34,99 

Pegestorf 8,34 368  44,12 

Polle, Flecken 21,24 1.134  53,39 

Vahlbruch 14,23 416  29,23 
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Boffzen, SG 37,80 6.609  174,84 

Boffzen 8,08 2.656  328,71 

Derental 9,23 591  64,03 

Fürstenberg 3,29 1.023  310,94 

Lauenförde, Flecken 17,20 2.339  135,99 

 

Holzminden, Stadt 88,24 19.790  224,27 

 

Eschershausen-
Stadtoldendorf, SG 

132,65 15.458  116,53 

Arholzen 5,36 394  73,51 

Deensen 11,05 1.353  122,44 

Dielmissen 7,52 774  102,93 

Eimen 16,36 843  51,53 

Eschershausen, Stadt 23,92 3.461  144,69 

Heinade 9,09 849  93,40 

Holzen 6,61 523  79,12 

Lenne 5,68 664  116,90 

Lüerdissen 6,95 392  56,40 

Stadtoldendorf, Stadt 24,92 5.636  226,16 

Wangelnstedt 15,19 569  37,46 

 

gemeindefreie Gebiete 117,43   

 

VoglerRegion 658,06 62.481 94,9 

  

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen: A I 2 - hj 2 / 2020, Bevölkerung der Gemeinden am 31.12.2020  
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Anhang 3: Beschlussfassung / Teilnahme- und Kofinan-
zierungserklärungen 

 

Sachstand Beschlussfassung REK 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung der LAG VoglerRegion im Weserbergland vom 

30.03.2022 in Bodenwerder-Buchhagen ist der nachfolgende Beschluss gefasst worden: 

„Die LAG VoglerRegion beschließt, das Regionale Entwicklungskonzept „VoglerRegion. 

Echt! Lebenswert“ wie unter TOP 4 beschrieben fortzuschreiben.“ 

 

Bei insgesamt 20 abgegebenen Stimmen (15 WISO, 5 öffentliche Partner) ist folgendes 

Ergebnis der Beschlussfassung festzuhalten: Der Beschluss erfolgt einstimmig. 

 
Interessen-
konflikt Ja  

Interessen-
konflikt Nein  

Abstimmung  
Ja  

Abstimmung 
Nein  

Abstimmung 
Enthaltung  

0  20  20  0  0  
 

 

Sachstand Beschlussfassung zur Teilnahme / Kofinanzierung: 

Kommune (geplante) Beschlussfassung 

Bevern 20.06.2022 

Bodenwerder-Polle 24.03.2022 

Boffzen 22.02.2022 

Eschershausen-Stadtoldendorf 15.02.2022 

Stadt Holzminden 08.03.2022 

Landkreis Holzminden 13.06.2022 
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Anhang 4: Kooperationserklärungen 
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Anhang 5: Bewertungsbogen zur Projektauswahl 
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Anhang 6: LAG VoglerRegion – Evaluationsbericht für die 
Förderperiode 2007-2013 

 

  

Selbstevaluierung 2021 
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Anhang 7: Auszug Öffentlichkeitsarbeit 

  

1. Expertenworkshop Freizeit & Touris-

mus 

1. Expertenworkshop Soziales Miteinander 

- Diskussion in Kleingruppen 

 

 

Screenshot des zwei-

ten Workshops im 

Handlungsfeld 1, Na-

tur-, Umwelt-, Klima-

schutz 
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Conceptboard des 

zweiten Workshops 

des Handlungsfelds 4, 

Soziales Miteinander 
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https://www.meine-onlinezeitung.de/region-aktiv/29245-buergerbefragung-zur-entwicklung-der-region-leader-region-holzminden-startet-on-

linebefragung 

 
 
 
 
https://www.meine-onlinezeitung.de/region-aktiv/30883-buergerbefragung-macht-mut-impulse-fuer-das-neue-leader-programm 

 

https://www.meine-onlinezeitung.de/region-aktiv/29245-buergerbefragung-zur-entwicklung-der-region-leader-region-holzminden-startet-onlinebefragung
https://www.meine-onlinezeitung.de/region-aktiv/29245-buergerbefragung-zur-entwicklung-der-region-leader-region-holzminden-startet-onlinebefragung
https://www.meine-onlinezeitung.de/region-aktiv/30883-buergerbefragung-macht-mut-impulse-fuer-das-neue-leader-programm
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Anhang 8: Startprojekte 

Kommunaler Klimaschutzplan 

 

  



 
 

Projektsteckbrief  

  

Projekttitel: Klimaschutzplan Ottenstein 

Projektträger: 

Ansprechpartner, Kon-
taktdaten 

 

Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH 

Hefehof 8 

31785 Hameln 

Bauassessor Dipl.-Ing. Patrick Bienstein 

Projekthintergrund /  
Ausgangssituation: 

Was ist Auslöser für 
das Projekt? 

 

 

 

Im Klimaschutzplan 2016 hat die Bundesregierung die Reduzierung der 
Treibhausgas-Emissionen um 80 bis 95 % bis zum Jahr 2050 beschlossen. 
Das Erreichen der Klimaschutzziele und die Umsetzung der Energiewende 
werden die deutsche Energieversorgung komplett umgestalten und erfor-
dern einen umfassenden Strukturwandel vor Ort. Mit der Fridays-For-Fu-
ture-Bewegung und dem Beschluss des Klimapaketes Ende 2019 hat sich 
die Bedeutung des Thema Klimaschutz seitdem weiter als eines der wich-
tigsten Politikfelder manifestiert. 
 
Klimaschutz ist nicht zuletzt auch eine vordringliche kommunale Aufgabe. 
Effektiver und wirkungsvoller Klimaschutz vor Ort kann dabei nur gelin-
gen, wenn die finanziellen und personellen Kapazitäten in den Kommu-
nen gebündelt und zielgerichtet eingesetzt werden. Hierfür schafft ein auf 
die lokalen Gegebenheiten zugeschnittener Kommunaler Klimaschutz-
plan die notwendige Grundlage.  
 
Mit dem Klimaschutzkonzept für den Landkreis Hameln Pyrmont von 
2010, dem Klimaschutzteilkonzept von 2016 sowie dem Masterplan 100 
% Klimaschutz von 2018 liegen auf Kreisebene bereits wertvolle Vorarbei-
ten vor. Diese gilt es nun aufzugreifen, zu nutzen, auf die kommunale 
Ebene zu transformieren und in einen konkreten Maßnahmenkatalog für 
einen überschaubareren Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren zu über-
führen, der das langfristige Ziel „2045“ erreichbar macht. 

Zielsetzung / Projekt-
beschreibung: 

Welches Ziel wird ver-
folgt? 

Was genau soll ge-
macht werden? 

Welche konkreten 
Schritte sollen dazu ge-
macht werden? 

 

Die Klimaschutzagentur Weserbergland möchte Ottenstein gerne bei der 
Erstellung eines solchen Kommunalen Klimaschutzplans unterstützen.  
Die Umsetzung ist in verschiedene Module aufgeteilt:  
Modul 1: Grundlagenermittlung 
 
Der Kommunale Klimaschutzplan für Ottenstein baut auf der bei der Kli-
maschutzagentur vorhandenen Datengrundlage aus dem Masterplan, 
dem Klimaschutzkonzept und dem Klimaschutzteilkonzept für den Land-
kreis und dem Kommunalen Energiemanagement auf aus dem vorange-
gangenen Energie-Effizienz-Netzwerk auf. Insbesondere über das 
Energiemanagement liegen für Ottenstein bereits konkrete Daten für 
kommunale Liegenschaften vor. Weitere Daten für Ottenstein und seine 
Ortsteile werden im Zuge der Grundlagenermittlung zusammengetragen 
und gemeinsam mit dem Auftraggeber zu einem gemeinsamen Datensatz 
zusammengeführt.  
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Modul 2: Themenspezifische Workshops mit den kommunalen Vertre-
tern Ottenstein (Politik, Verwaltung) 
 
Der Kommunale Klimaschutzplan soll ausschließlich umsetzungsorien-
tierte und in einem greifbaren Zeithorizont zu realisierende Maßnahmen 
enthalten. Die Grundlage hierfür bilden themenspezifische Workshops (z. 
B. zu den Themen Erneuerbare Energien, Energetische Sanierung von Be-
standsgebieten, zukünftige Mobilität) mit den kommunalen Vertretern 
Ottenstein (Politik, Verwaltung), die Ihre Kommune aus dem Alltagsge-
schäft am besten kennen und die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen ge-
nau einschätzen können. Vorbereitet und geleitet werden die Workshops 
vom interdisziplinär besetzten Expertenteam der Klimaschutzagentur 
Weserbergland.  
 
Modul 3: Erarbeitung eines kommunalspezifischen Maßnahmenpakets 
 
Die Ergebnisse der Workshops mit der Kommunalverwaltung werden un-
ter Beachtung eines greifbaren Zeithorizonts von fünf bis zehn Jahren in 
konkrete Maßnahmen überführt, die hinsichtlich ihrer Wirkung und des 
notwendigen finanziellen wie personellen Aufwandes bewertet und prio-
risiert werden. Dazu bereitet die Klimaschutzagentur Weserbergland die 
Maßnahmen steckbriefartig auf und bringt sie in einen zeitlichen Ablauf-
plan. Besondere Berücksichtigung soll dabei auf ohnehin anstehenden 
kommunalen Aktivitäten (z. B. Modernisierungsvorhaben, geplantes Neu-
baugebiet etc.) liegen, die ohnehin anstehen, aber einen stärkeren Fokus 
auf das Thema Klimaschutz erhalten. Auch eine Angabe von Fördermög-
lichkeiten zur Finanzierung der einzelnen Maßnahmen sind Bestandteil 
der Ausarbeitung. 
 
 
Modul 4: Einbindung weiterer kommunaler Akteure 
 
Für die Erstellung eines möglichst umsetzungsorientierten Kommunalen 
Klimaschutzplans für Ottenstein ist die Einbindung weiterer Akteure von 
entscheidender Bedeutung. Als Akteure sind hier u. a. zu nennen: 
 

- Kommunale Unternehmen, wie  
- Stadt-/Gemeindewerke 
- Wasserversorger 
- Abwasserentsorger 
- Nahverkehrsbetriebe 

- Ortsbeiräte und Ortsbürgermeister*innen 
- Vereine, 
- Vor-Ort aktive Bürger*innen-Gruppen. 
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Mit diesen Akteursgruppen werden zielgruppenspezifische Gespräche, 
Workshops o. ä. durchgeführt, um die jeweiligen Wünsche und Erwartun-
gen an eine klimaverträgliche Kommune aufzunehmen und in den zu er-
stellenden Kommunalen Klimaschutzplan einfließen zu lassen.  
 
Modul 5: Einbindung außerörtlicher Institutionen 
Die Erarbeitung von Klimaschutzmaßnahmen für Ottenstein bedingt, dass 
auch Institutionen, die nicht direkt in der Kommune ansässig sind, mit ein-
zubeziehen sind. Insbesondere zu erwähnen: 
 

- Umliegende Kommunen 
- Landkreise, neben dem Ldkr. Hameln-Pyrmont auch die angren-

zende Region Hannover und der Ldkr. Hildesheim 
- Überörtliche Ver- und Entsorgungsbetriebe 
- Überörtliche Verkehrsbetriebe. 

 
Diese Institutionen haben einen erheblichen Einfluss auf die Gestal-
tungsmöglichkeiten der Kommune bei der örtlichen Umsetzung eines 
wirkungsvollen Klimaschutzes.  
 
Modul 6: Abschlussbericht – Endbearbeitung 
Modul 6 beinhaltet die Zusammenfassung der Ergebnisse und redaktio-
nelle Erstellung des Kommunalen Klimaschutzplans. Dazu zählen folgende 
Elemente: 
 

- Beschlussvorlagen für die obersten Entscheidungsgremien 
- Präsentation der Ergebnisse 
- Zusammenfassung der Ergebnisse des Klimaschutzplans (Kurzfas-

sung) 
- Separate Zusammenstellung des Maßnahmenkatalogs 

 

Erwarteter Nutzen: 

Welchen Mehrwert 
bietet das Projekt auf 
lokaler oder regionaler 
Ebene oder sogar dar-
über hinaus? 

Ist das Vorhaben be-
sonders innovativ oder 
modellhaft übertrag-
bar? 

Mit dem kommunalen Klimaschutzplan erhält die Kommune einen Fahr-
plan Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen und kann den Klimaschutz da-
mit fest im kommunalen Handeln verankern. Auf Grundlage des vom 
Landkreis erarbeiteten Masterplans werden in diesem Konzept kommu-
nenspezifische Maßnahmen mit den Kommunalen Vertretern erarbeitet, 
die die Kommune auf Ihren Weg in die Klimaneutralität führen.  

Nach der Erstellung des Startkonzeptes in Ottenstein ist eine Erstellung 
auf für jede weitere Kommune im Fördergebiet möglich.   
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Durchführungsort: 

Wo (Ort, Region) soll 
das Projekt durchge-
führt werden? 

 

Die Erstellung des Konzeptes erfolgt vor Ort in der Kommune in Form 
von Workshops und nach Bedarf in online Abstimmungen. Das Ergebnis 
des Konzeptes wird in einer Sitzung des Rats vorgestellt und beschlos-
sen.  

Durchführungszeit-
raum, nächste Schritte: 

 

 

 

 

 

Die Durchführung startet im ersten Quartal 2023 nach Bewilligung der 
Fördermittel 

Projektbeteiligte /   
Kooperationspartner: 

Name, Einrichtung, 
Funktion im Projekt 

 

 

 

Die Erstellung des Klimaschutzplans erfolgt in enger Zusammenarbeit 
mit  

- Kommunale Unternehmen, wie  
- Stadt-/Gemeindewerke 
- Wasserversorger 
- Abwasserentsorger 
- Nahverkehrsbetriebe 

- Ortsbeiräte und Ortsbürgermeister*innen 
- Vereine, 
- Vor-Ort aktive Bürger*innen-Gruppen  

 

Kostenplanung: Für folgende Positionen entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von: 
 

Position Euro 

 Modul 1 Grundlagenermittlung 4500 

 Modul 2 Themenspezifische Workshops mit der 
Kommunalverwaltung 2500 

 Modul 3 Erarbeitung eines kommunalspezifi-
schen Maßnahmenpaketes 3000 

 Modul 4 Einbindung weiterer kommunaler Ak-
teure 2000 

 Modul 5 Einbindung von außerörtlichen Instituti-
onen 1500 

 Modul 6 Abschlussbericht Endbearbeitung 1500 

Gesamtkosten: 15.000 
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Finanzierung 

Angestrebter LEADER-
Beitrag, Eigenmittel, 
Mittel Dritter 

 

 

 

 

Gesamtkosten:  15.000 Euro brutto 

Angestrebter LEADER Beitrag: 10.500 Euro 

Eigenmittel: 4.500 Euro  

 

  

 

 

Hameln, 26.04.2022       ppa. Verena Michalek 
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Gründachkataster 
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Projekttitel: Erstellung eines Gründachkataster für den Landkreis Holzminden 

Projektträger: 

Ansprechpartner, Kon-
taktdaten 

 

Landkreis Holzminden, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung  

Dr. Jutta Klüber-Süßle 

Bgm-Schrader-Str. 24 

37603 Holzminden 

05531-707-112 

kreisentwicklung-wifoe@landkreis-holzminden.de 

Projekthintergrund /  
Ausgangssituation: 

Was ist Auslöser für 
das Projekt? 

 

 

 

Mit dem Strategiepapier Masterplan 100% Klimaschutz hat sich der 
Landkreis Holzminden politisch verpflichtet aktiv den Klimaschutz zu un-
terstützen. Mit Hilfe des vorhandenen Solardachkatasters erhalten inte-
ressierte Bürger*innen, Unternehmen und Gemeinden lokalspezifische 
Information zur Produktion von Solarenergie. Mit dem Ausbau der Er-
neuerbaren Energien wird somit der Klimaschutz forciert.  

Klimaschutz ist aber nur eine Seite der Medaille. Unausweichlichen Än-
derungen des Klimas (Hochwasser, Hitze, etc.) müssen wir zeitnah be-
gegnen. Mit Hilfe eines Gründachkatasters können Dachflächen 
identifiziert werden, die sich zur Begrünung eignen und somit dem Kli-
mawandel begegnen.  

Der Projektträger hat bereits positive Erfahrungen mit dem Solarportal 
gesammelt, sodass auch für dieses Vorhaben eine stetige Nachfrage des 
Gründachkatasters erwartet wird.  

Zielsetzung / Projekt-
beschreibung: 

Welches Ziel wird ver-
folgt? 

Was genau soll ge-
macht werden? 

Welche konkreten 
Schritte sollen dazu ge-
macht werden? 

 

Mit Hilfe von Befliegungsdaten und speziellen Berechnungen werden die 
Dachflächen auf Ihre Eignung für Pflanzen und Moose geprüft. Die Er-
gebnisse werden in einem Geografischen Informationssystem leicht ver-
ständlich dargestellt. Dafür brauchen Nutzende nur Ihre Adresse 
eingeben und auf das Gebäude klicken. 

Das Gründachkataster zeigt durch Einfärbung der Dachflächen nicht nur 
an, wie gut sich das Gebäude für ein Gründach eignet, sondern über eine 
Detailanalyse können auch die eingesparte Abwassermenge, die CO2-Ab-
sorption und der gehaltene Feinstaub pro Jahr geschätzt werden.  

Um die Bekanntheit des Beratungsinstruments sicherzustellen ist eine 
Informationskampagne geplant. Fachspezifische Informationen werden 
in speziellen Formaten (z.B. Exkursionen) vermittelt. Ziel ist eine ent-
sprechende Sensibilisierung der Gebäudebesitzer und die Erhöhung des 
Anteils der Gründächern.  

Erwarteter Nutzen: 

Welchen Mehrwert 
bietet das Projekt auf 
lokaler oder regionaler 

Interessierte erhalten fachspezifische Informationen zu Ihren Gebäude-
dach und dessen Eignung zur Begrünung. Direkte Handlungsempfehlun-
gen werden gegeben.  



 
 

Projektsteckbrief  

  

Ebene oder sogar dar-
über hinaus? 

Ist das Vorhaben be-
sonders innovativ oder 
modellhaft übertrag-
bar? 

Ein Gründach verbessert durch seine Kühlungsleistung gerade im versie-
gelten Raum das lokale Klima. Ein weiterer Vorteil ist der Rückhalt von 
Regenwasser. Hierdurch wird gerade bei Starkregenereignissen die Ka-
nalisation entlastet und somit aktiv dem Klimawandel begegnet. Durch 
die Bindung von Kohlenstoff in den Pflanzen werden Treibhausgase ver-
ringert. In der Masterplan 100% Klimaschutz Region Weserbergland (LKs 
Hameln-Pyrmont, Holzminden, Schaumburg) und in Südniedersachsen 
gibt es bisher noch kein Gründachkataster eine Übertragbarkeit auf wei-
tere Landkreise ist möglich.  

Durchführungsort: 

Wo (Ort, Region) soll 
das Projekt durchge-
führt werden? 

Gebietskulisse des LK Holzminden 

Durchführungszeit-
raum, nächste Schritte: 

 

 

 

 

• April 2023 Ausschreibung und Auftragsvergabe  

• Juli 2023 grafische Erstellung des Portals 

• August/Sept. 2023 Bewerbung des Portals 

• Herbst 2023 Erprobungsphase 

• Projektende 31.12.2023 Übergang in den Regelbetrieb 

• Abschluss des Projektes 31.12.2023 

Projektbeteiligte /   
Kooperationspartner: 

Name, Einrichtung, 
Funktion im Projekt 

Landkreis Holzminden 
Klimaschutzmanagement – Frau Dr. Hartmann à fachliche Betreuung 
Koordinierungsstelle GIS – Herr Westarp à administrative Betreuung 

Kostenplanung: Für folgende Positionen entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe 
(netto) von: 
 

Position Euro 

§ Externe Auftragsvergabe  12.700,00 

§ Kampagnenarbeit  7.000,00 

Gesamtkosten: 19.700,00 
 

Finanzierung 

Angestrebter LEADER-
Beitrag, Eigenmittel, 
Mittel Dritter 

LEADER Beitrag 70% der Nettokosten: 13.790,-€ 

Eigenmittel des LK Holzminden: 9.653,-€ 

 

Holzminden, 10.03.2022 

Ort, Datum       Unterschrift 



 
Regionales Entwicklungskonzept 2023 - 2027 
 

Seite | 167  

 

Panoramastrecke 
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Mehrzweckhalle Dohnsen 
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Treidelpfad am Weserbogen 
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Projekttitel: Treidelpfad am Weserbogen 

Projektträger: 

Ansprechpartner, Kon-
taktdaten 

Flecken Polle sowie die Gemeinden Brevörde, Heinsen und Pegestorf 

Gemeindedirektor Thomas Steffe, Bürgermeister Thomas Bodenhage, 
Flecken Polle. E-Mail: flecken@polle-weser.de 

Projekthintergrund /  
Ausgangssituation: 

Was ist Auslöser für 
das Projekt? 

 

 

 

Der Wunsch nach einer Wiederbelebung des historischen Treidelpfades 
entlang der Weser entstand bereits 2020 bei einer Ideenwerkstatt im 
Rahmen der Antragstellung auf Aufnahme in das Dorfentwicklungspro-
gramm. Mittlerweile sind die vier Gemeinden aufgenommen und be-
schäftigen sich intensiv mit ihrer Entwicklung. Dabei könnte der 
Treidelpfad ein wichtiges gemeinsames Projekt mit identitätsstiftender 
Wirkung werden, stößt jedoch im Rahmen der DE-Förderung an Gren-
zen: Denn zwischen den Dörfern ist eine Förderung nach wie vor fast 
ausgeschlossen, besonders wenn es um touristische Potenziale geht. Da-
mit einhergehend wird ein Zusammenwachsen der Dörfer zu einer at-
traktiven Dorfregion für alle jedoch ebenfalls deutlich erschwert! Die 
vier Gemeinden bringen den Treidelpfad deshalb als Kooperations- und 
Leitprojekt zum Start in die neue LEADER-Förderphase ein. 

„Treideln“ auch Schiffziehen, ist das Ziehen von Schiffen auf Wasserwe-
gen durch Menschen oder Zugtiere. Dabei wurden Schiffe in der Regel 
nur stromauf getreidelt und stromab durch die Strömung oder den Wind 
angetrieben. Auch auf der Weser wurden seit dem Mittelalter Weser-
kähne gegen die Strömung getreidelt beziehungsweise auf sehr kurzen 
Strecken auch gestakt. Auf der Talfahrt wurde aufgrund der ausreichen-
den Strömung des Flusses gestiefelt. Im 18. Jhdt. wurde auf der Weser 
der Menschenzug durch den Pferdelinienzug ersetzt. (www.wikipe-
dia.org, Zugriff: 28.03.2022) 

Der sog. Treidelpfad möchte diese Geschichte aufnehmen und möglichst 
direkt am Weserufer einen neuen Weg bereiten. Seitdem es den belieb-
ten Weserradweg entlang des östlichen Weserufers gibt, hadern die 
links der Weser gelegenen Dörfer damit, dass sie nicht „dazugehören“. 
Somit ist es ein wichtiges Ziel dieser Dörfer eine reizvolle Wegeverbin-
dung als Pendant zu schaffen, die die Rad- aber auch die Wandertou-
rist*innen von nah und fern auch mal an das linke Weserufer und auf die 
reizvolle Hochebene lockt.  

Zielsetzung / Projekt-
beschreibung: 

Welches Ziel wird ver-
folgt? 

Was genau soll ge-
macht werden? 

Ein neuer, der historischen Idee des Treidelns nachempfundener, Weg 
entlang des Weserbogens soll über eine 16 km lange Strecke eine Ver-
bindung der Weserdörfer zwischen Heinsen und Pegestorf schaffen. Jen-
seits des vielbefahrenen Weserradweges aber auch als Ergänzung dazu 
kann ein Treidelpfad eine ganz neue touristische Attraktion werden: 

- für Campinggäste in Heinsen, Polle (bald wieder) und Grave als neue 
Freizeitbeschäftigung,  
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Welche konkreten 
Schritte sollen dazu ge-
macht werden? 

 

- für Kanubegeisterte und sonstige Wassersportler*innen zum treideln 
von Anlegestelle zu Anlegestelle oder  

- für alle Radfahrenden auf dem Weserradweg von der Graver Fähre bis 
zur Poller Fähre oder zur Heinser Fähre und selbstverständlich auch  

für die Einheimischen um unabhängig von der Bundesstraße von Dorf zu 
Dorf zu kommen und als identitätsstiftendes gemeinsames Projekt zum 
Start in die neue LEADER-Förderphase und gleichzeitig in die Dorfent-
wicklung am Weserbogen.  

Aufenthaltsqualitäten und Naturerleben direkt am Flussufer, Wasser-
wandern mal anders –als die moderne Form des Treidelns – in Kombina-
tion mit SUP Boards oder Kanus oder für Geübte auch zum Schwimmen 
sowie insgesamt ganz neue Eindrücke für Einheimische und Tourist*in-
nen werden dadurch ermöglicht.  

Die Entwicklung, Planung und Realisierung des Treidelpfades sollen wie 
folgt gelingen: 

1. Schritt - als Fundament für die weitere Planung soll eine Machbar-
keitsstudie erarbeitet werden: Eine detaillierte Bestandsaufnahme 
durch eine Vor-Ort-Begehung dient dafür als Grundlage, zum einen für 
ggf. erforderliche Trassenvarianten, zum anderen zur Klärung von 
Grunderwerbs- und damit Akzeptanzfragen und anderen Rahmenbedin-
gungen z.B. inwieweit Arten-, Landschafts- und Naturschutz betroffen 
sind, wie der Hochwasserschutz eingehalten werden kann, aber auch um 
die Attraktivität einer solchen Strecke sowie die zu erwartenden Ge-
samtkosten zu ermitteln. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie sollte auch 
bereits eine Projektgruppe mitarbeiten, um den Erfahrungsschatz derer, 
die sich entlang der Weser auskennen oder hier Land besitzen, bereits 
frühzeitig einzubinden. Zusätzlich wird das Schaffen von Spiel- und Be-
wegungspunkten entlang des neuen Weges im Rahmen der Machbar-
keitsstudie thematisiert, um hierfür passende Standorte zu entwickeln. 

Parallel dazu soll als Startevent bereits eine Aufenthaltsfläche mit Infor-
mation/Werbung für den hier entstehenden Treidelpfad gebaut werden. 

2. Schritt – Auf Grundlage der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie soll 
ein Gesamtkonzept für den Treidelpfad entstehen und dann die kon-
krete Planung des Streckenverlaufs und des Ausbaus ausgearbeitet wer-
den. Erforderlicher Grunderwerb kann parallel bereits in die Wege 
geleitet werden.  

3. Schritt – Ausbau von Wegeabschnitten sowie das Herstellen von er-
weiterten Rastplätzen an besonders schönen Orten entlang der Weser 
als Bankplätze mit Bänken, Tisch und Abfallbehälter sowie Plätze mit 
Sonnenliegen o.ä. einschl. Aufstellen von Hinweis- und Infoschildern. 

+ Sanierung der Lonaubachbrücke bei Polle  
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Die Machbarkeitsstudie soll mit Beginn der Förderphase 2023 gestartet 
werden, die Planung zeitlich darauf aufbauend voraussichtlich im Laufe 
des Jahres 2023 und die Umsetzung kann in Abschnitten direkt daran an-
schließend erfolgen. 

Erwarteter Nutzen: 

Welchen Mehrwert 
bietet das Projekt auf 
lokaler oder regionaler 
Ebene oder sogar dar-
über hinaus? 

Ist das Vorhaben be-
sonders innovativ oder 
modellhaft übertrag-
bar? 

Wandern in Verbindung mit Wassersport, Angeln und Kultur ist eine um-
weltfreundliche Art der Freizeitgestaltung mit wachsender Bedeutung. 
Bisher ist die Weser besonders für den Radtourismus oder zum Kanufah-
ren bekannt. Der sog. Treidelpfad würde die Freizeitmöglichkeiten an 
der Weser zwischen Heinsen und Pegestorf deutlich aufwerten und um 
eine noch fehlende Attraktion ergänzen. 
Nicht erst durch die Corona-Pandemie haben die Naherholung vor der 
Haustür und der Urlaub in Deutschland einen kräftigen Schub erhalten. 
Hierin zeigt sich auch der Nutzen für die Menschen in den Dörfern: Eine 
autounabhängige Verbindung zwischen den Dörfern auch für ältere Kin-
der zu Verabredungen, als Weg zum Kindergarten oder zu Kursen und 
Veranstaltungen, die im Nachbardorf stattfinden, wird seit Langem ver-
misst. Ebenso ist eine direktere Möglichkeit zur Nutzung von Treffpunk-
ten und Plätzen für die Bevölkerung insgesamt sowie eine neue belebte 
Sport- und Joggingstrecke für die Feierabenderholung einschl. Spiel- und 
Bewegungspunkte oder für gemütliche Spaziergänge gewünscht. Eine 
Stärkung der aktuellen klimapolitischen Zielsetzung geht damit einher. 
Im regionalen Umfeld gibt es durch den Weserradweg bereits eine regi-
onale Radwegverbindung sowie mit der über Brevörde zur Hochebene 
hoch geplanten Panoramatour auch eine neue E-Bike-Strecke Richtung 
Ottenstein und Bad Pyrmont. Hieran anknüpfend könnten Abschnitte 
des Treidelpfades für eine Abwechslung sorgen und die Freizeitgestal-
tung abrunden.  
Als innovativ wird die Wiederbelebung eines historischen Nutzens zur 
Attraktivitätssteigerung in der Freizeit für heutige Ansprüche und als 
neue Fuß-/Radwegverbindung zwischen den Dörfern angesehen. Beson-
ders entlang von Flüssen kann ein Treidelpfad wie er für die Dörfer am 
Weserbogen angedacht ist als modellhaft für das Landschaftserleben 
und als naturnahe und klimafreundliche Mobilitätslösung und somit 
auch als übertragbar gelten. 
Anknüpfungspunkte liegen mit drei Campingplätzen sowie drei Fähranle-
gern und diversen Kanuanlegestellen in der Hauptsache direkt an der 
Weser, aber auch jedes Dorf will sich für die Nutzer*innen des Treidel-
pfades mit einer alten oder neuen Attraktion präsentieren und Anreiz 
schaffen für einen angenehmen Aufenthalt. So könnten Gastronomie 
und Hofläden durch diese neue Verbindung voneinander profitieren und 
Anreiz geben weiter am linken Weserufer zu bleiben. 
Durch das Schaffen von Aufenthaltsqualität an besonders naturnahen 
schönen Orten wird das Augenmerk auf Umwelt, Natur und die ein-
drucksvolle Vogelwelt gelenkt. Anknüpfungspunkte für eine informative 
Weiterentwicklung wären denkbar. 
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Durchführungsort: 

Wo (Ort, Region) soll 
das Projekt durchge-
führt werden? 

Dorfregion Weserbogen zwischen Pegestorf am nördlichen Ortsrand 
über Polle, Brevörde und Grave, bis nach Heinsen am Campingplatz im-
mer entlang der Weser mit Anbindung an weitere regionale Wander- 
und Radwege im Wesertal wie auf der Hochebene. 

Durchführungszeit-
raum, nächste Schritte: 

 

 

 

Als Leitprojekt der neuen LEADER-Förderphase soll die Machbarkeitsstu-
die für den Treidelpfad zu Beginn des Jahres 2023 gestartet werden, so 
dass die detaillierten Planungen möglichst schnell beginnen können. 
Im Weiteren sind dann Grundstückserwerb und Umsetzungsabschnitte 
festzulegen, um einen kontinuierlichen Ausbau zu gewährleisten.  

Projektbeteiligte /   
Kooperationspartner: 

Name, Einrichtung, 
Funktion im Projekt 

 

Flecken Polle, Gemeinde Brevörde, Gemeinde Heinsen, Gemeinde Pe-
gestorf als Kooperationspartnergemeinden. Der Landkreis Holzminden 
und Vertreter*innen der Landwirtschaft sowie des Wasserbauamtes 
(WSA Weser) als wichtige Beteiligte. Private Grundstücksbesitzer*innen 
als Betroffene. 
Der Flecken Polle wird die Projektleitung übernehmen, in enger Zusam-
menarbeit mit den genannten Partner*innen im Landkreis und in den 
anderen Gemeinden.  

Kostenplanung: Für folgende Positionen entstehen im 1. Schritt voraussichtlich Kosten in 
Höhe von: 
 

Position Euro 

 Erarbeitung Machbarkeitsstudie einschl. Vorklä-
rungen und Beteiligung ca. 

20.000,00 € 

 1 St. Info-/Werbeschild inkl. aller Arbeiten 3.500,00 

 1 x Bankplatz mit Befestigung 9.000,00 

 1 x Platz mit 2 Sonnenliegen im Grünen 9.000,00 

  

Gesamtkosten: 41.500,00 
 

Finanzierung 

Angestrebter LEADER-
Beitrag, Eigenmittel, 
Mittel Dritter 

LEADER-Beitrag 70% = 29.050,00 €  

Eigenmittel 30 % = 12.450,00 € 

Keine Mittel Dritter 

 

Polle, den 26.04.2022     _________________________________ 
        Unterschrift 
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Erhebung Ehrenamt 

  









 
Regionales Entwicklungskonzept 2023 - 2027 
 

Seite | 171  

 

Kooperationsprojekt SAVe 

  



 
 

Projektsteckbrief  

  

Projekttitel: SAVe – Sammlungen und Archivalien im Verbund erschließen 

Projektträger: 

Ansprechpartner, Kon-
taktdaten 

 

Landschaftsverband Südniedersachsen e.V. 

Berliner Str. 4, 37073 Göttingen, 0551 63443264 gst@landschaftsver-
band.org 

Ansprechpartnerin: Annika Jühne 

Projekthintergrund /  
Ausgangssituation: 

Was ist Auslöser für 
das Projekt? 

 

 

 

In den Museen wurde über Jahrzehnte von den Museumsmitarbeitern 
und Bürgern eine Vielzahl an Objekten gesammelt. Der größte Teil 
wurde nicht den heutigen Standards entsprechend inventarisiert und 
deponiert. Auch die Forschung an den Objekten, ihre Einordnung in den 
Forschungskontext, in gesellschaftliche Entwicklungen und damit häufig 
auch ihre Bedeutung und Wertigkeit kam über die Jahrzehnte häufig zu 
kurz. Dies führt auch dazu, dass die Museumsarbeit im Bereich der 
Sammlung aktuell häufig nicht in der Qualität durchgeführt werden kann 
wie erforderlich. Eine digitale Nach-Erfassung von Altbeständen konnte 
in vielen Häusern aufgrund der Finanz- und Personalmittel-Ausstattung 
nicht erfolgen.  
Dadurch wird auch das Ausstellungswesen beinträchtig, wenn Objekte 
nicht auffindbar sind,  Leihanfragen an benachbarte Museen ins Leere 
laufen oder Objekte schlicht vom Zustand her nicht für eine Präsentation 
geeignet sind. Für eine zeitgemäße Museumsarbeit ist diese Erfassung 
deshalb immens wichtig, zumal neue technologische Entwicklungen in 
den kommenden Jahren weit größere Möglichkeiten der Verwertung 
solcher Daten bieten können.  
 

Zielsetzung / Projekt-
beschreibung: 

Welches Ziel wird ver-
folgt? 

Was genau soll ge-
macht werden? 

Welche konkreten 
Schritte sollen dazu ge-
macht werden? 

 

Im Kooperationsprojekt SAVe unterstützt der Landschaftsverband die 
Museen in den fünf LEADER-Regionen Südniedersachsens dabei, ihre 
kulturgeschichtlichen Schätze – d. h. Objekte und Archivalien – in tiefer-
gehender und zeitgemäßer Form zu erschließen und zu bewahren. Im 
Rahmen des Projekts entwickeln Fachleute gemeinsam mit den Museen 
Strategien, um die Objekte der Häuser in einer gemeinsamen Datenbank 
zu erfassen. Dabei wird vor Ort gesichtet, priorisiert, und beispielhaft in-
ventarisiert. Der Blick „von Außen” gibt den Museen neue Perspektiven 
auf die eigene Sammlung. Es erfolgt eine Einarbeitung von haupt- und 
ggf. auch ehrenamtlichem Personal, um nach Ende des Projektes die 
Weiterarbeit sicher zu stellen. Besonders wertvolle Objekte werden 
identifiziert und für die digitale und analoge Präsentation aufbereitet. 
Die Museen werden untereinander vernetzt und kommen in einen Aus-
tausch zu ihren Sammlungen und Sammlungsstrategien. 
 

Erwarteter Nutzen: 

Welchen Mehrwert 
bietet das Projekt auf 
lokaler oder regionaler 
Ebene oder sogar dar-
über hinaus? 

Die einzelnen Museen werden dabei unterstützt, ihre Objekte zeitgemäß 
zu erschließen und ihre individuelle Arbeit vor Ort wird dadurch verein-
facht. Durch die Einbindung in eine regionale Datenbank und die Zusam-
menarbeit in einem Netz von Museen profitieren Sie zudem von 
Erfahrungen und technischen Lösungen der anderen Häuser und der ge-
meinsamen Struktur. Die Zusammenarbeit in der Region wird erheblich 



 
 

Projektsteckbrief  

  

Ist das Vorhaben be-
sonders innovativ oder 
modellhaft übertrag-
bar? 

vereinfacht. Das Projekt soll auch modellhaft entwickeln, wie solche 
Strukturen in ländlichen Regionen mit kleinen Museen nutzbar gemacht 
werden können und übertragbare Ergebnisse vermitteln.  

Durchführungsort: 

Wo (Ort, Region) soll 
das Projekt durchge-
führt werden? 

 

Das Schloss Bevern sowie die Sammlung Holzminden haben ihr Interesse 
an einer Teilnahme signalisiert. Das Projekt wird so angelegt, dass die 
Strukturen offen für weitere Teilnehmer sind und langfristig möglichst 
vielen Museen davon profitieren, in dem technische Lösungen übertrag-
bar sind und Leitfäden etc. erstellt werden.  
In den LEADER-Regionen Osterode, Göttingen, Harzweserland und West-
harz-Region folgende Häuser: Museum Osterode, Dorfmuseum Meier-
hof, Museum Hann. Münden, Museum Duderstadt, Heimatmuseum 
Groß Schneen, Heimatmuseum Northeim, Stadtmuseum Einbeck, Hei-
matmuseum Uslar, Das Oberharzer Bergbaumuseum, Städtisches Mu-
seum Seesen. 

Durchführungszeit-
raum, nächste Schritte: 

 

 

 

 

 

Das Projekt beginnt mit der Förderzusage und läuft dann 3 Jahre. 

Projektbeteiligte /   
Kooperationspartner: 

Name, Einrichtung, 
Funktion im Projekt 

 

 

 

Sammlungen: Heimatmuseum Bevern (Gemeinde Bevern), Heimat- und 
Geschichtsverein Holzminden, Landkreis Holzminden, Stadt Holzminden 
Technische Unterstützung: Verbundzentrale des GBV  

Kostenplanung: Für folgende Positionen entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von: 
Gesamtkosten: 

Position Euro 

§ Personalkosten 364.900 

§ Sachkosten 47.750 

Gesamtkosten: 412.650 
 

Finanzierung 

Angestrebter LEADER-
Beitrag, Eigenmittel, 
Mittel Dritter 

Finanzierung LEADER-Mittel 
80% 

Kofinanzierung 
Land, Landkreis 20% 

 

LEADER-Region Göttin-
ger Land (3 Museen) 

82.530,00 € 20.632,50 € 
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LEADER-Region Harz-
Weserland (3 Museen) 

82.530,00 € 20.632,50 € 
 

LEADER-Region West-
harz (2 Museen) 

55.020,00 € 13.755,00 € 
 

LEADER-Region Oste-
rode (2 Museen) 

55.020,00 € 13.755,00 € 
 

LEADER-Region Vogler 
(2 Museen) 

55.020,00 € 13.755,00 € 
 

Gesamtförderung 330.120,00 € 82.530,00 € 412.650,00 € 
Kosten / Museum (bei 
12 Museen) 

34.387,50 € 
  

 

 

 

 

 

Klein Schneen, 25.03.2021     Annika Jühne 

Ort, Datum       Unterschrift 
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Anhang 9: Bevölkerungsbefragung 

 

Was macht unsere Region aus Ihrer Sicht aus? 

� Der Zusammenhalt der Menschen 
� Die Mischung aus alter Kulturlandschaft mit "Highlights" wie z.B. Corvey oder Ame-

lungsborn und die schöne Landschaft. 
� Augenfällig die tolle Natur. Mittlerweile aber auch immer mehr engagierte Menschen, 

die ihre Region (oder ihr Dorf) voranbringen wollen. 
� Abwechslungsreiche Naturlandschaft 
� Die schöne, abwechslungsreiche Landschaft. 
� "Die Verwandtschaft aus allen Ecken Deutschlands sagt: diese Abgeschiedenheit, das 

haben wir noch nirgendwo gesehen in Deutschland!   
� Die Medaille hat immer zwei Seiten: ist unsere abgeschiedene Lage ein Fluch oder ein 

Segen?" 
� Ich bin im Jahr 2020 von Stuttgart hergezogen und ich persönlich finde das es hier sehr 

günstigen Wohnraum zur Verfügung steht. 
� Schöne Landschaft, regionale Produkte, das familiäre, Heimat, … 
� Die idyllische Lage an der Weser 
� Die Weser und die grünen Wälder 
� Ruhe, Schönheit, positive Langsamkeit 
� geistige Schwerfälligkeit, Pessimismus" 
� einzigartige Landschaft, weitestgehend ohne Windräder 
� Die Landschaft, die Weser, die historischen Gebäude, die Sagen über Lügenbaron 

Münchhausen- das ist es, was den Landkreis ausmacht! 
� wunderschöne Natur, Bürgernähe 
� Die wunderschöne Landschaft mit der Vielfalt der Möglichkeiten die sie für jeden bietet. 
� Die abwechslungsreiche Landschaft für zahlreiche Hobbys wie z. B. Motorrad fahren, 

Paddeln und Wandern. 
� Eine abwechslungsreiche noch naturbelassene Landschaft, eine gute Kombination von 

Wald, Wasser und Kulturlandschaft 
� Landschaft, Weser, Weserradweg, Fachwerk 
� Die Natur, die Menschen. Gut ausgeschilderte Wanderwege im Solling. Es ist alles 

Überschaubar. Es sind kurze Wege zu den Behörden. 
� Die tolle Landschaft mit Weser und Solling 
� Natur fernab von Autobahnen, Land zwischen Fluss und Wäldern 
� Abgeschiedenheit / Unbekanntheit 
� Die Vielfalt: Berge und Wald, dem gegenüber die Weser mit Feldern und Wiesen 
� Natur und saubere Luft, Ruhe 
� Die tolle Landschaft und guten Rahmenbedingungen für´s Leben. Es ist Menschen mit 

"normalen" / mittleren Einkommen möglich Eigentum zu haben. 
� Landschaft 
� Viele Sportvereine mit einem breit gefächertem Sportangebot. 
� Der Weserradweg 
� Das Ehrenamt (Vereine, Kirchen, Verbände), die Politik, 
� Landschaftliche Schönheit. 
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� viel Natur, schöne Rad- und Wanderwege, ein (für mich) akzeptables Angebot an Ärz-
ten/Apotheken, Einkaufsmöglichkeiten, Handwerksunternehmen 

� Vielseitige Naturerlebnisse mitten in Deutschland. 
� Die Vielzahl an naturbelassenen Gebieten. 
� Die (Kultur-)Landschaft mit den Rückzugsmöglichkeiten in die Natur, gleichzeitig ist die 

Grundversorgung (meistens) sichergestellt. Ein "geerdetes" Leben ist im immer hekti-
scher und digitaler werdenden Alltag möglich. 

� Attraktive Landschaft; Die Weser; Vielfältige Kulturelle Angebote; Historie; Märchen 
Rund um das Weserbergland; Raum für sportliche Aktivitäten - ob an Land oder im 
Wasser; Wanderwege und Pilgerwege; Klettererlebnisse; Mountainbike; Wassersport; 
Kanutouren, Floßtouren 

� Herrliche Landschaft mit kulturellen Highlights, z.B.  Amelungsborn 
� Natur, tolle Angebote für Kinder und Familien, z.B. Tree Rock (Kletterpark), Schwimm-

bäder und Wildpark 
� Die schöne Landschaft und die vielen kleinen Orte entlang der Weser und im Solling 
� Hohe Lebensqualität in wunderbarer Natur, bezahlbarer Wohnraum, großes ehrenamt-

liches Engagement, starke Großunternehmen und mittelständische Betriebe, ver-
gleichsweise geringe Kriminalität 

� Natur, Ruhe, die Menschen mit Ihrer Freundlichkeit 
� Tolle Landschaft 
� Work Life Balance kann hier gelebt werden- tolle Firmen, florierende Wirtschaft vs. tol-

ler naturraum 
� Man kennt sich, kaum Anonymität" 
� Naturverbundenheit und eine starke, international aufgestellte Wirtschaft. Kurze Wege 

und günstiges wohnen. 
� Landschaft/Natur/Ruhe/Wald/Weser/Radweg/Straßentheater/Erholung/Kultur /Sport  
� Freude" 
� Der Solling und die Weser mit all ihren Eigenheiten. 
� Wunderbare Landschaft, viel Region und große (zumindest gefühlt) unterschnittene 

Räume 
� landschaftlich reizvoll 
� die Menschen und ihre Gestaltungskraft" 
� Die wunderschöne zusammenhängende Waldlandschaft mit herrlichen Wanderwegen, 

die Natur allgemein. 
� Die Vielfalt, Wald, Weser, sanfte Hügel und auch etwas höher der Solling 
� Vielfältige Kulturlandschaft 
� Die besondere Naturlandschaft 
� Landschaftliche Schönheit 
� Natur 
� Ruhe, Behaglichkeit, Stressless, Wasser, 
� Wald, Landwirtschaft" 
� Weserbergland, Kulturlandschaft, Solling, Mittel- Kleinstädte mit Ortschaften, 
� Sinkende Bürgerzahlen, Politik die nicht auf notwendigen Veränderungen reagiert, hier 

insbesondere der Bürgerschutz auf und an Straßen - Thema Motorradlärm. Es ist über-
fällig hier deutlich EINHALT zu gebieten, denn nur so kann es wieder zu einem fami-
lienfreundlichen Tourismus kommen bzw. auch Zuzug von jungen Familien, die es aus 
dem derzeitigen Status eher abschreckt. 
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� Die wunderbare Weserbergland-Landschaft mit Platz und Wohnwert; das eher geringe 
Selbstwertgefühl; die relativ gute Ausstattung mit allem, was man zum Leben braucht 
(inkl. Kino, Geschäften etc.); die eher schlechte Straßen- und Bahnanbindung 

� vielfältige Landschaft, eine noch gute Schullandschaft, der Fokus auf Regionalität bei 
Lebensmitteln und anderen Produkten, 

� Natur Landschaft 
� Die geringe Besiedlung und die schöne Landschaft. 

 

Was gefällt Ihnen an / in unserer Region besonders gut? 

� Die Ruhe, die schöne Landschaft, man kennt seinen Nachbarn und kann in der Umge-
bung viel unternehmen, ohne groß wegfahren zu müssen 

� Die schöne Mittelgebirgslandschaft. 
� Wenn ich sie bereise, entdecke ich immer wieder etwas Neues. Von Stillstand (wie dies 

oftmals kritisiert wird) keine Spur. 
� Natur und Kultur 
� Die Landschaft. 
� Das was vorhanden ist, ist viel Natur. Das ist wunderschön! Das Weserbergland bietet 

viel Potential: Wandern, Klettern, Radfahren im Gelände oder an der Weser, Wasser-
sport. Alles ist möglich. Allerdings finde ich, dass dieses gar nicht so angeboten und 
vermarktet wird wie in anderen Regionen. 

� Das es viel Grün bzw. Natur zu bieten hat 
� Weserradweg, Wanderwege, Wildpark, Kletterpark. Regionale Produkte, tolle alte Ge-

bäude und Dörfer. 
� Die unmittelbare Nähe zum Solling und zur Weser. 
� Die Wanderwege 
� s.o. 
� Ausgewogenheit zwischen Landschaft/ Natur und Gewerbe / Industrie 
� Die Landschaft und die Weser 
� schöne Wander- und Radfahrstrecken, meist gut gepflegt und ausgeschildert 
� vielfältige, regionale Produkte" 
� Die Landschaft mit den Kreisstraßennetz. 
� Ein familienfreundliches Umfeld; 
� Landschaft 
� Die Bewaldung. 
� s.o. 
� Wald und Fluss und Ruhe 
� Abgeschiedenheit / Unbekanntheit 
� Viel Natur und keine Großstädte 
� Einkommen und Natur 
� Das Weserbergland und das Vereinsleben. 
� Landschaft, 
� Die Ländlichkeit 
� Das Wir-Gefühl 
� Ausgedehnte Wälder und der Weserradweg. 
� die vielfältigen Möglichkeiten, draußen unterwegs zu sein. 
� Weser, Vogler, Ith, Solling 
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� Die Weser als verbindendes Element der Dörfer und Städte 
� Raum für Achtsamkeit; Erholung und Aktivitäten in der Natur; Landschaftsbild; Ge-

schichten und Historie; Erfahrungen für Kinder in der Natur (spielen im Bach oder an 
der Weser, wandern, Klettern im Hochseilgarten, Walderlebnisse, …) 

� Leben im ländlichen Raum. Mit guter lokaler Infrastruktur 
� Das es tolle trendige lokale gibt, z.B. Bubble Tea Laden in Holzminden 
� Gutes Wander- und Radwegnetz 
� Natur und liebenswerte Menschen mit großer Verbundenheit zu ihrer Heimat 
� Breites Angebot für alle Altersklassen 
� Familien finden sich wieder in Schwimmbädern, Badeseen, Wildpark, Kletterpark, Kino, 

etc., etc. 
� Großes kulturelles Angebot für jedermann 
� Die Nähe zur Natur und die engagierten Menschen. 
� Atmosphäre  
� Die Ruhe und Natur 
� Weserbergland. Höhen und Tiefen, beim Radfahren und Wandern immer wieder neue 

Aus- und Einblicke und an vielen Stellen wirkliche schöne Natur & Landschaft 
� kulturelle und landschaftliche Vielfalt 
� Die Wanderwege, die Ruhe, Schloss Bevern, Schloss Fürstenberg 
� Die Gemütlichkeit, keine Großstadt mit ihrem Lärm und doch alles vorhanden, viel Na-

tur vor der Haustür 
� Weit entfernt von Ballungszentren 
� Die Natur- und Kulturlandschaft 
� Die Vielfalt im Kleinen und die Verbindlichkeit untereinander 
� Natur, Freizeitmöglichkeiten 
� Solling, Weser 
� Freizeitfaktor im Hinblick auf Out-Door-Aktivitäten, niedrige Lebenshaltungskosten 
� Wenn man den Motorradlärm endlich in den Griff bekommen würde (und wollte seitens 

der Politik!) haben wir eine sehr schöne (und schützenswerte!) Natur. 
� die Weser, die Berge, naturnahe wertvolle Landschaften (Naturschutzgebiete, Moor, 

Orchideen etc.), niedriges Preisniveau, angenehmere Sozialstruktur im Vergleich zu 
Metropolen, Lebensqualität und Eigenständigkeit im Gegensatz zu Schlafstädten etc. 
in suburbanen Gebieten 

� die Landschaft, die Möglichkeit regional einkaufen zu können, 
� Der Wald 

 

Stellen Sie sich vor, Sie haben 20.000,- Euro für die Zukunft Ihres Wohnortes zur 
Verfügung. Welches Projekt würden Sie damit als erstes umsetzen wollen? 

� Einen Mehrgenerationentreffpunkt herzurichten 
� Brach liegende Felder renaturieren (Park, bewalden etc.) sieht so unansehnlich aus, in 

Allersheim / Bevern Lücken bepflanzen, Infrastruktur stärken 
� Es sollte viel mehr in die Entwicklung naturnaher (Rund-) Wanderwege investiert wer-

den. Hier liegt meiner Meinung nach auch das touristische Kapital dieser Regionen. 
Waldgebiete wie der Solling sind zwar sehr schön, bestehen aber ja ganz überwiegend 
aus langweiligen Wirtschaftswegen. Durch naturnahe Wege (positive Beispiele sind 
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der Ithkamm-Weg oder der Panoramaweg in Neuhaus) kann die wunderschöne Natur 
viel besser erlebbar gemacht werden! 

� Eine optische Aufwertung durch z.B. eine künstlerische Nische (Hauswandbilder, Kunst 
zum anfassen...im Rahmen eines Wettbewerbs für lokale Künstler) als touristischen 
Anziehungspunkt. 

� Lieber Verteilung auf viele kleine Initiativen im Dorf. 
� Erschaffung/Ausweitung von Wanderwegen abseits der breiten Schotter-/Wirtschafts-

wege 
� Holzminden: Kneipe, Klamottenladen für junge Leute. Man fühlt sich fehl am Platz, da 

alles auf 50+ ausgelegt ist. 
� "Indoor-Spielplatz und Outdoor Abenteuer-Spielplatz mit Biergarten und Maislabyrinth, 

damit die ganze Familie das ganze Jahr über einen Anlaufpunkt hat!  
� Zum Shoppen fahren wir übrigens immer nach Höxter, weil Holzminden fast keine Ge-

schäfte für normalverdienende Familien bietet. Schade, denn wir würden lieber in un-
serem Landkreis/Bundesland bleiben!" 

� Definitiv einen schönen großen Spielplatz ich komme aus Stuttgart und da waren die 
Spielplätze sehr groß und wunderbar ich als Vater von 3 Kindern verzweifele öfters, 
wohin ich meine Kinder zum Spielen bringen soll. 

� Erhaltung des Freibades in Bevern. 
� Eine Flaniermeile an der Weserpromenade mit Dauerständen fürs leibliche Wohl und 

(Wasser)Spielgeräte für Kinder. 
� Einen Radweg von Negenborn zum Anschluss an den Radweg Stadtoldenorf/Arholzen 

wäre dringend 
� Reduzierung von Steuern und Abgaben für Bewohner und Eigentümer von Wohnraum 

in Altstadtbereichen 
� für Brevörde: neue Strassenschilder, an der B 83 Fussgängerüberwege im Dorf, Ge-

schwindigkeitskontrollen, Raststation am alten Fähranleger renovieren, unabhängig 
von der Finanzsituation die Überalterung der kleinen Gemeinden zum Thema machen 
- Seniorendomizile ins Gespräch bringen - die frei werdenden Immobilien in der Region 
er jungen Generation schmackhaft machen 

� "Eschershausen ist schon gut städtebaulich aufgestellt. Die 20.000,- würde ich für die 
Anbindung der Biogasanlage an das Freibad verwenden. Dann könnte das landschaft-
lich einzigartige Mineralwasser-Freibad auch von der Wassertemperatur attraktiv und 
klimaneutral (sofern das mit einer Biogasanlage passt-jedenfalls ohne Gasheizung be-
trieben werden). 

� Falls noch mehr Geld da wäre, würde ich einen Wohnmobilstellplatz oberhalb vom 
Freibad einrichten, der deutlich attraktiver wäre als der hässlich Platz im Anger! 

� Falls noch mehr Geld da wäre, würde ich die beiden Leerstände am Kreisel abreißen 
und ein Haus für betreutes Wohnen bauen." 

� Ich fände eine Homepage/Reiseführer toll, der sich an Familien richtet und mal wirkli-
che alles sammelt, was hier in der Umgebung an tollen Spielplätzen, kurzen Wander-
routen und Ausflugszielen gibt. 

� Radweg ausbauen 
� Einen Plan erstellen, um die Einrichtungen über die Region sinnhaft zu verteilen. Eine 

starke gemeinsame Region. 
� Steigerung der Aufenthaltsqualität durch Verbesserung der Möblierung, Bepflanzung 

und Pflege in den Ortschaften 
� "Gastronomie sollte gestärkt werden 
� Innenstädte sollten attraktiver werden 
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� Alte Häuser sollten saniert werden und für öffentliche/verwaltungstechnische Dinge ge-
nutzt werden (Tourismus/Museen/Restaurants/Cafes, 

� Tourismusinformation, auch für Sensoria möglich" 
� Als erstes würde ich die Geschwindigkeit in der Rühler Schweiz herabsetzen, um den 

Motorradlärm einzudämmen, danach würde ich versuchen an der Weser einen Imbiss 
oder kleines Kaffee hinzubekommen um dort die Fahrradtouristen zum Verweilen ein-
zuladen. Außerdem würde ich an allen großen Wanderwegen Wanderkarten mit Orts-
angaben wie im Harz hinstellen damit die Menschen sich nicht immer im Wald verlau-
fen. 

� Pflege und Ausbau der Wanderwege um den Ort oder Abriss der 2 völlig maroden 
Gebäude im Ortskern. 

� Neuanschaffung eines e-Mobils für den Wildpark Neuhaus: das jetzige war sauteuer, 
nie vermarktet und schafft die Steigung nicht. Welch Desaster und Verschwendung 

� Leider ist diese Idee nicht für jeden Ort gleichzeitig geeignet. Aufgrund dieser Konkur-
renz-Situation werde ich die Idee nicht mitteilen, da ich nicht ausschließen kann, das 
diese dann woanders umgesetzt wird. Womit mein Wohnort, dann davon nichts hat 

� Es sollte nicht nur an die Touristik gedacht werden, sondern die Orte sollten für die 
Bewohner wieder attraktiver gestaltet werden. Z. B. Sportanlagen, Gemeinschafts-
räume, Parkanlagen etc. 

� PV Anlage senkt langfristig Kosten die wieder genutzt werden sollten für PV etc. 
� zukunftsfähige Gestaltung / Sanierung von öffentl. Gebäuden / Plätzen für die Allge-

meinheit. 
� Ruhebänke in und um den Stadtkern 
� Ein attraktives Angebot, um Jugendliche an das Ehrenamt heranzuführen. 
� Startkapital für Start-Ups. Je 5.000€ 
� Die besten Konzepte, ausgewählt von einer Jury von Politik, Marketing, Gastronomie 

und Bürger, hat Anspruch auf dieses Geld" 
� mittelfristig: Dorfladen unter Regie einer Bürgergenossenschaft (wie in Grohnde), Dorf-

helferin (früher Gemeindeschwester). 
� A: Dorfgemeinschaftshäuser als Dorfmittelpunkt ausbauen. Zum Beispiel: Nachbar-

schaftshilfe, Hausaufgabenhilfe, Carsharing, Heimatpflege, Gesprächsabende, The-
menabende, Fußballübertragung, Kochkurse, Handykurse, gemeinsame Mahlzeiten 

� Freizeitangebote für Kinder verbessern. Sportvereine, Musikschule, Chor, etc. 
� Sanierung der Straßen, Parkmöglichkeiten verbessern 
� Das Wildgartenprojekt in Dörpe „Das Grüne Klassenzimmer“ ist eine Klasse Sache! 

Projekte in dieser Art sollte es mehr geben. Unsere Umgebung hat so viel für unsere 
Kinder zu bieten. Es sollten vermehrt Projekte darauf abzielen den nachfolgenden Ge-
nerationen die Wichtigkeit und Besonderheit unserer schönen Landschaft und dem be-
sonderen Wert nahezubringen. Wieso also nicht vermehrt kleine „Grüne Klassenzim-
mer“ einrichten. Den Unterricht einfach Mal nach draußen verlagern können. Lernpfade 
im Wald. Die Märchenhaften Geschichten Rund um die Ortschaften des Weserberg-
landes sollten nicht verloren gehen - Sie sollten erzählt und weitergetragen werden. 
Allen Kindern sollte die Möglichkeit gegeben werden ob nun in Form von regelmäßigen 
Veranstaltungen, Waldtagen, Märchenpfaden, Waldlernpfaden, Waldspielplätzen… 
und, und, und … die Besonderheit unserer Umgebung zu erkennen, zu entdecken und 
zu erforschen. Die Zukunft unserer Wohnorte sind unsere Kinder - Also mehr Projekte 
für die Erfahrungen, Aktivitäten und Bildung unserer Kinder in Bezug auf die Erlebbar-
keit unserer einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft. 

� Erhalt der Burgruine Polle 
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� Region sauberer machen (Müll beseitigen), E-Scooter anschaffen und verleihen wie in 
Großstädten 

� Den alten Treidelpfad entlang der Weser von z.B. Polle in Richtung Heinsen wieder 
herrichten 

� Projekt für die Jugend, z.B. Bauwagen als eigenbestimmter Rückzugsort, Skateranlage 
oder Mountainbike-Parkour 

� Ein Platz der Begegnung für Jung und Alt. Gerne ein Generationspark mit Spielplatz 
für die Kleinen, für die Jugend ein Angebot zum Treffen und Sport treiben, für ältere 
Mensch ein niedrigschwelliges Bewegungsangebot. Aber auch ein Platz zum Treffen 
und Klönen darf nicht fehlen. 

� Spielplätzen, Waldlehrpfade, Sanierung von Schwimmbädern 
� Wettbewerbe ausloben zur nachhaltigen sauberen Gestaltung der Ortschaften 
� Die Schaufenster von Leerstehenden Geschäften in der Innenstadt von Holzminden 

und Bodenwerder mit Fotomotiven der SollingVogler Region bekleben. 
� Permakultur-projekte, in die Jugendliche eingebunden werden, damit sie lernen, natur-

verträglich Lebensmittel zu produzieren. ... 
� Spielplätze sanieren/ weiter ausbauen. 
� Sanierung vorhandener Spielplätze und Umgestaltung zu Treffpunkten für alle Gene-

rationen 
� Unterstützung eines zentralen kulturellen/ sportlichen Treffpunkts 
� Ausschilderung der Rad- und Wanderwege verbessern 
� einen neuen Spielplatz für Jung und Alt, ein Mehrgenerationenspielplatz/Begegnungs-

platz, mit Spiel- und Sportgeräten die das gesamte Jahr gemeinsam genutzt werden 
können, von 1- 99 Jahren. 

� Verkehrskonzept erstellen 
� Attraktivierung der Innenstadt 
� Die Umkleidekabinen im Freibad sanieren 
� Freier ÖPNV 
� Projektstelle "Stadtmanager" bei der Stadt einrichten 
� Geschwindigkeitsreduzierungen in Ortschaften und auf Landstraßen sowie Strecken-

sperrungen für Motorräder (Tiroler Modell). 
� Vorhandene Projekte stärken, vernetzen, auf mehr Schultern heben; falls keine Pro-

jekte aktiv sind: Begegnungsmöglichkeiten der Bewohner (früher: durch Markt, Kneipe, 
Vereine) stärken, denn daraus kann sich echt wirksames örtliches Engagement entwi-
ckeln 

� Eine Lärmschutzwand gegen den Verkehrslärm oder einen festen Blitzer am Ortsein-
gang; einen Zuschuss zu einem möglichem Dorfladen, bzw. Automaten mit Vermark-
tungsmöglichkeit für Produkte aus Golmbach (Eier, Fleisch, Wurst, Gemüse etc.) 

� Wanderwege Instandsetzung und Beschilderung 
� Leerstehende Verfallene Häuser abreißen. 
� Abriss einer Schrottimmobilie 
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Was sollte bis 2025 an Ihrem Wohnort unbedingt angegangen / geändert werden? 
Bitte nennen Sie drei Dinge, die Ihnen am wichtigsten erscheinen. [1. Priorität] 

� Innenstadtentwicklung 
� Renaturierung Weser Radweg sowie Dorf Plätze  ( Bäume ,Büsche Pflanzen 
� Investitionen in die Gestaltung naturnaher Wanderwege 
� Attraktive Einkaufsmöglichkeiten 
� Wieder Einkaufsmöglichkeiten 
� Leerstand 
� Förderung der Biodiversität (auf allen Ebenen, von Bodengesundheit über Insekten bis 

hin zu Luchs und Wolf) 
� Treffpunkte für junge Leute (20-35 Jahre) muss her 
� Infrastruktur verbessern: Autobahnanbindung/Schnellstraßen/ Zuganbindung 
� Neue Spielplätze 
� Erhalt der OBS Bevern 
� Familienfreundlichere Außenbereiche schaffen 
� Neugestaltung/Ausweitung des Spielplatzes im Neubaugebiet 
� Elektrotankstell(en) 
� schnelles Internet 
� Attraktivität des Freibads durch wärmeres Wasser erhöhen (Biogasanlage nutzen) 
� vernünftiges Radfahrkonzept für Holzminden 
� Ortsumgehung Ost und West 
� Freibad in Eschershausen stärken und in Stadtoldendorf zurückgeben. 
� Leerstandsmanagement 
� ÖVNP-auch für Tourismus 
� Motorradlärm eindämmen und die Region nicht noch bewerben für Motorradtouristen 
� Umgestaltung des Spielplatzes, um die Attraktivität zu erhöhen 
� Einheit der touristischen Bewerbung – zu viel Redundanzen! 
� Errichtung eines Verpflegungspunktes für die Radtouristen 
� Sauberkeit 
� Ruhezonen 
� öffentlicher Fitness-Park 
� Neugründungen (hier werden die ersten drei Monatsmieten abgelassen) 
� schnelles Internet (entlang ALLER Straßen) 
� Bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 
� Kinderbetreuungsangebot verbessern 
� Infrastruktur 
� Dem Leerstand in den Innenstädten entgegenwirken; Ansiedlungen von Geschäften 

mit Lokalen/ Regionalen Produkten 
� Regionale Dorferneuerung 
� Sauberkeit 
� Campingplatz in Polle 
� Umbau des Freibades zum Naturbad 
� Attraktives Angebot für junge Familien Freizeitangebote 
� Spielplätze 
� Die Region muss insgesamt sauberer und einladender gestaltet werden 
� Vitale Ortskerne schaffen 
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� Naturverträgliche Landwirtschaft 
� Wirkliche Verbesserung der Fahrradinfrastruktur 
� freie öffentliche Räume - Treffpunkte für Viele (Kultur, Sport) 
� Ausweitung des ÖPNV, möglichst halbstündigen Taktverkehr, auch abends und an den 

Wochenenden 
� Mehrgenerationenspielplatz/ Begegnungsplatz 
� Infrastruktur- / Gebäudesanierungen 
� Aufwertung der Innenstadt (Holzminden) 
� Freibad erhalten und aufwerten 
� Mobilfunkausbau 
� Schulsanierung 
� Fahrradwegekonzept in Holzminden umsetzen 
� Streckensperrungen für Motorräder (Tiroler Modell) 
� Eine Eindämmung des Verkehrslärms 
� Geschwindigkeitsbeschränkung 
� Historisches erhalten 
� Motorradlärm verringern durch mehr Kontrollen 

 

Was sollte bis 2025 an Ihrem Wohnort unbedingt angegangen / geändert werden? 
Bitte nennen Sie drei Dinge, die Ihnen am wichtigsten erscheinen. [2. Priorität] 

� Angebote/Treffpunkte für Jugendliche 
� Infrastruktur verbessern, Drogerie 
� Erhalt der noch vorhandenen lokalen Infrastruktur (Schule, Kindergarten) 
� Viel mehr Anziehungspunkte für Familien 
� Dampferanleger 
� Fahrradwege 
� Erhalt eines attraktiven Dorfes (Infrastruktur, Kindergärten, Grundschule, Abriss verfal-

lener Gebäude) 
� mehr Einkaufsmöglichkeiten für diese 
� Belebung der Innenstadt für Familien. Attraktive Einzelhandelsketten statt Shisha-Bars 
� Sportplätze mit Kunstrasen 
� Erhalt des Freibades 
� Senioren- Studentengerechte Einkaufsmöglichkeiten im Innenstadtbereich schaffen 
� Radwegeanschluss 
� Förderung von Immobilienerwerb in Innenstadtlagen 
� Ansiedelung von emissionsfreien Gewerbebetrieben zur Stärkung der Finanzkraft 
� Wohnmobilstellplatz oberhalb vom Freibad errichten. 
� Generationenpark an Teichen 
� Radwegnetz erweitern 
� Sportstätten in Stadtoldendorf ausbauen und in Eschershausen stark reduzieren. 
� Umbau statt Zuwachs in der Innenstadt 
� Infrastruktur - auch für Tourismus 
� den Rad-Fußweg an der Weser besser ausbauen/ es ist dort mittlerweile als Fußgän-

ger gefährlich- 
� Gute Beschilderung von Wanderwegen 
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� Insta-Präsenz 
� Aufhebung von Naturschutzverboten oder Kontrolle auf Einhaltung 
� Erneuerung der Gebäude 
� Behindertengerechte Zuwegungen 
� Bessere/schnellere Zugverbindungen 
� Instandsetzung der Innenstadt 
� Vernetzung/ Werbung Lenne-Freizeitweg 
� attraktives Ortsbild (z.B. Blumenkästen) weiter pflegen und ggf. erweitern 
� Sanierung alter Spielplätze 
� Erhalt der Weserfähre 
� Häuser renovieren 
� Wanderwegenetz weiter pflegen und ausbauen 
� Einrichtung einer Tagespflege 
� Verkehrsanbindung öffentlicher Nahverkehr 
� Waldlehrpfade 
� Hauseigentümer mehr involvieren, um den Mehrwert ihrer Immobilie erkennbar zu ma-

chen und diesen zu unterstützen 
� Klimaschutzmaßnahmen umsetzen inkl. Klimafolgenanpassungsmaßnahmen. 
� Förderung von Kindern und Jugendlichen 
� Sichtbare Maßnahmen zum Klimaschutz: Bsp. Markt mit Bioeis vom Bauernhof zudem 

Plastiklöffel gereicht werden - sowas geht nicht 
� En Demand Verkehr, damit auch junge Familien und ältere Personen Wege ohne Auto 

zum Einkaufen, zum Arzt etc. zurücklegen können 
� mehr Bänke zum Ausruhen 
� Förderung kleiner Handelsgeschäfte (keine Ketten etc.) 
� Campingplatz wieder eröffnen 
� Öffentliche Verkehrsmittel 
� Ordentliche Kommunalpolitik 
� Stadtentwicklung gezielt organisieren, z. B. durch Stadtmanager (Neubaugebiet, Quar-

tiersmanagement) 
� Geschwindigkeitsreduzierungen im Straßenverkehr für Naturschutz und Lärmschutz 
� Ausbau des Fahrradwegenetzes 
� Landschaftspflege 
� Kinderspielmöglichkeiten 
� Rückbau von Leerständen wie Läden 

  

Was sollte bis 2025 an Ihrem Wohnort unbedingt angegangen / geändert werden? 
Bitte nennen Sie drei Dinge, die Ihnen am wichtigsten erscheinen. [3. Priorität] 

� Ungenutzte Flächen / Felder renaturieren 
� Förderung ökologischer Projekte/ Renaturierung wo möglich. 
� 'Hässliche Ecken' entfernen 
� Projekte für Jugendliche 
� touristische Angebot 
� Verbesserung von Wandermöglichkeiten abseits der Schotter-/Wirtschaftswege 
� Tourismus stärken und auch als Reiseziel für Familien attraktiver werden. 
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� Ausbau des Internets 
� Besondere Attraktionen für Familientourismus entstehen lassen. 
� Bessere Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
� Maßnahmen zur Reduzierung des LKW-Verkehrs in Ortslagen 
� Behörden mögen sich dem Bürger und dessen Initiativen öffnen und nicht boykottieren; 

sh: Brandschutz, Genehmigungsverfahren etc. 
� Schule erhalten; ohne Schule keine Attraktivität für Familien, hierherzuziehen. 
� Wiederbelebung der Innenstadt 
� Nahverkehr verbessern 
� Wenige aber leistungsstarke Schulen neu errichten. 
� Gastronomie 
� kleine Orte besser einbinden und nicht nur die großen Orte bewerben 
� wir sollten ein Dorfgemeinschaftshaus haben 
� weniger Fördergelder mit teurer Co-Finanzierung der Kommunen 
� Lärmschutzmaßnahmen durch Fahrzeugverkehr 
� Mentalität des Meckerns 
� Grünflächen pflegen 
� Tourismus fördern durch Experten 
� Bündelung der bestehenden Einkaufsmöglichkeiten 
� Hundekot-Problematik an beliebten Spazierwegen verstärkt angehen 
� Naturerlebnismöglichkeiten für Kinder und Jugendliche 
� Wiedereröffnung des Campingplatzes 
� E-Scooter anschaffen 
� Dorfgemeinschaft pflegen 
� Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses 
� Sanierung der Infrastruktur und Digitalisierung- mobil und Internet 
� Einkaufsmöglichkeiten 
� Kirchturmdenken ausschalten, Netzwerke bilden, gemeinsam FÜR die Region 
� bürgerschaftliches Engagement stärken 
� Kulturförderung 
� Entwicklung lukrativer Angebote für (Rad-)Wanderer im ÖPNV 
� In den Dörfern Läden mit regionalem Angebot fördern 
� Umgestaltung des Schloßbrunnens 
� AÖR nach ökologisch-ökonomischen Gesichtspunkten ausrichten 
� Burgruine sichern 
� Parkplätze ohne Kosten 
� Sanierung bestimmter Straßen 
� Ausbau des Wandertourismus 
� Internetverbindung 
� Alte Gebäude sanieren 
� Straßensanierung 
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Anhang 10: Aktions- / Prozessplan 

 

Einführung 

Mit der dargestellten Entwicklungsstrategie hat die VoglerRegion ehrgeizige Ziele für die 

LEADER-Förderperiode 2023 bis 2027 formuliert. Um die zielgerichtete und abgestimmte 

Umsetzung der Strategie zu gewährleisten, haben sich die regionalen Akteure einen Akti-

onsplan mit wesentlichen Maßnahmen und Aktivitäten für die kommenden Jahre verstän-

digt. Dabei ist der nicht abschließend festgeschrieben, sondern kann dynamisch auf sie ggf. 

ändernde Rahmenbedingungen angepasst werden. 

Die geplanten Maßnahmen lassen sich dabei den drei Akteursebenen Regionalmanage-

ment/Geschäftsstelle, LAG und Bevölkerung/Öffentlichkeit zuordnen. Nachfolgend sind die 

entsprechenden Aktivitäten unterteilt nach fortlaufenden sowie temporären und themenspe-

zifischen Aktionen näher beschrieben. Zum Abschluss sind entsprechende Prozessindika-

toren und Zielwerte tabellarisch aufgelistet. 

Übersicht 

Mit dem Aktionsplan führt die Region verschiedene Formate und Instrumente weiter, die 

sich im regionalen Entwicklungsprozess der vergangenen Jahre bewährt haben. 

Grundsätzlich lassen sich die Aktivitäten in zwei unterschiedliche Kategorien einordnen: 

Zum einen die fortlaufenden Maßnahmen, die während der gesamten Umsetzungsphase 

bis zum Jahr 2027 begleitend durchgeführt werden sollen. Zum anderen sind über die kom-

menden Jahre verteilt bestimmte Aufgaben und Aktivitäten vorgesehen, die eine adäquate 

Berücksichtigung und Bearbeitung der verschiedenen Handlungsfelder und Ziele sicher-

stellen sollen.  
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Aktionsplan der LAG VoglerRegion für die Jahre 2023 bis 2027 

 

Eine exakte Terminierung der geplanten Maßnahmen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

abschließend möglich und aus Sicht der Region auch nicht zielführend. Ohnehin konzent-

rieren sich die Aktivitäten zunächst insbesondere auf die Jahre 2023 bis 2025. Nach der 

vorgesehenen Zwischenevaluierung soll der Aktionsplan in Bezug auf die Ergebnisse und 

eine mögliche Fortschreibung des REK aktualisiert werden.  

Fortlaufende Aktionen 

Die Lokale Aktionsgruppe wird mindestens halbjährlich zu einer Mitgliederversammlung zu-

sammenkommen, um Förderentscheidungen zu treffen und den regionalen Entwicklungs-

prozess als Entscheidungsgremium zu steuern. Dazu beinhalten die LAG-Sitzungen jeweils 

die Vorstellung des aktuellen Sachstands, die Diskussion von Projektideen und die Be-

schlussfassung über entsprechende Anträge sowie weitere Maßnahmen im Rahmen von 

LEADER. Sollten es die aktuellen Entwicklungen erfordern, können der Sitzungsrhythmus 

geändert oder Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst werden. 

Der aus den sechs Hauptverwaltungsbeamten der beteiligten Kommunen und des Land-

kreises sowie sechs Wirtschafts- und Sozial-Partnerinnen und Partnern bestehende LAG-

Vorstand wird rechtzeitig vor der eigentlichen LAG-Sitzung tagen, um mögliche Projekte 

und Aktivitäten zur Umsetzung der Entwicklungsstrategie zu diskutieren, Vorlagen für die 
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LAG vorzubereiten und Beschlussempfehlungen auszusprechen. Außerordentliche Vor-

standssitzungen können zudem einberufen werden, sofern aktuelle Entwicklungen dies not-

wendig machen sollten. Online-Sitzungen sind nach den Erfahrungen während der Pande-

mie auch nach der entsprechend überarbeiteten Satzung möglich. Die Wahl der WiSo-Part-

nerinnen und -partner im Vorstand erfolgt turnusgemäß alle zwei Jahre durch die LAG-

Mitgliederversammlung. 

Für alle LAG- und LAG-Vorstandssitzungen sowie die weiteren Abstimmungs- und Arbeits-

treffen werden von der Geschäftsstelle bzw. dem Regionalmanagement ausführliche Pro-

tokolle angefertigt, die den beteiligten über das Kreistagsinformations-system des Landkrei-

ses zur Verfügung gestellt werden. So sollen größtmögliche Transparenz geschaffen und 

alle Diskussionen, Entscheidungen und Beschlüsse nachvollziehbar dokumentiert werden. 

Außerdem wird zum Ende eines jeden Jahres ein schriftlicher Jahresbericht verfasst, der 

den Prozessverlauf und die jeweils erzielten Ergebnisse darstellt. Hier wird insbesondere 

über regionalbedeutsame Projekte berichtet, mögliche Änderungen der Rahmenbedingun-

gen werden benannt und die Öffentlichkeitsarbeit der LAG zusammenfassend abgebildet. 

Die Jahresberichte sind somit auch Bestandteil der kontinuierlichen Zielkontrolle. Die über 

die Outputindikatoren quantifizierten Ziele, wie auch die mit den Projektträgern abgeschlos-

senen Zielvereinbarungen, bieten der LAG eine fundierte Grundlage, um den Grad der Zie-

lerreichung fortlaufend nachvollziehen und ggf. Anpassungen vornehmen zu können. Die 

Dokumentation und Information erfolgt über die Geschäftsstelle der VoglerRegion. 

Zu den kontinuierlichen Aufgaben des Regionalmanagements und der Geschäftsstelle ge-

hören insbesondere auch die Information, Beratung, Aktivierung und Vernetzung von un-

ternehmerischen Menschen im Rahmen des LEADER-Prozesses. Außerdem sollen etwa-

ige Antragsstellerinnen und Antragsteller von Beginn bis zum Abschluss eines Projektes 

eng begleitet und intensiv beraten werden. Ein wichtiger Aspekt bei der Arbeit mit den Pro-

jektträgerinnen und Projektträgern ist ihre Begleitung hinsichtlich der Erreichung der ver-

einbarten Ziele. Projekteideen sollen aber nicht nur von außen eingebracht werden. Auch 

aus den Reihen der LAG sowie vom Regionalmanagement sollen Projekte entwickelt und 

mit umgesetzt werden. 

Ein ebenso wichtiger Bestandteil der LEADER-Arbeit sind der Erfahrungsaustausch und 

die Kooperationen mit anderen LEADER-Regionen. Speziell mit den angrenzenden Regio-

nen bestehen bereits ein regelmäßiger Austausch und eine enge Zusammenarbeit, die 
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weiter vertieft werden sollen. Dabei geht es vor allem auch um die gemeinsame Umsetzung 

von konkreten Projekten – z.B. auf Ebene der Regionalen Entwicklungskooperation Weser-

berglandplus sowie mit den LEADER-Regionen im Raum Südniedersachsen. Denkbar sind 

allerdings auch Kooperationen mit geografisch weiter entfernt liegenden Gebieten – sowohl 

auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Speziell für den Erfahrungstausch sollen 

nicht nur bilaterale Kooperationen, sondern ebenso die Angebote und Veranstaltungen der 

Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume genutzt werden. 

Bereits im Rahmen der Vorbereitungen für die Konzeptfortschreibung hat die LAG die Be-

völkerung aktiv eingebunden und informiert. In der Umsetzungsphase soll das weitergeführt 

werden und dabei vor allem auf die bewährten Instrumente Presseveröffentlichungen, Web-

site (sowohl die Regionseigene als auch die der beteiligten Kommunen und des Landkrei-

ses) und öffentliche Sensibilisierungs- und Informationsveranstaltungen zurückgegriffen 

werden. Inhalte sollen insbesondere die geplanten und umgesetzten Projekte sowie weitere 

bedeutende Aktivitäten des LEADER-Prozesses sein. Die Bevölkerung soll jedoch nicht nur 

informiert werden, sondern insbesondere bei der Umsetzung von Projekten aktiv beteiligt 

werden. Auch dazu dienen die beschriebenen Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit. 

Temporäre und themenspezifische Aktionen 

Neben allgemeinen, fortlaufenden Aktivitäten bei der Umsetzung der Entwicklungsstrategie 

sind ebenso gezielte und themenspezifische Aktionen und Maßnahmen geplant, die we-

sentlich zur Zielerreichung beitragen sollen. Dafür erscheint auch für die Zukunft der Ansatz 

der Themenjahre hilfreich, bei dem die LAG jeweils für ein Jahr ein Schwerpunktthema 

auswählt, zu dem dann gezielt unternehmerische Menschen mobilisiert und Maßnahmen 

und Projekte entwickelt werden sollen. 

Zu Beginn der Förderperiode sollen eine Auftaktkampagne konzipiert und die Bevölkerung 

mit einem Auftaktevent über die Ziele, Inhalte und das Unterstützungsangebot der Vogler-

Region im Rahmen von LEADER informiert werden. 

Zur Halbzeit der Umsetzungsphase sollen eine Zwischenevaluation mit einem ersten Bi-

lanzworkshop durchgeführt werden, in deren Rahmen der Stand der Zielerreichung bis zum 

entsprechenden Zeitpunkt analysiert und mögliche Anpassungen und Optimierungsmög-

lichkeiten im Hinblick auf die weitere Strategieumsetzung abgeleitet werden können. 
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Grundlage für diese Zielerreichungskontrolle bilden die messbaren Outputindikatoren und 

die hinterlegten Zielwerte sowie die mit den Projektträgern abgeschlossenen Zielvereinba-

rungen.  

Eine Prüfung im Hinblick auf die Wirkungen der umgesetzten Projekte und die weiteren 

Aktivitäten der LAG soll ebenso am Ende der Förderperiode in Form einer Schlussevaluie-

rung erfolgen. Dabei sollen insbesondere die mögliche Fortsetzung von einzelnen Maßnah-

men untersucht und die Analyse von besonderen Stärken und Schwächen sowie Chancen 

und Herausforderungen aktualisiert werden. Sowohl die Zwischen- als auch die Schluss-

evaluation ist in Form einer Selbstevaluation vorgesehen. Den Abschluss bildet eine Zu-

kunftskonferenz, in der die Schwerpunkte der Zusammenarbeit nach 2027 beraten werden 

sollen. 

Neben der Zielerreichungskontrolle über die Outindikatoren sollen auch künftig zwei Bür-

gerbefragungen durchgeführt werden, um Aufschluss über die Wirkungen des regionalen 

Entwicklungsprozesses zu gewinnen – vor allem in Bezug auf das bürgerschaftliche Enga-

gement. Diesbezüglich soll weiterhin mit dem ZZHH kooperiert werden. Zudem sollen die 

Evaluationen begleitet werden von geeigneten Beteiligungsformaten für unterschiedliche 

Interessen und Akteursgruppen aus der Region, in denen der LEADER-Prozess und -per-

spektiven zum entsprechenden Zeitpunkt reflektiert werden sollen. 

 

Prozessindikatoren 

Prozessindikatoren zum Aktionsplan Zielwert 
Ende 2024 

Zielwert 
Ende 2027 

Mindestanzahl durchgeführter LAG-Sitzungen 4 10 

Anzahl schriftlicher Jahresberichte 2 5 

Anzahl Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit 20 50 

Anzahl öffentliche Sensibilisierung- und Informations-
veranstaltungen 3 6 

Anzahl Bevölkerungsbefragungen  1 2 

Anzahl LAG-Selbstevaluierungen 1 2 
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Anhang 11: Digitale Version des REK 
 

Die digitale Version des vorliegenden REK ist online abrufbar unter: 

www.vogler-region.de 

 

  

http://www.vogler-region.de/
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Anhang 12: Karte Maßstab 1 : 100.000 
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Anhang 13: Geschäftsordnung  
Kompetenzgruppe “regionale Baukultur” 

Geschäftsordnung für die Kompetenzgruppe Baukultur 

 

§ 1 Zweck 

1. Die Kompetenzgruppe „Baukultur“ dient der Untertsützung der LAG der VoglerRe-

gion im Weserbergland bei der Umsetzung ihres Regionalen Entwicklungskonzepts 

mit Blick auf die Vorgabe in Kap. 10.2, dass bei Projekten, die bauliche Maßnahmen 

umfassen, die örtliche Baukultur zu beachten ist. 

 

§ 2 Aufgabe / Tätigkeitsbereich 

1. Die Kompetenzgruppe „Baukultur“ hat die Aufgabe der fachliche Beratungsunter-

stützung und im Bedarfsfall die Formulierung von Anforderungen zur Beachtung der 

örtlichen Baukultur für einzelne LEADER-Projekte, die bauliche Maßnahmen an der 

Außenhülle nicht denkmalgeschützter Gebäude umfassen. 

 

§ 3 Mitglieder 

1. Der Kompetenzgruppe gehören stimmberechtigte und beratende Mitglieder an. 

2. Die bis zu sechs stimmberechtigten Mitglieder werden durch die LAG benannt. 

3. Die beratenden Mitglieder sind eine Vertreterin oder ein Vertreter des ArL sowie 

eine Vertreterin oder in Vertreter der Unteren Denkmalschutzbehörde.  

 

§ 4 Vorsitz und Geschäftsführung 

1. Der Vorsitz der Kompetenzgruppe obliegt der/dem Vorsitzenden der LAG Vogler-

Region im Weserbergland. Im Fall ihrer/seiner Verhinderung wird sie/er vertreten 

durch die/den stellvertretende/n Vorsitzende/n der LAG VoglerRegion im Weser-

bergland. 

2. Die Geschäftsführung wird von der Geschäftsstelle der LAG wahrgenommen. 
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§ 5 Arbeitsweise 

Die Kompetenzgruppe hat folgende Möglichkeiten, um ihre Aufgaben wahrzunehmen: 

1. Beratung und ggf. Formulierung der Anforderungen zur Beachtung der regionalen 

Baukultur bei dem entsprechen baulichen Projekt im Rahmen von Sitzungen. 

2. Ist bei einem Projekt aus Sicht der Kompetenzgruppe keine fachliche Beratungsun-

terstützung und keine Formulierung von Anforderungen notwendig, da in den Pla-

nungen die örtliche Baukultur bereits ausreichend Beachtung findet, ist das durch 

einen Beschluss durch die Kompetenzgruppe zu bestätigen. 

 

§ 6 Sitzungen 

1. Die Kompetenzgruppe berät und beschließt in gemeinsamen, nichtöffentlichen Sit-

zungen in Präsenz oder online. In Ausnahmefällen sind auch Umlaufbeschlüsse 

möglich.  

2. An den Sitzungen nehmen teil: 

a. die Mitglieder  

b. Vertreterinnen oder Vertreter der Geschäftsstelle  

c. der oder die Projektträger*in 

d. ggf. weitere Personen, die die Kompetenzgruppe zur Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben für erforderlich hält und deren Teilnahme sie zu Sitzungsbeginn 

beschließt.  

3. Die Kompetenzgruppe tagt nach Bedarf. Termine werden möglichst frühzeitig ange-

kündigt.  

4. Die Einladung erfolgt über die Geschäftsstelle im Einvernehmen mit dem Vorsitz. 

Einladungen, Tagesordnung und Beratungs- / Objektunterlagen werden spätestens 

eine Woche vor dem Sitzungstermin schriftlich übermittelt. Sie werden per E-Mail 

versandt, soweit dem nicht datenschutzrechtliche Gründe entgegenstehen. 

5. Anträge zur Tagesordnung sind bis fünf Kalendertage vor dem Sitzungstermin der 

Geschäftsstelle bekanntzugeben. Über Änderungen der Tagesordnung ist zu Be-

ginn der Beratung abzustimmen. Tischvorlagen sind zulässig, wenn eine rechtzei-

tige Versendung der Unterlagen ausnahmsweise nicht möglich war. 
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6. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Im Bedarfsfall können Gäste zur Beratung ein-

geladen werden.  

7. Über jede Sitzung ist eine Ergebnisniederschrift durch die Geschäftsstelle anzufer-

tigen und den Mitgliedern zeitnah zuzuleiten. Diese ist die Grundlage für den Be-

schluss der LAG und die Bewilligung durch das ArL. 

 

§ 7 Beschlussfassung 

1. Der Beschlussfassung unterliegen  

- Anforderungen zur Beachtung der regionalen Baukultur 

- die Änderungen der Tagesordnung 

- das Protokoll 

2. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme.  

3. Die Kompetenzgruppe ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß und termingerecht 

eingeladen wurde und mindestens die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder 

anwesend ist. Die Beschlussfähigkeit wird vom Vorsitz festgestellt.  

4. An Beschlüssen, bei denen ein stimmberechtigtes Mitglied gleichzeitig Zuwen-

dungsempfänger*in ist, darf sich dieses nicht beteiligen. 

5. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei 

Stimmengleichheit gilt der Beschlussvorschlag als abgelehnt.  

6. Umlaufbeschlüsse sind innerhalb einer vom Vorsitz vorgegebenen Frist möglich. 

Diese Frist darf die kurzmöglichste Ladungsfrist nicht unterschreiten. Die Stimmab-

gabe kann per E-Mail erfolgen, soweit datenschutzrechtliche Gründe nicht dage-

gensprechen. 

7. Die Beschlüsse der Kompetenzgruppe zu beratenden Projekten bilden die Grund-

lage für den LAG-Beschluss und sind als Nebenbestimmung in den Zuwendungs-

bescheid aufzunehmen. 

 

§ 8 Inkrafttreten der Geschäftsordnung 

Die Geschäftsordnung tritt am 20.06.2023 in Kraft.  

 



 


